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Die ErWeW.g üO MüristchUg lies Eichgcher MMdZ.
Der Waldreichtum Schwabens und insonderheit Ober­

schwabens muß einst überaus groß gewesen sein. Das zei­
gen allein die überaus zahlreichen Rodungsorte zur Ge­
nüge. Bis weit in die Neuzeit herein war das Voralpen- 
land eine schier unerschöpfliche Quelle für Holzbedarf, auf 
die selbst nord- und mittelschwäbische Städte im Falle der 
Not zurückgriffen.

Als ich vor vielen Jahren zum erstenmal in Las 
herrliche Waldgelände an der Eschach kam, fielen mir dort 

^-^ie an dieser Stelle befremdlich klingenden Namen „Ulmer 
al" und „Memminger Tobel" auf. Es dauerte ziemlich 

lange, bis ich eine befriedigende Erklärung dafür fand, 
und noch länger, bis es gelang einen genaueren geschicht­
lichen Nachweis für die Erklärung zu erlangen. Ueber den 
Nachforschungen habe ich einen Einblick in die allmähliche 
Erschließung des Berglands gewonnen, den ich hier darle­
gen möchte.

Zur Kennzeichnung der örtlichen Lage kurz soviel: Wie 
östlich von Kempten der Kemptener Wald, so zeigt sich west­
lich davon das Eschach-Bergland als siedelungsarmes Ge­
biet. . Das letztere hat die Form eines Dreiecks: dessen 
Nordseite bildet der Höhenkamm, der mit dem ob seiner 
Aussicht geschätzten Blender beginnt (1072 in) und über 
den Rauhenberg (fälschlich meist Raumberg benannt) zum 
Weiler Adelegg und dem Hohentanner Wald sich fortsetzt; 
die Westseite steigt s. Winterstetten über den Herrenberg 
langsam an und gipfelt mit 1037 in im Hochkops als höch­
ster Erhebung des Adelegg-Kammes; die südliche Um­
rahmung begleitet, an der Schletteralpe ansetzend und im 
Schwarzen Grat mit 1117 in gipfelnd, das Tal der Wenge- 
ner Argen ostwärts und läuft im Hohen Kapf gegen den 
nach dem nahen Eschach benannten Weiher aus. Im In­
nern des Dreiecks ist, umflossen von der Eschach und ihrem 
'echten Zufluß, der Kirnach, ein stark von Schluchttälern 
zersägtes Bergland, der Kirnach- und eigentliche Eschach- 
wald, der sich im Eschacher Kreuzberg bis zu 1126 Meter 
aufwölbt. Der Boden ist tertiären Ursprungs, und zwar 
zum kleinen Teil Nagelfluh, überwiegend miozäne Mer­
gel, auf denen der Wald vortrefflich gedeiht.

Die Eschach bildet wie heute noch zwischen Bayern und 
Württemberg vom Schwarzen Grat bis zur Kirnachmiin- 
dung eine uralte Grenze, und zwar zwischen der Grafschaft 
Kempten und dem Nibelgau. Der letztere hatte allerdinas 
ursprünglich ö bis an die Aller gereicht, aber schon 876 den 
Teil ö der Eschach an den Immunitätsbezirk des Kempte­
ner Klosters verloren (vgl. Baum. Allg. I, 190). Damals 
mag freilich das ganze Eschacher Vergland noch undurch­
dringlicher Urwald gewesen sein. Die ersten Versuche der 
Umwohner in ihn einzudringen werden erst aus dem 12. 
Jahrh, bekannt. Der Graf Wolfrad von Beringen verlieh 
1169 einen Teil des Adelegg-Rückens, den vorher ein Hein­
rich von Christazhofen zu Lehen besessen hatte, dem Kloster 
Isny. Wo dieses Lehen lag, wissen wir nicht genau, doch 
glaube ich aus dem Umstand, daß dabei ein Wald Sciare- 
buctwssrven genannt wird, schließen zu dürfen, es sei an 
der jedem Echwarzengrat-Besteiger wohl bekannten Schlet- 
leralpe gelegen; denn der am Schluß zweifellos etwas ver­
stümmelte Name (swen ist aus s^venäe gekürzt) bedeutet 
die Waldschwendestelle am boiureducb d. h. an einem Bu- 
chenbeitand, an dem es weich und sumpfig ist. Nicht bloß 

die Lage an sich, sondern gerade diese völlig zutreffende 
Bezeichnung wird es jedem, der das Gelände dort kennt, 
höchst wahrscheinlich machen, daß diese älteste Rodestellc 
hier war. Nach 21 Jahren bekam das Kloster auf dem glei­
chen Höhenzug als Seelgerät weiteren Besitz von dem Ed­
len Heinrichvon Rohrdorf, und zwar Wiesen und 
einen Teil der Waldungen Zcoviunsueväi und Ounuin, 
dazu von dessen Schwägerin Adelheid ein Stück, das an 
ein bereits klösterliches Gut namens Xnrverliv grenzte. 
Wo diese „schöne Schwendung" und die Rodung eines 
Gunro örtlich festzulegen wäre, ist sowenig zu sagen wie 
es möglich ist anzugeben, ob dieses Larneriin vielleicht das 
Waldstück ist, das 1169 ein Jsnyer Mönch Udalrich und 
sein Bruder, der Freiherr Berthold von Erönen- 
b a ch, dem Kloster geschenkt hatte?)

, So sehen wir dort eifrige klösterliche Kulturarbeit: 
Das Jsnyer Gotteshaus St. Georg legte die erste Bresche 
von Westen her in das Waldgebirge, indem es einen Teil 
der Adelegg abholzen läßt. So versorgt es nicht nur Isny 
mit Holz, sondern es schafft auch neues Nutzungsland, das 
Hörigen verliehen werden konnte. Ja, im 18. Jahrh, 
dringt es sogar schon über die Eschach hinüber, also in das 
Gebiet des Kemptener Klosters. Dort besaß es von diesem 
einen ziemlich umfangreichen Waldteil als Zinslehen, den 
es eines Tages ohne Genehmigung des Lehensherin rodete 
und an seine Hintersaßen vergabte. Da Kempten dage­
gen Einspruch erhob, entstand ein Streit, der 1239 durch 
Schiedspruch dahin beseitigt wurde, daß es die kemptische 
Lehenshoheit «verkennen mußte, dafür aber gegen ein 
jährliches Reichnis von 4 Pfund Wachs die Erlaubnis er­
hielt in einem räumlich begrenzten Bezirk zu roden. Bei 
Üeberschreitung der umfangenen Grenze sollte das Ganze 
Kempten wieder heimfallen. Der Grenzverlauf wird durch 
den Vrev^arten, 1Vo1k§ersbrunven, Lrairsvberc und die 
Lneslaik (d. h. Wasserscheide) bestimmt. Wir werden dar­
auf noch zurückkommen. Im 15. Jahrh, suchte Isny ver­
tragswidrig den Wald trotzdem in größerem Umfang zu 
schlagen, wurde aber vom Kemptener Abt 1516 zur Er­
neuerung des alten Abkommens gezwungen.

Der Schiedsrichter, Truchseß Wilhelm von Waldburg, 
bestimmte endgültig einen Bezirk mit den Kreuzpunkten 
Weißwasser — Wolfersbrunnen — mittlerer Utengarten — 
Bachrinnsal — Eschach und zurück zum Ausgang, den der 
Abt von Isny samt Wald, Wiesen und Mähdern zwar inne 
haben, aber als Wald bestehen lassen sollte; Kempten be­
hielt die Gerichts- und Forsthoheit. Im Falle eines Ro- 
dungsversuchs durch das Jsnyer Kloster sollten dessen Rech­
te als verfallen gelten?)

Sonst schweigt die Geschichte der Erschließung unseres 
Derglands wenigstens von kemptischer Seite völlig. Die 
Kemptener Aebte scheinen der Holznutzung von dort recht 
wenig bedurft zu haben; für sie hatten die ausgedehnten 
Waldungen vorwiegend Wert als Jagdgebiet, und auch 
hierin war man nicht eigennützig. In einem Streit zwi­
schen dem Truchseß Hans von Waldburg und dem Grafen 
Hugo von Montfort zu Rotenfels erklärt 1476 Abt Johann 
an -der Grenze gegen das waldburgische Gebiet Brauch ge- 
von Kempten, solange er wisse, sei es im Eschacher Wald

*) S. 0lli7on. monast. Vsnens. im Anhang der Württ. Mer- 
telj.-H. Bd. 13. (1890) S. 33 und 35 s.

") S. Haggenmüller, Gesch. v. Kempen 1, 187 f. 
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wesen., Lag der Teil, der habe jagen wollen, es den Jägern 
des andern Teils knndgetan, und dann habe man gemeinsam 
gejagt?) Später überlassen die Kemptener den Waldburg 
sogar die alleinige weidmännische Ausbeutung, wenigstens 
im Hauptteil des Forstes. Fürstabt Johann Adam 
verleiht am 12. Jan. 1603 dem Erbtruchsessen Frobe- 
nius zuWaldburg „ain Eejaidt in seinem Borst vnd 
Wildtpann des Eschacher vnd Häfelins Waldts". Der letz­
tere Name — offenbar von einem ehemaligen Inhaber 
hergenommen, denn ein so benanntes Geschlecht sag z. B. 
in Kempten im 13. Jh?) — haftet noch an den Höfen östlich 
der Mühle von Schmidsfelden?) Der Truchseß darf 10 Jah­
re lang hetzen (d. h. Hetzjagd üben auf Raubwild v.ie 
Sauen, Füchse usw.), Hessen (mit Garn jagen aus Klein­
wild) und jagen „ansangend vom Dorf Eschach der Schel- 
menstaig zu und hinab in die Eschach, diese hinab, bis das 
Wasser die Kürnach drein laust, hernacher die Kürnach 
hinaus bis wieder gegen Eschach". Damit ist der eigent­
liche Kern des Eschachwalds Umrissen. Als Entgelt müssen 
jährlich in das Stift abgeliefert werden 4 jagbare Hirsche 
und 4 Wildstuck oder „do solche fuegsamlich nit zue bekho- 
men weren, für amen Hyrsch 3 und für ain Wildstuck 2 
Necher." Wenn aber schwarzes Wildpret gefangen werden ! 
sollte, so soll die Hälfte abgegeben werden. Selbstverständ­
lich darf die Jagd an niemand weiter verliehen und auch 
niemand an des Beliehenen Statt zum Besagen hingelas- 
scn werden. (S. Reichsarch. Mchn. St. Kempt. Fasz. 211 
Nr. 4725).

Die Höfe am Häfelinswald waren nach 
ggenm. a. a. O. 1, 254 seit Mitte des 15. Jahrh, ein an 

unadelige Lehenträger zu vergebendes Lehengut und sollen 
ursprünglich „zu der Thränen" benannt gewesen sein. Ein 
solcher Name freilich ist so gut wie ausgeschlossen; er ist 
vielleicht verlesen oder mißverstanden für „Trämen", was 
soviel bedeuten würde wie „bei den Balken", und darauf > 
schließen ließe, daß dort entweder eine große Sägemühle 
war, an der stets große Valkenvorräte lagen, oder daß die 
geflößten Holzblöcher dort herausgefangen und aufgespei­
chert wurden. Tatsächlich bestand das ganze Anwesen 1575 
aus 6 Häusern mit Grundstücken nebst einer Mahl- und 
Sägmühle. Im 30jährigen Krieg erging es der Siedlung 
wie vielen kleineren Orten: sie verödete. Das Stift, das 
es später wieder zu Leben rief, geriet darüber mit Oester­
reich, das es einem Dr. Herkules Wiedemann verlieh, in 
Streit, brächte es von dessen Erben an sich und erreichte 
dafür, auch die Habsburgische Zustimmung.

Im Jahre nach der Jagdrechtverleihung sehen wir eine 
Ausnutzung des Holzreichtums der Gegend, die für die da­
malige Zeit ein wirklich weitschausndes und großzügiges 
Unternehmen darstellt. Die R e i ch s st a d t U l m litt gar 
;ehr an Holzmangel und versuchte in ihrer Not aus dem 
reichen Waldland an derEschach dauernde Abhilfe zu schaf- 
-en. Sie trat daher mit dem Jsnper Gotteshaus St. Geor­
gen wegen zweier Waldabteilungen links und rechts des 
Baches in Verhandlungen ein, die in einem am 27. Okt. 
-.606 geschlossenen Vertrags ihren Abschluß fanden Laut 
messen kauft Ulm von Abt Jakob zwei Hölzer, das eine im 
H ä f e l i n s - W a l d der Grafschaft Kempten, das andere 
im Wagenb a ch e.N) Wald der Herrschaft Trauchburg, 
um 9000 fl. Der szemptener Fürstabt Johann Adam als 
Inhaber der Oberhoheit über den östlichen Teil gab zu fol­
genden Bedingungen seine Zustimmung:

1. Bis zur Stockraumung (nach dem Schlagen des Hol­
zes) sollen 70 Jahre Zeit sein. Solange dürfe die Stadt 
in keiner Weise behindert werden.

2. Es sollen der Stadt an Orten, di» im Obrigkeits- 
bereich von Kempten liegen, „Steg, Weg, Legstatten. An- 
iändin und der Einwurf zum Albrechten^) an der Ähler" 
ungesperrt sein.

3. Die Ulmer dürfen im Häfelinswald an der Eichach 
..ain Seegmülin zue zwayen Seeggängen" errichten, des-

') Vochezer, Gesch. d. Hauses Waldburg 2, 80.
ch Haggenmuller a. a. O. 1, 223.
°) Der Stammhof ist der an der Fahrstraße gelegene.
ch Die Urschrift, der die folgende Inhaltsangabe zum Teil wört- 

. Och entnommen ist, befindet sich im Reichsarch. München, Stift Kemv- 
ien (R2l. M. St. K.) Fasz. 211, Perg.-Urk.

ch Wagenbach heißt der letzte linke Zufluß der Eschach vor ihrem 
Austritt in die Ebene.

gleichen eine Behausung und Stallung zur „Erhaltung 
von zwelf Ochsen, so sy zur Fuor vnd Wegmachung oder 
bawung gebrauchen wöllen"; ferner eine Kohlhütte für die 
70 Jahre.

4. Weil das Holz am gelegensten auf der Winterstetter 
Steige abgeführt wird, „solche Staig aber am Ranckh et­
was zu eng", mögen sie dieselbe erweitern.

Dabei aber behält sich Kempten im Häfelinswald 
1. jegliche Obrigkeit vor, genehmigt auch 2. die 70 Jahre 
zur Stockraumung, duldet aber das „Branden"" nicht. 
3. Ulm soll sich mit den Stiftsuntertanen um Weg, Steg, 
Legstatt und Anlendin billig vergleichen. 4. Jeder Besitzer 
der Sägmühle muß für „Steuer, Raiß und Dienstbarkeit 
4 Pfd. Pf. und für das aine Rad oder Seeggang 1 Pfd. 
hlr." jährlich bezahlen, wobei die Inwohner Kempten un­
terstehen sollen. 5. Nach Ablauf der 70 Jahre muß alles 
gleich wieder abgebrochen oder den kemptischen Untertanen 
verkauft oder mit Zustimmung des Stifts dem Gotteshaus 
Jsny überlassen und dann mit des Stifts leibeigenen Leu­
ten besetzt werden. 6. Die Stadt soll anderen stiftischen 
Sägmüllern und Kohlenbrennern keinen „Eintrag zufü­
gen" und nur selbstgeschlagenes Holz schneiden und verkoh­
len und dabei auch die umliegenden Sägmühlen und bei 
Vergebung von Arbeiten, bei der Holzabfuhr usw. die stif­
tischen Untertanen berücksichtigen „gegen zimbliche Belc- 
nung." 7. Die Kosten der Erweiterung der Winterstetter 
Steige haben die Ulmer zu tragen. 8. Alle Vergünstigun­
gen beziehen sich nur auf diesen Holzkauf.

Der Bezirk, den die Ulmer zur Niederlegung des Holz- 
bestandes erworben hatten, umfaßte die Hänge und 
Höhen beiderseits des ersten östlichen Seitenbaches der 
Eschach, von der Kirnachmündung aufwärts gerechnet. Der 
Bach selbst hieß der Neggenbach mit angeklebtem v als 
Rest des Artikels, also eigentlich Eggenbach, von dem gegen 
das Fallehen vorspringenden Bergeck. Das Tal selbst'heisst 
seit jener Zeit Ulmer Ta l") und der Bach wurde in 
Ulmertalbach oder kurz Ulmerbach umgetauft.

So hat also Ulm damals ein Gebiet von etwa 3 güm 
Flüche gerodet und wenn auch ein großer Teil davon später 
wieder aufgeforstet wurde, weite Flächen blieben doch dau­
ernd unangepflanzt und dienten fernerhin als Wiesen und 
Weideland. Die Vermarkung in den „Jsnyhölzern", wel­
che am 16. Nov. 1695 vorgenommen wurde, gibt einen Ein­
blick, wie weit die Kultivierung jetzt schon vorgedrungcn 
war, sodaß es sich lohnt, die wichtigsten Stellen aus der 

-Niederschrift") wiederzugeben.
Die Grenze beginnt an einem mit dem stiftkemptischen 

und Jsnper Wappen gezeichneten Kreuz am Einfluß des 
Weißwassers (jetzt Kreuztalbach) in die Eschach und 
läuft zu einem Hauptmark de anno 1627 auf der Herbst- 
egg oder dem Hochenberg, also offenbar auf den 
Kamm"), der das Kreuztal nördlich begrenzt. Weiter tal- 
ab zum Neggenbach und diesen querend zum Haupt­
mark auf dem Häfelinsegg (Zug nördlich des Ulmer 
Tals) gegen den Wo l f g ar t s- Bro n n e n") (an den 
wohl der Wolfsberg noch erinnert), zum Tal des Eggbachs, 
der aus jenem Bronnen entspringt"); dann diesen hinab 
bis zur Einmündung des Schindelbachs, wo die Be­
sitzungen des Michael Derwia von Winterstätten, Georg 
Brllsch von Emerlanden und Michael Albrecht. Hubers im 
Häfelinswald (Einödhof), anstoßsn; den Schindelbach hin­
auf an die T r a u chb u r g i sch e n Wiesen zum Ende 
des Huberholzes vom Häfelinswald und wieder hinab zu 
einer Weißtanne mit dem Schlüssel als Zeichen des Eoltes- 
hauses Jsnp an den Oechsenrieder Wiesen sj. Hof 
Exenried), in den Wald, der an Adam Bernhardt vcn 
Jßgatshofen stößt und unterhalb der Epplinswiese auf­
wärts bis wieder zum Weißwasser.

Muß ein Ort an der Jller gewesen sein, an den das Holz ge- 
! fahren wurde, um zum Weiterflößen in den Fluß geworfen zu wer­

den. Bei Krugzell ist nun allerdings ein Ort des Namens, aber 
2 üm von der Jller entfernt. Auch die Zufahrt dorthin wäre nicht 
gerade einfach gewesen.

") Abbrennen des Reisioholzes zur Gewinnung von Kulturboden.
") Der alte Name soll nach Haggenm. 1, 234 Ouellenried 

gewesen sein.
") S. RA. Mchn. St. K. Fasz. 254 Nr. 5665.
") Das ist die SneslLii und der ^Volixersdrunnen von 1239. 
") Die Positionskärte nennt ihn (wohl fälschlich) Eschbach.



Die aus dem 17. Jahrh, stammende Hohmannsche Kar­
te verzeichnet neben dem Kreuztal, (das vermutlich nach 
der östlich, abschließenden 1115 Meter hohen Kreuzleshöhe 
benannt ist), aucb schon das lllmer Tal, sowie eine Glas­
hütte an der Eschach. Das Kloster Jsny hatte 1678 dem 
Balthasar Schmid von St. Dlasien das Recht gegeben 
eine Glasbläserei am Eisenbach, der gegenüber dem Kreuz­
bach in die Eschach fließt, zu errichten, weil er sich erbot die 
Quarzgerölle, die die dortigen Flüsse in ziemlicher Menge 
führen, zur Elasbereitung auszunützen. Später verkauf­
ten, wie hier gleich vorweggenommen sei, die Schmid diese 
Hütte und errichteten ein größeres Werk an der Kirnach- 
mündung, das nach ihnen den Namen Schmidsfelden 
Lhrt. Zwischen diesen beiden hatte aber das Jsnyer Klo- 
ter selbst schon links des Flusses auf gräfl. Trauchburger 
Gebiet eine Glashütte errichtet, die es aus einem nicht er- 
ichtlichen Grunde auf das rechte Ufer zu verlegen wünschte, 
vielleicht weil dort Las zur Feuerung nötige Holz beque­
mer beizuschaffen war als von der Adelegg. Da zugleich 
ein größerer Waldbezirk niedergelegt und der Boden zu ei­
ner Sennerei liegen gelassen werden sollte, bedurfte es der 
Einwilligung des Kemptener Oberherren. Die Verhand­
lungen zogen sich länger hin: 1696 wird der ganze in Be­
tracht kommende Bezirk umgangen, aber erst am 21. April 
1705 erteilt Fürstabl Ruprecht die endgültige Geneh­
migung.") Dabei behält sich Kempten vor allem natürlich 
seine Hoheitsrechte vor, verlangt die Unterstellung des 
Glasmeisters und der Arbeiter unter seine Gerichtsbarkeit, 
befreit sie zwar von Gefällen, fordert dafür aber von dem 
Gotteshaus ab Lichtmeß 1706 jährlich 20 fl. Schutzgeld und

Todesfällen 1 Pfd. Pfenn. für eine verheiratete > 
mnsperson und 1 Pfd. hlr. für eine Weibsperson, wenn > 

sie in loco sterben. Der Elasmeister und die Seinigen dür­
fen für sich, die Elastrager und andere Fremde Bier, Wein 
und Branntwein „auszäpfen", wofür auf 20 Jahre 20 fl. 
jährliches Umgelt zu entrichten ist: doch darf daraus keine 
„formale Tafern" werden. Bei der Entnahme des Holzes 
soll Jagd und Wildbann möglichst geschont werden: „wo 
ein Stuck angegriffen, soll rasch aufgeräumbt werden für 
den jungen Schuß: besonders die Aeschenbrenner werfen 
gern soviel Gefall zusammen, daß das Wildpret seinen 
Gang nicht mer hat und öfters den Wölfen zum Raub 
wird." Natürlich sollen die Glaser selbst kein Wild schie­
ßen oder fangen, sondern solch Tun anzeigen: sie dürfen 
keine „Bürstror" oder Flinten, sondern zur Hauswehr nur 
Schießkolben haben. Der Glasmeister ist auch Leim Stift, 
zu verpflichten: desgleichen der Bau- oder Sennmeister ei­
nes allenfalls errichteten Bau- oder Sennhofs; für seine 
Freiheit von Leibeigenschaft und Steuern hat das Gottes­
haus auf 20 Jahre 40 fl. und Schutzgeld zu entrichten. Für 
einen Feldbau sind taugliche Plätze abgemarkt worden. 
Kein Gebäude darf ohne kemptischen Konsens verpfändet 
oder veräußert werden.

„Damit der Baw nit zu schaden des Forstes extendiert 
erden möchte", hielt man es für erforderlich 1709 (16. 8.) 

,ioch einen Nachtrag") zu machen, wonach im stiftischen 
Fallehen der an der Eschach liegende Teil in der Größe von 
100 Jauchert völlig gerodet werden darf und zwar im Ul- 
mer Tal vorn Steg des Neggenbachs den Berg hinauf, nach 
954 Schritt wieder abwärts gegen Mexenriedt") bis in ein 
Töbsle, wodurch ein Büchlein fließt und weiter 901 Schritt 
bis zur Eschach hinaus. Im übrigen Teil des Fallehsns 
darf zwar zum Elasmachen abgeholzt, es soll aber „zum 
Aufwachs wieder geheget, daher nichts gebrandet, ange- 
blüehmet oder zur Reuthenen gemacht werden." Was be­
reits ausgestockt, soll so bleiben: 16 Jauchert sollen Aecker 
und Wiesen sein, wobei aus die davon gebührenden Zehsn- 
den und Forstgarben verzichtet wird. Das Gotteshaus be- 
gibt sich des Anspruchs auf Trieb und Tratt. Das Fischen 
in der Eschach ist gestattet aufwärts bis zum Einfluß des 
„Weißwässerle".

Die Umgrenzung des ganzen Bezirks ist hier wie- 
derholt, in der Hauptsache wie oben. Bei dem Hauptmark 
Häfelinsegg ist bemerkt: „Vor altem ist diser orth R u- 
dolphs Egg oder Braitenberg benamst worden"

") RA. Mchn. St. K. Fasz. 256. Nr. 56S5.
") Ebdt. Fasz. 257. Nr. 5704.
") Mit angewachsenem Artikel statt am Exenried. 

und „von dem Wolffsbrunnen hätte die Markung in den 
Vtengarten genommen werden sollen, solche Mark ist aber 
nit mer zu finden gewesen". Das sind noch die alten MarL- 
Punkte von 1239, man hat sie jedoch schon damals nicht 
mehr gekannt.

Gerade zu Anfang des 18. Jahrhunderts entfaltete das 
Zsnyer Gotteshaus eine sehr rege Tätigkeit im Eschachtal. 
1702 siedelte es eine Anzahl Kleinbauern in Einzelhöfen 
an, 1708 entstanden etliche Wohnbauten an der Eisenba­
cher Glashütte,") 1709 unternahm Kempten gegenüber den 
Bau einer Kapelle") am Kreuztalausgana; 1717 wurden 
alle diese Siedelungen, die zunächst nach Wiggensbach ein- 
gepfarrt waren, zu einer selbständigen Pfarrgemeinde zu­
sammengefaßt.") Der Adelegg-Rücken wurde aus seiner 
Ostseite am Herrenberg von 1707 ab in g ' 
gerodet und sah neue Höfe erstehen. Daher erwarb das 
Kloster 1720 dort oben wie auch in Eisenbach und Block­
wiesen die niedere, und bald darnach auch die hohe Ge­
richtsbarkeit.

^rde auf ,er 
roßem Umfang

Das ganze Fallehen rechts der Eschach, das wie wir 
gesehen, im Kempsener Gebiet lag und der stiftischen Ee- 
richtshoheit unterstand, wurde nach längeren Unterhand­
lungen durch eine Abmachung-") zwischen dem Fürstabt 
Anjelm^von Kempten und dem Abt Älfons von Jsny v. 19. 
Zan. 1731 in ein teucium oräiirarium verwandelt. An­
statt des bisherigen Fallzinses von 4 Pfd, gelben Wachses 
wllen nunmehr bei jeweiliger „Mutation" 40 Pfd. Gelb- 
wachs als Taxe entrichtet werden. Kempten behält die lan- 
desfürstliche Oberhoheit, Gerichtsbarkeit und Jagdrecht: 
das Gotteshaus darf aber jetzt den ganzen Lehensbezirk 
branden, ausstocken, völlig abtreiben, den Grund und Bo­
den beliebig nutzen, auch Kolonen und Beisitzer hinsetzen, 
iv.zwar, daß auch die Jsnyschen Lehenhuber jenseits der 
Eschach unten am Herrenberg den Weidgang gegen eine 
Anerkennungsgebühr genießen dürfen. Das Gotteshaus 
ioll von den Kolonen den Ehrschatz und Ellterzins ganz, das 
Bersttzgeld halb beziehen. Statt der ausgemachten 15 kr. 
für zede „Waidt- oder Wllntherfuhr" werden jährlich 50 fl 
festgesetzt, zu entrichten zwischen Martini und Weihnach- 
ten. Weil aber die Kultivierung des Lehens ziemliche 

erfordert, ist 10 Jahre lang nichts, die 
nächsten 10 Zahre nur die Hälfte, also erst nach 20 Jahren 
die vollen 50 fl. zu bezahlen. Das Stift begibt sich des 
-^.riebs und Tratts, sodaß der jeweilige Inhaber des Häfe- 

weiter als bis an den Schindel- und Egg- 
dach treiben darf. Das Gotteshaus kann weiter das Ul- 
mer oder Neggenbächlein zur Wässerung nutzen, die übri- 
gen tructus des Wassers verbleiben dem Stift. Dafür 

das Jsnyer Gotteshaus 4500 fl. und zwar 1500 an 
nächster Lichtmeß, ebensoviel am St. Mangtag, den Rest am 
2. Febr. 1732.

Die genaue Vermarkung wurde am 9. Juni vorgenom- 
men und am 30. Oktober schriftlich festgelegt. Sie enthält 
zwar etliche genauere Angaben gegen früher, kann aber 
trotzdem nicht örtlich sicher bestimmt werden. Der Beginn 
E ""Eder am Einfluß des Weißwassers, steigt hinter dem 
Kreuzthaler Pfarrstadel den Berg hinauf zur Herbsteqg, 
werter über ein Töbele auf den Grat ob dem Schimmel 
-^obel auf einen Kapf oder Höche, dann hinab zum kempti- 
sthen Gut Schrmmeltobel, das rechts bleibt — Au einer An­
höhe mrt einem Hauptmark — hinab auf des Thomas 
BAgermayrs Haus — auf einen Kapf — auf die Wiesen 
am Neggenbach — hinüber auf die Höhe zum Grat (also 
das Ulmer 4.al ungefähr halbierend) — zum Feldanfang 
und dann zum Haus des kemptischen Untertans Simon 
Hangge, dann wie früher Braitenberg—Wolfsbrunnen— 
Egg- und Schindeldach — an des Johann Mößle von Emer- 
landen und der Oexenrieder Wies und zu der des Jera 
Beusch von Winterstetten. Zum Schluß ergibt sich noch ein 
Zweifel: Kempten meint, die Grenze verlaufe zur Eschach 
hinaus und an dieser aufwärts: Jsny behauptet, sie gehe 
den Rain hinauf, fodaß zwei von Hinzlangern bewirtschaf-

") Die dlsppL der Herrschaft Trauchburg, von R. Mohr 1716 
gezeichnet (nachgebildet bei Dochezer a. a. O. Bd. 2), enthalt autb 
eine Glashütte rechts der Eschach bei Kreuztal.
- der dlspps stand diese am linken Ufer des Kreuz-
taibachs.

") Baum. Allg. III, 549.
") RA. Mchn. St. K. Fasz. 262. Nr. 5798. 
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tete sowie die Epplins- und Ulmer Wiesen keine Apperti- 
nenz des Lehens, sondern dem Gotteshaus grundeigen sei­
en. Der Entscheid darüber bleibt vorbehalten.

Schon in dem Lehenvertrag hatte sich Zsny verpslich- 
tet für die nötig werdende neue Ki rche neLst Freit- 
hof in Kreuztal den Grund und Boden unentgeltlich 
abzutreten, die Kirche zu bauen und seine Kolonen zum 
Unterhalt des Pfarrers beisteuern zu lassen. Aber erst 
1746, als das alte Kirchlein schon recht baufällig geworden 
war,, kam die Abmachung zur Ausführung. Eine kleine 
Faustzeichnung gibt die Lage: Südlich des Weihwassers 
(Kreuzbachs) ist am Hang des „Wirtsbergs" Mllhl- und 
Wirtshaus, gegenüber am Nordufer, dem „Herrenberg", 
der Psarrhof mit Stadel, westlich davon des Pfarrers 
„Hausgarten" und darin schlicht sich die Kirche mit dem 
Kirchen- und Freithofplatz, dessen Seiten gegen den Berg 
116, gegen die Eschach 135 und gegen den Lehensdistrikt 105 
Schuh messen. Die im Kreuz-, Ulmer und Eschachtal Geses­
senen haben Zugang, auch Braut- und Bahrweg, beim 
Pfarrhof, d. h, zwischen diesem und dem Stadel durch die 
Naindt, die vom Lehendistrikt dagegen von der entgegen­
gesetzten Seite über des Antoni Hugen Lehenfeld und 
Viehwaid. Seitdem also winkt das freundliche Kirchlein 
dort von der Höhe herab ins Tal der sorellenreichen Eschach.

Nachdem die Herrschaft Trauchburg schon 1693 dem 
Kloster das Holzhauen und Kohlenbrenner: in seinen eige­
nen Waldungen völlig,freigegeben hatte, gestand sie 1707 
weiter zu, daß alles Vischlag- und Hochholz auf dem Her­
renberg er Klostergut und im zugehörigen Bezirk 
al trieben werde und bleibe oder im Falle des Nach- 
w-.^ses neuerdings abgetrieben werden dürfe, sodaß das 
rsut nach Belieben als Wald, Ackerfeld oder Wieswachs ! 
verwendet werden könne. Das ganze Gut solle begrenzt 
sein durch den Steigbach, wo er in die Eschach flieht 
(oberhalb Schmiedsfelden), diese hinauf bis an die Eisen- ' 
bachmündung, dann durch den Eifenbach selbst bis auf den 
Grat gegen Dürrenbach in das Eck, von da durch das To­
de! bis an das Ende der sog. Hochstraß (d. i. des Höhen- 
weges auf der Adelegg, die bis zum Eollenhof führt) und 
weiter bis wieder an den Steigbach. Im übrigen aber 
soll der Herrenberg in der sorsteilichen Obrigkeit der Herr­
schaft verbleiben und auch die Iagdrechtverhältnisse keine 
Aenderung erfahren.-ch 1720 erhielt das Kloster von der 
Herrschaft die Erlaubnis zum Abtrieb eines Stückes der 
Gemeindehölzer von B o l st e r n a n g zum Gebrauch für 
seine Glashütte in der Weise, daß die dem Eifenbach zu- 

liegenden 10 izauchert für frei eigen ohne weitere 
Äufwachsung dem Kloster verbleiben, die anderen 10 aber 
wieder der Gemeinde zum freien Trieb und Trakt vorbe­
halten sein sollen. Das ehedem trauchburgische Dorf 
BoGern-ang (schon 1275 als Lolsternancll, 1279 als 
^olstirnane erwähnt d. i. lloi^ririnvrano — bei dem pol- 
ch»rnen, Polsterweichen Wang, der sumpfmoosigen Wiesen- 

he) liegt an der Gabelung eines Seitenbächleins der
Wengener Argen ganz nahe der bayerischen Landesgrenze 

v. Schwarzen Grat. Es Halle einen Genossenschaftswald 
von etwa 900 Morgen. Ein Teil davon wurde schon im 
18. Jahrh .geschwendeh später (1844) wurden wieder 243 > 
l-Rorgen durch Ausflockung in Viehweide umgervandelt ! 
und 1848/49 der Rest von 356 Morgen (im Wert von 
72 289 fl.) unter 21 Berechtigte aufgeteilt.-^) Im gleichen 
Jahr erwarb das Kloster über Herrenberg sowie über 
Eifenbach und Blockwiesen die niedere, bald darnach auch 
noch die hohe Gerichtsbarkeit.

Die zweite Reichsstadt, die kräftig in den reichen Be­
stand des .Eschachwaldes eingriff, war Memmingen. 
Was man jetzt „schieben" oder „bewuchern" nennt, eine 
unredliche Ausnützung der Geschäftslage und Preisver- 
intltnisse einer^ Kaufsware, hieß man seit dem 30jährigen 
Krieg „kippen". Die Holzkipperei, sagt Unold in seiner 
Memm. Eesch. S. 351, bewirkte im I. 1738 eine solche 
Holzteure, daß das Klafter auf 6 fl. stieg Um dies zu be­
heben ergriff Bürgermeister und Rat eine heilsame Maß­
regel, durch die es gelang dem Unfug ein Ende zu ma­
chen. Am 1. August 1738 berichtet nach den Ratsproto- 
lollen der Herr Amtsbürgermeister, daß „wegen einreißen- 
den großen Holzmangels, Sperre der benachbarten Wald­

es Arse dem Fürstl. Waldb.-Zeilschen Archiv. 

ungen und dadurch täglich steigenden Preises wegen eine» 
größeren Waldankaufs im Kemptischen vom Steueramt 
Unterhandlungen gepflogen würden, weil nur so hiesig« 
Waldungen vor dem gänzlichen Ruin präserviert und dem 
täglich ansteigenden Holzpreis vorgesteckt werden könnte." 
In das anfallende Holz werde sich das Steueramt mit dem 
Hospital in der Weise teilen müssen, daß jenes
drei und dieses ein Viertel übernehme. „Das
Plenum wolle die so nötigen wie nützlichen Trak­
taten agreieren." Darauf wird der „Kauf per uva- 
nimiain pläcidiert"; er solle auf möglichst gute conclitio- 
nes abgeschlossen werden.

So kam es denn im folgenden Monat zum 
kauf des Alalndelslobel-Holzes.

Den Wortlaut des Kaufvertrags--) erachten wir für wich, 
tig genug, um ihn unter Weglassuckg des üblichen For­
melbeiwerks hieher zu setzen:

Fürstabt Anselm von Kempten verkauft an Bürgermaister 
und Rath des hl. Reichs Statt Memmingen das stehende Holz 
(doch ohne Grund und Boden) aus der dem Stift gehörigen 
Waldung in dem Creutzthal, das Maindels-Tobel gen., wie solches 
mittels der mit f bezeichneten Buchen und Tannen außgemarcket 
und in einen Grundriß gebracht worden, für 5000 fl. dergestalt«,, 
daß . . . Memmingen inner 20 Jahren schlagweiß dise Beholzung 
abtreiben und den plaz (jedoch daß die nöthige Saam-Tannen 
stehen bleiben, welche berührte Saam-, auch Markt-Tannen oder 
Buchen aber begebender Zeit wider an Herren Käuffere durch 
andere zue ersetzen) dem Hf. Stifft zu fernerem Wachßthum räu­
men sollen, ausser es äusseren sich inner diser Zeit Kriegs-Läufste 
oder andere Fatalitäten, als Bichfall, Beschwerliche Witterungen 
und was sonsten von menschlichen Händen nicht zu wenden, als­
dann diße La-uz tortuiti er insoliti der Reichs Statt Mem- 
mtngen nicht zum schaden gehen, sondern diße Zeilen durch andere 
proportionierlich ersetzet werden sollen; wie dann das Hf. Stisst 
wegen des bekannten situs diser Waldung der Reichs Statt Äk. 
weiters consentirt, daß Sie ohne unterscheid der Jahr Zeiten 
(nur die Zeit zwischen Lorenzi und Mariä Geburt außgenoinmen) 
jederweilen ohne auf das Mayen-Gebott-^) zu regardieren, da­
rinnen auf aigene Ihre Kosten, durch wen Sie wollen, Holz fäl­
len, aufmachen und ohne schaden der angelegenen Underthanen 
und Güetheren mit aigenem oder frembden Fuhrwerck absühren 
möge, alles nach aigenem Belieben. Nicht weniger wird gestattet 
von denen Hf. Jägern und Beambten einigen, in die Sie die Con- 
fidenz hat, die aufsicht über die erkauffte Holzung aufzuetragen 
und selbige darüber, ohne Einred des Hf. Stiffts in Pflichten zu 
nehmen.

Benebens hat die Reichs Statt M. dem Hf. Stifft keine Stock- 
mieth, sondern allein von dem, was aus der Axt und schlicken 
geführet, das Weeggeld zu Lauttrach: was aber auf der Jller 
heimgeflößt oder geschwemmt wird, den gewöhnlichen Floz-Zoll 
und Schwemmgebühr zu entrichten. Dafern jedoch Schsitter auf 
der Eschach bey hochem Wasser ohne iinrnutation des alvei und 
schaden der anligenden Eüether geschwemmet und der Consens 
darzue von Trauchburg und Gottshaus Jsny ausgebracht würde: 
so will man auch an Seiten des Hf. Stiffts hieran nicht hinderlich 
sein und es ohnentgeldtlich gestatten. Uebrigens wann Löbl. 
Reichs Statt mit Slifftischen Underthanen einigen Fuhrwerks- 
aceord answssen und dieselbe etwas verdienen lassen walte, so 
verspricht das Hf. Stifft darzue alle Fazilität mil beyzutragen. 
So geschehen x. 6. 9. 1738.

Gleichzeitig war man aber auch noch mit der Gemein­
de Bolsternang in Unterhandlungen eingetreten wegen 
Abholzung eines Teils ihrer

„G e m e i n d s w a l d u n g auf dem Schwarzen 
Grat bey dem Flua".^)

Der endgültige Abschluß erfolgte nur wenige Tage 
später. Das Wesentliche dieses Vertrags möge gleichfalls 
folgen-"):

"ch Stadt-A. 280, 2.
Maiengeow .erklärt das Schwäd. Wb. kurz mit „Erbot im 

Mai". Im Zeil-Trauchburger Gebiet nannte man so die Holzord­
nungen, die jährlich am 1. Mai im Wirtshaus zu Blockwiesen mit­
tags 12 Uhr vom herrschaftlichen Revierjäger vorgelesen werden 
mußten.

Die Stelle des „Flua" (mhd. vluo — Fluh, Fels) vermag 
ich nicht ganz sicher zu bestimmen. Nagelfluh sieht ja verschiedentlich an, 
doch nirgends so auffallend und imponierend als an der Talwand 
über der Sägmühle östlich der Landesgrenze im Eschachtal, wo es 
heute noch „Rote Fluhe" heißt. Da der Bolsternanger Wald bis 
hier herüber reichte, denke ich mir die Abholzungsstelle in dem Zwik- 
kel zwischen dem Roten Bach, der Eschach und der bayerischen Grenze 
(Höhe 1092, noch zum Schwarzen Grat gerechnet). Leider ist nir­
gends mehr ein Waldplan zu finden, auch nicht im s. Zeilschen Archiv. 

") Perg.-Urk. Stadt-A. 280, 8.
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Wür Haubknann vnd ybrige Demeuidere der Gemeindt zur 
Bolstertang in der Graffschoft Trauchburg ohrkunden vnd be- 
tenen . . . daß wür . . . von onssers gnädigen grasfen bereits 
erfolgten ober vnd forftherrlichen Consens (v. 26. 8. s. u.) einem 
hochedlen Magistrat des hi. Reichs Statt Memmingen verkaufst 
haben . . vnstere vns eigenthumblich zuestehende auff dem schwor- 
zen gratt bey dem Flua gelegene Gemeindts Waldung alfo vnd 
dergestalten, daß, weilten gegenwährtiger Kauff auf die Abtrei­
bung des Holzes, mithin allein aus das Holz selbsten ohne gründ 
und baden vermainet ist, Sothane Waldung Iner Zeit von 25 
Jahren abgetriben, auff den fahl aber, daß inner diser Zeit Kriegs- 
läusften.... sich eussern falten, diese Casus den Käuffern nicht 
zu Schaden geraichen sollen . . . Alles nach Ausweiß deren 
utrimgue verbündtlich gewordenen 10 Puncten. Vnd iit der 
Kauff geschehen für 4600 fl... Demnach die Käuffer vnd ihre 
Nachkommen diese Waldung mit der Abtreibungsgerechtsame die 
25 Jahr inhaben, nuzen, niesten, versetzen, verkauffen, vertauschen 
können als wie mit ihrem Eigenthumb ohne all vnserer Erben 
vnd jemands anderer Irrung vnd hinüernus ... So geschehen 
Kißlegg 12. g. 1738.

(Trauchburg-Kißleggisches groß. Kanzleisiegel in Kapsel).
Bri dieser Gelegenheit einschaltungsweise etwas über 

den Schw arzen Grat. In der Schwäbischen Kronik 
(Beibl. d. Schwab. Merk.) vom 4. 9. 1902 Nr. 410 erzählt 
ein K. R.. ausführlich von der „Entdeckung" dieses zweit­
höchsten Gipfels Württembergs. Eine Anzahl Männer 
der Wissenschaft sei im Sommer 1832 auf den damals nur 
in der ^nächsten Umgebung gekannten Berg gestiegen und 
von dessen Schönheit so hochbefriedigt gewesen, daß sie be­
schlossen den,noch Namenlosen zu taufen. Ueber die 
„Grar"-Eigenschaft sei man ohne weiteres einig gewesen: 
w/^^n des „vom kurz zuvor geschehenen All rennen von 
H werk noch stark geschwärzten Erdbodens sowie wegen 
der vielen , zerstreut umherlictzendsn Kohlsnstücke" habe 
man sich schließlich ^auf die Bezeichnung Schwarzer 
Grac geeinigt. „Der Taufakt war vollzogen". Zum er­
sten Mal sei dann der Name an Stelle des bei den Einzel- 
hofbewohneln gebrauchten Schvnbühl (für den ganzen 
Zug) und Höhenbrand (für den Gipfel) 1834 auf der 
Cottaschen Karte von Württemberg verzeichnet und 1841 
in Paulys Oberamtsbeschreibung von Wangen ausgenom­
men worden.^) Es ist unverständlich, wie eine so mit 
Einzelheiten ausgestattete Geschichte entstehen kann, die 
durch ihre offenbar nur, dem Nächstbeteiligten bekannten 
Vorgänge auch die stärksten Zweifel zu bannen imstande 
fein mühte, die aber — doch nicht wahr ist, nicht wahr 
sein kann. Wie aus den Urkunden h-ervoraeht ist der 
Name Schwarzer Grat schon im 18. Jahrh, gang 
und gäbe gewesen; denn daß jene gelehrten Besteiger z u- 
f ä l l i g auch gerade auf diese Benennung gekommen sein 
sollen, die schon zuvor volkstümlich war, ist umsoweniger 
Wahrscheinlich, als gerade der höchste Punkt eine ziemlich 
breite, flachgewölbte Kuppe ist und recht wenig oder gar 
nichts vom Charakter eines „Grats" hat; wie mich denn 
an der Darstellung des IU U. früher schon einzig und al- 

stutzig gemacht hatte: „Das; man einen 
,,wrat vor sich habe, das war allen klar." Das mag von 
dem von der Egg-Alpe zum Hohen Kaps ziehenden Kamm 
gelten, von dem etwas außerhalb der Hauvtstreichlinie ge­
legenen Höhenpunkt 1117,6 sicherlich nicht. So hat der 
Name Schwarzer Grat (im schriftsprachlichen Sinn wenig­
stens) eigentlich überhaupt wenig Berechtigung für den 
Gipset und der, andere bei Pauly a. a. O. erwähnte, 
Sch warz köpf, wäre viel treffender. Daran ist aber 
natürlich nichts mehr zu ändern. Uebrigens verweist 
„schwarz" bei einem Bergnamen kaum je auf einen vor- 
übergehenden, zufälligen, Zustand, sondern im Falle der 
Waldbedeckung stets auf den dunklen Nadelholzbestand 
(vgl. Schwärzwald, Schwarzsirberg u. a.); heißen ja doch 
die Nadelwälder des Derchtesgadener Landes in alten 
Grenzbeschrleben des 16. Jahrh, stets einfach „Schwarz- 
wa.der" im Gegensatz zu den Laubwäldern. —

Der in dem Kaufbrief erwähnte „Konsens" des Era- 
fen u.rauchburg war am 26. Aug. in Rimpach erteilt wor- 

Dn^n"ch sind 2000 fl. des Kaufpreises sogleich und 
2600 an Lichtmeß 1739 zu entrichten. Als „Konfensgeld" 
hat Memmingen noch weitere 300 fl. der gräflichen Ewel- 

lenz auszubezahlen. Bei den 25 Jahren werden die casur 
tortuiri wieder entsprechend berücksichtigt. Falls die Stadt 
dem gräflichen Jägern das Vertrauen schenkt, kann st» 
ihnen die Waldaussicht übertragen; die Ausfahrt aus den 
beiden Tobeln, sowie das Schwemmen des Holzes auf der 
Eschach bis Emerlangen ist ohne weiteres gestattet. Und 
zwar darf das ganze Jahr außer zwischen Laurenzi (10. 
Aug.) und Mariä Geburt (8. Sept.) Holz gemacht und 
ausgeführt werden ohne Rücksicht auf das „Mayen-Gebot"; 
im Kaufsjahr sogar in obiger Vannzeit, weil man gerade 
in der Zeit stand und der Bedarf sehr stark war. Zur 
Arbeit können fremde und einheimische Leute genommen 
werden, natürlich würde es aber die hochgräfl. Exzellenz 
gern« sehen, wenn man ihre Untertanen etwas verdienen 
ließe. — Unterschrieben ist das Schriftstück von Schelhorn; 
des Geh. Rats, und Lupine des Gerichts, einerseits u. ande­
rerseits von dem gräflichen Forstmeister und dem Stabhal­
ter (dem Wirt in Mutmannshofen), von denen der erstere 
noch eigens 12 Spezi estaler (— 50 fl.), der letztere 250 fl. 
erhielt, sodatz sich damit die Kaufsumme aus 5200 fl. er­
höhte. Am 30.August erteilte der Herr Gras seine end­
gültige Genehmigung, steigerte aber den Wert seines Kon- 
senfes auf 600 fl. Der Wald soll noch genauer „ausge- 
läzt"-') und von der Stadt „in Grund gelegt" d. h. ein 
Grundriß davon ^gemacht werden. Leider ist auch davon 
nichts erhalten.

Damit war aber das Holz noch lange nicht in Mem. 
mingen. Der Weg, dahin führte durch zeilisches Gebiet 
und es bedurfte erst der Erlaubnis des Grafen von Zeit 
zur Benützung seiner Straßen und Brücken. Darum wur­
de am 12. Dezember mit dem Grafen Franz Ernst eine 
Abrede getroffen, wonach das Holz über die Ferthofener 
Brücke oder durch die Jllerfurt bei Lautrach (doch letzteres 
„sins praeiuäicio et conseczuentia vel extensions") sollte 
transportiert werden dürfen. Auch die leeren Wagen 
brauchen keinen Zoll zu bezahlen, so wenig wie die Holz­
flöße. Diese Konzession gilt auf 20 bezw. 25 Jahre. Zur 
Vermeidung von Unterschleif sollen sich die Fuhrleute mit 
gedruckten Holzzetteln gehörig ausweisen. Was an Gü­
tern mit den Wagen hinaufgeführt wird, hat Marenzvll 
zu entrichten. Für diese „Zolls r e rhe i t" sicherte sich aber 
der Graf Zeil eine Bauschsumms von nicht weniger alr 
3500 fl-, zu erlegen in längstens 14 Tagen.

Somit beliefen sich also die Kosten des Maindeltobel. 
und Bolsternanger Holzes ohne Fäll- und Fährlohn und 
sonstigen Aufwand bereits auf 10 500 fl. Der Flächen- 
raum des ersteren Waldes sollten 160 Jauchert sein der 
Ertrag vom zweiten wird mit 40—50 000 Klafter Bu'chen- 
und Tannenholz angegeben. Der Stadtrat berechnet den 
Selbstkostenpreis des Klafters in Memmingen auf etwa 
4i^> fl. Aber das Wichtigste war: Der Marktpreis 
sank durch den Ankauf um 2 fl. für das Klafter.

DiS-Abtragung der,Schuld an Kempten wird an Sil­
vester 1738 bestätigt. Für die Hochsürstl. Gnaden wurden 
noch besonders 100 Speziesdukaten als Diskretion gespen­
det. Dafür erhält der verpflichtete kemptische Hauptmann 
und, Zoller im Kreuztal, der Holzwart über die er­
kaufte Waldung, noch die strenge Weisung, er solle darüber 
wachen, daß von keinem Unbefugten Holz abgeführt wer­
de, er, solle die Holzmark fleißig besichtigen und genau 
darauf sehen, daß die Scheiter in gleicher Länge von 3h-, 
Nürnberger Schuh samt dem Schrot und die Klafter je 
61/2 Schuh hoch und breit gemacht werde, daß das Buchen- 
und Tannenholz jedes besonders aufgesetzt und daß bei 
dürrem Wetter kein Feuer gemacht werde, schließlich daß 
bei der Abführung keine Scheiter unterwegs liegen blei­
ben, sondern das Holz ohne Abgang an die Eschach gebracht 
werde. Für seine Bemühung gebühren ihm jährlich 20 fl. 
Belohnung.

Der beigegebene Plan des Maindeltobel-Holzes, kait 
par Lieur Donner a Uempten, läßt die Lage der Hiebe­
stelle ziemlich genau bestimmen: es ist westlich des bekann­
ten (zweifellos nach dem Fürstabt benannten) Fürsten- 
hrunnens, wo heute noch der Name „Memminger 
Sey lag" haftet, besten Mitte etwa von der nordwärts

ob«» erwähnte hat dort nur einen Schön- --) Das „Lätzen" wiederholt sich in Erenzbeschreibunasn der
die Lhe 1056'^ ^nchnet ist, auf ! U ru Letze - Grenjhag und bedeutet «baren,«.



"1A eiumunoenoen, einst Maindel- und seitdem
„Memminger Tobel" benannten Schlucht durchzo- 
gen uurd, also ungefähr mitten zwischen dem Kreüztaler 
Wirtsberg und der sog. Kleinen Schwedenschanze.

Dös im Kemptener Kaufbrief als möglich angenom­
menen „Fatalitäten" waren im folgenden Jahre schon ein- 
gelreten:, welcher Art sie waren, wird nicht berichtet Jn- 
solge dessen erteilte S. Hochs. Gnaden am 2V. Sept. 1739 
d-e Bewilligung „die stipulierten 20 Jahr aus 5 weitere 
zu prolongieren". —

der Ankauf für die Stadt Memmingen nicht von 
Vorteil gewesen, so wäre sicherlich nicht schon 17 Jahre svä- 
ier der Plan zur Wiederholung eines solchen Geschäftes 
ausgetaucht. Am 21. Mai 1755 weiß das Ratsprotokoll 
von dem Einlaus eines Schreibens des fürstl. kemptischen 

^rstmeisters Schmid v. 17. 5. zu erzählen, einen „Holz- 
^kaus an denen tirolijcyen Grenzen betreffend". Es soll 
Lurch den -pflegperwalter und Werkmeister davon ein 
Augenschein eingenommen werden. Was daraus gewor- 
een ist, erfahren wir leider nicht. Vermutlich haben sich 
die Verhandlungen zerschlagen; denn am 15. Sept. wird 
im Rat Heinrich Steiners, Werkmeisters, schriftliche rela- 
uo verlesen über den Befund des gemeiner Stadt zum 
Kauf angebtenen Wengener E e m e i n d s w a l d e s 

'"^nch^ürgischen. Die trauchburgische Herrschaft scheint 
mit der kemptischen in Wettbewerb getreten und dieser 
zuvorgekommen zu sein. Denn es hat Eile. „Heute noch" 
soll wegen der Zusammenkunft geschrieben und dazu Kon- 
fulenr von Wogau und Kanzleidirektor Eitel Friedrich 
Lupln nebst dem Werkmeister abgeordnet werden Und 
dieweilen laut Mitteilung des fürstl. chiemseeischen-Z 
Gehernirats von Magier hochfürstliche Gnaden selber im 
Rimpach bei der Besprechung gegenwärtig sein wird so 
^belieben auch noch des Herrn Bürgermeisters von 
W a ch t e r Herrlichkeit sich dahin zu verfügen". Das Er­
gebnis der Beratungen führte am 4. Okt. 1755 zum Er­
werb. folgendes ist der gekürzte Tenor des Kaufbriefs 
um den

Wengener Gemein dewal d-°).
Ausschuß, Hauptmann und übrige Gemeinden zu 

Mengen m der Grafschaft Trauchburg .... verkaufen an 
des Hl. Reichs Statt Memmingen ihre eigenthümbliche 
Wenger Gemeindts-Waldunq nach der deßhalber beschebe- 
nen Marckhung und Beschreibung also, das weilen der 
Kauss aus die Abtreibung des Holzes ohne Grund und 
Boden vermeinet ist sothane Waldung inner Zeit von 30 
Zähren ichlag weis abgetrieben, auf den Fall aber da» 
Kriegs-Laussten usw. sich äußeren sollen, diese casüs denen 
Kausseren nicht zum schadten gereichen, sondern (die Frisch 
weiter hinaus versetzet werden solle, benebens aber auch 
einem Magistrat die Waldung vor denen 30 Jahren a^ 
treiben zu dürfen freygelassen werden solle. Und ist der 
Kauz beschehen um 8000 fl., die sie bey Übergebung des 
Erichs empfanden zu haben quittieren. Sobald die Ab- 

an einem Plaz beschehen, soll dieser der Gemeind 
zuständig sein und die Stadt darauf nichts mehr zu prä- 
tendieren haben, außer daß er zu nöthiger Holzlege des 

, der trauchburgischen Linie des Hauses Wald-
bürg, Reichserbtruchssß Franz Karl, war zugleich Fürstbischof zu 
Chiemsee. Nach seinem Tod 1772 fi-l di? Herftcha« TroAurg 

»)Stadt-A. 280, 4.

darauf gemachten Holzes gebraucht werden mag. Mechen- 
see-'o) 4. 10. 1755.

Der Urkunde wurde das Protokoll der Einzelabmach­
ungen vorn 22. Sept. in Rimpach und vom 1, Okt. in Me- 
chensee als verbindlich beigeletzt. Noch diesem gibt also 
die Gemeinde ihre „nächst an der in uo 1738 von der Ge- 
weinde Polsterlang auf dem schwarzen greith 
b e y d erflu r^) gelegene Waldung des darauf bestehen­
den Holzes halber mit Vorbehalt des Bodens und Eigen­
thums" zu verkaufen. Der Wald war demnach wohl östlich 
des Polsterlanger, also an dem Berghang rechts des Ro­
te nbaches, wo die Scheitelhöhe zwischen diesem und dem 
(bezeichnenderweise so genannten) Scheid-Tobel einst 
von der Höhe 1066 nordwärts iur Eschach die Grenze zwi­
schen trauchburgischem und kemptischem Gebiet bildete und 
heute,noch die Wengener Gemeindegrenze bildet.

Für den Vertrag diente der von 1738 pro vormn. 
Sonach sollte

1. Der Kaufschilling sogleich ..ganz und paar geschossen" 
werden.

2. Alles bereits von Mengen dort verkaufte Holz ist 
abzuführen und der Wald für Memmingen zu 
räumen.

o. Der trauchburgische Jäger Schmid wird Holzwart und 
verpflichtet sich gegen eine gewisse jährliche Erkannt- 
nus jeglichen Schaden zu verhüten.

4. Holzscheiter und Fuhrleute mag die Stadt beliebig 
nehmen; doch sollen trauchburgische, insonderheit 
wen.gtsche Gemeindsleute vor Fremden schon wegen 
Herausstreckung des Holzes bis zu des Anton Haug- 
gens, Holziegeplatz ins Auge gefaßt werden. Die 
Holzscheiter sollen das Abholz nicht verbrennen noch 
wegnehmen, sondern was zum Kohlenbrennen tauget, 
zu solchem zusammenrichten.

5. Kohlenbrennen auf dem schon vorhandenen Kohlplatz 
oder an anderen geeigneten Orten ist erlaubt

6- In 30 Jahren muß der Wald abgescheitet und ge­
räumt sein.

7. Das Scheiten und Machen und die Abfuhr soll zu 
allen Zeiten geschehen können „ohne auf das Mayen- 
gebot zu regardieren."

8. Stockmiete u. dgl. fällt weg, nur der Oberjäger soll 
eine Rekognition erhalten.

9. Beim Abhauen sollen auch die Marktannen mitge­
nommen werden; der abgescheitete Platz darf nur zur 
Ablegung des abgescheiteten Holzes gebraucht werden.
Zu einer „ergiebigen und proportionierten Rekog- 

Nltlon an den Territorialherrn nach dem Fürgang zu 
Polsterlang haben sich die Herren Abgeordneten nicht 
„positiv herausgelassen, sondern es äst relersvüum zu 
nehmen sich reservieret." Wegen des Zolls zu Winter- 
steKen wird festgesetzt, daß von jedem Klafter 2 br bezahlt 
und alle Jahre durch den Jäger angezeigt wird, was ab- 
gesuhrt worden. Die Zahlung erfolgt an das trauchbur­
gische Rentamt.

Die letzten beiden Punkte erheischten eine nochmalige 
Aussprache mit dem Werkmeister Steiner in Mechensse. 
Man vereinbarte beides per aversum mit 1100 tl ver­
glichen fein zu lassen, so zwar, daß das, was etwa wegen 
bisherigen aus der kemptischen und polsterlangischen 
Waldung ab geführtenHolzes, wo es eine Irrung gab, 
an Zoll ruckgeblieben sein oder noch an Holz abzuführen 
sein möchte, abgetan sein solle, und weiter, was aus der 
wengischen. Waldung „an Holzblöcken, auch daraus setzen­
den Bederschen?- oder Britter" abgeführt wird, zoll- und

Mechensee ist der alle Name von Neu-Trauchburg. Es liegt 
an keinem See, sondern heißt in den dlot. Isn-ns. (Württ. Djh. 
1890, Anh. S. 36) z. I. 1096 dlcckinsovve, also allgäuisch blecliin- 
söi gesprochen und daher fälschlich Mechinsee geschrieen.

") Diese auf einem Hörfehler beruhende Verballhornung der Na­
men Grat und Fluhe ist ein ungemein bezeichnendes BeispiÄ für 
Ortsnamenoerstümmelung durch Schreiber, die der Oertlichkeit fremd 
gegenüberstehen.

Britter ist schwäb. Form für Bretter. Bederschen vermag 
ich nicht zu erklären. Dem Sinne nach sind es mit der Säge zuge­
schnittene Holzblöcke irgend einer Form. Vermutlich steht damit da» 
in Fischers Schwäb. Wörterb. I, 571 verzeichnete Wort „der BS- 
derisch" in engem Zusammenhang, das «inen Brett erfloß auf der 
Mer bezeichnen soll.



weggeldfrei sein und Rekognitivn wie Zoll ausgehoben 
sein solle.

Von den 1100 tl. erlegte der Werkmeister 750 sosort 
als Anzahlung. Bezüglich des Polsterlanger Abschlags 
ist hieraus noch zu ersehen, daß er schon nach 17 Jahren 
bis auf weniges erledigt war. — Die „Ratification" des 
Kaufs durch den Stadtrat erfolgte am 6. Oktober unter 
schuldiger Dankabstattung an die Herren Deputierten.

Die Hälfte der Abtrirbszeit war bereits verflossen, da 
gab es Lohnstreitigkeiten mit Mengen. 
Trotzdem es im Zusatzvertrag von 1755 ausdrücklich heißt, 
daß die Memminger ihre Holzarbeiter beliebig sollten 
wählen dürfen, beschwerten sich im März 1771 die Wenge- 
ner über eine Bevorzugung der „Efchenthaler". Freilich 
scheinen diese sich der Lohndrückerei schuldig -gemacht zu ha­
ben. Es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten den Versuch 
gemacht mit dem Magistrat einen Vertrag zu schließen, 
wonach sie sich erboten hätten den Holzschlag mit Ausschluß 
der Wengener allein zu übernehmen und zwar um 1 fl. 
Macherlohn für das Klafter, um 8 kr. billiger als die an­
dern?-) Und als sie gar noch ins Eschachtal kommen um 
den rückständigen Holzmacher- und Fuhrlohn zu holen, und 
sich bei dem Fräulein Kreszenz von -Schmidsfelden im Ei­
senbach erkundigen, ob denn der Memminger Magistrat 
diesen noch nicht überwiesen habe, erzählt ihnen dieses, die 
Abgesandten hätten mit den Gemeinden Mengen, Kreuz- 
tal und Blockwiesen abgerechnet und das Geld erlegt bis 
auf 100 fl., die sie der Gemeinde Mengen wegen verlore­
ner Scheiter abziehen wollten, und zwar 8 kr. für das 

'-frei. Darauf verweigerten die Wengener die Annah-
des Geldes und erklärten, sie ließen sich keinen Kreuzer 

abziehen; denn sie hätten das Holz ohne den mindesten 
Abgang bis in die Blockwiesen geführt und könnten nichts 
dafür, wenn durch die Memminger oder andere Fuhrleute, 
welche das Holz von Mutmannshofen und Frauenzell^) 
nach Memmingen lieferten, auf der Landstraße hin und 
wieder Scheiter verschleudert oder verbrannt würden. Sie 
verlangten also baldigste und vollständige Ausbezahlung 
des Lohnes und Erneuerung des Arbeitsvertrages. Man 
möge ihnen auch ein größeres Quantum als den Kreuz­
talern anweisen, weil man doch s. Z. versprochen habe ih­
rer vorzüglich zu gedenken. Die Gemeinde sei zudem sehr 
bedürftig und besonders unterstützungswert.

Noch am 4. April meldet der Steueradjunkt Johann 
Georg Bilgram dem Syndikus Dr. von Wog-au, die Wen- 
gener hätten die bei Herrn von Schmidsfeld hinterlegten 
751 fl. noch nicht „ablangen" lassen und „behaarten immer 
noch auf ihrem obstinaten Sinn", trotzdem man ihnen zu 
verstehen gegeben, daß sie, wenn alles Holz, das noch im 
Walde -sei, auf den Platz werde geliefert sein, eine ordent­
liche Vergütung erhalten sollten. Ja, sie drohten sogar 
den Eschentalern, welche das Geld angenommen, ihnen 
Zünftig den Wald zu verbieten. Man solle daher unter 

Mitwirkung eines Beamten der Mechenseeischen Herrschaft 
ein Abkommen treffen; sonst würden die eigensinnigen 
Leute nicht zur roison zu bringen sein.

Also ein Lohnstreik eigener Art: Die Arbeiter lehnen 
die Annahme der Entlohnung für geleistete Arbeit ab. 
Durch Vermittlung des trauchburgischen Beamten Max 
Deschler kam dann in Rimpach ein von der fürstlich chiem- 
seeischen Oberamtskanzlei der Reichsgrafschaft Trauchburg 
in Mechensee am 29. Mai 1771 ausgefertigter „Accord" 
zustande folgenden Inhalts (Stadt-A. 280, 4):

1. Memmingen überläßt auch weiterhin das Holzscheiten 
und Abführen der Gemeinde Mengen.

2. Der. Scheiter- und Holzmacherlohn wird jährlich ver­
einbart.

3. Sollte einmal keine Einigung erzielt werden, so ist 
das Oberamt beizuziehen; eine Aeberspannung des 
Lohnes ist nicht zu gestatten.

4. Um den vereinbarten Scheitlohn soll die Gemeinde 
das angewiesene Holz aufscheiten, die Scheiter aber 
ch Dies konnten sie (wie die Wengener ausdrücklich ändeuten) 

um so leichter, als sie nicht zum Holzplatz erst über einen 200 m 
hohen Berg hin und zurück gehen mußten.

.ch Der Transportweg nach Memmingen ging sonach an der 
Eschach hinaus bis Winterstetten, dann die^ Steige hinauf (bis etwa 
30 rn über dem Flußj nach Frauenzell—Mutmannshofen—Legau— 
Lautrach: von hier teils über Ferthosen, teils über Dickenreishausen. 

nicht länger als 3 Schuh und 3—4 Zoll machen „ohne 
Schrott oder Spähn"?-)

5. Das Holz darf nicht mit unerlaubtem Vorteil, son­
dern muß also gebeigt und in Klafter geschlagen wer­
den, wie sichs gebührt; sonst werden die Beigen um- 
geworfen und der Lohn vorenthalten, bis das ord­
nungsgemäß hergestellt ist.

6. Als Lohn für Ausstrecken und Ausfähren wird für das 
Klafter 1 fl. 12 kr. festgesetzt; die Summe wrrd auf 
Mitte März jedes Jahres berechnet und bezahlt.

7. Das Fuhrwesen ist nur auf Winter- und Schlitten­
bahn zu verstehen; auf der Aext solches auszuführen 
könne der Gemeinde nicht zugemutet werden.

8. Die Arbeit muß mit möglichster Achtsamkeit gemacht 
und das Holz auf die gewöhnliche Holzlege in denen 
Blockwiesen geführt werden.

9. Wenn, wie es jährlich vorkommt, ein Klafter unter 
dem Schnee hervorzunehmen nicht möglich ist und da­
durch etwas von dem geschlagenen Holz zurückbleiben 
sollte, so muß dessen Ausfuhr im folgenden Jahr zuerst 
ergänzt werden.
Am die Angrenzer bei gutem Willen zu erhalten will 

die Gemeinde Mengen ihrerseits nicht nur den isnyschen 
Untertanen Bernhard Haugg auf den Blockwiesen auch 
künftig als einen Gemeinder einstehen lassen, sondern auch 
den strftkemptifchen Eemeinderen im Kreuztal jährlich ein 
Quantum von 100 Klaftern zum Ausführen zu gleichem 
Lohn zugehen lasten, gleichviel ob viel oder wenig geschla­
gen werde; aber sie müßten -es selbst tun, sonst übernähmen 
es die Wengener selber. — Als Holzwart wird schließlich 
der herrschaftliche Jäger Aurelius Premauer aufgestellt.

Also sie haben gesiegt, die „obstinaten" Wengener: 
Sie bekamen nicht nur Vorzugsrechte, sondern sogar eine 
Lohnerhöhung von 20 v. H. gegenüber dem den Eschenta­
lern ausbezahlten.

Damit schließen die Nachrichten über die Memminger 
Waldankäufe. Wie lange die Fällarbeit gedauert, ob das 
Unternehmen zu einem geschäftlichen Erfolg geführt hat, 
darüber schweigen die Bücher der Stadtgeschichte.

Aus einer handschriftlichen Geschichte der Herrschaft 
Trauchburg, abgefaßt um 1795 und mit Nachträgen bis 
1806 versehen, jetzt im Archiv zu Zeit, erfahren wir noch, 
daß die Gemeinden Polsteruang und Weng-en nach Aus- 
rsutung -der Hölzer, die gegen die Eschach zu gelegen 
waren, beträchtliche Ochsenalpen angelegt habe. Das be­
stätigt also unsere Ansicht über die Oertlichkeit, an der der 
Abtrieb des von Memmingen erkauften Waldes lag. 
„Dabei aber, fährt der Verfasser jener Schrift fort, war 
man mit dem Holze selbst gar -sehr unschonlich umgegan- 
gen." Der Bruder des Fürstbischofs Franz Karl von 
Chi-emsee, der regierende Gras Joseph Wilhelm zu Fried- 
berg-Scheer, ein Kenner von Waldungen (i 1756) soll 
einstmals sogar „Tränen geweint haben, als er sah, wie 
im Trauchburgischen mit dem Holz gewirtschaftet werde". 
Es hatte freilich auch dazumal so wenig Wert, daß „den 
Aschenbrennern (änderst glaubte man einen großen Teil 
des Holzes gar nicht zu Nutzen bringen zu können) in de­
nen Weniger und Polsterlang-er Gemeindhölzern freigestellt 
wurde, gegen Erlegung von 24 kr. für das Stück eine ste­
hende Tanne nach ihrem Belieben in Asche zu verwandeln." 
So war also die Not abgelöst worden vom- Ueberfluß und 
dieser zeitigte wieder Raubbau und sinnlose Ver­
schwendung. —

Die sämtlichen Wohnsiedelungen im Eschacher Berg­
land verdanken sonach ihre Entstehung der Holznutzung 
durch die anstoßenden Herrschaften, vor -allem durch die 
Klöster Kempten und Isny. Daß auch der.Weiler Block- 
wiesen hierin keine Ausnahme macht, sagt uns, wenn 
auch keine schriftliche Ueberlieferung, so doch sein Name: es 
sind die Häuser „an denen Blockwiesen" d. h. an den neben 
dem Eschachbett sich ausbreitenden Wiesen, auf denen die 
Holzblöcke, welche das Flußtal herabkamen, aufgestapelt 
und gelagert wurden, um von da ab mit der Achse weiter- 
-geführt zu werden, also ähnlich, wie wir es oben bei den

-ch. Schrot ist die Einkerbung des Baumstamms: eine solche sollte 
also augenscheinlich nicht gemacht werden (sodaß es keine „Spähne" 
gab), weil dadurch das Abmessen erschwert oder gar die Scheiter zu 
lang werden konnten.

7



„Tramen" angenommen! haben. Nur die beiden Orte, die 
am Zugang ms Jumere des Bergtands liegen, blassem eine 
andere Ursache ihres Entstehens vermuten. Emerlan-

n erzählt uns, daß es in einem Gelände liegt, in dem 
der Emet —'Sommerdinkel gut gedeiht und mag, so unbe­
deutend es auch bis heute geblieben ist, schon recht früh, 
etwa im 8. Jahrh., entstanden sein. Sein Nachbarort 
W r nt e mst e tten ist zwar schon sehr früh beurkundet — 
>- I- 834 schenkt ein Trogo und sein Sohn Liutrich an St. 
Gallen in PVAV ölidal^auve in loco IVintirsteti nova- 
les iuxta aquom ^.scbaa nornine — aber trotzdem 
vermutlich etwas jünger. Auffallend ist nämlich sein. Na­
me. Man erwartet dahinter „Wohnstätten an der Win­
ter- d. i. Nordseite". Das trifft aber nicht zu; der Ort 
liegt an einem Sonnenhang. Ein Personenname VVinrber 
dürste kaum darin stecken, weil es noch mehr solche Orts­
namen gibt und nicht einzusehen ist, warum gerade dieser 
Ort noch dazu entgegen der alten Form wintir- einen sol­
chen enthalten sollte. Darum möchte ich glauben, daß wir 
ur dem Weiler eine Aussiedelung des nicht fernen, in der 
ehemaligen Grafschaft Waldsee nahe der Ritzquelle an ei- 
nem Nordhang gelegenen Winterstetten (-Stadt) fu­
chsn dürfen. Daß dessen Bewohner einst sich stark vermehrt 
haben müssen und daher gezwungen waren die alte Wohn- 
stätte zu verlassen, sehen wir an dem beiden ebenfalls 
an der Riß biegenden Tochterorten Winterstetten-Dorf und 
-Weiler, die uns auch zeigen, daß die Winterftettener ih­
ren heimatlichen Wohnortsnamen mitzunehmen pflegten. 
Was sie gerade an jene wohlgeschützte Ausmündungstelle 
des chachtals lockte, war vielleicht eben das „Emerland", 
der ,ur die schwäbische Fesenfrucht wohlgeeignete Boden.

Nun bleiben nur noch die beiden Häusergruppen Ü n- 
r e r- und Ober - Ki r n a -ch, mit deren Besprechung ver­
schiedene andere Fragen verknüpft sind, weshalb sie den 
Schluß bilden mögen. Der Name ist ja klar: er gehört 
zu ahd. quirn die Mühle, bedeutet also „Mühlbach". Das 
Vorrücken ins Innere des Waldlandes erfolgte natürlich 
talaufwärts; also ist zunächst Unter-Kirnach entstanden zu 
denken und später, als man tiefer eindrang. wurde weit 
oben auch noch eine Sägmühle und ein Jagdhaus nebst 
Bauhof'angelegt. Wie verrufen und entlegen die Gegend ' 
noch war, dürfen wir dem Haus-namen „zum Tatzelwurm" 
säknehmön.

Allein Kirnach kann doch wohl nur ein Bach heißen, 
der entweder einzig und allein in -größerem Umkreis eine 
Mühle treibt oder an dem eine größere, auffallend große 
Anzahl von Mühlen liegt Der Umstand, daß allein auf 
der nur 4 Kilometer langen Strecke von Schmidsfelden bis 
Friesenhofen 7 Mühlen sind-Z, schließt aber doch wohl das 
erstere aus, legt dagegen die Annahme nahe, daß sich der 
Name einst weiter abwärts erstreckt haben müsse, wo heute 
„Eschach" herrscht. Aber nicht immer herrschte! Es spielt 
nä ich noch ein -anderer, allem Anschein nach ganz alter 
Na.„e herein: Nibel. Heutzutage sind die Benennungen 
so verteilt, daß Nibel nur noch im Volksmund zwischen 
Leukkirch und der Vereinigung mit der Wurzacher Ach zur 
Artruch bei Lauben üblich ist, während der weitere Ober­
lauf Eschach heißt, ein Name, der von der Geographie auf 
den g a n z e n Fluß angewsndet wird. Der östliche Zufluß 
von Schmidsfelden aufwärts ist die Kirnach, Der Name 
der Nibel ist in dem des darnach benannten Gaues ent­
halten, der 766 Xibai^aunensis, 788 öUbulAvuia, 
860 d7ibil§ouve lautet. Entsprechend den anderen, von 
Flüssen hergenommenen schwäbischen Eaunamen wie Our- 
Znuia (von der Oura — Thür), ^r^ungnue (von der 
KrZ-una — Argen), blilar- und blilirgoive (von der Ilnra 

Jller) dürfen wir auch für sie Xibuin oder iölibala als 
ursprüngliche Namensform erschließen. Wäre der Name 
nur an der kurzen Strecke gehaftet, die ihn heute noch 
-trägt, so wäre der Gau sicherlich nicht darnach benannt 
worden; er reichte aufwärts soweit, — als man eben das 
Gelände kannte.^) Und zwar ins heutige Kirnachtal; 
denn dort lebt noch oder lebte noch 1469 und 1644 außer

2«) D. i. Neubrüche, also stand man damals dort noch im Beginn 
der Kultivierung.

"ch Auf der trauchburgischen dloppa sind deren 4 verzeichnet. 

einem Nibslbach ein Nibelberg, -brunnen, -tobel und 
-äckerlein?") Es -spricht aber noch ein anderer Grund dafür. 
Der Nam-e blibula wurde früher auf -allerlei Weise (z. B. 
von M. Bück aus keltisch dlibalus) zu erklären gesucht 
Herm. Fischer im Schwäb. Wörterb. sagt: „Beziehung zu 
Nebel liegt nahe, ist aber nicht sicher". Ich meine, daran 
sei nicht zu zweifeln. Wenn man von der alten Leütkirche, 
dem Haüptort des Nibelgaus, oder von Urlau, das viel­
leicht, falls die aus dem 9. Jahrh, stammende Namenform 
Grallon richtig ist, schon vordeutschen Ursprungs ist, zwi­
schen den waldigen Talrändern aufwärts blickte, so konnte, 
ja mußte fast als Hauptkennzeichen des Flusses, der aus 
dem Gebiet des 5 qkm großen Fetzachmooses und der noch 
größeren, heute noch sehr feuchten Friesenhofer Ebene her- 
kam, der häufige Nebel erscheinen, sodaß es wohl verständ­
lich ist-, wenn man ihn als ölibula(kg.), als „Nebel bring­
endes Gewässer" (zu ahd. vibuljan nebelig machen) bezeich­
nete. Und weiter: von der Urlauer Gegend aus etwa konn­
te man natürlich nur östlich das Kirnacher Tal ein­
sehen, während das in -einer Entfernung von 6 Kilometer 
Hinter dem bewaldeten Herrenberg rechtwinklig südwärts 
abzweigende Efchachtal dem Blick entzogen war. Kein 
Wunder also, wenn man die heutige Kirnach als den 
Oberlauf der Nibel betrachtete. Die erst später bekannt ge­
wordene Eschach mußte demnach ursprünglich als Zufluß 
-der Nibel-Kirn-ach angesehen werden. Aber auch die Be­
nennung Eschach weist schon ein hohes Alter auf. Sie 
steht als (wohl verschrieben für Kscaka) nicht
bloß in der oben erwähnten Schenkungsurkunde von 834, 
sondern bereits 804 in der (freilich zweifelhaften, in einer 
Abschrift des 13. Jahrh, erhaltenen) Beschreibung der sog. 
Ottoni-anischem Marken als rivus ^soba. Die Bedeutung 
dieses Wortes ist wieder klar: Eschenach, Bach, an dem 
Eschen stehen. Aber wo ist dieser Name entstanden? Nor­
malerweise in der Gegend der Vereinigung mit der Nibel- 
Kirnach, wo recht wohl ein auffallender Eschenwuchs den 
Anlaß geben konnte. Jedoch oben im Osten, knapp 1 Kilo- 
meter von der Eschachquelle entfernt und durch einen klei­
nen Höhenrücken, vom B-achtal geschieden, liegt das Dorf 
Eschach und in dessen Nähe Eschachried, Eschach vor und hin­
ter der Einöde/") Und das läßt wieder vermuten, daß 
dort oben ein „Eschach" (Sammelname von Esche) d. h. ein 
umfangreicher Eschsnbestand war, der die Benennung des 
(etwa im 8. Jahrh, angelegten) Dorfes veranlaßte. Wäre 
der Nachname nicht schon so frühe beurkundet, so möchte ich 
glauben, der Bach trüge den Namen vom Ort, zumal er 
später auch nicht selten „der Eschacher Bach" heißt. Daß 
das Dorf nach dem Bach benannt ist, halte ich für ausge­
schlossen, weil es eben gar nicht an ihm liegt, sondern ei­
gentlich eher noch am oder über dem Kollerbach, Und so 
müssen wir wohl den Zufall Hin-nehmen, daß im Unterlauf 
des Flusses ein Baumbestand war wie im Quellgebiet und 
daß dadurch hier wie dort ein gleichlautender Fluß- und 
Ortsname geschaffen wurde.

Der Gang der Flußna-menbenennung wäre somit etwa 
so zu denken: Der Bach hieß zunächst Nibel von Lauben 
hinauf bis hinein ins Kirnachtal; als in der Gegend von 
Emerlanden eine Anzahl Mühlen entstand, unterschied 
man dort zwischen der Kirnach und ihrem Zulauf, der Esch- 
-ach. Die Nibel ward eingeschränkt auf den Lauf in der 
Ebene. Dann rückte der Name Eschach vor, verdrängte die 
Bezeichnung Kirnach in den östlichen Seitenast und die Ni­
bel auf die Strecke unterhalb Leutkirchs. Gegenwärtig er­
leben wir den Abschluß der Entwickelung: Nibel ist schon 
soviel wie ausgestorben, der ursprünglich nur für den Sei- 
tenbach geltende Name Eschach hat sich für den ganzen 
Flutzlauf durchge-setzt.

Julius Miedet.

"ch Daß die von Th. Lohmeyer als „Gesetz" ausgestellte Lehre: 
„Wie das Quellaelände oder die Quellhöhs, so der Flußname" aller 
Erfahrung ins Gesicht schlägt, (Edw. Schröder nennt sie etwas grob 
eine dilettantische Spielerei), kann nicht oft genug wiederholt werden. 
Die Quelle ist meist das letzte, was von einem Fluß bekannt wird 
(vgl. Nil!). Bon vielen Flüssen kennen wir sie heute noch nicht sicher.

"ch Haggenmüll. a. a. O. 1, 37 aus stift. Urk.
'") Vermutlich richtiger: Eschacher vordere und Hintere Einöde.

Verantwortlich für die «chriftlrilurg: Dr. Lul. Miedet.
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Memminger Handel und Handelsgesellschaften 
um die Wende vom Mittelatter zur Neuzeit"

Bon Dr. A. W e st ermann (Heidelberg).
„I^svigsrs necesse est, vivere von est," Seefahrt 

tut not, zu leben aber ist nicht nötig: So lasen wir die 
-ornigan Worte, welche die stolzen Kaufherren einer an 
der Wasserkante li-qgendew Hansästädt im der prächtigan 
Halle ihres Ei'ldehau'ses als Wahkspruch-halbem anbrimgen 
lassen. In der Tat, ei n Wort ernster WcWHeit. Versteht 
Man nun das navixare Nicht als zweckloses Hin- und Her­
fahren auf See, sondern -als zielbewußtes Mittel die feh­
lenden Lebensbedürfnisse aufWsuchen und die erworbenen 
heilmzu'führen, !sd wird das nLvixare zulm uns lösbaren 
Bestandteil des Handels. Und 'so dürfen wir wohl dem 
Satze Hie Deutung geben: Handel treiben tut not, leben 
aber nicht!

In diesem Sinne gilt er dann auch für die tief im 
Inland liegenden oberdeutschen Städte ebensogut, wie für 
die meerbehervschenldem Metropolen in Nord Und Süd.

Auch die mittelalterlichen Bürger Memmingens haben 
das navi^sre necesse est im festländischen Sinne begrif­
fen, fie haben es -beherzigt und danach gehandelt. Für uns 
Nachfahren aber M es reizvoll, die alten Memminger Wege 
zu verfolgen, chv Tun und Lassen auch nach' dieser Hinsicht 
aus den vevgtMen Papieren der Archive zu erforschen-. Ich 
will es daher versuchen, ein Bild des kommerziellen Lebens 
zu entwerfen, wie es sich vor nunmehr 400 Jahren inner­
halb der zinmenbekrön-ten Mauern dieser so traulichen, sich 
ihrer köstlichen Freiheiten damals 'so 'selbstbewuhten Reichs­
stadt abgespielt hat.

Unter Handel verstehen wir die gewerbsmäßige Aus­
übung des Anlaufens und Wiederverkaufens von Waren. 
So übt der Krämer, -der auf dem Lande z. D. hundert 
Kä's-e einkauft und sie daheim auf dem Markte einzeln 
wieder adsstzt, unbedingt Handel. Wer von diesem Han­
del dem Kleinhandel, -wollen wir jetzt- nicht reden, wenn 
ich auch hie um> da auf ihn zurückkommen werde. Was 
uns beWiftigen soll, ist der GrotzhondÄ, oder besser gesagt, 
da es einem Erotzhandel im modernen Sinne des Wortes 
damals nur in bÄdngtSm Matze gegeben hat, der Fern- 
handel"). Im einzelnen wollen wir uns folgende Fragen 
vorlegen und zu beantworten' 'suchen:

Ä. Welche Waren wurden dem Memminger Markte 
MSiGLhvt und welche Güter gab der städtische Gewer-befleih 
im Austausch«! dafür Her?

, « Welche fremden Plätze besuchten die Memminger 
- Kaufleute und welche Wege schlugen sie dahin- ein? Und 
- A' Wer sind di« Fernhandsl treibenden- Memminger 
Kaufl^nte und Handelshäuser -und wodurch charakterisieren 
sich dte grotzsn Memmihger Handelsgesellschaften?

-) Als Vertrag gehalten im Altert.-Ver. Memm. am 24. 1. 1820.
") Hierzu s. u. die Aufsätze von Belvw und Keutgen.

Gerne münde ich auch noch eine Geschichte der einzelnen 
Gesellschaften gebend), aber dafür reicht es zunächst nicht.

Als Zeit-grenze möge nach rückwärts ungivfcöhr das Jahr 
1400 dienen, nicht olls ob Memmingen in früherer Zeit 
eines bedeutenderen Handels entbehrt Hätte, dafür »sugsn 
Won die verschiedenen Stellen aus dem 1396 nioderge- 
Wr-i-eibsnen die alten Grundsätze nur festhaltenden Rechts- 
Luche der Stadt"); die genwrmte Zeirgvenze wird einfach 
Won dadurch gegeben, daß mir nähere Nachrichten aus 
dem 14. Jahrhundert, die Licht in die aufgeworfenen 
Fragen bringen könnten, nicht vorliegen. Andererseits 
mag uns unsere Untersuchung bis zu jenem für die Mem- 
MtMr HandelsweÄ durch den Zichammenbruch der Zang- 
meistea-GesellWaft 'so unHeilvMen Jahre 1560 führen.

Die Kwufm-annsgüter, di>e auf hochbepacktem, knarren­
dem Frachtwagen oder aus dem Rücken geduldiger Trag­
tiere den Toren MemmiNgens zUstrebten, lernen wir am 
besten aus den Zo'llordnunge n kennen. Die frü­
heste, fveMich undatierte über in den Anfang des 15. Jahr­
hunderts zu fetzende Ordnung finden wir in dem 'sogen, 
ältesten Denkbuch der Stadt im Hiesigen Archiv"). Das 
letzte in unseren Zeitraum fallende Verzeichnis rührt her 
aus dem Jahre 1547"). Dazwischen tiiegen noch drei 
Ordnungen^), von denen die ausführlichste, an die wir uns 
im allgemeinen auch 'halten wollen, in der Reformations- 
Keit — oder kurz vorher — ausgestellt wurde, zu der Zeit, 
da die Stadt-väter anfingem auch die geistlichen Personen 
dem Zoll zu unterwerfen. Nun enthalten die Zollord- 
nungen aber nicht alle van den Kaufleuten eingeführten 
Waren und da müssen wir es begrüben, dah uns in den 
Papieren der ZanWneilstea--GesellWaift") eine für unsere 
Zwecke wertvolle Inventaraufnahme ausbewahrt ist.

Als eine erste grotze Gruppe der Handelsartikel treten 
uns die Lebensm>i t tel sntaewem Die meisten fallen 
jedoch nicht unterden Fernhandsl. Gi>e wurden, wie Eier 
und Milch, Butter und Käse, Gemüse und frisches Obst, 
Geflügel und Kleinvieh, wenn möglich im eigenen Haus­
halt erzeugt, die fehlenden Mengen aber von den Bauern 
der umliegenden Dörfer in Mimen Posten dem Markte 
zugeführt. Was die Bauern während der Marktzeit nicht 
ldsschliagsn koimtein, durften die Merzler zu weiterer Ver- 
wevtunlg aufkaufen und -auhsvh-a'lb des Marktes in ihren 
Läden und Buden feilhalten.

Wohl das wichtigste L-eb«nsm-itt«l war das Ge^- 
d e». Der Rat 'sah es als eine der Hauptaufgaben 

M<ner L-ebensmiMlpoMK an- den Eetreidepreis auf einer 
erträglichen Hohe zu Halten.' Er glaubte dies einmal da-

») Zur Geschichte der Zangmeister-Gesellschaft k. m-Mm 
über deren Zahlungseinstellung. Einiges zur Besserer-GesMW 
und zur Vöhlin-Tesellschast werde ich demnächst an anderer isr«

') Äbgedruckt in: Freyberg, M. Frhr. v., Sammlung histonscher 
Schriften und Urkunden. Bd S. Stuttgart und Tubmgen

°) StA. Memm. 266/2. Bl. 49.
«) StA. Memm. 313/1.
') StA. Memm. 311/1 und 313/1.

StA. Memm. 137 1—6.



durch zu ^erreichen, daß er jeden Zwischenhandel un^r- 
!fagit«°). ZÄibweNfe «^stimmte er das Maß, Wer welches 
«M BürAer und kditn Fremder beim Korn-ankauf himms« 
gehen durste^"). Dom übermäßitzen- Himmsschl-eppen- von 
Getreün wurde durch das MiÄauifsrecht der Bürger He-, 
stsuevt^): nach ihm hatte jeder MenmNinger das Recht, 
die Hälfte der ooln einem Gäste, d. h. Auswärtigen, aufg-e? 
kauften Menge zu dem cmÄbedungeNen Preis« zu erstehen-. 
Alle diese Erschworuckgem braichtsn es mit stih^ daß ein M- 
treidegirvMairdel in Memmingen keinen- -günstigem Boden 
fand, und wir kennest Äuch keinen Fäll, daß ein Mommm- 
ger Bänger sich dem Getreide-fernhamdol unterzog. Dr« Be- 
li-ef-erung der Stadt geschah in der Hauptsache durch di« 
ErzeuUer der Umgebung und ein« Äusifuhr durch Gaste 
fetzte -erst eiln, w«nw vor Bürger zu feine-m Rechte gekom­
men war. Und war durch eine schlechte Ernte die Gefahr 
einer Hungersnot nähe gerückt, fo hielt es der Rat für 
seine Pflicht selbst einzu-greifen und auf städtische Kosten 
Getlreildo in dkr Ferne einsuhwndÄn. So läßt der Rat 
1438 Getreide- -aus »SchaWaNfen kommen"); 1501 beauf­
tragt er den Ratsherrn Ludwig Ton rot er mit dem 
Einkauf von Korn -ist Straß-burg und Reg-ensdurg"); 1533 
bittet er d'ie Stadt Biborach um Ueberidssung von- Brot­
frucht") und im Jahre darauf läßt er durch etliche Bauern 
400 Malter Korn aus Ulm und anderen Orten heran- 
schaffen^). Ich möchte auch noch darauf Hinweisen», daß 
die Geistlichkeit -durch ihr Achnt- und GMtkovn und die 
Stadt selbst durch den- nicht unbeträchUiche-n Lamdbesttz des 
UntechoPpitalls stets über größere Mengen Getreide ver- 
füsgtest. Gewissermaßen lassen sich» daher Eeilstkichkeit und 
Spital!.äls GetveidqgroßhÄndlör oet rächten.

Das Mehl wurde fast ausschließlich in- den- i»m Stadt- 
bereich liegendem Mühlen aus dem 'dem Markte zugeftihrten 
Getreide gewonnen. Ein ausgedehnterer Handel mit Mehl 
fand nicht statt. Den Kleinverkauf war Vorrecht der 
Mevzler.

Anders steht es «schon mit «den übriMn Debensmitteln 
aus. Das Groß uüeb.Äer Umgegenb -scheint nicht »mm«r 

- für den Bedarff der städtischen Bevölkerung auMsreicht zu 
haben. Aber die Beschaffung des fehlenden- Schlachtviehs 
erfo-Me Won» damals nicht «durch« die,Kaufleute; ^war 
WliW der MtzgeWunst dalfür zu sorgen. Dre nicht un- 
bsttächtliÄen Mittel wurden «der Zunft mehrfach vom 
Rate voMstveckt, und hiermit ausgerüstet -og»em H-re Be- 
auftva/Oen auf d-i-e Märkte nach Bayern und Oesterreich, 
ja Ibis iM MVDllamd histein^).

, Auch die BeWaffung des Fettes war größtenteils 
Sache» des FerMiandels-. Bei den LWven Oe^sn i-st das

- ja fEtDerstÄMliH; st« wurdein aus Italien und der 
Provence eingeführt.^) Die gewöhnlicheren Oele dürften 
d»en bekannten ILVmer Oel-mWlen ihren Ursprung vsr- 
dia-nkön-"). Daß Schmalz in nicht unbeträchtlichen Mengen 
durch die Mli-vr und di»e Zängmsffter n»ach» Memmingen 
gebracht wurde», stcht urkundlich fest"). Sein Kkeinvvrkaus 
gehörte ebenfalls den Merzlerzünfti-gen.

HläriniM, ^getrocknete und geräucherte Fische waren 
,'e-IVstoeiüsMMich Gegenstand des Fsrnhandels; ste wurden 
»be-i dsn vieil-sn Fasttagen» i»n «bÄrächtlichen Möwg»e.n ge- 
bvauchkt. »Sie wurden größtsniei-ls -auf Frankfurter 
Messe eiingehandstt. Auch di« Bodonseestadte ll-sfertsn 
nicht unbetrachÄiche Mengen van köstlichen Fischen.

Der Memmin-gor Salzhandel lag größtenteils in den 
Händen der Bayern und zwar waren es hier wieder di-e

,, «itA Memm. R -P vom 1. 10. 1511; 20. 8. 1526.
A) SM- Memm- R -P. °°m 21. 3. 1524; 5. 12. 1524; 16. 10 

^^StA WEM R.'-P^vom 17. 11. 1514; 2S. 10. 1527.

»j Nübling, SPM- «Sd.

Ä IA^mm R.-P. vom 5. 12. 1E
StA. Memm. E 23 s.Hl8; 31S- 1528; 24. S. 

'V5 b 21- 6. 1540; 11. 8. 1542.

LaNdsbsrger, die ftit< alters dem. Sal-markt bchemW 
Aber auch eiichchmWe 'Bürger aus allem Kreisn- wäroa 
qm Salzhanidsl- beteiligt^'), denn er war ein. »freier 
Händel" and kein Vorrecht eimer einzelnan Zunft. Ledig- 

- lvh der Verkauf unter einer Scheibe stand wieder nut 
den Meyzlern zu.

Vollständig auf auswärtige Zufuhr war man beim 
Wein amgewuejsen^). Jin den Mtsn begegnen uns rarer 
Buchenbergdr und Meersburger — also Seewsine 
EWMr und französische Weine, Rhein- und Neckarweine, 
Dirol-sr und über Venedig eingsführte Siidwein«. Wäh­
rend der WeinhaNdel im großen allen Bürgern und Gästen 
gestattet war, war der Ausschank, also der Kleinhandel, 
von Bürgern ohne Unterschied der Person allein Vor­
behalten.

Eine zweite Gruppe von Einfuhr-gegenständen, und 
zwar eine sehr wichtige, bildeten die Rohstoffe, die 
das Msmmingor Gewerbe zur Herstellung seiner Ausfuhr­
artikel benötigte: Flachs, Wolle und Baumwolle für die 
Anfertigung der Textibwaven; Erze und Metalle, besonders 
Eisens für das hochentwickelte Schmiedehandwerk und Felle 
für die ebenfalls in Blüte stehende Gerberei und Kürsch- 
n«rei. Hier setzte di« Tätigkeit der eigentlichen Kauf­
leute -ein.

Den Flachs wurde in großer Menge in den Tälern 
der der Donau von Süden her zuströPenden Waßerlauie 
erzeugt und ursprünglich von den Webern auf den Murr­
ten der Umgegend sowie auf deim Momminger Markte 
selbst eingehandült. Der ärmere Weber konnte aber den 
Wedstuhl nicht so oft aus längere Zeit verlassen: °m seine 
Stell« trat dann der Kaufmann, der durch besonders dazu 
Boauftvgste die Gegend abstr-effen uM den Wchs^ 
«au4en lieb Als der Flachsanbau IN Oberschwaoen gegen 
da>s Ende des von uns betrachteten Zeitraums me.ir nEieb wm K Weberei auch auf ausländische Ware 
angem-Wein. Sie ist aus dem Memmimger Markt unter 
dem Namen des „langen^ Flachses bekannt und auch be- 
rüchtigt; denn der -lange Flachs^ erreichte den emcheim»scheu 
bei weitem nicht an- Güte und ließ sich auch nicht so 
schön bleichen-").

Der Herkunftsort der Wolle läßt sich aus unfern 
Quellen nicht näher bestimmen. Nübling hält sur den 
Mm-or Markt die- Anfuhr von bayerischer und niederländi­
scher Wolle für wahrscheinlich; das Weiche dürfte dann 
auch für Memmingen- der Fall sein-").

Baumwolle dagegen -bezogen die Memminger für 
die Verarbeitung am Orte -ausschließlich aus Venedig, denn 
nur solche war infolge Ratsgebots -aus' dem Memmrnger 
Markte zugelasssn. Als Herkunftsland wl^ SyA 
Typern genannt; andere So-rten w-erden n «G Dersuck 
Nur eine Zeit lang machen die Zwnsme s Kleinasien 

stwmnrend — abzui-etzsn. Jedoch ver-g no ab

unbenommen Baumwolle auch an anderen Orten als zu

2°) Noch 28. s. 1546 schreibt der Rat von Landsberg an den 
von Memmingen, er habe gehört, daß die Memminger den Fuhr­
leuten verboten haben Wein nach Bayern zu führen: sie bäten daher 
um Rücknahme des Verbots, widrigenfalls sie sonst den Memmin- 
gern die Salzzufuhr sperren würden. (StA. Memm. 311/3.)

") In Memmingen bestand eine gesellige Vereinigung der „Salz, 
fergen", die ihre eigene Trinkstube hatte. Als der Rat die Trink­
stube wegen etlicher ungebührlichen Worte eines Mitgliedes schloß, 
verwandte sich der Konstanzer Domherr Lukas Conrater, em gebo­
rener Memminger, für die Wiedereröffnung: Der Rat möge be- 
denken, daß die Gesellschaft seit undenklichen Zeiten bestehe und daß 
viele vornehme Personen weltlichen und geistlichen Standes, oie Mem­
mingen besuchten, gerne dort verkehrten. Das Verbot wurde die 
Stadt und besonders die Mitglieder der Gesellschaft in bösen Leu­
mund bringen und so dem Gemeinwesen schaden (Schreiben des Lukas 
Conrater d. d. Rom 1. 5. 1801 in StA. Memm. 399/6). Dem Ge­
such wurde anscheinend entsprochen. 1538 erhalten die Salzfergen 
eine neue Trinkstube im oberen Stock des großen Salzstadels. (StA. 
Memm. R.-P. vom 19., 21. und 28. 6. 1538.) .

-*) Näheres hierüber s. meinen Aufsatz über Memminger Wem- 
handel.

Hierzu s. Westermänn, Memminger Weberzunst, D. ss»N.
"«) Nübling, S. 152
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BenMg zu kSuifsn, wenn ste ste dann nur auch an Ä nem 
ßvomdem Orte wdsber vevkaiuistsm Daß di^Besssre^ dies 
«ton; ist uns üborliiefert"), .........

Memmingen war aber nicht nur die Stadt der We- 
ber, sie war auch eine Stadt der Schmiede, und der 
Schmied braucht^ Eisen. Da nun die Gegend um Memmin- 
gen völlig eisenarm ist, so mußte das Eisen eingefübrt 
werden. Hierbei dürfen wir aber kaum an Roheisen 
denken; das, was der Zolltarif aufführt, find Eisenschienen, 
d. h. Stabeisen. Es ist für jene Zeit die beste Form, Eisen 
mit den geringsten Unkosten zu verfrachten. Diese Schie­
nen wurden in den Donaulandern und besonders auch in 
Kärnthen gewonnen. Auch von Stahl in „Legeln" und in 
Fäßlein spricht die Zollordnung. Von anderen Metallen 
werden Kupfeij Blei und Zinn — freilich nur als Durch­
gangsgut — erwähnt. Ein reger Handel aus dem Mem- 
minger Markt selbst scheint somit mit diesen Artikeln nicht 
stattgefunden zu haben. Immerhin besaß Memmingen 
einen Kupferhammer und Kantengießer, die doch in erster 
Linie Zinn verwendeten, lassen sich zu jeder Zeit in der 
Stadt Nachweisen. Ebenso wurden Edelmetalle in Mem­
mingen verarbeitet: aus Goldschmiede stoßen wir verhält­
nismäßig oft in den Akten. Nähere Angaben Wer den 
Handel mit Edelmetallen fehlen freilich gänzlich.

Die Gerberei bedurfte der Zufuhr von Häuten, 
u. zw. werden Ochsen-, Roß- und Ziegenhäute erwähnt. 
Der Bedarf wird in erster Linie wieder in der Umgegend 
und in dem viehreichen Allgäu gedeckt worden sein. Der 
Gerber konnte den Einkauf hier sehr gut selbst besorgen 
und nur im Notfalls, wenn es sich um die Einfuhr grö­
ßerer — dann meist aus den Donauländern herrührender 
— Mengen von Fellen handelte, war er auf die Ver­
mittlung des Kaufmannes angewiesen. Anders der Kürsch­
ner, soweit für ihn wertvolle Pelze in Betracht kamen; 
ihre Beschäffung lag fast ausschließlich in der Hand der 
Großkaufleute. Aber auch gegerbtes ausländisches Leder 
brachten unsere Memminger Kaufleute aus den Markt. 
Das Verzeichnis der den Zangmeistern gehörenden Waren 
führt einen größeren Posten „geliderte Kröpf" — also 
für die Bearbeitung präparierte Halsstücke — neben 
sämifchem Leder und Leder aus Puis in Frankreich auf-").

Einen breiten Raum als Handelsartikel nehmen die 
Webwaren ein. Und zwar kaufen die Memminger 
Kausleute nicht nur das heimische Erzeugnis auf, um es 
17" sagen — in alle Welt zu verfrachten,
ste beschäftigen auch die Weber der umliegenden oberschwä- 
b-lchen Städte. Ja einzelne Gesellschaften versuchten ge­
radezu ein Monopol aus besonderen Märkten zu erringen. 
Den Besserern gelang dies z.B. 1514 für den Wurzacher 
Dorschen"). In ihrem Gewölbe zu Lyon hatten die Zang- 
meister bei Beschluß der Ostermesse 1560 Memminger, 
Augsburger und Kaufbeurer Webwaren lagern, während 
sie ungefähr zur selben Zeit im venetianischen IHdaco 
äei 1e6escdi Erzeugnisse der Memminger, Kemptner, 
Jsnyer und St. Gallener Weberei feilhielten. Im Aus­
tausch dagegen finden wir auf ihrem Augsburger Lager 
Larcsssoner Tuch und im Memminger Hauptgeschäft — 
freilich nur in Restbeständen — ausländischen Damast, 
Atlas, Taft und Sammet, sowie auch Pariser Tuch"). 
Sammet führten 1488 auch die Vöhlm^). Selbstverständ­
lich wird die Seide ebenfalls nicht unter den Einfuhr­
waren gefehlt haben, wenn wir auch kein direktes Zeug­
nis dafür besitzen. 1413 werden Ziechen aus Köln und 
Tuch aus Wien in den Akten erwähnt.

Eine weitere Gruppe von Handelsartikeln — und 
Wohl di« kostbarsten — waren die Spezereien, denen 
wir die Kolonial-, Apotheker- und Farbwaren anschließen 

mi -L.be gehören ausschließlich dem Fernhandel an. 
neben de" Einkauf von Spezereien werden wir
Genua .Mailand, Lyon, Genf, vielleicht auch
drei verschieb" <^^n. Unsere Verzeichnisse enthalten 
arabischen ei^nÄit^n^/ apulischen, den
------------- inen Dritten, ^lequin genannt —, dann

2°) S. Anm. SS.

-«) S. Anm. 26.
-») Nübling, Spalte 360». - .

Mus^t, WMr, Mw — getrennt in vexelä, 
Lapoletti und küsti —, BeriWörner, Kalmutz — auch 
eslsii§s genannt Zittwar, türkischer und Maroquin — 
Saffian, ferner Rofinen, Korinthen, Feigen und Mandeln, 
dann Lavendel und Süßholz, dieses unter dem Namen 
Suchelholz. Endlich finde ich noch drei mir unbekannte 
Artikel, die wohl auch zu den Spezereien gehören, nämlich 
codleda, burras und lrapper»^).

Reis scheint auch in größeren Mengen auf den Mark 
gekommen zu sein. Der Zolltarif kennt ihn, und die Kauf­
leute holten ihn aus Venedig.

Von Farbwaren begegnet uns das altbekannte 
Schwarzfärbemittel, der Rausch, dann der Waid — rm 
Mittelalter bis zur Einfuhr des Indigo unentbehrlich zum 
Blaufärben —, später der Indigo selbst, das Brafilrot, der 
Kobalt, der Grünspan; weiter Kupferwasser, Alaun und 
Weinstein.

Endlich seien noch einige sonstige Waren angeführt, 
die ebenfalls im Fernhandel erstanden wurden: das Genfer 
Papier, Venetianische Glasscheiben Fensterblei, Bettfedern, 
Mühl-, Schleif- und Wetzsteine, Wachs und Seife.

Also — ein reichhaltiges Verzeichnis! Lange nicht so 
reichhaltig ist natürlich dasjenige, das wir über die Aus­
fuhrartikel aufstellen rönnen. Andeutungen habe ich ja 
schon gemacht, besonders im Hinblick auf die Webwaren. 
Sie waren das Rückgrat des Memminger Geschäftes. 
Gehen wir noch kurz auf einzelnes ein. In der Zeit, die 
wir betrachten wollen, können wir drei große Gruppen 
von Webwarsn unterscheiden: reine Flachsgewebe — die 
Leinwand, reine Tierwollgewebe — das Tuch, und 
ein Mischgewebe aus Flachs und Baumwclle^^den B a r- 
He n t. Reine Baumwollgewebe kamen damals noch^W 
vok^^Kchnische Gründe standen ihrer Herstellung hindernd 
im Wege. Selbstverständlich gab es innerhalb der drei 
Gruppen mannigfache, auf die Feinheit des Gewebes sich 
gründende Unterschiede. Dann kam gefärbte und unge­
färbte Ware in den Handel und endlich war die Leine­
wand ungebleicht oder gebleicht. Man nannte die Sorten 
gewöhnlich nach den ausgedruckten amtlichen Schaustempeln. 
So war die Memminger „AdIerlei n e w a n d" weithin 
berühmt und gesucht Gol scheu, eine gröbere Leine- 
wand, war wohl weniger im Ausfuhrhandel vertreten. 
Beim Barchent unterschied man die Ochsen-, Löwen- und 
Traubenmarke. Auch das Memminger Regenstück, eine 
Art Barchent-Umhang als Ersatz des noch nicht erfundenen 
Regenschirms, dürfte auf auswärtigen Märkten zu finden 
gewesen sein?*). Unter den Wollgeweben nehmen die 
Loden einen beachtenswerten Platz ein.

Von den Eiseuwaren werden in erster Linie Sägen 
genannt. Es wurden damit große Geschäfte gemacht. Wir 
ersehen das schon daraus, daß 1521 die Gesellschaft des 
Peter Stüdlin fallierte, weil sie sich in Sägen verspekuliert 
hatte-"). Ein anderer Ausfuhrartikel in Eisen waren 
Nägel; auch Sensen werden erwähnt.

Daß Memminger Leder sich eines guten Rufes er- 
freute, habe ich schon gesagt; das gleiche muß auch mit 
dem Pelzwerkder Fall gewesen sein, denn selbst Kaiser 
Max setzte Memminger Kürschner in Nahrung-").

Endlich muß noch das Memminger Papier erwähnt 
werden. Seit Ende des 15. Jahrhunderts war die dem 
Unterhospital gehörige Papiermühle bei der oberen Bleich« 
m Betrieb-"). Dort wurden besonders auch Abfälle des 
Webergewerbes verarbeitet. Die Erzeugnisse werden von 
, v?? und Zangmeistern ausgeführt; letztere hatten
ö'Kölschenpapier auf Lager, wohl eine aus Leinen her- 
gestellte Ware. —Soviel zur Charakterisierung der M«m- 
nunger Ausfuhr.

Gehen wir einen Schritt weiter und begleiten unsere 
Memminger Kaufleute auf die auswärtigen

. ') Diese und die folgenden Zusammenstellungen aus 
merster-Papieren (StA. Memm. 157/1—6). — Kappera "Kappes, 
Kapern. Barras — Borax. Kobleba in dieser Form zwerseiyan- 
(D. Schriftttg.)

31) S. meine Memminger Weberzunft, S. 96S
32) StA. Memm. 153/1, 2. gy E 5.^ Ratn)StA. Memm. 1/1. Schreiben des Kaisers Max an den Itat 

d. d. Lauingen 14. S. 14SS und d. d. Stams 89. 9. 1488.
-") Claus, S. 143 Amn. 1.
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Märkte. An vielen dieser Plätze hielten He eigene 
Äertteter, Fälttoren genannt. Wo ein Wchei Faktor, auf» 
tawcht, ist « immer ein Aktrügliches Zeichen, datz dort be­
sondere Memminger Interessen auf dem Spiele ständen.

-Es Ledarf Wohl kaum der Erwähnung^ daß die um 
Memnringen herum liegenden MaEvlätze, wieKempten, 
Jsny, Leutkirch, Bllbenhausen, GünMurg ü.a^ sich eines 
r«en Besuches» seitens der Memnnnger erfreuten.. Die 
Obrigkeit förderte auch diesen Verkehr; denn sie erließ den 
zu den Jahrmärkten an den genannten Orten ziehenden 
Bürgern den Zoll unter den Toren, mit Ausnahme des 
oom Fuhrmann zu erlegenden Rohzolles^.

In Augsburg, Ulm, Kaufbeuren, Biberach lassen sich 
Faktoreien der größeren Handelshäuser Nachweisen. Die 
Besserer hatten sicherlich auch ihren ständigen Vertreter in 
Wurzäch, woselbst sie ja das Eolschenmonopol besaßen. 
AWerdem hatte diese Firma auch eine ständige Nieder­
lassung in Stuttgart; ein merkwürdiger Fall, denn Stutt­
gart spielte in der damaligen Zeit in der Handelswelt 
fast gar keine Rolle").

Die Nachrichten über den Besuch anderer deutschen 
Plätze find nur dünn gesät, wie ja überhaupt die Quellen 
zur Handelsgeschichte Memmingens äußerst spärlich fließen. 
So haben wir von dem täglichen kaufmännischen Leben 
kaum eine Andeutung und nur dann, wenn einmal die 
Staatsgewalt angerufen wurde oder gezwungen war ein- 
zuschreiten — also in anormalen Fällen — liegen schrift­
liche Aeußerungen vor. Aus ihnen lassen sich dann häufig 
Rückschlüsse auf normale Zustände machen. Ebenso arm 
sind die Chroniken an wirtschaftlichen Aufzeichnungen. Hie 
und da enthalten sie Brauchbares für eine Geschichte der 
Preise; im großen und ganzen aber beschränken sie sich auf 
knappe Angaben Wer räuberische Ueberfälle auf Waren- 
züge und Wer dieGesangennahme von Kaufleuten. Und 
doch geben gerade solche Nachrichten oft wertvolle Hin­
weise. So erfahren wir aus der Löhlinschen Chronik, daß 
die Sättelin die Nördlinger Messe besuchten und bei dieser 
Gelegenheit 1465 acht Pferde durch Räuber am Heuberge 
ei »büßten"). Die Fronleichnamsmessen zu Nordlmgen 
boten günstige Gelegenheit zum Warenaustausch zwischen 
kranken und Schwaben und mancher Memminger Kauf­
mann wird außer den Sättelin feine Schritte nach der 
Stadt mit den mächtigen Tortürmen gelenkt haben. Die 
Zangmeister pflegten ebenfalls Beziehungen M Nördlinger 
Geschäftsfreunden.

Fast selbstverständlich war für den Eroßkaufmann der 
Besuch der Frankfurter Messe Auch dafür liegen 
Zeugnisse vor. Abgesehen z. B. von der Verbuchung des 
Eeleitgeldes in dem städtischen Ausgabebuch von 1479 für 
die letzten 6 Jahre"») finden wir in dem hiesigen Archiv 
einen ganzen Pack von wurttembergischen Eeleitsbriefen 
für die zur Messe nach Frankfurt ziehenden Kaufleute. 
Trotz des Geleites hören wir auch hier wieder von gewalt­
samen Ueberfällen: 1427 wurde ein Zug nach Frankfurt 
reisender Kaufleute, darunter auch Memminger, von Kon­
rad von Weinsberg bei Sinsheim geworfen und ihnen 
Barchent, Spezerei und 20 00V Gulden abgenommen^). 
Die hieraus entstehenden Streitigkeiten fanden erst einig« 
Jahre später ihre Erledigung. Nicht lange daraus wird 
uns von einem erneuten Eingriff adeliger Räuber in das 
Privateigentum Allgäuer Kaufleute berichtet. Diesmal 
sind Kemptner und Memminger Bürger die Leidtragenden,

»») StA. Memm. 313/1. Aollbestimmungen für die Torwarte
.7«? Nüblina Spalte 360b. Wenn Nübling hier von einer durch 

»i- Besserer gegründeten Zweigniederlassung der Fuggwgesellschast in 
A „^ sorickt so ist das ein Irrtum. Nicht die Augsbm-ger Fugger

in B?^t die Memminger Befler-r. Nübling ist
koEL ch dA Ausdruck „Fuggerei" "regefuhrt worden Unter 
wohl oura, v- damals eine nach den Grundsätzen des„Fuggerei verst Handelsgesellschaft. Näheres über die Stutt- 

der^ bringen.

6 ") den genannten Jahren wird
m2 l4 lZ Hlr als Geleitgeld nach Frankfurt zur M-ff- 

an Ulm 234 also gemeinschaftlich mit den Ulmern
bezahlt D.e d?mT den Gäettsherrm zu zahlenden Kosten.
m»d diese oer^^en »arm m Württemb. Merteljahrshch. S, 

dieaufder Heimreise ovn der FrmHwetar, Messe auf offe­
ner Reichsstrahe vergewaltigt werden"). Der Weg von 
Memmkngen nach Frankfurt führte über Ulm, Wlingen. 
Bietigherm, hinüber in das pfälzische Elsenztal nach Sins- 
heim, Neckürgemünd ündHeidekberg. Don hier aus wurde 
dann Vi« alte Bergstraße über Darmstadt eingefchlagen.

Wer nach Köln wollte — und dafür haben wir z. B. 
für dir Besserer einen Beweis" —, der suchte vom Elsenztal 
aus über Wiesloch den Rhein bei Speyer zu erreichen; der 
Strom bot von hier aus eine bequeme, wenn auch nicht 
ganz gefahrlose Verbindung mit der niederrheinischen 
Handelsmetropole. Früher noch als die Besserer pflegten 
die Stüdlin Handelsbeziehungen mit Köln. Im Frank­
furter Stadtarchiv liegt ein kölnischer SchÄfsenbrief. der 
uns Wer eine 1550 vor dem dortigen Gerichte verhandelte 
Streitsache zwischen Jos Stüdlin von Memnnngen und 
Tileman Buckfell von Bingen berichtet; es handelt sich 
dabei um eine Forderung Stüdlins,, die aus einem in 
Brügge abgeschlossenen Handel herrührte und bei dem 
gleich ausbedungen war, daß Streitigkeiten vor dem Köl­
ner Gerichte erledigt werden sollten"a).

Damit haben wir schon ein anderes Gebiet, die Nie­
derlande, berührt. Wir sollten eigentlich annehmen, daß 
die rührigen Memminger Kaufleute ihr Augenmerk auch 
auf die dortigen Märkte, besonders auf Antwerpen ge­
richtet hätten. Aber außer dem oben erwähnten Fall des 
Jos Stüdlin ist mir kein zweiter begegnet. Ja, als die 
Augsburger Kaufleute 1515 ihre Memminger Kollegen 
zu gemeinsamen Schritten gegen den drückenden Braoanrer 
Zoll aufforderten, lehnten die Memminger «rn Zusammen­
gehen ab, da - wie sie schreiben: »ibr Iwnäel 
orät clain« sei"). Im deutschen Westen wurde auß^ 
Stratzburg besucht. Hier blühte vor allen K"gen der n 
Handel und fo mancher Frachtwagen.derGE 
zereien nach dem Elsaß gebracht hatte, mag als Rückfracht 
das vielbegehrte Naß geladen haben. 1516 war es. als 
auch auf dieser Straße der Ritter von Ensingen an den 
Jsnyer und Memminger Kaufleuten einen großen Raub 
ausführte und ihnen durch Verschleppung ihrer Güter auf 
sein festes Raubnest Ortenburg nicht unbeträchtlichen Scha­
den zufügte.

Sehr mangelhaft sind wir auch über die Beziehu n- 
gen Memmingens nach dem Osten unterrichtet. In Nürn­
berg hatten die VÄHlin 1494"), die Besserer 1502 einen 
Faktor"). Gleichzeitig wird von Schulden eines Leipziger 
Kaufmanns an die letztere Firma berichtet"); also sind auch 
Fäden nach! dieser Stadt gesponnen worden. Wir sind aber 
einstweilen nicht in der Lage, Genaueres darüber zu er­
fahren. In den 1520er und 3ver Jahren machte WUH lm 
Besserer Geschäftsreisen in Böhmen und um dl f 
trieb seine Gesellschaft ausgedehnten Handel nch^ ^6 
In beiden Ländern dürfen wir wohl an E W - _  —-
der damals - besonders in Kupfer und Silber von
einem deutschen Konsortium unter der Führung . v. A 
ger große Ausdehnung annahm. Zur Abwicklung h 
raus entstehenden Geschäfte hatten die Besserer eine eigene 
Faktorei in Wien. Ihr stand eine Zeitlang der lunge 
Balthus Besserer vor, und das Haupt der Firma, der 
ebengenannte Wilhelm, kontrollierte sie häufig").

Auch die im Osten abgehaltenen Jahrmärkte sahen 
Memminger Kaufleute. Hier traten besonders die Linzer 
Messen hervor. Die Straße dorthin führte, — falls die 
Kaufleute nicht den Wassertransport auf der Donau von 
Ulm aus mit einer der berühmten Ulmer Schachteln vor- 
zogen — über Mindelheim* Landsberg, München und 
Oetting. Auf dieser Straße war es auch, auf der Gebhard 
Gab sowie Berchtold und Gabriel Schütz 1488 auf der 
Rückkehr von der Linzer Messe von ihrem früheren M t- 
bürger Bernhart Stüdlin, der seiner Vaterstadt aus un­
bekannten Gründen abgesagt hatte, unterwegs abgefan-

n) Baumann, II, S. 42.
") Jäger, S. 711, Anm. 314.
-s) StA. Frkf. Reichssachen 465S.
") StA. Memm. 40V/1.
") Die Weiser, Nürnberg 1917, I, S. 115.
«) Schulte, II, S. 266.
") StA. Memm. 155 2.
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gen unb^htes'Ges-LMastsgutes beraubt") wurdd«. Am 
Trroler Silberhandel, der feinen Hauptfitz inSchwarbatte. 
find die Döhlin 1490 sicher beteiligst.««) - '

Der Magnet aber für alle oberdeutschen Kaufleute, 
- und fonnt auch für dre Memminger, bildete die Königin 

der blauen M>na, das meerbeherrschende D e n « d i g. Noch 
pulsierte reiches Leben in der LagunensK^uMW-man- 
cher runge Deutsche hat stch dort im k'onäuco 6ei leäescki 
sein« kaufmännischen Sporen erworben. Strenge Gesetze 
der venetianifchen Obrigkeit beschränkten des deutschen 
Kaufmanns persönliche Bewegungsfreiheit. Nur im 
boncioco an der Rialtobrücke durfte er absteigen. Hier 
wurde er des Nachts eingeschlossen. Er durste sich nicht an 
Bmrd der Handelsschiffe sehen lassen. Kein Kauf konnte 
rechtsgültig ohne Mitwirkung des eingeborenen Maklers 
abgeschlossen werden. Kein Warenballen konnte ohne ge­
naueste Durchsuchung den ?on6aco verlassen. Auch die 
Abgaben waren nicht unbeträchtlich.") Und doch war das 
deutsche Haus von den Jüngern Merkurs Lberfüllt. Die 
bedeutenderen deutschen Handelsfirmen hatten in Venedig 
ihren ständigen Faktor. Daneben erschienen in den Haupt­
handelszeiten — um Pfingsten und im September, wenn 
man die Galeren aus Jäffe, Beirut und Alexandria. aus 
Typern undTandia erwartete — lluch die Vertreter der 
Mineren Firmen^fehr häufig auch die Thefs der großen 
Häuser in Person. Sie hatten im Lonäsco ihr« eigenen 
Gewölbe gemietet und hier stauten sich die Reichtümer der 
fernsten Länder. Millionenwerte an Baumwolle, Speze- 
reien, Kolonialwaren, Wein und Glas gingen im Mittel­
alter über die Alpen nach Oberdeutschland, während die 
oberdeutschen Webwaren den umgekehrten Weg nach der 
Stadt des hl. Markus einschlugen.

Die Straße führte von Memmingen über Kempten, 
Reutte und den Fernpaß ins Jnntal. Von hier aus konn­
ten die Marenzüge entweder über Innsbruck und den 
Brenner oder aber Über Landeck, die Reschenscheideck und 
den Vintschgau, Bozen mit seinen berühmten Safran- 
märkten erreichen. Weiter zog die Straße das Etschtal ab­
wärts bis wandt« sich dann in scharfer Biegung 
ostwärts in das Suganertal und erreichte über Bassano das 

, ersehnte Reiseziel Venedig. "
Hier einige Angaben zu dem venetianifchen Verkehr 

Memmingens M^veMen^st.fich
.tz« NAn? M«r.o Tr den Memminger Bürger 

Endrez Varyora jeine größere Schuldsumme zurückerstatt^
Herzog Friedrich von Oesterreich mit 9 süddeutschen Ste­
ten, darunter Memmingen, vergleichen, weil er ihren 
Kaufleuten „jn dem gebürge und an der Etsche" — also 
auf der venetianifchen Straße — beträchtlichen Schaden zu­
gefügt hatte."») 1432 erwähnt der Doge Foscari Mem- 
minger Bürger als Handeltreibende im Venetianifchen.") 

c I s23 Jahre später werfen die Herren von Freiberg und 
'^wangau 13 aus Italien kommende Kausmannswazen! 
bei Füssen nieder, geben alsbald aber alles aus guter! 
Nachbarschaft heraus, was dea Augsburgern, Ulmern und? 

i Memmingern gehörte?«) Da der Ueberfäll bei Füssen 
MWfand^so haben wir es hier ebenfalls mit einem Wa- 
renzuge auf der Heimfahrt von Venedig zu tun. Und 
abermals ein Menfchenalter später spricht der Doge Ago- 
stino Barbadigo von der Vöhlin-Gesellschaft als von Kauf­
leuten, die schon lange — jam äiu — in feiner Stadt han- 
deln.") Jn die Zwischenzeit fällt dann auch die Aufzeich­
nung jenes von mir schon erwähnten Verbotes Baumwolle 
von irgend jemand anderem zu kaufen als von einem 
Kaufmann, der sie aus Venedig bringe.") Diese Auf- 
Aichnung finden wir im Verkündbuch von 1488, jener 
Sammlung schon längst bestehender Verordnungen, die

") Baumann, H, S. 71 
O Minder?, I, S. 184.

Baumann, II, S. 4g '
«») Bamnann, H, S. si 
«) Schulte, II, S. 78.
-) Ml Mü. Mt. Memm x. E W

MtkM am der DersirmmeMn MrgeHtzW Är
der A^ufilMMrche darMsfta würden. Wir M«e» 

batz auch diese Verordnung ndM 
erst 1488 erstmals erlassen wurde; und daraus ergibt sich 
dann als weitereFolge, daß bei der großen Wichtigkeil 
-LL BLLMVVllL für VÜS MEmminger WeOEr^Ln^VLrE erir 
steter reger Bekehr zwischen Memmingen und Venedig 
schon lang vor 1488 stattgefunden haben muß, auch wenn 
Einzelheiten nur sporadisch überliefert find

Als dann nach dem großen Brande des konäsco äei 
leäescbi im Jahre 1505 ein neues Deutschen-Haus auf­
geführt worden war und die Gewölbe neu vergeben wur­
den, da führt das Verzeichnis auch folgende Memminger 
Fl?men — freilich in stark verballhornter Form — auf: 
Antonio Letter e Oorso heitre (also die Wekser-BSHlin- 
Gesellschast) und 2orri Lexa e compsxni (die Besserer- 
Gosellfchast).") Auch unter dem Namen ^antexers dürf­
ten stch die Memylinger Zangmeister verbergen von denen 
wir aus späterer Zeit bestimmt wissen, daß sie zwei Kam­
mern . im SonÄsco inue hatten.

(Schluß folgt.) :

Die Geistlichkeit des Capitels Ottobeuren.
L. und 3. Band. 
(Ein» Besprechung).

Obwohl der 2. Band von Martin Sontheimers 
„Geistlichkeit des Kapitels Ottobeuren" schon im Jahre 
191L erschienen ist, mußte seine Besprechung, teils aus 
Ucberlaftung des Referenten, teils aus den durch den 
Krieg hervorserufenen Ursachen, bisher ausgesetzt werden. 
Inzwischen ist nun auch der dritte Band dieses ungemein 
flerhiigen und mit der 'größten Sorgfalt bearbeiteten Wer- 

der Farscherwelt zrDiiwglich gemacht worden. So Pollen 
dünn heute beide Bände zusammen betrachtet werden. 
Sehr -u begrüßen ist, daß Herr Pfarrer Sontheimer auf 
meinen in der Besprechung des 1. Bandes angelegten Vvr- 
schlatz wegen des Registers so bereitwillig eingegangen ist. 
Sein Werk wird dadurch für Memmiingon urä» Umgebung 
zu einem Nachschlagewerk ersten Ranges. Kein Memmin- 
ger Lokalhistoriber wird es ungüstrafit bei >Seite lassen 
dürfen. Der Name Sontheimers reiht sich würdig an die 
Namen seiner BorgänGer, der SchelhorN, Leonhardt, 
Karrer und Unold, der Rohling, Dobel, Groß usw. an. 
Freilich ist ,/Ojg Geistlichkeit des Km>itüls Ottobeuren" 
kein Lesebuch, dazu eignet sich der spröde Stoff schon gar 
nicht. Aber eine erstaunliche Fülle von kurzen Notizen, 
von Auszügen und Abdrücken alter Urkunden und Akten 
werden dem Forscher auch jetzt wieder, wie im ersten Bande 
geboten. Was ich in Nr. 3 der Memminger Güschichts- 
bvätter von 1912 schvieh bleibt auch jetzt bestehen: „Der 
Genealoge, der Historiker, der Jurist, der Theologe, der 
Nationalökonom, vor allem aber der Lokalhistoriker sie 
alle werden beim Studium dieses Werkes auf ihre Rech­
nung kommen!" Das größte Interesse beanspruchen in den 
beiden vorliegenden Bänden die unzähligen Marrvisita- 
tionsberichte und die höchst wertvollen Pfarrbefchreibun- 
gen. Die Bisitationsprotokolle find hervorragende Kul­
turdokumente. Sie zeigen uns den tiefen sittlichen Ver- 
Ml der katholischen Geistlichkeit von damals in erschrecken­
der Große, ste zeigen aber auch wie der oberhirtliche Kampf 
geigün di e Sünden des Fleisches des untergeordneten Kle- 

vorn BvglMn des 17. Jahrhurcherts mit stets wachsen- 
döm Erfolg geführt wird, bis der Sieg von Zucht und Sitte 
elfo^en vmr. Lang ist denn auch die Reihe der Priester, 

18. Jahrhundert einen geradezu mustergültigen Le- 
^nswwndsl fuhren. Wir können dem Verfasser, der, M 
servst Priester ist, nicht danAmr genug für die Objektivität 
^ln, mrt der auch die Schattenseiten seines Standes aus 
früheren Jahrhunderten rücksichtslos im Wortlaute der ori- 
ginalen Geheimberichte uns vorführt. Ein solches Ver­
alten nutzt nur der Forschung und ehrt den rechtlichen 
Sinn des nach Wahrheit ringenden Verfassers.

Den NatidnalAonomon und Statistiker 
Pfarrbüschretbungen am meisten anZieHen. Geben pe «»v

SimmWftS». I, S. 3SS, f.
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NächrM W rMe möglichen.ÄnrtzchlMfÄe« 
Pevhälltnffse"un!d- die Zahl der Wttr-tHMr^en. Be» 
dauevkvch. -bleibt nur, Wß d^che P^arrMWreibung-cn erst 
Verhältnismäßig spät ei-Nsetzen; welch-prächtiges Material 
könnten sie uns lidfern, wenn die Pfarrer des 15. und 16. 
Jahrhunderts auch schon ungehalten worden wären, der» 
artige Zusammenstollumge-n ihrem Ordinariate einzu- 
reichen. '

Während der erste Band die Pfarrbesetzung der-der 
katholischen Kin^ dauernd verlior«ngetzamgen>en Pfarreien 
und Benefizien vor dem Verlust erkennen Wßt, boschäftigen 
sich diiebeidew folgerten Bände mit den Pfarreien und 
Sselsorgstellonj, die in den Stürmen der Reformation der 
alten Kirche die Treue bewahrten oder ihr später wieder 
durch.den Wechsel in der Landeshsrrschvft zugeführt wur­
den. Und zwar werden im 2. Bande die Pfarreien und Be» 
nefitzion der K-kosterherHchaft Ottobeuren, im 3. diejenigen 
des füüstlichen Stifts Kempten betrachtet. Zur ersteren 
zählen die Pfarreien Attenhausen, Beningen, Böhen, 
Cn-getried, Frechenriedeni, Günz, Hawaugein, Riede rdorf, 
Niederrioden, Ottobeuren (M>arkt- und KtosterHarvei), 
Sontheim, Ilngerhausen und Wolfertschwenden. Zu letz­
terem die Pfarreien Dietmannsried, Ebersbach, Gröneu- 
bach, Haldenwang, Hopferbach, Lachen, Obevgünzburg, 
Ober'lauben, Probstvied, Reicholzried, Untvasried, Wo­
ringen und Zoll. Die Benefizien übergehe ich; sie bieten 
nichts Besonderes.

Schon bei Durchsicht des Personen- und Ortsrogisters 
der beiden Bände fällt es auf, wie gering die Beziehungen 
Memmingens und seiner Bürger zu den stiftremptischen 
Pfarreien waren. Dauernd waren solche eigentlich nur bei 
Wort n gen vorhanden. Und das ist nicht verwunderlich, 
schiebt sich doch das stiWemptiWe Gebiet mit diesem Orte 
bis nahe an die -alte Reichsstadt heran. Während da« 
Patronatsrechd der dortigen St. Martinskirche, die ein 
Beweis M daß auch in Woringen die Franken ber der 
Christi anisteyang «ine führende Rolle «spielt haben, schon 
948 an das Sti-st Kempten kam, gina die weltliche Herr­
schaft von einer Hand in die andere. 1516 verkauften die 
Erben der Ursula- von Benze na u güb. MottÄrn das 
qanze Dorf mit Gericht und allen Gwechtsamen um 
15 250 fl. an die Stadt Memmingen. Neben der Pfarr­
kirche bestand schon seit langer Zeit eine zweite Unserer 
lieben Frau geweihte Kirche. Ms nun die GLaubemsspal- 
tung intrat, wurde Wo ringen von- m der

wenige dem SrEe KEMn^iiE^^ Das Borhan-
denseft^der zweiten Kirche kam den Katholiken zug-ut, sie 
WLn fieL Pfarrkirche märend die alte
Pfarrkirche zu St. Martin in dre PvotHtanten
übevging. Dieser Zustand dauerte Ars 1806, S^aber 
natürlich zu manchen Reibereien Vtt^lassunH über we 
Sontheimer ausführlich berichtet. TrA^r Nahe Mem- 
mingens finden wir in Wo ringen der Stadt
gobürtige-n Pfarrer: Johannes Truchler, der von 1435 brs 
1453 daselbst nachweisbar ist. .

Außer in Woringen hatte Memmingen auch m 
Reicholzried em« Reihe von Jahren ferne besonderen 
Interessen zu vertreten, seitdem im Zahre 1469 das Parro- 
n-atsrecht -durch Erbschaft an das Fvauentloster zu St. Eft- 
s-abech übergogwngen war. Die Kirche wurde sogar rm 
folaenden Jähre dem Kloster einverleibt. Das Patronats- 
reckt aber ging dem Kloster nach verhältnismäßig kurzer 
J .L nieder verloren und gelangte über die Pappenheim in 
die Hände des Stiftes Kempten, das dortselbst schon-Terri- 
jariaMerr war.

Ausführlicher behandelt Soncheimer die Schicksal« des 
^u Grönenbach, als dessen Dekan auch ChorherrusNN M erscheint: 1480 der Mag. Jakob 

zweimal Johannes Kimpel, ein Großonkel
Wäldner und iZ^f^Chronisten. Auch die Schick- 
des bekannten ^tEMiMer Wilhelm
sale Grönenbachs zur Ze^oa^i Kälivins an-
MarschMzuP° p Alexander Marischalk zu Pap- 
nahm. blieb, werden anischaulich und lebe^ig
penheiM.kaM . wertvollen Beitrag zur Re-

ELn-Kch'k7°-

- Einkn breiten Räum nehmen die nicht abre'ißen' wol« 
lenden Stteitigkeiten zwischen, der Pfarrgeistlichkeit und 
dem Stift« K«mpten ein. Man kann den Eindruck nicht 
Loswerden, daß die stolzen und übermütigen Stiftsherren 
mit Freuden jede Handhabe ergriffen, ihre eigenen Bezü­
ge zum Schaden -er Pfarreien und ihrer Inhaber zu meh­
ren. Wie hartnäckig werden doch die Kämpfe um den 
Neubau van Kirchen und Pfarrhäusern geführt! Das Or­
dinariat sehen wir fast ausnahmslos die Interessen der 
Pfarrer vertreten. Hie Bischof und Weltgeistlichkeit — 
hie Abt und Klosterinsassen, das ist die Signatur, die sich 
diesen Kämpfen aufs deutlichste aufdrückt.

Nicht ganz so schlimm stand es um die Geistlichkeit im 
Gebiete des Abts von Ottobeuren. Hier war die 
Stimmung nicht s-o kriegerisch, wenn auch Reibungen an 
der Tagesordnung waren. Unter den Pfarrern der ott-o- 
beurischon Pfarreien finden wir ein« ganze Reihe von 
Memmingern. Da ist in A t t e n ha u s« n um 1450 Kon- 
rad Zangmeister, in Engetried 1491 Jodokus 
Winterger st, in Günz 1413—1432 Ottmar Leut- 
kircher, in Hawangen 1525 Lukas Böhlin, in 
Sontheim 1502—1526 der mit den Bauern währen­
der Bwuernunruhen stark sympathisierende Leonhard 
Gantner, in UngerHausen 1421—1454 Heinrich 
Bürklin und in Mol fertfchw enden- 1503 Petrus 
Penker. GbenPo sind der Pfarrer Johannes Dächon- 
-aber zu Günz (1395) und der Kapl-an zu St. Nikolaus 
in Ottobeuren Johannes Regensburger (1505) wahr­
scheinlich Momminiger. . —

Auch sonst haben Memminger Bürger und Anstalten 
allerhand Besitz und Gerechtigkeiten in den
Pfarreien erworben. In B e n- i n« e sich der
Zehnte fast ganz in den Händen vEDKMMl-n^ 
Pfründen. So stand der Meßpfrunde.aus dem Drerkomgs. 
altwve bei St. Martin der MeMrunde auf -dem Bar- 
thokomäusaltar sbendort der Meßpfrunde auf dem 
Hierv-nymuswltwr bei St. Martin /i», der Meßpfrunde 
auf dem Frauenaltar in der Frauenkirche ^/.g und der 
Mehpfründe auf dem Magnusaltare bei -St. Martin eben­
falls zu. In -der Reformationszeit wurden die Pfrün­
den eingezogen und die Pfründpfkege erhielt die Verwal­
tung. Als nun 1666 das katholische Pfarrhaus erneuert 
-werden mußte, entstand ein langer Streit über die Bei­
tragspflicht zu dem Neubau, denn die protestantische 
Pfründpflege weigerte sich zu den nicht unerheblichen Kosten 
-beizusteuern. Als Dezimator war sie -aber hierzu ver­
pflichtet. 1677 riß dem Bischof die Geduld; -er ließ den 
nach Memmingen gehörigen Deik des Zehnten mir Arrest 
belegen und im kommenden Frühjahr wurde das- a-rre-stierte 
Getreide im Beninger Zehntstadel zum Nutzen der katho­
lischen Pfarrei gedroschen und verkauft- 1729 entbrannte 
der Streit von neuem, als der Pfarrstadel abgebrannt 
war und an die Pfründonpftege das Än-sinnen gestellt 
wurde den ihr gebührenden Terk zu vornehmen. Erst 
nach längeren Verhandlungen verstand sie M zu einem 
im Laufe von zwei Jahren zu leistenden Beitrage von 
100 fl. Als aber zu Ende des 18. Jahrhunderts ein aber­
maliger Pfarrhofn-eubau notwendig wurde, gelang es den 
Memmingern durch das Ungeschick des bischöflichen Ordi­
nariats sich überhaupt gänzlich der Verpflichtung, zu ent­
ziehen, trotzdem die städtischen Vertreter während der Ver­
handlungen zur Erhaltung guter Nachbarschaft -auf eine 
Abfindungssumme von 1000 Reichstaler-n -sich schon festige

In Frechenrieden wa-ren die Huit von 1384 
bis 1401 Besitzer des Sede-lhofes und zur selben 
kauften auch die Zehender dortselbst mehrere Güter.

Es war die Zeit von Memmingens größtem Wohl­
stand und die Bürger legten gerne den wohl häufig im 
Handel erworbenen Gewinn in Grundbesitz und sonstigen 
einträglichen Rechten an. So erwarb 1380 Hans Merz 
um 1100 Pfund Heller das ganze Dorf Günz vom Abte 
von Ottobeuren. Es ging dann auf dem Erbweg« in die 
Hände des Memminger Jodokus Ampfelbrun n über, 
der es jedoch seinerseits 1468 wieder an das Kloster zurück- 
veräußerte, nachdem er schon zwei Jahre vorher da« Pa- 
tronatsrecht ebenfalls an Ottobeuren verschenkt hatte. Ne­
ben den Merz und Mnpfe-Lbrunn waren auch« die Hütter 
in Günz begütert.
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In Nieder rite den waren die Rätz. eiy«. Acht 
rang Besitzer des Sedelhöfs, -er 1426 von ihnen durch 
Kauf an die Kalthaus« Äuxheim üb erging. Auch der Nie- 
derriedener Zehnte war damals in den Minden des Mem- 
minHers Heinz H i r s d 0 r f.

Das Patronatsrecht zu Sontheim wurde 1490 von 
Wolf von Klingenberg an das untere Spital zu Memmin- 
gen veräußert. Das Spital, dem die Kirche alsbald ein- 
verleibt worden war, blieb über 150 Jahre im Besitz dieser 
Pfarrei. Sie ging 1663 durch Kauf in die Hände der Abts 
Petrus von Ottooeuren über. Da das Kloster schon in 
früherer Zeit die Territorialherrschastl Wer das Dorf er­
worben hatte, konnte es dem Unterhospital in der Re- 
01 mattonszeit erfolgreich entgegenwirken und hat wenig- 
tens nach Abgang des Pfarrers Stephan N durch seine 
tandhafte Weigerung, von dem Spital als Pfarrer voyge- 

ichlagene Neugläubige anzuerkennen, Sontheim bei dem 
'atholoschen Glauben erhalten, Dieser Pfarrer Stephan N. 
muh übrigens der frühere Kaplan des Dreikönigaltars zu 
St. Martin, Stephan Hamlin, sein. Am 7. Dezember 1526 
meldet nämlich das Ratsprotokoll: Aufs heut ist Herr 
S-teffan die pfarr zu Sontheim gelihen worden, dergestalt 
das er sein pfrund aim rat auffgeb vnd das folckh jm laß 
beuolhen sein, das wieß (?) wwid vnd lerne das heylig 
evangelium nach dem gütlichen Wort, wie er am jüngsten 
tag rechnung vnd autwurt darumv geben wel.............Herr 
Steffan hat die pfar zu Sontheim angenommen vnd emp­
fangen jnmahen hieuor stak; vnd sein pfrund auffgeben. 
Da sich nun zu jener Zeit nur ein Kaplan in Memmingen 
Namens Stephan, u. zw. Stephan Hamlin, nachweisen laßt, 
dieser Hamlin auch tatsächlich seine Pfründe dem Rat über- 
gab (s. Sontheimer Bd. 1 S. 465), so muß der Pfarrer 
Stephan zu Sontheim identisch mit dem Kaplan Stephan 
Hamlin sein. Hamlin saß am 14. Dezember 1541 noch auf 
seiner Pfarre. An diesem Tage richtete er an den Rat 
die Bitte, ihm den Wechsel mit dem Pfarrer von Buxheim 
zu gestatten, widrigenfalls er eine Aufbesserung seiner 
Besoldung erbeten haben wolle. Der Entscheid des Rats 
ist leider in dem Ratsprotokoll nicht zu finden.

Die meisten Beziehungen aber hatte Memmingen zu 
dem Dorfe Unger Hausen. Am Schlüsse des 15. Jahr­
hunderts ist die Stadt Territorialherr des Dorfes, ohne 
daß wir sagen könnten, auf welche Weise sie sich diesen 
Besitztitel erworben hätte. 1491 verkaufen Bürgermeister 
und Rat Ungerhausen um 4370 fl. rhn. an Ulrich Zwik- 
ker unter der Bedingung des Vorkaufsrechtes bei ander­
weitiger Veräußerung. Dieser Fall muß bald eingetreten 

1503 verkauft es die Stadt abeLmals und zrvar 
an den alten Bürgermeister Konrad Vöhlim Der 
Kaufpreis war inzwischen auf 6400 fl. gestiegen. Fast 
hundert Jahre blieben die Vöhlin die Herren von Unger- 
hausen und führten in dieser Zeit auch die Reformation 
daselbst durch. Dauernden Erfolg hatten sie freilich nicht 
damit. 1594 erwarb der Abt von Ottobeuren um die 
enorme Summe von 65 000 fl. das Dorf und damit waren 
die Tage des Protestantismus in Ungerhausen 'gezählt. 
Es wäre sicher eine reizvolle Aufgabe die Geschichte dieses 
Besttzwechsels zu erforschen, besonders auch die Gründe, 
warum der Abt sich bewogen fühlte den unverhältnismäßig 
hohen Kaufschilling zu bezahlen.

Zum Schluß möchte ich noch Pfarrer Sontheimer auf 
eine Quelle aufmerksam machen, die ihm noch manchen 
Fingerzeig und wertvolle Ergänzungen zu seinem Werke, 
besonders zum ersten Band, geben kann: es ist das schon 
oben zitierte Memminger Ratsprotokoll. Leider kannte 
ich bei meiner Besprechung des 1. Bandes die Protokoll­
bücher nur oberflächlich, erst in der Zwischenzeit habe ich 
st« gründlich durchgearbeitet und noch manche bei Dobel, 
AH den sich Sontheimer anscheinend vollständig verlassen 
hat, nicht aufgeführte, für die Memminger Kirchengeschichte 
vrauchvare Stelle gefunden. Einige Stichproben werden 
genügen das Gesagte zu erhärten.

S- 120. R. P. v. 1516. Febr. 8.: Aofrün^nmi^ Her Gorj Greifen ist verwilligt, das sie 

Nikolaus Greifs mrr bis 1516 Pfarrer zu Duxach und 
Käplan -es Barkrraaüars Lei ÄMr Trau««. Von 1518 
W es Gregor Greiff.Vervorher also .ein« andere Kapkanei 
innohatte, die jetzt Nikolaus Greifs bekam. Wir wissen 
leider nicht Welche; vermutlich War sie «über auch bei Unser 
Frauen; denn Schöret sagt zum Jahre 1522: am Montag 
nach Pauki-Bekehrung sturb Herr Nrcüms Greifs, 78 Jahr 
alt, Taplam bey unser Frawen. Gregor Greifs war übri­
gens 1511 als K^lan der auf dem Friedhof zu Unser 
Frauen stehenden St. Michaelskapelle in Aussicht genom- 
men (s. R. P. v. 1511 Mai 12.). Statt seiner erhielt 
sie aber Sebastian Erisldher, der gleichzeitig Kaplan des 
Annwaltars zu Unser Frauen war: Desgleichen will man 
ihm (d. h. Seb. Grisloher, von dem vorher die Rede ist) 
die wuchenliche meh des von Bentznow gestifft in sant Mi­
chels capell auf dem kirchhoff auch leyhen, solang ain rat 
fug (s. R. P. u. 1511 Juli 12). Ueber diese Stiftung 
selbst und die Bezüge des Kaplwns findet sich das Nähere 
R. P. v. 1512 Mai 27. Ueber Sebastian Grisloher finde 
ich zu der Zeit, da er schon Pfarrer zu Pfaffenhofen ist 
(s. Sontheimer I, S. 532) noch folgendes: R. P. v. 1521 
Jan. 14: Hern Sebastian EriMawer ist uergundt 1^ jar 
lanng helffer zu Vnnser frawen zu sein und mitlerzeit sein 
pfrund nach laut der dotacion zuuersehen: und wann die 
ersten 1^2 jar auß seyen, mag er wider für ain rat kom­
men vnd bitten jm weyter 6^ jar lang aufs sein pfarr 
zu ziehen, geschehe aber was gut sey. Der Rat bestand 
also darauf, -atz Grisloher von Zeit zu Zeit auch als 
Pfarrer von Pfaffenhosen seine Kaplanei persönlich ver­
sehe. Am 22. April 1523 heißt es dagegen weiter: Herrn 
Sebastians Errtzlawer ist die antwort geben, er soll die 
pfründ laut seiner verschreybung restgnirn oder selbs be­
sitzen, so will jm ain rat darnach recht thun. Und am 
5. Aug. 1523 lesen wir: Her Sebastian Erißlawer, Tufels 
caplan zu Vnser Frawen, ist persönlich erschinen ond hat 
sein pfründ aim rat off all ergangen hanndlung restMiert. 
Bitt jm ettwas . . . sRest fehlt). Darauff ist sie dem 
Sawrer (oder Sauter) gelihen in trafst der dotation altz 
ain freund. Der Kaplan Saurer oder Sauter ist Sonthei­
mer überhaupt unbekannt; er kommt in den R. P. noch 
mehrfach als „das Saukerle" vor.

Zu Band 1. S. 465. Metzpfründe auf den Aller­
heiligenaltar: R. P. v. 19. 3. 1511 wird von Herr Veiten 
Selb caplan am sanctorum zu sant Martin gesprochen, und 
über denselben Kaplan findet sich auch schon am 3. März 
1511 eine Notiz, nach der ihm zum Ankauf eines Pfründ- 
hauses 40—45 Pfund von der St. Linhartspflege geliehen 
werden soll. Uebvigens enthalt auch das älteste Denkbuch 
der Stadt (SL A. 266/2 Bl. 78) die Namen von zwei 
weiteren bei Sontheimer fehlenden Kaplänen dieser 
Pfründe: Elans Siber (1413) und dessen Vorgänger 
Conrat Pont.

Zu Band 1. S. 4 7 4. Als Nachfolger des Jodokus 
Wagner, des Inhabers der Bartholomäuspfründe zu St. 
Martin ist «inzuschieben Epimach Arnolt (s. R P v. 
1510 Aug. 28.). Sein Nachfolger Johannes Schupp wird 
schon am 17. Sept. 1515 auf dieser Stelle genannt.

Zu Band 1. S. 480. Matthäuspfründe zu St. 
Martin: R. P. v. 1516. Jan. 4: Her Hannsen Märcklin 
hat man die pfarr zu Lwwbo (Lauben) geliehen wie 
Schelchsen .... Schieken ist MeEins pfründ gelichen. 
«7 Zu Vand l. S. 50 3. Am 26. Jan. 1523 wird Peter 
Niesser der Schützen Kaplan, erwähnt; er ist also Inhaber 
der Pfründe auf dem Philipp- und Jakobsaltare zu St. 
Martin gewesen, deren Mitstifter bekanntlich Berthold 

kommt weiter in den R. P. vor an 
^0 -^ult 18 1527 Sept. 13, 1533 Juni 20. und 23., 
Julr 25. und 29., 1533 Dez. 3., 1534 März 25. und Okt. 28.

Doch genug der Proben aus den Ratsprotokollen? Auch 
an andern Stellen sind noch Ergänzungen zu finden. IM 
maM, was die letztgenannte Pfründe betrifft!, aus einen 
tm Kalendarium von St. Martin auf Blatt 157 stMenden 
von Kontheimer wohl übersehenen Berth Tons« l, den 
sten Kaplan dieser Messe, aufmerksam. Auch in -«« uadn'M. 
AusgaLebüchern sind die Namen eindger KaMr« 
tragen. — Zum Schlüsse verdient auch der 
Lob. Die Ausstattung des Werkes ist trotz des Krieges 
unverändert gut, der Druck klar und gediegen.
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Zumoberdeuischen Levantehcmdel(1572-1574) zwei Monat» «ach glüLicher HÄmketzr dp» Sofies nach MarfM«, 
-«gesagt. Fast g«iau noch anderthalb Jahren, am 20. Oktober 1313, 
erdichte die .Santa Magdalena" wieder den Heimatshasen und 
David Dettigkhoser erhielt pünktlichst kur risixo vn6 interessen 
405 Pfd. 3 8 1 L ousgehändigt. Fast ebensolang war das Schsiff 
«St. Augustin" nach Tripolis in Syrien unterwegs, das am 4. Zückt 
1572 ausgelaufen war und auf das David Wenfalls nur für fein« 
Person ein Seedarlehn von 1719 Pfd. 14 SSL unter den gleichen 
Bedingungen gewährt hatte. Aber ehe diese beiden Schiffe glücklich 
heimgekehrt waren, hotte die Dettigkhofer-Gesellschaft als solche den 
Manlich weitere Seedarlehen gewährt. Vom 6. Oktober bis 1S. 
Dezember 1572 verließen nicht weniger als sechs nach Tripolis und 
Konstantinopel bestimmte und vor chr beliehene Schiffe den Mar­
seille! Hafen. Das Glück war den Unternehmungen günstig, alle 
Schiffe kehrten ohne Unfall heim und die Dettigkhoser konnten für 
ein Äesamt-Seedarlehen von 14 650 Pfd. den schönen Gewinn von 
4464 Pfd. 12 8 einstreichen, die Manlich hatten vertragsmäßig 
30 und 32 A gewährt. Das folgende Jahr 1873 brächte den Dettigh- 
hofern für 19 397 Pfd. 18 8 9 Seedarlehen 5141 Pfd. 10 8 4 L 
Gewinn. Als Bestimmungsorte her 9 Schisse werden genannt Kon­
stantinopel, Tripolis und Alexandria, daneben aber auch in westlicher 
Richtung Spanien, England und Cap Galtet in Barbaria (Berberei). 
Es ist bei der Unsicherheit der damaligen Schisfahrt nicht verwunder­
lich, wenn die Dettigkhoser auch einmal einen Verlust zu buchen 
hatten: das nach dem zuletzt genannten Orte bestimmte Schiff „Nostra 
Dama della Guardia" strandete in der Meerenge von Gibraltar und 
die ganze Ladung ging verloren. Das Seedarlehen auf dieses Schiff 
hatte 2350 Pfd. betragen, der Verlust der Memminger Firma betrug 
somit einschließlich des entgangenen Gewinnanteils von 30 A 
3055 Pfd Ein solches Mißgeschick konnte aber die wagelustigen 
Dettigkhoser nicht abhalten» auch im Jahre 1574 .Kapital m den 
Manlichschen Schiffen anzulegen. Sie bekehrn die vier am 24. Febr. 
und 2. März aussegelnden Schiffe mit »m ganzen210WPfd.,fur 
die die Manlich 26 und 24 S Gewinn °^pr°Kn,d« sinkende 
Zinsfuß bei vermehrter Höhe des Darlehens be g o __ 
für den nach Konstantinopel b^ttmM ^Manlich und ihre Untr­
em Beweis wie sehr das Vertrauen auf «L befestigt hatte
nehmungen in der oberdeutsch«» Kmsimcm darauf gerieten die
Das Vertrauen aber war unb«-chtwt. Kurz ^gedehnte Verlud- 
^rch'umsangrÄch^Da^lchEge und als ihnen die niederländi- 
M Nen noch sür 50 000 fl. Pfeffer fortnahmen, da brach das 

Handelshaus zusammen
Strieder läßt in seiner Abhandlung nicht erkennen, wie hoch sich 

die Verluste der Dettigkhoser bei dem Manlichschen Bankrott belaufen. 
Sie werden nicht unbeträchtlich gewesen sein. Sicherlich war ein 
großer Anteil der zuletzt gewährten Seedarlehen verloren, denn die 
im Februar und März 1574 ausgelaufenen Schiffe werden nach Be­
kanntwerden der Zahlungsunfähigkeit der Manlich noch in fremden 
Häfen, spätestens aber bei der Rückkehr im Heimathafen, der Be­
schlagnahme durch die Gläubiger verfallen sein. Im ganzen hatten 
die Dettigkhoser, einschließlich des Privatkapitals ihres derzeitigen 
Chefs, vom 15. April 1572 bis zum 2. März E^bie re pektable 
Summe von 61118 Pfd. 7 6 2 L in die Mant.Ache Seeschiffahrt 
gesteckt. Ihr Gewinn betrug bis zum Beginn d Jak»-!-
10517 Pfd. 3 8 9^. Wie groß aber der Verlust d^ 
war, muß einstweilen dahingestellt bleiben^ig blieb. Immer 
groß gewesen, daß vom Gewinn mcht mey . das Verdienst, di- 
hin gebührt dem Memminger Damv Unternehmens in der L», 
ungeheure Bedeutung des ^^^Aoßzügiger Weise daran beteiligt 
vante rechtzeitig erkannt und UWagemut des deutschen 
L? haben. Lewer hat sich auch^ Eroberung der Welt ver-

WmÄnbruch der Manlich scheint, obwohl er in an- 
dem» Ursachen bandet liegt, nicht weiter zur Nachahmuna gereizt 
zu haben; wir hören wenigstens hinfort von lernen selbständigen 
Leoantefahrten deutsch« Kaufleute mehr. —

Strieders flott geschriebene und klare Darstellung, deren Stu­
dium ich jedem Freunde deutscher Wirtschaftsgeschichte warm empfeh­
len möchte, fußt einerseits auf das schon seit vielen wahren 
Literarifchen Verein in Stuttgart herausgegebene Buch: »Asien und 
Gefangenschaft Hans Ulrich Krasfts", des letzten Manlichschen^ 
tors in Tripolis und andererseits, soweit es die AA^kho^ betrM 
auf die von Strieder im Sommer 1916 »m.AUAurge Sta^ 
aufgefundenen, höchst wichtigen Notariatsprotokolle des I y n Spren­
ger Diese Protokolle werden zur Zeit von Dr- Hans Wie^ 
bearbeitet und sollen in Regestensorm der großmAthe der.deut­
schen Handelsakten des 15. bis " »ÄrhundeA « ^ die 
Jakob Strieder, Georg von Below und Aloys Schulte ,m Austrage 
der Münchner Historischen Kommission herausg^en. Hof en wir, 
daß die Veröffentlichung der „Handelsakten nicht mehr allzulange 
auf sich warten läßt, damit endlich auch die oberdeutsche Handels­
geschichte ein Ouellenwerk erhält, wie es die niederdeutsche schon lang, 
im Hansischen Urkundenbuch und in den Hanserezessen besitzt.

Professor Jacob Strieder, der verdienstvolle Forscher auf 
dem Gebiete oberdeutsch« WktjchastsgeschSchtr, hat in der vom Insti- 
tat für Meereskunde an der Universität Berlin herausgegebenen 
Samml»mg „Meereskunde" (Heft 149, Berlin 1919. E. S. 
Mittler und Sohn) eine kurze 34 Seiten umfassende Abhandlung üb« 
„Levontinifche Handelsfahrten deutscher Kauf­
leute des 16. Jahrhunderts" erscheinen lasten. Sie er» 
fordert imsere Aufmerksamkeit in besonderem Maß«; enthält sie doch 
wieder einen Beweis mehr, daß die Memminger Kaufleute im „Zeit­
alter der Fugger" an Wagemut nicht hint« ihren Konkurrenten in 
den Zentren oberdeutschen Handels zurückblieben. Es ist bekannt, 
daß im spätm Mittelalter der Handel mit der Levante — also mit 
Aegypten» Syrien, Kleinasien, Konstantinopel, den Ländern im 
Schwarzen Meere und den Aegäischen Inseln — fast ausschließlich in 
der Hand der Venetianer und Genuesen lag. Der deutsche Kauf­
mann begnügte sich damit die Erzeugniste des Ostens in Venedig und 
Genua emzuhandeln. Kaum einer griff aktiv in den Leoantehandel 
ein, indem er bis an die Quellen selbst vorstieß. D« Hauptgrund 
hiefür lag in der rigorosen Handelspolitik der stolzen Lagunenstadt. 
Sie war dunh den Zwischenhandel reich geworden und sie verstand 
es auch die ihr unbequemen und gefährlichen deutschen Elemente von 
der unmittelbaren Aufnahme von Handelsbeziehungen mit der Le­
vante auszuMeßen. Wohl empfanden die Deutschen den Druck der 
ihnen durch die Monopolstellung Venedigs auferlegten Fesseln, aber 
bei dem Fehlen einer geeigneten maritimen Basis blieb ihnen nichts 
anderes übrig, als sich zu fügen. Auch d« Versuch Kaiser Slgis- 
munds Venedigs Stellung zu erschüttern, schlug fehl. Damals knupf- 
ten deutsche Kaufleute über Lemberg Beziehungen mit den Landern im 
Schwarzen Meere an, aber der Landweg nach der Levante war zu 
weit mä» feine Gefahren mindestens so groß w,e ine des Seeweges, 
wenn nicht noch größer. Von Bedeutung aber Aar es, daß GA>a, 
die Rivalin Venedigs, dem Kaiser entgegmkam. Es bot den deutschen 
Kaufleuten besondere Vorteils an und betonte besonders die Möglich­
keit für sie, genuesische Schiffe zu mieten und damtt H°mdelssahrten 
ru unternehmen. Dieser Anregung folgte die oberdeutsch^ Handels­
welt damals nicht; die Verbindung mit DenÄng war entschieden be- 
auemer und aanabarer als die nach dem entfernteren Genua. Nur 
d?e 7n d« südwest-deutschen Ecke gelegenen Reichsstädte Konstanz und 
Naoensbura seit lange schon die Trägerinnen d^ oberdeutschen- 

genenAnregung nicht Ausgangspunkt selbständiger Unternehmungen 
des 15. Iahrhimsttls »usga^spm Forschung vorbehalten, warum 

entziehen konnten imd^ gemieteten oder gar auf
meeres unter Ausschaltung Ane A M xr griff allmählich
eigenen Schiffen anzulaufen sch f ^uf andere süddeutsche Städte 
von Konstanz und Ravensbu g A^h^n Pläne nach dieser Rich- 
über. Die Ju r^nd ^r Po'rtugiesen
tung hin, sie wurt^n aber Geiste größere Befriedigung

mit d« ^onteoufnah^ ManNch dmch^ührten Unter­
genauere Nachrichten über die von den Zmmn» v w-i - 
nehmungen überliefert. Sieben «gene SchU d»e 
zös scher Flagge segelten, und eine wettere mcht «ah« zu vesi'mmen°s 
Anzahl gecharterter Fahrzeuge dienten dem Handel oer wa^uu u 
Firma. Alexandria, Konstantinopel, Fonwgusta auf Yp , 
tts in Syrim und Aleppo waren die Endpunkte der Manttchschm

L-»7»»L d° °. 

und Baumwolle ein. Aber auch nach Westen segelten 
Z'LtttM°n 

bis an 5"^ s§,»mehmungm beteiligt« sich nun neben anderen 
^in" Memmingen beheimatete Handelsgesellschaft ,,!!) a v» d 

Firmen die m Mein » Mjtoerwandte. S»e legte in der 
Dettigkhoser u Geldsummen in den riskanten,
Form des Seedarlehms vetra^ Fahrten der Man-
aber dafür auch sehr gewmn machte der Chef der Firma,
lichschen Schiffe an. D .^che Rechnung undGesahr.Die Hohe 
David Dettigthofer, am «m 15. April 1572 den Ha-
seines Seedarlehens s y^gssenben „Santa Magdalena
-n von Marseille nach Alexanona v Zinsvergütung und Ge-

belies A^Mn dem Darleiher von den Manlich 30 zahlbar_________________________________________________  

sahrspram M.mmü,gcr — N«antmartlich für die Schriftleitung: Dr. Iul. Miedel.



6. Jahrgang: Nr. Z.

Memminger
ß GeschLchts-Blätter

Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger Altertumsvereins
Druck der Verlags- und Druckereigenossenschafc Memmingen e. G. rn. b.

Inhalt: Dr. A. Westermann, Memminger Handel und Handelsgesellschaften um die Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit. — Dr. F. Zöpfl, Zur Familiengeschichte der Sichelbein. — Von Memminger Friedhöfen. Von N.

Memminger Handel und Handelsgesellschaften 
um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 

Bon Dr. A. Westermann (Heidelberg).
(Schluß.)

Gerade jetzt aber schien der venetianische Handel einer 
bedenklichen Krise entgegen zu gehen. Die Weigerung 
Venedigs, den Durchmarsch Maximilians zur Kaiferkrö- 
nung nach Rom durch venetianisches Gebiet zu gestatten, 
führte 1508 zu einem Krieg zwischen Venedig und dem 
Reiche. Er zog sich bis 1517 hin und würde zu einer 
schweren Unterbindung des Handels haben führen müssen, 
wenn nicht der Kaiser, der wieder auf die finanzielle Un­
terstützung der oberdeutschen Kaufleute angewiesen war, 
den Kaufleuten durch die Finger sah. Zu Beginn des 
Krieges sorgte er dafür, datz die Waren der Augsburger, 
Nürnberger, Ulmer und Memminger ohne Gefahr aus 
dem Venetianischen herausgezogen werden konnten?*) 
Auch während der Fortsetzung der Feindseligkeiten mit 
den Waffen begünstigte er den Handel mit Venedig. Er 
erließ ein Patent, in dem er allen Venetianern Schutz und 
Freiheit des Verkehrs zusicherte. °°) Umgekehrt legte Ve- 
nedrg dem Handel ebenfalls keine Schwierigkeiten in den 
Weg. Es hielt sowdhl diplomatische wie kommerzielle Be­
ziehungen Mit den Reichsstädten aufrecht. Nicht nur, daß 
die venetianische Regierung mehrfach Schutzprivilegien für 
die deutschen Kaufleute erließ?*) ste schickte auch Gesandte 
an die einzelnen Städte, wie denn auch Franciscus de 
Capella 1512 vor dem Memminger Rate erschien?') Was 
hier hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, erfah­
ren wir freilich nicht. Inzwischen ging der Handel tatsäch­
lich weiter. Wir wissen von verschiedenen Warenzügen, 
welche Venedig verließen; wir wissen auch von einem 
Ueberfall eines solchen Zuges in Schongau und erfahren 
bei dieser Gelegenheit — es war Herbst 1510 —, datz Jörg 
Besserer, der „allain dieser zeit gen Venedig werbend ist", 
mit den von Augsburg vorgeschlagenen Eegenmatznahmen 
einverstanden war?*) Schärferer Wind wehte erst als 
Kaiser Max 1513 jede Handelsverbindung mit Venedig 
untersagte?») Ob das Verbot wirksam war, und wie sich 
die Memminger dazu stellten, darüber geben die Akten 
keinerlei Aufschluß. Wir dürfen aber annehmen, datz mit 
"^densschlutz die normalen Verhältnisse sehr schnell zu- 

ruckkehrten, denn die oberdeutsche und venetianische Han- 
oerswelt war einfach auf einander angewiesen.

Schongau und erfahren 
»erbst 1510 —, datz Jörg

L Amonsfeld, I, S. 362.
R^"bfeld, i, S. 365.
I.A 380, 387.

JAK»"'"""

StA. Memm. Fol. Bd so, mr«—__  S-m-M M»Mm <g. l? l-N ELtt ° 

w) Simonsfeld, I, S 399. '

Eine derartige Unterbindung der Hauptschlagader des 
Memminger Handels, wie sie der venetianische Krieg mit 
sich brächte, mußte sich entschieden auch in anderer Richtung 
bemerkbar machen; die Kaufleute wurden eben auf andere 
Lahnen gedrängt. Da war es nur natürlich, daß sie die 
alten Verbindungen nach Mailand und Piemont weiter 
ausbauten und auch die Genfer und Lyoner Messen häu­
figer besuchten.

Beschwerlicher war es schon, wenn die Memminger 
die oberitalienische Tiefebene auf dem Mailänder Wege 
zu erreichen strebten, als wenn sie die bequeme Straße 
über den Fernpah und die Reschenscheideck einschlugen. 
Das mag auch dazu geführt haben, daß die Handels­
beziehungen mit Mailand anscheinend erst ver­
hältnismäßig spät ausgenommen wurden. Zum ersten 
Male hören wir von solchen, als 1488 der Mailänder Her­
zog einen Passierschein für seine Staaten der Böhliw-Ge- 
sellschaft ausstellt?") Solche Passierscheine erhalten ferner 
1494 Peter Stüdlin und Anton Besserer?') Von der 
Befferer-Gesellschaft wissen wir genau, daß sie Piemont als 
ein Hauptfeld ihrer Tätigkeit ausersehen hatte; ste geriet 
bedenklich ins Wanken, als die Kriege zwischen Karl V. 
und Franz I. den Handel in diesem Lande vollständig lahm 
legten?»)

Kamen bis zum venetianischen Kriege für den Mai­
länder Handel die drei ebengenannten Gesellschaften — 
die Vöhlin, die Stüdlin und die Besserer — in Betracht, 
so tauchten während des Krieges noch andere Konkurren­
ten auf diesem Gebiete auf. Es sind die Zangmeister, die 
Steinbrecher und die Conrater?») Die Zangmeister ha­
ben ihre Beziehungen zu Mailand später wieder aufgege­
ben; in den Papieren, die über den Zusammenbruch dieses 
Hauses recht ausführlich berichten, finden wir keine Spur 
mehr davon vor.

Der Weg, den die Memminger nach der Lombardei 
nahmen, ging über Leutkirch, Wangen nach Lindau, dann 
über den See und den Rhein aufwärts nach Lhur. Hier 
teilten sich die Pfade. Der östliche und wohl am meisten 
emgeschlagene zog sich das Rabiosatal aufwärts, über- 
querte bei Tiefenkasten die schroff ei^geschnittene Albula, 
überschritt im Septimerpah die Wasserscheide zwischen der 
Nordsee und dem adriatischen Meere und erreichte alsdann 
Chiavenna. Hierher führte auch die westlichere Straße, 
die von Chur durch das Hintere Rheintal und über den 
Splugenpatz angelegt war. Von Chiavenna aus gelangte 
man an das Nordende des Comer Sees, der seiner ganzen 
Lange nach bis Eomo durchschifft wurde. Von hier nach 
Mailand waren keine Schwierigkeiten mehr zu überwrn-

Schulte, II, S. 56.
*') Schulte, II, S. 56. ?
*») StA. Memm. 155/2. mandat**) StA. Memm. R.-P.vom 21. 11. 1S13. Das annder rnanoo 

Götz von Vergingen halb, der die kauffleut von Ma ^-ud- 
greiffen vnnderstan, soll ich den kauffleuten verkünden, nam M . ..^ 
lin, Besserer, Zongmaistrr, Staiprechern vnd Conratern.
fehlen, da sie sich mit den Western verschmolzen hatten und sen roll 
keine Vertretung mehr in Memmingen besaßen.
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den. Wer, wie die Besserer, nach Piemont weiter wollte, 
schlug die Straße von Mailand über Novara-Vercelli nach 
Turin ein.

Mailand war seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
der Sitz einer blühenden Seidenindustrie; auch hervorra­
gend schöne Brokatstoffe wurden dort angefertigt. Leinen- 
und Barchentweberei stand auf einer hohen Stufe. Die 
Fabrikation sogenannter Kramware aus Metall — Dol­
che, Messer, Schwerter, Schließen und dergl. — warf rei­
chen Verdienst ab."") Alle diese Waren wird der Mem­
minger Kaufmann seiner Heimat zügeführt haben. Dazu 
kamen dann die von Genua auf den Mailänder Martt ge­
brachten Güter: die Baumwolle, die Spezereien, die Kolo- 
niakwaren. Ich sage, die von Genua gebrachten Guter; 
denn es erhebt sich für uns die Frage: wurde Genua von 
Memmingen aus direkt besucht? Die bedeutend größere 
Freiheit, welche die deutschen Kaufleute in Genua gegen­
über der in Venedig genossen, besonders daß sie von hier 
aus weitere See-Reisen antreten durften, konnte wohl 
eine große Anziehungskraft ausüben. In der Tat lassen 
sich manche Beziehungen zwischen den oberdeutschen Star^ 
ten und Genua nachweisen. So hatten Ravensburger und 
Konstanzer Firmen dort ihre eigenen Vertreter. Der Ge­
nueser Hafen war ihnen der Ausgangspunkt für ihre 
spanischen Unternehmungen. Aber vnn Memmingern lin­
den wir in Genua keine Spur. Auch die Besserer hüllen 
sich betreffs Genuas in Schweigen^ So mussen wir vor­
läufig wohl annehmen, daß der Memminger Handel im 
Süden die Grenze an den Apenninen fand. Tue den Bei- 
serern gehörige Baumwolle, welche öre Gemernde Zlzsrs 
bei Chur 1511 bei der Durchfuhr zu Unrecht Mit.einem 
Wegezoll belegen wollte,°°) wird somit wohl nicht m Ee- 
nua selbst., sondern auf einem der oberiialienrichen Markte, 
vermutlich dem von Mailand, eingehandelt worden fern.

Lebhaft waren auch die Handelsbeziehungen zwischen 
Memminaen und den beiden im Südwesten gelegenen 
Plätzen Genf und Lyo n. In beiden Orten fanden viel­
besuchte Messen statt. Die älteren waren diejenigen zu 
Genf das damals noch eine Stadt des Herzogs von Sa- 
Ayen war. Als rechtes Konkurrenzunternehmen wurden 
dann von der französischen Krone in der ersten Hälfte des 
15 Jahrhunderts die Lyoner Märkte ins Leben gerufen. 
Sie wurden bald dem Genfer Markt gefährlich und alle 
Mittel der savoyischen Herzöge dem abzuhelfen blieben 
vergeblich. ,

dielen unzulänglichen Mitteln gehörte auch das Rundschreiben Herz^Phi^ IH- aus dem Jähre 1498 
^^oberdeutschen darunter auch an Memmin-

Er AN Kaufleute zum Besuche der
Genfer Messe auf. Viel genützt haben derartige Schritte 
nicht; und wenn auch die Memminger und die andern ihr 
Erscheinen zusagten, so war die Macht der Umstände gro­
ßer als der Wille der oberdeutschen Kaufmannschaft. 
Hinter Lyon stand der mächtige König von M 
hinter Genf nur der verhältnismäßig einflußlose Herzog 
von Savoyen. Und als sich Lyon zu einem Gewmmckte 
ersten Ranges entwickelte, da war der Sieg über Genf 
vollständig. Die Genfer Messen schliefen E- Wenn dre 
Oberdeutschen noch Beziehungen zu Genf aufrecht hielten, 
so lag das darin, daß sie der kürzeste Weg nachLyon eben 
immer noch über Genf führte. Von den Memminger 
Häusern treffen wir im 16. Jahrhundert noch die Zang­
meister in Genf; sie hatten eine Zeit lang m der Person 
des Franz Zangmeister einen eigenen Vertreter daselbst 
sitzen und bei dem Zusammenbruch von 1560 schuldeten 
Genfer Kaufleute ihnen noch an die 1500 fl. rhn., „dabey 
wenig Hoffnung einzubringen".")

Die 2angmeister sind es denn auch, die ihren 
Gondel vorzugsweise bis nach Lyon trieben. Auch h,er be- 
Un sie ihre eigene Faktorei."") Aber schon vor ihnen 

-------^Näheres über den Mailänder Handel und über Genua s. bei

S. IM.

, , !z?E-n -I-u M-mmngm und lp-,-- m d-n Jung. 
Eist-ZZn

treffen wir Spuren von Memmingern auf diesem Wege. 
1475 werden Memminger Kaufleute auf der Reise nach 
Lyon von Savoyern angefallen und gar gefangen gesetzt,"") 
wohl ein Ausfluß des Handelsneides gegenüber der glück­
licheren französischen Rivalin. 1495 führte man von Mem­
mingen, wie Schorer in seiner Chronik erzählt, nach einer 
außergewöhnlichen Obsternte „Pflaumenselchs" nach Lyon 
aus?") Ud 1516 erteilt König Franz I. von Frankreich 
den Memmingern für ihren Handel in seinen Landen, be­
sonders aber aus den Märkten zu Lyon, einen Freiheits- 
brief?") Die versprochenen Privilegien wurden jedoch von 
Lyon nicht innegehalten; denn die Zangmeister beschweren 
sich 1522 durch Vermittelung des heinnschen Rates bitter 
über die neuen Zölle, die ihrem Handel mit Lyon schwer 
drückende Fesseln auferlegten. Franz I. sah sich denn auch 
genötigt Abhilfe zu versprechen?") Zn wie weit sie tat­
sächlich eingetreten ist, wissen wir nicht; weitere Beschwer­
den sind jedenfalls nicht bekannt.

An Waren erstanden die Memminger Kaufleute in 
Lyon neben Fellen und Kürschnerwerk hauptsächlich noch 
Spezereien, und zwar solche, die aus der neuen Welt ihren 
Weg über Portugal und Spanien nach Lyon gefunden hat­
ten. Wir verstehen jetzt auch, warum Antwerpen — sonst 
der Hauptstapel für derartige Waren — von den die rei­
nen Geldgeschäfte noch verschmähenden oberschwäbischen 
Kaufleuten gemieden wurde: Sie konnten ihre Ware be­
quemer in dem näheren Lyon holen. Wer zwar, wie die 
Fugger und Weiser, immer mehr in den Strudel des Bör­
senverkehrs hineingezogen wurde, der konnte unter keinen 
Umständen mehr achtlos an Antwerpen Vorbeigehen. Das 
Geschäft mit Spanien dürfte seinen Weg wohl über 
Südfrankreich genommen haben. Daß ein solches stattfand, 
beweist uns das Vorhandensein einer ^aktorel ^org^ 
Besserers in Barzelona, dessen Vertreter daselbst Hang 
Schnell aus Lindau war?--) Uebrigens >prM 
ler, wohl der beste Kenner der deutsch-spamschen Handels­
beziehungen im 16. Jahrh., die wir sehr einleuchtende Ver­
mutung aus, daß die Welserischen Faktoreien in Spamen, 
besonders die zu Saragossa, ihre Wurzel im alten Vohlin- 
schen Unternehmung haben. Saragossa war Erzeugungs- 
gebiet des gesuchten Safrans.

Wir haben damit unseren Rundgang durch die haupt­
sächlichsten mit Memmingen in Handelsbeziehungen stehen­
den europäischen Plätze beendet und wollen uns jetzt noch 
den Memminger Kaufleuten selbst zuwenden. 
Eine ganze Reihe von Namen sind uns ja schon begegnet 
und mehrere von ihnen, die Vöhlin, die Besserer, die 
Zangmeister habe ich ja auf Schritt und Tritt nenne nmüs- k-n.. Zunächst hundili -- sich sü° uns.
aus welchen Kreisen die sogenannten KAUE 
und welche Stellung sie innerhalb der Burgersiyasr ein-

-,inn°-n un-,

_ das urirwerclr — gebildet, nun traten mehrere derarti­
ger wirtschaftlicher Genossenschaften zu einer politischen 
Zunft zusammen. So bildeten z. B. die Merzler und 
Müller die Merzlerzunft, die Schneider, Kürschner und 
Tuchscherer die Schneiderzunft, u. s. f. .Man sollte nun 
meinen, auch die Kaufleute — in dem Smne, wie wir sie 
haben kennen lernen — würden eine solche Genossenschaft 
innerhalb einer Zunft, z. B. der Krämer- oder Tucherzunft, 
gebildet haben. Das ist aber nicht der Fall. Wohl spre­
chen die Akten und Ratsprotokolle von den Kaufleuten- 
aber sie meinen damit nur die Kaufleute als Stand, nicht 
als festgegliederte Genossenschaft oder gar als Zunft?-L> 
Denn gehen wir den einzelnen Kaufleuten nach, so werden 
wir bald gewahr, daß sie den verschiedensten Zünften an-

°°) Schulte, I, S. 487
*°) Schorer, S. SS.

Württemb. Vierteljahrshefte N. F. 9, S. 420.
72) StA. Memm. 26/3. Franz I. an den Rat von Memmingen 

d. d. 15. 12. 1522 mit dem Dorsaloermerk der Kanzlei: „König in 
Frankreich Zanngmaister halb".

72g) StA. Memm. 323/2.



gehören.^b) Der Fernhandel war eben nicht in die Fesseln 
des Zunftwesens zu schlagen. Und was außerhalb der 
Mauern die einzelnen Bürger trieben, war den Zünften 
als solchen gleichgültig. Nur innerhalb der Stadt hatte 
sich ein jeder zunftmäßig zu halten. Da wachten die Zünf­
te eifersüchtig darauf, daß die Kaufleute ihnen nicht ins 
Handwerk pfuschten. Hielt z. B. ein Kaufmann, der der 
Kramerzunft angehörte, einzelne Marderfelle feil, sofort 
war die Schneiderzunft auf dem Plan. Sie rief den Rat 
um Schutz an: ein solcher Kleinverkauf sei einzig und allein 
ihrer Zunftgenossen, der Kürschner, Recht. Dagegen war 
es demselben Kaufmann unbenommen, derartige Felle im 
Dutzend ungestört am Orte abzusetzen.") Es wurde eben 
ein scharfer Unterschied zwischen Groß- und Kleinhandel 
gemacht, nur daß die Grenzen des Kleinhandels ziemlich 
eng gezogen waren. Gehörte aber der Kaufmann 0er sog. 
Eroßzunft an, so durfte er überhaupt keinerlei zünftigen 
Kleinhandel treiben, denn die Genossen der Eroßzunft — 
die Geschlechter oder Patrizier — standen außerhalb eines 
jeden Handwerks. Sie lebten von ihren Renten und Gül­
ten, durften aber auch die fünf „freien Händel" — nämlich 
Gewand-, Eisen-, Stahl-, Salz- und Weinhandel — in je­
der beliebigen Menge, also auch Kleinhandel, treiben. So 
standen z. B. 1413 Mitglieder der Eeschlechterfamilie 
Schütz zu offenem Gaben auf dem Markt und schnitten 
neben Schneidern und Tüchern Gewand nach der Elle 
aus."a) Und von den Stüdlin wissen wir, daß sie sogar 
eine Gastwirtschaft mit Herberge persönlich betrieben.

Wollten aber die Patrizier ihr Kapital fruchtbrin­
gender arbeiten lassen, so konnten sie nichts Besseres tun, 
als einen Teil dem Großhandel zuführen, indem sie ent­
weder selbst Kaufleute wurden oder ihr Geld in anderer 
Kaufleute Unternehmen steckten. Ihre Eigenschaft als 
Geschlechter verlieren sie dadurch nicht."b)

Aus der Memminger Eroßzunft sind nun die Kauf- 
mannsgeschlechter der Vöhlin und Besserer, der Stüd- 
lin, Schütz und Gäb hervorgegangen. Später traten, von 
auswärts hinzuziehend, die Funck, die Steinbrecher, die 
Ehinger, die Ott, die Hartlieb, die Wolfhardt sofort in die 
Eroßzunft ein. Andere, wie die Merzlerfamilie der Sät­
tel in, die Kramerfamilie der Zangmeister, die Tuchscherer- 
familie der Furtenbach, die Eerberfamilien der Span und 
Keller wurden auf der Höhe ihres kaufmännischen Erfolges 

Azunft ausgenommen. Im allgemeinen kann 
wohl festgestellt werden, daß -je Eroßzunft das Hauptkon- 

Kaufmannstande stellte. Sie 
mungen und damals war Weite deKM 
mann mindestens ebenso nötig als heute, wenn nicht noch 
nötiger. Dazu kam, daß die Geschlechter auch über die not­
wendigen Kapitalien verfügten. Sie konnten die durch 
die unsicheren Zeitläufte und die mangelhafte Nachrichten- 
übermittelung unausbleiblichen Verluste noch am leichte­
sten tragen und am schnellsten überwinden. Gerade das

72b) Im Memminger StA. 399/1 lagert eine merkwürdige Per­
gamenturkunde, beginnend mit den Worten:

^Vav oeb der burgermaister, der rät vad die Luntrmairswr nit 
vnbtzrn (daraus vernichten) Volten die küfMt vvd die ^InLebenben 
wÜ8din ain ruvkt baden und oob ain Lunktmaigrer nemen, dar badin 
^ir Aerän vnd badin ain LvnlLmaister Genomen vnd azdlk erder 
Man 2v im, die in der rnntt sinr, die im sont beltken desorgen vnd 
raten, v^ar der 8tat re Nemmingen vnd der runkt nutr vnd eren 
*st, an Asvärde n. s ^v

Danach ist es unzweifelhaft, daß Kaufleute und Weinschenken in 
A^nüngen tatsächlich eine Zeitlang eine eigene — 13. — Zunft ge- 
onoet haben, auch wenn wir fönst nirgends etwas von ihr hören. 
Urkus^'^^E ist gleiche, die wir auch in der höchst wichtigen 
die Freitag vor St. Martinstag 1347 antreffen, durch welche
ist damals ÄÄ^ As Leben gerufen wurde. Meiner Ansicht nach 
sich aber Kaufleutezunst errichtet worden. Anscheinend hat
des ZunfL„ae?^ daß der Handel nicht die Fesseln
größtenteils von den vermochte, und da die Blüte der Stadt 
genug die Kaufleute^untt"mÄ°" "^"8, so war der Rat einsichtig 
sonders auch, ob die "Kauk^n?// ""föuheben. Die ganze Frage, be- 
zunft war, bedarf noch der AnN- i "Reicht die Wurzel der Groß-

") StA. Memm. R.-P
"s) StA. Memm. 266/2 B? Z L und 27. 9. 1521.
"b) StA. Memm. 323/2

vermehrte Risiko führte aber von selbst zu dem Bestreben 
den Gefahren des Handels gemeinsam zu trotzen. Nicht der 
einzelne Kaufmann wagte sein Vermögen an den unsiche­
ren Unternehmungen in fernen Landen, fast ausnahmslos 
traten mehrere Kaufleute zu einer Handelsgesellschaft zu­
sammen; sei es, daß sie sich für eine längere Reise von Jah­
ren, sei es, daß sie sich nur bis zur Abwicklung eines beson­
deren,bestimmt namhaft gemachten Geschäftes verbanden.

Charakteristisch für Süddeutschland — und also auch 
für Memmingen — sind die großen Familiensinnen.") 
Nahe Anverwandte, gewöhnlich Brüder oder Vettern, 
traten zur Begründung des Geschäftes auf einige Jahre 
zusammen. Nach Ablauf des Vertrages wurde er meistens 
auf die gleiche Zeit verlängert u. s. f. Söhne und Neffen, 
Schwäger und Schwiegersöhne traten zuerst als Angestellte, 
dann als Eeschäftsteilhaber hinzu. Der Handel wurde für 
einzelne Familienmitglieder zur Lebensaufgabe. An ihrer 
Geschicklichkeit hing das Wohl und Wehe der ganzen Ver­
wandtschaft. Als Beispiel für eine Memminger Familien- 
gesellschaft mögen die Vöh l i n dienen. Die Anfänge der 
Handlung liegen, wie bei den meisten mittelalterlichen 
Firmen im Dunkeln, doch wurde sie sehr wahrscheinlich von 
dem 1463 verstorbenen Memminger Bürgermeister Hans 
Vöhlin d. ä. aus der späteren Linie der Vöhlin von Un- 
gerhausen gegründet. Er wenigstens trieb schon Handel. 
Bereits 1440 soll der Mmer Wilhelm Besserer, später be­
kannt als langjähriger Städtehauptmann des Schwäbischen 
Bundes, als Angestellter in. das Vöhlin-Geschäft eingetre­
ten sein.") Er wird 1456 des Hans Vöhlin Schwieger- 
sohn") und erscheint nach dessen Tode mit seinen beiden 
Schwägern Hans und Erhärt Vöhlin d. j. als Mitgesell- 
schafter.") Haupt der Firma aber ist damals ein ent­
fernter Vetter aus der Frickenhausener Linie, ebenfalls 
Erhärt u. zw. der ältere genannt. Wir dürfen daraus 
wohl den Schluß ziehen, daß dieser Erhärt schon länger 
am Geschäfte beteiligt war, vielleicht mit zu den Gründern 
gehörte. Ob sich sein einziger Sohn Leonhart aktiv am 
Handel beteiligte, erscheint zweifelhaft, Kapital hatte er 
jedenfalls in der Firma stecken. Auch die dritte Generation 
gehörte der Gesellschaft an, und zwar Conrat Vöhlin, der 
Sohn Hans d. j., als Chof, seiner Schwester Mann Anton 
Weiser") und die beiden Söhne Wilhelm Besserers, Georg 
und Hans.") Besonders Anton Weiser verstand es mit 
seinem hervorragenden kaufmännischen Geschick die Vöhlin- 
Eesellschast zu einer der geachtetsten Firmen des damaligen 
Welthandels zu erheben. Er war es aber auch, der die 
Verlegung des Geschäftsbösitzes von Memmingen nach 
Augsburg, dem unbestrittenen Brennpunkte des oberdeut­
schen Handels, betrieb. Er setzte ihn dann auch nach dem 
Tode seines Schwiegervaters durch. Zwei Jahre darauf, 
1498, trat die Fusion der Vöhlin-Eesellschaft mit der von 
Antons Vater Lukas Weiser und dessen Brüdern in Augs­
burg gegründeten Welser-Gesellschaft ein?") Conrat Vöh­
lin aber blieb bis zu seinem Tode 1511 als Mitgesellschafter 
und Vertreter der neuen Welser-Vöhlin-Eesellschaft in 
Memmingen leben. Somit dürfen wir bis zu diesem 
Jahre die Gesellschaft unbedenklich den Memminger Han­
delshäusern zurechnen.^)

Die Fusion der Weiser- und Vöhlin-Eesellschaft mach­
ten nun die beiden Brüder Jörg und Hans Besserer nicht 
ant wenigstens hören wir 1502 von der Gesellschaft Jörgen 
Besserers in Memmingen.^) Schon früher — 1494 
laßt sich ein Handelsunternehmen Anton Besserers von 
Memmingen im Mailändischen Nachweisen.^) Anton Bes­
serer aber war ein Vetter Jörgen Besserers, und wir dürf- 
ten kaum fehlgreifen, wenn wir in der Gesellschaft Jörgen 
Besserers von 1502 auch Anton Besserer als Teilhaber vsr-

A Arieher, Studien, S. 95 fs.
' ) Nublmg, Spalte 359b.
7°) Schorer, S. 21.
''s Nübling, a. a. O.
7") Die Welser, I, S. 64.
7») Jäger, S. 711, Anm. 314.
3°) Ehrenberg, I, S. 194.
bH Ueber die Familie Vöhlin beabsichtige ich an 

Stelle nähere Untersuchungen onzustellen.
einer anderen

»») Schulte, II, S. 2S6.
»-) Schulte, II, S. 56.
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muten. In der Tal sind später beide Mitglieder der 
Besserer-Gesellschaft. Als weitere Teilhaber stehen fest: 
der ebengenannte Hans Besserer, dann der Sohn und die 
Schwiegersöhne Jörg Besserers, nämlich Wilhelm Besserer, 
Hans Hartlieb, Tonrat Ott und wahrscheinlich noch Hans 
Ehinger, dann Anton Besserers Bruder Wilhelm d. j. 
Endlich waren Antons Söhne Balthasar und Kaspar An­
gestellte des Hauses.") Also auch hier bis zu ihrer 
Auflösung 1544 eine reine Familiengesellschaft!

Ein gleiches können wir für die Firma Zangmei - 
st er nachweisen.") Und was für die drei führenden 
Memminger Handelshäuser dieser Zeit gilt, wird auch für 
die weniger bekannten seine Gültigkeit haben.")

Es ist in der handelsgeschichtlichen Literatur schon oft 
heroorgehoben worden, wie den Handelsgesellschaften — 
besonders in der Form der Familienfirmen — der Zug 
zur Monopol- und Ringbildung innewohnt. Von dieser 
Tendenz find auch die Memminger Gesellschaften nicht ganz 
frei. Das Golschenmonopol der Besserer auf dem Wur- 
zacher Markte habe ich schon erwähnt; wie lange es 
währte ist mir unbekannt. Aber noch früher habe« wir 
einen Beweis für das monopolistische Streben der Kauf­
leute. Schorer berichtet zum Jahre 1457"): „Die Ge­
schlechter, Kauffleuth und Krämer hielten bey einem ehr­
samen Rath an, daß man ihnen den Saltzhandel, auch 
andre Handlungen als Leinwath, Barchent, Pomasin und 
Wein, allein übergeben und den gemeinen Mann und 
die Handwerksleuth davon schaffen solle." Der Rat, der 
an und für sich den Handel begünstigte, war hiermit 
keineswegs einverstanden: „War jhnen,, fährt Schorer 
fort,Hiess kurtze Antwort: Das wäre wider den gemeinen 
Nutzen." Immerhin konnte sich der Rat auch sonst dem 
Druck der öffentlichen Meinung, die in ganz Deutschland 
den Gesellschaften durchaus ablehnend gegenüber stand, 
nicht immer entziehen. Das kommt so recht in der aus 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammenden 
Zollordnung zum Ausdruck: hier werden die Gesellschaften 
auf gleiche Stufe mit den Fremden gestellt, und es ver­
schlägt gar nichts, ob die Gesellschafter zum Teil oder gar 
alle Memminger Bürger sind.") Diese offenbare Härte 
wurde später allerdings gemildert und schon in der näch­
sten Zollordnung rangieren die Gesellschaften zwischen den 
Bürgern und den Gästen.

Ein weiteres Kennzeichen der spätmittelalterlichen 
Handelsgesellschaften war die verhältnismäßig geringe 
Einlage der einzelnen Gesellschafter So betrug Sei der 
Erneuerung des Vertrages der Besserer-Gesellschaft am 
1. Januar 1535 der Geschäftsanteil von drei Mitgliedern, 
nämlich von Anton und Wilhelm Besserer und von Ton- 
rad Ott, nur je 1500 Gulden, während der vierte Teil­
nehmer, Hildegard Besserer, die Witwe Jörg Besserers, 
gar nur 1000 Gulden beisteuerte. Das von den Gesell­
schaftern aufgebrachte Stammkapital belief sich somit auf 
5500 Gulden.")

Nun ist es klar, daß mit einem so geringen Einsatz 
kein derartiger Warenumsatz erzielt werden konnte, wie 
er tatsächlich auf dem Memminger Markte vor sich ging. 
Die Gesellschafter mußten sich noch auf andere Weife mit

»«) StA. Memm. 155/2.
n) Gründer des Zangmeisterschen Handelshauses ist wahrschein­

lich Mang Zangmeister. Gleichzeitig lebte in Memmingen auch sein 
Vetter Jakob Z. als Kaufmann. Beide hatten sie in die Kaufmanns- 
lamilie Maler hineingeheiratet. Alles deutet darauf hin, daß wir 

kckon damals (um 1500) mit einer Familienfirma zu tun haben. 
Rack Mana's kinderlosem Tode 1508 erbte sein Reste Eberhart Ver- ^ttoen und Geschäft. Als Mitinhaber läßt sich Eberharts Bruder 
ni-nbart nackweikn. An der dritten Generation sind Teilhaber dfe 

des Eberhart: Hans, Eberhart und Kaspar.drei Schne A Y waren z. B. die Brü-

x nd Hans Sättelin und ihr Schwager Hans Span. In
ewer anderen Gesellschaft smd S-bhard Gab, s-m Schwager Berthold 
Schütz und noch ein Gabriel Schütz.

A E^Memm. 313/1: „Item ond was gutz hie an der statt 
a d/den gesellschaften zugehoret, es syen die, die jn der

SS) StA. Memm. lov/^
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Kapital versehen, und dazu dienten festverzinsliche An­
leihen. Hier waren es wieder in erster Linie Familien- 
mitglieder, die ihr Geld in dem Unternehmen der Ver­
wandten gewinnbringend anlegten. Die Zangmeister z. B. 
schuldeten bei ihrem Zusammenbruch den näheren Anver­
wandten annähernd 25 000 fl. Weiter kamen, wie bei 
-den Besserern, der Adel der Umgegend oder, wie bei den 
Zangmeistern, einfache Bürger in Memmingen und Augs­
burg als Darleiher in Betracht. Fast allgemein legten 
auch die Angestellten der Handelshäuser ihre Ersparnisse 
Lei ihren Prinzipalen an. Die ausgenommenen Kapi- 
ralien mußten mit 5—9^, verzinst werden.

Fragen wir nach dem Gewinn, den die Gesellschaften 
erzielten, so stehn uns wieder einmal positive Angaben 
für Memmingen kaum zur Verfügung. Daß er für die 
Vöhlin nicht unbeträchtlich war, liegt auf der Hand, wenn 
wir die lange Reihe der frommen Stiftungen betrauten, 
welche die Vöhlin „im Namen ihrer Gesellschaft^ in 
Memmingen und Umgegend machten. Da finden wir die 
mit der Prädikatur verbundene ewige Messe auf dem 
Dreifaltigkeitsaltar der Martinskirche; bald darauf ein« 
zweite ewige Messe mit besonderem Kaplan auf dem 
gleichen Altar; die beiden, leider dem Bildersturm zum 
Opfer gefallenen Orgeln in St. Martin und bei Unser 
Frauen; das von Jvo Strigel angefertigte Sakraments« 
Häuschen in derselben Kirche; die zweite Helferstelle 
ebenda. Stiftungen für die Armen, wie für die Findel- 
kindrr folgten. Auch Meßstiftungen für die Kirchen der 
Vöhlinschen Dörfer liegen vor. Stellen diese Stiftungen 
nicht den sichtbaren Ausdruck des Dankes gegen den Aller­
höchsten dar, der den kaufmännischen Unternehmungen der 
Gesellschaft so reichlich seinen Segen verliehen hatte?°°)

Bei der Besserer-Gefellschaft liegen für kurze Zeit 
genauere Angaben vor. Von 1522 bis 1523 hatte man 
mit 165^) Verlust gearbeitet. Der Verlust wurde dann 
bis 1528 nicht allein wieder wett gemacht, sondern noch 
ein Gewinn von 663 fl. für jeden Gesellschafter erzielt. 
Das würde für die Jahre 1522 bis 1528 einen Durch­
schnittsgewinn von etwas über 7A> jährlich entsprechen. 
Bei der durch die Kriegswirren in Ungarn und Piemont 
veranlaßten Auflösung der Gesellschaft ergab die Schluß« 
abrechnung, die einzige Generalrechnung innerhalb von 
sieben Jahren, einen Gesamtverlust von 600 Gulden?^

Die Zangmeister arbeiteten unter der weisen Lei­
tung des Bürgermeisters Eberhart durchaus mit Gewinn. 
Schon 1521 ist er der reichste Bürger der Stadt. Den 
Grundstock zu seinem Reichtum Hatte er zwar durch Erb­
schaft gelegt; auch seine Frau entstammte der wohlhaben­
den Familie Büffler aus Jsny. Aber immerhin hatte der 
Fernhandel einen beträchtlichen Anteil an der Kapital­
anhäufung dieses seltenen Mannes. Was aber der Vater 
zusammengebracht hatte, verwirtschafteten die Söhne in­
nerhalb von 20 Jahren und bei dem Zusammenbruch von 
1560 blieb eine Schuldenlast von nahezu 27 000 Gulden 
ungedeckt.

Diese Gewinne und Verluste erzielte die Memminger 
Kaufmannschaft ausschließlich durch den Warenhandel. 
Reine Geldgeschäfte nach Art der Fugger lagen ihr noch 
fern. Ansätze zwar finden sich am Ende unseres Zeit­
raumes auch schon vor. Aber was wollen die 5692 Gul­
den, die die Zangmeister „Linker die cron IHankreicb 
gedeckt", d. h. dem französischen Staate geliehen hatten, 
besagen gegen den Wert der in ihren Gewölben lagernden 
Waren? Er wurde nach der Schlußbilanz des Jahres 
1560 vorsichtig auf 20679 Gulden berechnet. Nicht das 
Ausleihen großer Kapitalien hatte den Zangmeistern 
""Auck gebracht, ihr Verderben wurde die, vom rein 

Hen Standpunkt aus betrachtet, sicherlich nicht ver- 
kür den Handwerkern die Summen
stunden Waren, besonders Baumwolle, jahrelang zu

.________ meisten kleine Leute, ,n der Schuld der
lichen? s.^ Anm^81. mir Näheres an anderer Stelle zu verösfent-

Annahm^ daßMbe"stchs errechneten 7 A beruhen auf der 

Gesellschafter von 1S3S - " Ebenso wie die 

Firma??) Also, um es nochmals festzustellen, der in der 
Hand von Familiengesellschaften befindliche Warenhandel 
war das belebende Element des Memminger Geschäftes.

Nun ist es das Los fast aller Familiengesellschaften, 
daß sie eines Tages unter die Leitung Minderbegabter 
Köpfe kommen. Dann schreiten sie unaufhaltsam dem 
Ruin zu, besonders wenn die allgemeine Weltlage dem 
Handel nicht günstig ist oder wenn sich die natürlichen 
Bedingungen ändern, unter denen die Vorfahren mit 
Glück und Segen gearbeitet haben. Die Besserer waren 
einsichtig genug noch zur rechten Zeit zu liquidieren. Die 
Zwngmelster hätten gut getan 1557 ihrem Beispiele zu 
folgen, als sich bei der Abrechnung ein Fehlbetrag von 
8200 Gulden innerhalb von Jahren ergab. Aber 
ie achteten nicht auf die Zeichen der Zeit und so wurden 
ie, die sowieso schon schwankenden Boden unter den Füßen 
satten, in den großen, die ganze oberdeutsche Handelswett 
bis in die tiefsten Tiefen erschütternden Krach von 1560 
^ihEingezogen und gingen darin unter.

Die Handelsblüte Memmingens ging ihrem Ende ent­
gegen^ Ick Spätmittelalter und auch zur Reformations- 
zeit hatte sie unzweifelhaft noch bestanden: wollte doch 
Kaiser Max 1507 die Kaufleute Memmingens zusammen 
mit denen Augsburgs, Nürnbergs und Ravenburgs zu 
einer besonderen Reichssteuer heranziehen??) Seine Wahl 
fiel doch wohl nur aus dem Grunde auf diese vier Kreise, 
weil er sie für die kapitalkräftigsten ansah. Und die Stadt 
verdankte ihren Kaufleuten viel, sie brachten reich pulsie­
rendes Leben dem Gemeinwesen. Sie verschafften dem 
Handwerk Arbeit und gaben den Bürgern die Möglichkeit 
ihrer schaffenden Hände Erzeugnisse auf den fernsten 
Märkten abzusetzen.
" Als aber die Entdeckung der neuen Welt und des" 
Seeweges nach Ostindien nach und nach den Schwerpunkt 
des Handels vom Mittelländischen Meere zunächst nach 
Spanien, dann an die flandrische Küste verschob, da ver­
ödeten die beiden großen Handelsstraßen Ulm—Venedig 
und Augsburg—Mailand, deren Schnittpunkt ja Mem­
mingen war, mehr und mehr. Damit war dem Mem­
minger Handel das Rückgrat gebrochen. Wohl gab es 
auch noch fernerhin größere Handelshäuser in Memmingen, 
aber zu irgendwelcher Bedeutung haben sie sich nicht mehr 
aufschwingen können, mit Ausnahme vielleicht der Dettigk- 
hofer. Es fehlte eben der frisch-fröhliche Wagemut, der 
die Vöhlin, Besserer, Zangmeister in ihren guten Tagen 
zum Nutzen des gesamten Gemeinwesens b seelte.

Und der alte Rat wußte genau, was er tat, wenn 
er zu jener Blütezeit feine Hand schützend über seine 
Kaufleute und ihre Gesellschaften hielt.
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Zur Familiengeschichte der Sichelbein
Von Dr. Friedrich Zoepfl (Mindelheim).

In der dankenswerten Zusammenstellung der Mem­
minger Künstler und Kunsthandwerkers wurde es als 
wünschenswert bezeichnet die Famillengeschrchte der Stchel- 
bein, deren Kenntnis noch manche Lücken aufwe ist, genauer 
zu erforschen. Die folgenden Zeilen wollen dieser Aufsor 
verung in etwas nachkommen. Sie sind zwar nicht in der 
Lage die künstlerische Bedeutung dieser Familie näher zu 
beleuchten; immerhin mögen sie als Beitrag zur Familien- 
aeschichte der Sichelbein der BeröffenÜichung wert sein, 
umwmehr als sie sich auf bisher unbenutzte Quellens 
stäken und von einem ganz unbekannten Mitglied dieses 
Geschlechtes berichten können — von dem Mindel­
heim er Maler David Sichelbein.

David Sichelbein war vermutlich ein Sohn des älteren 
Kaspar Sichelbein und als solcher in Memmingen gebo- 

Der Zeitpunkt seiner Geburt, Näheres über seine 
n-.br- und Wanderjahre, das Datum seiner Verheiratung 
m nickt bekannt. Ebenso wenig können wir den genauen 
Zeitpunkt seiner Uebersiedelung (von Memmingen) nach 
Mindelheim angeben. Jedenfalls ^s'Ateermder

dem ersten Schwedeneinfall (1632—1635) und nach
NrlSscken der Pest, die in Mindelheim in den Jahren 

1634/35 schrecklich hauste und ganze Straßen entvölkerte.) 
Unter den Opfern von Krieg und Pest werden auch die bei- 
ben M^ler Valentin Eckhart (f 1633) und Hans Singer 
kt- 1635) erwähnt. David Sichelbein wird jedenfalls die 
sonstige Gelegenheit sich ein Fortkommen zu schaffen wahr- 
aenommen und sich um diese Zeit nach Mindelheim begegn 
Naben. Erstmals hören wir von ihm in Mindelheim im 
^abre 1636, in welchem Jahre er sich in die von den 
Jesuiten gegründete Herren- und Bürgerkongvegatlon aus- 
nebmen ließ? Am 28. August 1637 wurde ihm und ,einer 
Hausfrau Anna Maria von Schwüz (!) das Bürgerrecht 
verliehen. Sein Haus stand im Pfarrmertel Sichelbem 
blieb dann in Mindelheim bis zu seinem Tode am 9. Ok- 
^^Sickelbeins erste Frau Anna Maria starb in den er- 

wahren seines Mindelheimer Aufenthaltes. 1639 bis 
1651 erscheint als Frau des Malers Sichelbein eine Bar- 
-------sTU^ünger Geschichts-Blätter V (1S1S) 3—5.

// Stoff lieferten 1. Stadtarchiv Mindelheim: Ratsproto- 
^^ialien S g. Pfarrarchiv Mindelheim:

kolle; Litena e ^^js^ckur des St. Sebastian-Benefiziums: Mlt- 
Matrikelbu-ye - Herren- und Bürgerkongregation. 
gliederverze'H'avid Sichelbain, Maler von Memmingen, ist er in das 
Bürgerausnahmebuch -'getragen Geschichte der Königl Baiert-

H Bg - B r « « n j Mindelheim, Mindelheim 1821, 401 f. 
schen Stadt und He obenerwähnte Mitgliederbuch einer Scheu- 

David Sichlpain, Mahler, sambt seiner Haus- 
tung Sichelbem oerguldten Todtpfenning dem Engl Gabriel 
W'fambt zwen Uberschlegen an die Hendt." 

bara Sichelbein, die sich auch als Kurpfuscherin betätigte. 
1641 wurde sie mitsamt der Scharfrichterin vor Rat be­
ordert und ihr das Pfuschen untersagt; erlaubt solle ihr 
nur sein „unterschiedliche Wasser zu brennen". Das Ver­
bot nutzte wenig; auch später noch (1650) mußte sich der 
Rat mit den Kurpfuschereien der Sichelbeinin beschäftigen. 
Kinder scheint Sichelbein von dieser Frau nicht gehabt zu­
haben. — 1653 verheiratete sich dann David Sichelbein 
zum dritten Male und zwar mit Anna Maria Kleyen- 
mairin von Ochsenhausen; einer der Trauzeugen war der 
Lic. theol. und Pfarrer von Pfaffenhausen, Christoph 
Friedrich Jllsung von Khuenenberg. Von seiner dritten 
Frau bekam Sichelbein 1655 ein Kind.das jedoch schon bei 
der Geburt starb. Nach Sichelbeins Tod verheiratete sich 
seine Witwe am 1. Januar 1659 mit dem Malergesellen 
Hans Kaspar Zimmermann aus Augsburg, der Sichelbeins 
Geschäft übernahm und am Hochzeitstage das Bürgerrecht 
erhielt.

In seiner neuen Heimat Mindelheim scheint Sichel­
bein in nicht geringem Ansehen gestanden zu sein. Be­
reits am 11. April 1640 wurde er zum Beisitzer im Rate 
gewählt und er blieb Ratsmitglied bis zu seinem Tode 
1658. Seit 1654 versah er das Amt eines Armenpflegers, 
Als Zeichen seiner Beliebtheit bei der Bürgerschaft dürfen 
wir es wohl auch betrachten, daß er jedes Jahr emigemale 
als Taufpate und Trauzeuge zu fungieren hatte; ebenso 
seine Frau.

Sichelbeins Ansehen ging wohl nicht auf übermäßig 
großen Reichtum zurück. Bei der sechsmaligen Steuerver­
anlagung im Jahre 1639 ist Sichelbein jedesmal nur mit 
15 Kreuzern belegt — im Vergleich mit anderen eine sehr 
geringe Belastung. 1646 hatte er 14 fl. beizusteuern zu ei­
ner von der Königsmarkischen Besatzung georderten 
Brandschatzung von 2000 Reichstalern. Ein Zeichen, daß 
er nicht besonders begütert war, dürfte auch darin zu fin­
den sein, daß seine Frau Barbara, wie schon erwähnt, das 
edle Handwerk der Kurpfuscherei betrieb. David «ichel- 
bein setzte dieses Handwerk nach dem Tode ferner Frau 
selbst fort. 1654 beschwerten sich die Mindelheimer Wund­
ärzte darüber und der Stadtrat verbot ihm in der Sitzung 
vom 3. März 1654 ausdrücklich die Ausübung der Kur­
pfuscherei.

Vermutlich war das Ansehen, das Sichelbein in Min­
delheim genoß, in seiner Tüchtigkeit als Maler begründet. 
Leider sind wir aber gerade über seine eigentliche Berufs­
tätigkeit sehr wenig unterrichtet. 1644 führte er (nicht 
mehr vorhandene) Malerarbeiten in der Frauenkapelle 
aus?) Kurz vor seinem Tode wurde ihm noch ein ehren­
vollen Auftrag von der Stadtgemeinde zuteil. Am^. ^carz 
1658 brach im Dachstuhl des Rathauses Feuer 
die umliegenden Häuser bedrohte. Ein Bürge l, m 
Marienbild in das Feuer, worauf der Brand n cht ter 
um sich griff. Die gläubige Gemeinde schrob diesem Ma- 
rienbilde die Rettung zu und beschloß, zum Danke ein 
Bild Marias vom Berge Karmel an der Westseite des 
Rathauses anbringen zu lassen. David Sichelbem erhielt 
den Auftrag das Bild zu malen. 12 fl. waren die Ent­
schädigung für das Werk. Das Bild, auf Holz gemalt, hing 
lange Zeit an der bezeichneten Stelle. 1817 ließ man es 
zum Danke für die Errettung aus der drohenden Hungers­
not renovieren; der Maler Michael Ziegler verfrchr dabei 
jedochsehr gründlich; er malte auf die verblaßten Reste von 
von Sichelbeins Bild ein ganz neues Bild?), so, bah wir 
nicht in der Lage sind, ein Urteil über Sichelbems künst­
lerische Qualitäten zu gewinnen. Vielleicht laßt uns ein 
gütiges Geschick noch einen Zeugen von Sichelbems Kunst 
entdecken.

Nachtrag.
In der Familie Sichelbein, soweit sie aus den hiesigen 

Pfarrbüchern sich verfolgen läßt, gibt es nur 2 namens 
David. Der eine ist ein Sohn des 1581 in Memmingen 
als Bürger aufgenommenen Kaspar und ist geboren 19. 1. 
1593. Der kommt wohl kaum für Mindelheim in Betracht.

«) Die Holzdecke wurde von dem Schreiner Hans Hermann ge­
fertigt. — Die gleiche Kapelle enthält bekanntlich 2 prächtige Holz­
reliefs aus der Schule Jvo Strigels.

H Dieses Bild hängt im unteren Gang des Rathauses.
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Eher der zweite, geb. (get.) am 4. 4. 1609 als Sohn des 
Hans Konvad (und Vielleicht Enkel des obigen Kaspar). 
Er wäre sonach ein Bruder jenes Hans Konrad, von dem 
erzählt wurde, daß ihm der Memminger Rat 1635 die Er­
laubnis gab zu einer größeren Arbeit nach St. Gallen zu 
Sehen. D. Schriftl.

Von Memminger Friedhöfen
- Ami. Mai 1920 soll der neue Memminger Waldfried­

hof .eröffnet und belegt werden. Bei der Gelegenheit mag 
esaUgezeigt erscheinen einen Rückblick in die Vergangen- 
Mt zu werfen, wie es bei wichtigeren Entwicklung sab- 
chnltten .im Dasein der Einzelperson wie der städtischen und 
taatlichen Gemeinde üblich ist.

Ob und wo das Alamannendorf Mammingen seine 
Sippengrabstatte hatte, wissen wir nicht. Die meisten al­
ten Dörfer aus der ersten Änsiedelungszeit, die Ingen- 
Orte natürlich vor allem, hatten einen Platz, an dem die 
Toten reihenweise bestattet wurden, in sog. Reihengräbern. 
Von gar vielen hat der Zufall die Stelle schon auffinden 
lassen, von anderen ist sie noch, völlig im Dunkel. So auch 
von Memmingen. Nirgendwo hat sich noch irgend «ine 
Spur gezeigt.

Nach der Einführung des Christentums mußte die alte 
heidnische Gräberstätte natürlich verlassen werden. Der 
gegebene Platz für die Toten war von nun an der Kirchhof 
d. h. der Raum zunächst der Kirche. Und so wars denn 
auch bei unserer ehrwürdigen Martinskirche das Dreieck 
gegen Südwesten. Die erste Erweiterung, von der wir le­
sen, erfolgte 1345 unter Kaiser Ludwig dem Bayern, der 
dazu die Einbeziehung eines Stückes vom „Reich" d. h. eini­
ger Läden des städtischen Brothauses (jetzigen Bezirks­
amts) genehmigte. Die Zeit erscheint ausfallend deshalb, 
weil damals gerade auch die Frauenkirche in die Stadt mit 
einbezogen wurde, um die von nun an ebenfalls Tote be­
erdigt wurden, soweit sie zu der neuen Pfarrei gehörten, 
sodass man annehmen müßte, es wäre gerade damals kein 
Bedürfnis vorhanden gewesen. Ein allgemeiner Gemein- 
döfriedhof freilich war der bei! St. Martin nicht. Das 
Recht eine Bestattung dort zuzulassen hatten die Antonier 
als Klrchherren solange, bis Ulrich Leutkircher 1378 durch 

ihnen die Erlaubnis erwirkte den

Die Kloster, wie die Kreuzern und Augustiner bearuben ihre Geistlichen und Bediensteten ohnchin zumeist aZ Klo 
stevMunA, Kranke u^
der St. Leonhavdskapelle (an der Blattergasse) zu bestatten.

Als 1521 in der Stadt die Pest in erschrecklicher Weise 
Einzug hielt, reichte der Raum an der Martinskirche für 
die vielen Toten nicht mehr aus und man mußte hin­
wiederum aushilfsweise die Klosterfviedhöfe benützen. 
Dieser Umstand wie gesundheitliche Erwägungen, rückten 
den Gedanken -an eine Verlegung des Bestattungsplatzes 
überhaupt nahe. Der Rechtsgelehrte Dr. Luoas Con- 
tater erstattete dem Rat ein schönes Gutachten, in dem 
er darlegt, der Kirchhof sei etwas hoch und „gar ergraben" 
und eng; es sei erschrecken!ich mehr Leut darauf zu graben 
und sonderlich jetzo in peste. Es sei auch foriglich in peste 
die Toten so nahe zu den Kirchen zu tragen. Es mochten 
die Leute leichtlich infiziert und sonst in Schrecken und 
ALSeit gebracht werden, wie es erst jüngst des Hansen 
DlÄschdEf Frau geschehen.. Darum solle der Rat a >» ße r- 
Tot«ö^.t, einen Freithof machen, wo man die 
den b n Zelten begraben könne, sodass die Gssun-
sonst »ar Gottesdienste besuchen könnten, sie
der Stadt od?^eüen"s?m- Am besten sei es unterhalb 
Bayerwind ein Rikolaus. Da habe es allein den
lauge, so sei da« auf die Stadt. Was Nikolaus an- 
meintsn andere ,nan r so rasch zu erreichen; darum 
weit davon nehuren großen Schottenpriel nicht
Wenn dann die KirL,» kaufen oder eintauschen.
los-gelöst würde, so lren» n- von den Augustinern 
brauchte keine eigeneKavell-,,, daneben und man
te beiden Pfarreien samt dem"^^?V ^* Freithof müss- 

vem tzvprtwl dienen. Aber es sei 

Widerspruch vom Pfarrer bei U. Frauen zu befürchten, der 
seine Toten jetzt schon nicht gern- nach St. Leonhard schu­
fen lasse, da er sie „allein bei ihm" haben wolle Spitab- 
meister u. Pväzeptior.seien einverstanden; der Pfarrer von 
U. Frauen könne also kein Hindernis fein. Zur Förderung 
von der Seelen Heil und Seligkeit und damit jeder stch 
gern dort begraben lasse, solle man vom Papst «ine besam 
dere Gnade auswirken: Die Geistlichen sollten Vollmacht 
erhalten, die Leute von Schuld und Pein zu absolvieren, 
dann würden nur wenige in den Pfarren bleiben wollen' 
Außerdem solle jeder, der in der Stadt liegen wolle 10 
oder 20 fl. bezahlen müssen. Weiter solle eine Gnade von 
Rom geholt werden: wer im Friedhof sein Almosen an 
paw gibt" odr eine Andacht verrichtet, solle für 1000 Jahre 
Ablaß Haben. So werde sowohl der Bau des Friedhofs wie 
der Seelen Seligkeit gefördert. Man solle auch wie in 
Konstanz und Freibuüg geschehen, Erdreich von dem Got­
tesacker zu Rom in den neuen Memminger bringen lassen.

Der kluge Jurist verstand offenbar das Nützliche mit 
dem Angenehmen zu verbinden und kannte seine Leute. 
Es ist aber fast erstaunlich wie doch damals schon eine Ah^ 
nung wenigstens verbreitet war von dem Einfluß des 
Erundwassevs und des Windes als der Träger von Krank- 
heitsketmen; daher der Rat den Fviedhof abwärts nach 
Norden zu verlegen u. der Hinweis aus den „Bayerwind". 
Das Vorhaben beschäftigte die ganze Bürgerschaft. Am 
Freitag vor Aegidi (30. Aug.) 1521 wurde nach, den Rats­
protokollen besonders „viel Freithofs halben geredet". Herr 
Epimach Sättelin wollte einen Garten im Freudental zur 
Verfügung stellen; andere lehnten das ab und wollten St. 
Nikolaus oder Leonhard.

Aber eine Einigkeit wurde nicht erzielt und so schlief 
die Sache wieder ein, zumal auch, die Pest nachließ. Neu 
angelegt wurde die Frage 1529, als eine andere Seuche 
ansbrach, der englische Schweiß genannt, der die Leute oft 
innerhalb 24 Stunden wegraffte, sodass in manchem Haus, 
wie erzählt wird, 7—8 Tote lagen. Schon im Januar 
wurde daher geboten alle Töten, auch die Geistlichen, vor 
der Stadt bei St. Leonhard zu beerdigen. Nun mußte 
die Frage eines neuen Friedhoss gelöst werden. Die Wahl 
stet auf St. Nikolaus. Hiefür eine kurze Vorgeschichte.

Wie die Erinnerungstafel an der Friedhoftnauer be­
sagt, errichtete der Herzog Wels VI. im Osten der Stadt 
1168 ein Benediktime rklo ste r mit 12 Schottenmönchen. So 
entstand dort außen nördlich der Straße nach Augsburg 
eine ansehnliche Mönchssiedelung mit Wohnhaus, Wirt­
schaftsgebäuden und einer stattlichen zweitürmigen Kirche 
Im 15. Jahrh, kam die Verwaltung aber mehr und mehr 
ins Abwesen, die Schotten entfernten sich, die Ottobeurer 
Benediktiner besetzten die Propstei gegen den Widerspruch 
des Würzburger Mutterklosters. Auf Eingreifen desPap- 
>tes wurde der-Streit dahin entschieden, dass das Ganze samt 
den Einkünften dem Augustinerkloster einverleibt wurde, 

die selbst schlecht wirtschafteten und ein 
vielfach, beanstandetes Leben führten, ließen 1512 die Klo- 
stergebaude wbbrechen, sodass jetzt nur noch die Kirche ein- 

Ehen stand. Es ist kein Zweifel, dass 
die Stadt schon lange ein bog,ehrliches Auge auf den Klo- 
Arvbssitz geworfen hatte. Namentlich seit die Kirche den 

v" der BeLagevung 1525 als Stützpunkt grient 
trachteten die Bürger nach ihrer BesEguna. zumal 

auf dem Speyerer Reichstag die Wie- 
MLoli^ir Maßnahmen in den Bereich der
nack S^n^. ^Et-em Sie gaben daher ihrem Abgesandten 

^"ger, 1529 dem Auftrag die Genehm i- 
zu erwirken, daß man die Kirche, „so ganz 

ber Stadt gelogen und der Stadt schädlich sei", 
und einen Gottesacker aus dem Grund und Boden 
Im Oktober des Jahres stimmte der AuMstinsr- 

prlor dem Abbruch der Kirche zu, weinn man ihm Zins und 
Kulten lasse und sich beim AuFsburger Bischof für ihn da­
für verwende. Nur der Not und dem Zwang gehorchend 
feilich hatte der Prior Joh. Öfter sein« GinwilliMNU ge­
geben; das zeigt ein« uns (abschriftlich) erhaltene Nrmwr- 
schrift von ihm aus dem Fahre 1531, im der er sich »der 
den Stadtrat bitter beklagt und seinem bekümmerten Her 
zvn in derben Worten Luft macht Allerdings ist dabei auch 



AU bedenkem daß dev Rat und div Augustiner schon länger 
auf «sehr «gsspanntem Fuße standen, weil dev erstere in den 
teilweise recht verrotteten Zuständen tm Kloster Abhilfe 
Waffen wollte. Am Montag- vor St. GMentag (11. Okt.) 
schreibt Öfter, stnd lll-rich Liebe reu (Großzunftmeisterj, Da­
vid Dötdenkiefer stattschreilbsr, Jalob Keller, Mang Engler, 
all des Raths, iins Gotteshaus (der Augustiner, jetzt kathol. 
Kirche) hineingegangen vnd Hand den Prior vnd Tonoent 
Älfordert. Dai hat Vlrich Lieberer ihnen angezeigt, wie der 
Bürgermeister vnd Rath seient mit einander überkommen 
vnd beschlossen die Propstey vnd Gotteshaus zu St. Niko­
laus auf dein Grund wbzubr scheu von wegen des 
DürLhen (!); ob wir das wellen verwilligen; haben wir zu 
vns igeno-mem- vnseres Gotteshaus Pfleger Jakob Kerler, 
Mang Engler, vnd hinausgangen, vns bald bedacht: hat 
Jakob Kerler in unserem Namen die antwort geben, das 
feie nicht in unser macht vnd gwakt, das mier solches zu- 
,geben; des hat sich der Pfleger in unserem Namen an un­
serer statt protesti ert.

Sobatt am ZiNsAg (12. 1V.) seient sie hinaus zogen 
mit ieven Wevckl-euthon mit großer Vngestimigkeit vnd 
Jubiliren' vnd (haben) erst das gostihl aus der Kirchen 
than das Paviment oder Stein aufgehebt, ein erhebtes 
Grab von Holz St. Eodhardi hinweg gethan das Wender 
von beiden stiielgen, so hinauf seint -gangen auf St. Michels 
cor abgebrochen, darnach^ das GleÄlsin in unser fvawen 
Tapell herabthan, das halb theil am Treutzgangabdeckt, 

Fvechuntgi dem Broden aöür'OchM. Am Mlidlvoch 
(13. 10.) ist das Langhaus oder Münster abdeckt vnd ab- 
plaUM und !wei gloMn cm»s> dem Thurm die
wrM ist 5 schuhe auf alle orth-, wie die jüngst Oominus 
Lsrlus Kruck, vnus Georgius Doblenpurreni, vnus I^au- 
revtius glonflug- alle drei «gesagt, die Klockh feie der dritte 
Theil gold vnd filber, die andere glockh etwas minier, die 
dritt aber munter, doch ni-t viel munter dwn der Augusti­
ner gl«g. ^.. .

Am Donnerstag stnd die zween Thurn <Eeckt den 
maisten theiL die Knöpf ab baiden Thuirn henabthan, das 
Dachwevck, raffen vnd ander Holz herabthan.

Am Freytag der Tor vnd unser fvawen Tapell abdeckt, 
vnd -auf des -gründ abbrochen. Am Sambstag hcchen sie an- 
fahen heraus im Münster die altär abbvvchein St. Eallen- 
Ätar, des hl. Trentz Altar, Hl. Tatharln-a Altar; vnt-er 
dem oder -neben zue ohngefehr haben bE^nden, on- 

mt wenig, dann ste hcrnid an^ dem ortH vnd 
lassen auck den Altar, auf St. Michels Chor;

dem ist glegen ein zerclobener stem, roter dem ein schöner, 
girier marmelstern, unter dem ein schönes gwelbler-n da 
ist sein haub^ und» alles Aeöa^n, vnÄ dus ste in alrare 
furiden Hand, haben sie verspott vnd einander vmb die 
Köpf geworfen- vnd vil vnchristlich red gethan. Sie Hand 
dem Prior an dem Orth genommen drei Kölch, mstzbrcher, 
andere bichev, mehgwäwder, alte Discher, hailthum, vier 
atogen etc. Die Kirch ist 134 gueter schuhe lang gewesen, 
di-e mauer allenthalben 5 dick. Die Bull laut vnd vermag, 
das der Gottesdienst an dem orth soll gem-eret werden vnd 
des -gebäu gebessert; es ist ein Pfarr gewesen vnd alle 
Sacvament da vnd ligent fihl Ede-lleut da -begraben.

Item auf dem Michels Cor ist der Apt gangen in- sem 
Avtey in «der Kirchen herunten ist -der mefn-er gangen in 
beid Thüren vnd in sein Behausung. Item im Creutzgang 
in man gangen in die freiung vnd ein stieg hinauf in die 
ysntev vnd auf das schlaffhaus, an der Seiten ein Treuz- 

aeaen der statt hinab «gangen in vnser lieben frawen 
n^ell aus der Tapell ein stieg hinauf auf das fchlaffh-aus, 

dem schlafhaus ein Dühr herein in die Libry auf vnser 
- Lavell? hinfllrbas an den orth im Tr-eutzgang gen 
Unbum em Dühr gangen in daß Capitel noch fürbaß an 
Menbur« e gangen in das Speisgaden, neben dem 
bem Ey ein schlafhaus vnd ein Duhr hinein in das 
ein streg aus m i ^der fenfter g-ehapt gegen Yfen- 
rk'^ctorium. Ottenpenren hinaus. Item wahrhaftig nit 
buvg vnd sose Brüder Ä. Augustin-s Eottshaus vnd 
Erdicht K<ngen w Memmingen die Handlung, so mit vns 

vnd vnsern Gottsheulsern beschehen ist, auf das allerkürzest 
Kayserl. Königl. Maj. vnd aller Christlicher Oberigkheit 
vnd bsgewn Mob vnd hilft. —

JnfoLge dieser Klage des Priors ist uns eine ganz 
schöne, ja die einzige Beschreibung der nunmehr seit 400 
Jahren verschwundenen Kirche überliefert. Sie stand ver­
mutlich in der Südostecke der Friedhofsanlage, weil dort 
wiederholt später von Mauerwert im Boden berichtet 
wird. Die Steine der Kirche wurden zur Verstärkung der 
Stadtbefestigung, insbesondere zum Bau des „Bollwerks", 
späteren Rundolls (am Reichshain), verwendet, da man 
wegen der Protestation in Speyer dem Landfrieden nicht 
recht traute.

Da nun gleichzeitig mit dem Kirchhof bei St. Martin 
auch der bei U. Frauen aufgelassen wurde, besaß seitdem 
die Stadt einen einheitlichen Gottesacker vor dem Kalch- 
tor. Er umfaßte den Flächenraum der ehemaligen Klo- 
stergebäulichkeiten samt dem Klostergarten, lag- aber, rings 
umschlossen von Hopfengärten, etwa 40 Meter nördlich ab­
seits der Augsburgev Straße und hatte gegen diese eine 
damit gleichlaufende, an -einer Stelle geknickte Einschlie- 
ßuwgsmauer, im Osten gar nur eine bescheidene Bretter­
wand. Der Eingang war ein einfaches Tor im Westen, 
von dem dar Haupt-weg aus das kleine, in Mitte der ganzen 
Anlage befindliche „Eottesackerhäusle" zuführte, das die 
für die Beerdigungen nötigen Geräte barg. Die Trag­
bahren hingen außen an der Südmauer. Erst 1639 wurde 
laut Beschluß vom 11. Nov. ringsum -auf 3 Seiten eine 
Mauer gebaut und am Eingang ein -etwas reicheres Por­
tal mit 2 ionischen Pfeilern und einem von einer Nische 
bekrönten Dreiecksgiebel -errichtet. Die Scheidung der 
Grabstätten war ziemlich streng durchgefuhrt. Die Ange­
hörigen der vornehmeren Geschlechter hatten ihre Famr- 
lienaräb-er, wie jetzt noch« «großenteils zu ersehen-, längs der 
West- und -Südmauer. Rechts vom Eingang lagen die 
Freibur-g; dann folgten die Ehinger, Lupin, Jenlsch, Ehr- 
hart Reich-Hart, Stebenhaber, N-eubvonner, Hartlieb, Veit, 
Müller, Habisreuting-er, Engler, Wachter; um die Ecke 
ostwärts -die Koch, Schütz, Kalchschmied, Böcklin, Schsufeli. 
Stoll, Laminit, Knoll, Eben, Nehm, Mittel, Zoller, Küner, 
Schelhorn, Schorer, Waldn-er. An der Ostmauer war der 
Sonderplatz für die Katholiken, davor der für die Leute 
aus dem Unterho-spital, dem Kinds--, Seel-, Zucht-, Kran­
ken- und Siechenhaus. Die äußerste Südostecke war den 
armen Sündern vorbehalten. 1732 erscheint das kleine 
Eottesackerhäusle durch ein größeres länglichrechteckiges in 
der Form einer Scheune ersetzt.

So blieb der Zustand bis zum Jcchre 1873. I" diesem 
wurden die etwa 2 Tagwerk großen Hopfen- und Gemüse­
gärten zwischen der südlichen sassungsmauer der
Landstraße erworben und damit der Frr-edhof erweitert; 
die alte Linie ist noch aus den alten« Erabdenkmal-ern zu 
erkennen, hinter denen ein neuer Querweg entlang fuhrt. 
Die Einweihung vollzog am 10. Aug. Pfarrer Prinzlug. 
1876 wurde schließlich noch das Geratehaus bvsertlgt und 
dafür auf einem neuhinzugekauften Platz im Westen die 
von Bauamtmann Karl Bändel entworfene Leichenhalle 
erbaut. Die hölzerne Einfriedigung an der Ostfeite wurde 
gar erst 1892 entfernt und -durch eine Backsteinmauer ersetzt.

Die letzte Erinnerung an den ehemaligen Martins­
ki rch-hof verschwand mit der M-ediatisierung der Reichsstadt 
durch Einreißen der Umzingelungsmwuer. Damals wur­
den auch die BaumpflänzunMn vor der Kinde vlehrkirche 
angelegt.

Und nun- hat auch des Nikolausfriedhofes Sterbestunde 
geschlagen. Werden und Vergehen ist Erdenschicksal. Auck 
die Totenftätten selbst sind dem Tode geweiht. Wie mag 
in 100 Jahren die bisherige aus-sehen? kl.

(Quellen außer gedruckten besonders StA. 364/1 u 4 
und 392/1 u. 2.)
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Zur Memminger Geschlechtergeschichle
1. Die Siittelin.

Bon Dr. A. We st ermann (Heidelberg).
Die Familie Sättelin Hat, soweit sie mit der Ei- 

' e n b u r g in Beziehung steht, schon eine eingehende Dar- 
tellung in Ludwig Mayr' s Geschichte der Herrschaft 
Lisenburg (Memmingen, 1018) gesundem Trotzdem glau­
be ich hier noch einmal darauf eingehen zu müssen, denn 
Mayr sind Fehler unterlaufen, die, was die genealogische 
Seite anbelangt, nicht ungerügt bleiben dürfen, denn sie ha­
ben den fleißigen Verfasser zu Schlußfolgerungen verführt, 
die den wahren Zusammenhängen nicht entsprechen. Das 
Gesamturteil, das Mayr über die Sättelin unter An­
lehnung an Groß fällt, wird dadurch — wenigstens was 
die um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts lebenden 
Generationen anbetrisft — freilich nicht berichrt: „Die 
Sättelin find ein rauhes Geschlecht, kraftstrotzend, einen 
tüchtigen Trunk nie verschmähend, aufbrausend." Und — 
möchte ichhinzufügen — echte. Kinder ihrer Zeit.

Als ältester in Memmingen vorkommender Sät­
telin wird uns Ebevl i n Sättelin 1410 aktenkundig 
gemacht: „am Dorotheentag (6. Februar) ist burger wor­
den Hans Dlepoft 'genant Buschfäger; vnd hat Eberlin 
Sattekln srn Pfand für in erlaubt vmb 10 lib. dn. nach, der 
statt recht". Denselben Dienst erweist er 1412 dem Claus 
Peter von Landsb erg?)

Eber l i n gehörte der Merzlerzunft an; als ihr An­
gehöriger hatte er 1413 vier Pfund Heller Standgeld 
(„gedmery zins") für die Benützung eines festen Standes 
auf dem Markte zu erlegend) Zwei Jahre später beteilig­
te er sich als Zunftmeister an dem Kriegszuge gegen Herzog 
Friedrich von Oester r e ich. Da er in Begleitung 
von zwei berittenen Knechten auszog—also (mit sich, selbst) 
drei zu Pferde ausgerüstete Leute zu stellen hatte, dürfen 
wir ihn ohne weiteres zu den höchstbesteuerten Einwoh­
nern der Stadt zählen; denn die Bürger Memmingens 
wurden nach Maßgabe ihres 'Steuersolls zu den Rüstungen 
Herangezogen, und mehr als drei Berittene fielen auf kei­
nen Bürger?)

Eber l r n war mit einer Anna, wahrscheinlich ei- 
geborenen A ichs le r, verheiratet, jedenfalls stand 

in ^^Eeser auch der Merzlerzunft angehörigen Familie 
verwandts chäftl i cher Beziehung

t e l j n ^-.EEberkiN Sohn war nun zweifellos Betz Sä - 
vater der Wird aber Eberlin selbst zum Stamm- 
FEtli«n.nN2"'E B e tz lassen sich alle übrigen 

Wetz stellt Ekelten.
Rechnun«sable^!O zuerst 1 bei einer
der fünften AblösA glerchen Jahre gibt er bei
Burg Zollern GeloT^^r^ vor der

__________o lur die Ausrüstung von drei Pfer­
») RA. München, Memrn .-) StA. Memm. 266/2^ ^^«^buch.

kaäen - Krambude. Da
S) StA. Memm. 266/2. Bl ION
») StA. Memm. 323/1.

Das „gedmery" gehört zu

den. Auch er erscheint bei dieser Gelegenheit in der Liste 
der Merzlerzunft?) Die Angabe Dobels, daß die Sät­
telin 1422 schon zu den Geschlechtern zählten?) ist somit 
nicht aufrecht zu erhalten. Wann dieses Ereignis einge­
treten ist, läßt sich einstweilen nicht feststellen.

1437 wird Detz Sättelin zusammen mit anderen Bür­
gern Memmingens unter dem Vorsitz des Bürgermeisters 
Jakob Rätz beauftragt, in den Irrungen zwischen den 
Karthäusern zu Buxheim und den Brüdern des hl. 
Eoiftordens zu Memmingen wegen des Zehenten zu 
B ö r^ geschworene Kundschaft einzuziehen, um daraufhin 
den 'Schiedsspruch fällen zu können.')

1446 zinst Detz Sättelin 3 Schilling Pfennig von einem 
Garten bei St. Nikolaus und weitere 21/2 Schillinge von 
einem zweiten Garten, dessen Lage aber nicht näher ange­
geben ist?)

1450 fehlt der Name Detzens im Memminger Steuer­
buchs wir dürfen also seinen Tod in die Zeit zwischen 1448 
und 1450 setzen.

Seine Frau war — wie Mayr richtig angibt — eine 
Anna Rotmund, die Tochter des Heinrich und der 
Agnes Rot mun d, Seine Kinder lassen sich zweifels­
frei aus dem Jahrtagbuch! von St. Martin festlegen; die 
Sättelin waren bei aller RauhiMit doch ein um ihr See­
lenheil stark besorgtes Geschlecht und sie Meuten ^daher 
auch keine Kosten, wenn es galt ewige Messen zu stiften. 
Richt weniger als .an 23 verschiedenen Stellen stoßen wir 
im Jahrtagbuch auf Mitglieder der Familie und fünf 
Einträge sind ihr ausschließlich selbst gewidmet?) Als 
seine Söhne treten uns entgegen Heinrich, Michel, 
Hans und Jos; als seine Tochter Elfe und Grete. 
Wahrscheinlich hatte er auch! noch einen Sohn Eberhart, 
ein solcher steht wenigstens in dem Eintrag des Detz'schen 
Jahrtages, u. zw. wach diesem .schon an zweiter Stelle, was 
doch sicher auf nächste Verwandtschaft schließen läßt?') 
Eberhart war verheiratet, denn es soll auch seiner 
Frau im Gebet gedacht werden; wer sie aber war, erfahren 
wir nicht. Auch sonst stoßen wir nirgends mehr auf seinen 
Namen.

Betrachten wir zunächst die Töchter; Grete war ver­
heiratet mrt Hans Sp a n, dem Sohne des Heinrich 
Span.") Es ist ein Irrtum Mayr's, wenn er diesen

Schwiege des älteren Jos 
macht, ) er ist der Schwager; und die beiden Schwager 
sind es, die 1473 am 23. August die ewige Messe auf den 
Peter- und Paulaltar zu Gt. Martin mit einer eigenen 
Kaplanel stiften.^) Aber Mayr läuft noch ein weiterer 
Irrtum unter. Hans Span ist niemals „Ritter" ge­
wesen und alle von ihm daran geknüpften Schlußfolgerun-

°) StA. Memm. 266/2, Bl. 111.
°) Dobel, Beiträge, S. 54.

Mayr, S. 55.
') StgA. Memm. Fol. Bb. 12.
°) RA. München, Calend. Bl. 7, 26, 36, 84, 1S3.
") RA. München, Calend. Bl. 1SS.
") RA. München, Calend. Bl. 145.
»h Mayr, S. 59.

Sontheimer I, S. 486.
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gen sind — «vorauf wir gleich! zurüMommen werden — 
hinfällig. Endlich hat Mayr sich hier auch noch einer 
Unterlassung schuldig gemacht; er hat wohl das Vorkom­
men von zwei gleichnamigen Hans Span beachtet, aber 

' nicht, Laß sie zwei verschiedenen Gesellschaftsschichten an- 
- - tes; das geht aus einer genauen Bergleichung der Listen 

des Aemterbuches hervor; denn er ist Stadtammann gewe­
sen, und die <A>adtamimänner wurden während der ganzen 
Memminger Geschichte ausschließlich dem Patriziate ent­
nommen. Der Stadtammann HansSpander altere, 
und Hans Span, Heinrichs Sohn, sind ein und 
dieselbe Persönlichkeit. Im Jahre 1466 ist er auch Bür- 
igernveister gewesen. Der «andere Hans Span ist Zunftler, 
A. Aw. «gehörte er Äer Ledererzunft an. Er erscheint swst 
'ausnahmslos mit der näheren Bezeichnung „her jüngere . 
In politischer Beziehung war er der schärfste Gegner der 
Geschlechter und er ist es auch, der vor Kaiser und Kam- 
mergericht mit Erfolg die Interessen der Zünfte gegen­
über den Anklagen des in seiner bevorzugten Stellung be­
drohten Patriziates verfocht. Der Lohn seiner Tätigkeit 
war 1473 seine Berufung in das Bürgermeisteramt, ein 
gehörten. Der eine, unser mit Margarethe Satte- 

s - lin verheirateter Span, war Angehöriger des Patrizia- 
L —. Markstein in der Geschichte Memmingens; denn damit war 
y — ein altes Gewohnheitsrecht der GeMeMer auf alleinige 

V Besetzung des Bürgermeisterpostens gebrochen. FrerUch 
sehen wir nicht allzuoft Zünftler an der Spitze des stati­
schen Regimentes und außer Hans Span wurde diese Ehre 
nur noch Ludwig Metzger, Ludwig Eonrater, 
Hans Wiesmüller, Eberhavt Zangmeister 
und Jörg Triesch zuteil.") .

Doch kehren wir zu den Satte l i n zurück. Mar­
garet h ens Schwester Elfe war verheiratet mit Jörg 
Mair dem Sohne Hans Mair s und dem Enkel Con- 
rad Mairs von Derg"), welch letzterer 1422 der Lede- 
rerzunft angehörte. Mit den Mai r v om Haan haben 
diese Mair von Berg nichts zu tun. Jörg Marv war 
auf das engste mit seinen «Schwägern verbunden, so daß wir 
ihn in dein Aktenmwterial fast immer zusammen Mit w^ 
Asiens einem der Dätttelin.begegnen. Auch er saß 
«Es eins sehr geachtete Persönlichkeit im Rate ferner Pater- 
stadt Es scheint, als ob er — vielleicht gleichzeitig mit sei­
nen Schwägern - in das Patriziat ausgenommen wu^e.

liefern halbe.") Also Kinder hat JoW kemo -gehabt; auch 
das ist im Gegensatz zu Mair wieder festzustellen.

Elsie Sättel in wurde nach dem Tode des (darren 
Ausrichtevin und Pflegerin im «Seelhaus; als solche hat sie 
wohl ihr Leben — jedenfalls nach 1^2 — beschlossen^ )

Wcvs mm die Brüdsv Sättelin ande^riisrr, i<o scheint 
H e inri ch der älteste gewesen zu sein. Er steht wenigstens 
dort» uw sie zusammen genan'nt werden. immer an erster 
Stelle, sowohl im Jahrtagbuch, wie auch m dem raiserli- 
chen Wappenbvisf, den Friedrich IV. am 27. AuWst 
1453 in Graz den Brüdern Heinrich Michael, 
Hans und Ios Getelin von Memm-ingen aus- 
siellen lieh und in welchem das Wappen also beschrieben 
wird' -mit wamen einen gülden oder goldfarben schilde, 
babende in mitte einen rotten satel vnd einen Helme getZie- 

Et einer gelben vnd roten helmdeck, habend darauf ei­
nen rotten aufgetan flügel"") Diese Wappenverleihung 
nürtte vielleicht «mit der Aufnahme der Sättelin in das 
städiM denn er und seine Stief-

Linien 1442 der Stadt 4 dn. aus einem am Kalk ge- 
legenenHause*") Den Namen der Frau aber kennen wir 
ebenfalls nicht.

Memm. Annterbuch.
ts» RA. München. Malend. Bl. 167.
i») StM. Memm. Fol. Bd. 4.
17) Mayr, S. 65.
*«) Chmel, Reg. Fnedr. IV 

StA. Memm-, stadi. Zinsreg.

Er ist uns sonst nur noch aus Zins- und Steuerbüchern 
bekannt: 1446 zinst er den armen Dürftigen 18 dn. von 
einem zu Eaten ow (wohl Gottenau) gelegenen Bühl? ') 
1450 entrichtet er den Antoniern für zwei nicht näher be­
stimmte Objekte 10 und 4 dn. Zins?*) und im gleichen 
Jahre wird er mit 9 Pfund Heller zur städtischen Ster-r 
herangezogen??) eine Summe, die auf keinen besonders 
großen Reichtum schließen läßt. Unter den Brüdern war 
er jedenfalls der bei weitem am wenigsten mit irdischen 
Glücksgütern gesegnete. 1450 wohnte er noch im Kalk.

Im Zahrtagbuch wird er in dem Eintrag für seinen 
Vater Be tz als „Priester" aufgeführt. Die gleiche Bezeich­
nung oder der sonst einem Priester zustehende Titel „Herr" 
ist ihm jedoch in dem seinem Bruder Ios gewidmeten 
Eintrag nicht gegeben. Ist er tatsächlich Geistlicher gewe­
sen, so dürfte er das wohl, erst nach dem Tode seiner Frau, 
wie das zu jener Zeit häufiger der Fall war, geworden 
sein.

Ebenfalls nur oberflächlich sind wir über Michael 
unterrichtet. 1450 finden wir im Steuerbuch seinen Na­
men zwar unter den Bewohnern des der Taglängin 
gehörenden Hauses im Kalch verzeichnet, aber wieder ge­
strichen??) während er im folgenden Jahre 14 Pfund 8 
Schilling Heller bezahlte?*) In den Jahren 1459 bis 1468 
ist er der Reihe nach Landrichter, Stadtrichter u. Xlller. 
Eintritt in den Rat ist ihm nicht beschieden gewesen. ) 
Verheiraet war Michael in erster Ehe mit E l s e E r oß- 
s i« tz, in zweiter mit Grete Niederho f?°) Ueber die 
Familie Großsitz kann ich keine Nachrichten finden, sie 
dürfte wohl keine Memmingerin gewesen fern; dre n i e- 
d o r-hof aber gehörten zur Bäckerzunft. .... . -

Als dritter der Brüder fei I o s aufgesuhrt. A be­
gegnet uns zum erstenmal 1450 im Steuerbuch woselbst er 
tu der Altstadt, und zwar in der Gegend, in der zu lener 
Zeit die vornehmsten Familien Memm i n gens ihr 
Heim aufseschlagen hatten, mit 28 Mund Heller eingetra­
gen«?*) Mit dieser Summe rangiert er an 17. stelle aller 
Steuerzahler, ist also durchaus den Reichen der «Stadt zu- 
zuzählen. 1453 wird er mit dem Amte eines Stab-trichter^, 
betraut, um es im darauffolgenden Jahre E-t dem eines 
Ratgeben zu vertauschen. Auch 1455 sitzt er im Rat.») 
Weiterhin hat er kein öffentliches Amt mehr bekleidet. 
Es mag das mit der Erwerbung der E i s enbuvg und 
der Verlegung seines Wohnsitzes aus der Stadt auf die 
von grünem Hügel herabgrüßende Burg zusammenhängen. 
Am 21. Februar 1455 schlössen nämlich Jos und Hans 
Sättel«in sowie ihr Schwager Jörg Mair mit 
Heinrich von Psenburg jenen KaAvertMg ab, 
der dien drei Memminger Bürgern die Herrschaft 
burg mit der gleichnamigen Burg, dem D f m e n- 
d i n-gen, dem Weiler «Schwaig« «Hause n 
Trunkelsberg für 6000 fl. M ^f'em ^gemuberuni- 
mordete — wohl brs zu otsm o, rg

die Herrschaft betreffenden Urkunden säst immer ^«ein­
sam auf. So am 1. April 1458, an welchem Doge sie das 
ihnen von Heinrich von Psenburg überkommene 
Holz, genannt der Ger, zu Ho-lzgünA gegen einige 
Güter des Spitals in Memmingen eintwus-chen 
verkaufen, wie Mayr angibt —, wobei glietchgeltig Trieb 
und Trabt «geregelt werden?") so im Jahr 1462^ als sie 
gezwungen sind die Eisenburg um 1400 Pfund Heller zu 
versetzen?*) Diese Versetzung deutet unbedingt auf peku­
niäre Schwierigkeiten der Besitzer hin, doch fragen wir 
uns vergebens, woher sie entstanden sein könnten. Da 
dürfte uns vielleicht ein Wörtchen auf die rechte Spur

-°) StgA. Memm. Fol. Bd. 12.
-*) StgA. Memm. 218/8.

StA. Memm. Fol.-Dd. 427.
??) StA. Memm. Fol. Bd. 427.
?') StA. Memm. Fol. Bd. 428.
-S) StA. Memm. Aemterbücher.
?°) RA. München, Calend. Bl. 133.

StA. Memm. Fol. Bd. 427.
r») StA. Memm. Aemterbücher.
-») Mayr, S. 86 ff.
-°) StgA. Memm. Fol. Bd. 41.
?*) Mayr, S. 57.
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helfen, das wir in dem noch zu erwähnenden Deilungs- 
vettrag von 1475 finden??) Da wird das Gut, das Jos 
in der „Gesellschaft" an 'Schulden und Pfennigwerten hat, 
von der Teilung ausgenommen. Nun ist unter „Gesell- 
Sätteli'n durch Handel reich gsworden seien?") Auch 
Schor ers Bemerkung zum Jahre 1465, nach! der acht 
nichts 'anderes als eine HandelsMsellschaft zu verstehen. 
Sollten die Schwäger ei ne solche Handelsgöfftlschaft gebildet 
halben? Schon Groß gibt der Vermutung Raum, daß die 
schaft" im allgemeinen nach damaligem Sprachgebrauch 
schöne Pferde, welche di e Sättel in und ihr Schwager Span 

- zur Nördlinger Messe schickten, am Heuberg in die 
Hände von Räubern sielen, kann auf Handel gedeutet 
werden, wobei es dahin gestellt bleiben kann, ob wir es 
hier tatsächlich mit einem Pferdehandöl zu tun haben, 
oder ob Schober wie so oft, seine Quelle mißverstanden 
hat und mit den Pferden die Bespannung der Fvachtwagen 
gemeint war. Haben die Sättelin Handel getrieben, so 
können augenblickliche Verluste sie sehr wohl zur Versetzung 
der Burg gezwungen haben.

Die Wiedersi'nlöfung erfolgte im Jahre 1469?*) Es 
wäre sehr wertvoll zu erfahren, wer die Einlösungssumme 
erlögt Hat. Jörg Mail war ja inzMiWen 'gestorben', also 
können nur Jos und Hans in Frage kommen. Haben 
sie die Summe gemeinsam erlegt, oder nur einer von 
ihnen? Ich vermute letzteres,- denn Hinfort kommt nur 
Jos als alleimlger Inhaber der Burg vor. Das zeigen 
deutlich die Akten über den 'Streit mit dem Amendinger 
Müller um das Mühlenbauholz. Nur Jos und seine 
Sohne sind in Mitleidenschaft gezogen, von denen einer, 
ebenfalls Jos 'genannt, sich im Verlaufe des Streites 
zu dem Totschläge an des Müllers Sohn Martin hin- 
reitzen läßt, während der andere, Eberhart, den Bruder 
des Erschlagenen' niede «wirft und kurzer Hand in das 
Verlieh der väterlichen Burg einfperrt?") Wie sich der 
junge Jas mit der Müllers-Familie auseinander setzte, 
wissen wir nicht, der Vergleich am Freitag nach Judica 
1475 betrifft nur die Tat Eberharts, die durch Frei­
lassung des Gefangenen und die Auflage gesühnt wird, 
die Mühle um den Preis von 375 fl. anzukaufen, da der 
alte Müller keine Lust mehr verspürte unter einer so ge­
walttätigen Herrschaft weiterhin zu wohnen und sein 
Gewerbe ausMüben.

Ueberhaupt scheint es nach dem Tode Jörg Blairs zu 
einer Auseinander^ der beiden übrigbleibenden Be­
sitzer der Herrschaft E rs e n b u v g gekommen zu sein'. Bei 
dieser Teilung — die Bertragsurkunde ist wohl leider 
nicht mehr erhalten, denn auch Mayr kennt sie nicht — 
hat Jos Sättelin alle die Güter erhalten, die 1475 seine 
Kinder unter sich teilten: neben dem Besitz in der Stadt 
Memmi-ngen selbst, die Eisenbuvg und Amendingen«. Dem 
Hans Sättelin fiel in der Hauptsache Trunkels- 
berg zu; denn wir finden es später in der Hand seines 
Sohnes Gordiam

Josens Frau war Anna Krug, die Tochter 
Hartmann Krugs und seiner Ehswirtin Anna?") 
Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Anna, Eber - 
hart, Margarethe, Hans und Jos.

Anna war verheiratet mit dem bayerischen Dienst- 
Manne Hans Ritt e r aus U l m?') Sie war unter 
Hinterlassung einer gleichnamigen Tochter vor dem Vater 
gestorben, und -als die vier anderen Geschwister Sättel i n 
1475 nach des Vaters Tode die Hinterlassenschaft teilten, 
wurde die junge Anna Ritter nach dem damals in 
uuvmnmngen! geltenden Erbrecht Übergängen. Obwohl 

Recht, sollten die Sättelin ihre Handlungs- 
böcki^ bald schwer büßen; denn sie wurden in ein« 
u^eträckU^'^m^ Fehde hinein gerissen, die ihnen nicht 
sollte E ihrer Landeshoheit bringen' ehe wrr uns diesem Ereignis zuwenden,

Mayr, S. 82
»") Mayr, S. 57.

Mayr, S. 57.
Mayr, S. 60.

2°) RA. München, Calend 
Schorer, S. 40. 

wollen wir noch «iben Blick auf die Teilung vom 18. Sep­
tember 1475 selbst werfen?")

Eberhärt als der älteste Sohn erhielt die Eise n- 
buvg, Amendingen, den Gaitzhof, sowie Gericht, 
Zwing und Bann der ganzen Herrschaft.

Hans wurde Grünenfurt nebst den meisten 
Gewässern der Herrschaft — in damaliger Zeit ein nicht 
zu verachtender Besitz — Angewiesen.

Jos erhielt das Gut zum „K n u tz" im Schlegels- 
berg und teilte sich im übrigen mit seiner Schwester 
Margarethe in den städtischen Besitz des Vaters. 
Ihm fiel das am Kalk gelegene Haus der Schwester des 
Vaters, Elfe Mair — nicht das seiner Schwiegermut­
ter^ wie Mayr wnnimMt — zu, während Margarethe 
das Haus neben ihres verstorbenen Oheims Hans An­
wesen erhielt. Dieses Haus lag am jetzigen Kräutelmarkt 
und hatte 1450 — wenn ich mich nicht tausche — der 
Schwiegermutter des alten Ios Sättelin gehört. Im 
Steuerbuch von 1450 worden nämlich folgende Personen 
hinter einander aufgeführt: Hans Span?°) 1 Knecht, 
2 Mad; Hans Sättelin, 2 Mad; Krüsglin in 
der tu pell; Doppler, Zunftmeister. Dabei 
sind die Worte „Krüoglin in der Kapell" ge­
strichen, wofür wir sie an einer anderen Stelle im Kalch 
finden. Das Haus dieser Krüeglin ist es also wohl, 
das jetzt in der Margarethe Besitz übergeht.

Die Teilung sollte, wie schon erwähnt, schnell einen 
bitteren Beigeschmack bekommen. Alsbald meldete der 
Schwager der Geschwister. Hans Ritter, die Ansprüche 
seiner Tochter Anna 'an, Und als die Sättelin ihn 
schnöde abwiesen, wandle er sich Rache brütend an Hein - 
rich von Ba i sw«i l. Die feineren Fäden der geigen 
die Eisenburg gerichteten Verschwörung find noch nicht 
blosgelogt worden, jedenfalls griffen sie über die nähere 
Umgebung Memmingens hinaus und wurden am Hofe 
Herzog Ludwigs van Bayern-Landshut zu 
der Schlinge verknotet, in der sich' die Sättelin fangen soll­
ten. Schon länger hatten beide bayerischen Linien ihre 
Augen auf die stattliche Eisenburg geworfen und die Mün­
chener Linie hatt« tatsächlich schon ein Uebereinkommen 
mit dem Burgherrn getroffen, demzufolge ihr das Osff- 
nungsrecht, d. h. das Rocht die Burg in gewissen Fallen zu 
besetzen, zuftaNd. Diesen Vorsprung suchten nun die Lands- 
huter ihren feindlichen Vettern wieder abzujagen. Zn 
aller Stille wurden die Vorbereitungen hierzu getroffen. 
Am St. Matheistag (21. Sept.) 1476 in aller Frühe bei 
nebeligem Wetter wurde die Eisenbuvg von den Verschwo­
renen unter Anführung Heinrichs von Bars- 
weil ü'berrumrpelt unÄ die Mauern schmoll erstiegen, ^zetzt 
erst wurde der in einer böglaubigten Abschrift vom 14. 
Oktober 1477 uns noch' erhaltene Fehdebrtef an die drei 
zu Mümmmgen nichtsahnend sitzenden Brüder abgelassen. 
In dem Briefe teilt ihnen Heinrich von Baisweil mit, daß 
er Hänfen Ritter und feiner Tochter Anna einen 
Ritt gegen Eberhärt Sättelin gedient habe und 
sich auch weiterhin Hansen Ritter zur Verfügung stelle 
bis die drei Brüder sisich mit Ritter über feiner Tochter 
'großväterlich und -mütterlich Erbe auseiwancher gesetzt 
hätten.*")

Die Fehde nahm ihren Lauf; den Sättelin gelang es 
nicht, sich ihrer Burg mit Gewalt wieder zu bemächtigen 
ünd so mußten sie den Weg des Vergleiches beschneiten. 
U l m, die Vaterstadt Ritters, 'bot dazu ihre Hand. Das 
Vertrwgsinstvument v0m 11. Oktober 1477 zeigt auf das 
deutlichste, wie die 'bayerischen Wünsche mit der Ritter- 
W'bn Angelegenheit! verquickt wurden. Neben Bestim­
mungen Wer die Ausübung der Jagd, die mit der eigent- 
mchen Sache nicht das Mindeste zu tun hatten, wurde in der 
Hauptsache folgendes vereinbart: Eberhart Sättelin ver­
pflichtet sich die Herrschaft Eisenburg vonB-v^rn-Lands- 
hut zu Lehen zu nehmen und Bayern-Müni^n Wr AM' 
gäbe des Ooffnungsrechtes zu bewegen.
er dem Herzoge — wohl weil dieser die Kosten d^gE« 
Unternehmens getragen hatte, — 1300 fl. vergüten. H«

-») Mayr, S. 62. Xnuss ist der Hof zum Knous auf der Höhe 

ö. von Schlegelsberg. »Sm Steurbuch von 1451 mit dem Zusatz. »Hamz >un.
Mayr, S. 64.
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fen Ritters Kind über sollen» die drei Sättelin innerhalb 
drei Führen 300 fl. Herausgeben und sie sollen sich ver- 
pfl-ichten, das vom Rat zu Ulm über die Herausgabe von 
Hansen Ritters Heiratsgnt noch zu fallende Urteil ohne 
Widerrede anzuerkennen.") Wollten die Sättelin wie­
der zu ihrer Burg kämmen^ so blieb ihnen nichts anderes 
übriG sie muhten in den sauren Apfel beißen: Die Eisen­
burg wurde bayerisches LHen.

»So der Hergang der Sache. Die alten Chroniken, de­
nen Karrer, Baumann u. a. folgen, verlegen den Hergang 
Es in das Fahr 1471, teils in das Jahr 1477. Beides 
zu unrecht. 1471 ist unter.allen Umständen falsch. Und 
das Jahr 1477 ist bisher wohl infolge der in diesem Jah­
re bezeuigten UrkundemaLWrW, für das richtige gehalten 
worden. Ich habe mich aus folgenden Gründen für das 
Jcchr 1476 entschieden: 1. der Fehdebrief tragt das Datum 
des St. Matheistages des Jahres 1476; es wäre ein höchst 
sonderbares Spiel des Zufalles, wenn die Burg erst im 
fönendem Jahrs genau auf den gleichen Tag in Baisweils 
Hände gefallen wäre; 2. der Fehdebriof trägt als Ort der 
AussteMing bis EHenLurg: „gegeben zu Wenburg". Wie 
in aller Welt kommt der Ritter von Bwisweil dazu, in der 
Burg seiner Feinde den Fehdebrief auszustellen, wenn die­
se noch in ihrem Besitze ist? Man konnte höchstens daran 
denken, die Ausfertigung Habe inn Orte Eisenburg, also 
vor der Burg, stattgefunden. Das ist leicht möglich; aber 
auch dann würde nicht ein ganzes Jahr zwischen Ausstel­
lung und Einnahme der Burg liegen., 'sondern der Ueber- 
fall wird kurz nach Uebergabe des Briefes am Burgtor 
stattgefunden haben, damit das Moment der lleberra- 
Hchung nicht verloren gehe. 3. Baisweil sagt selbst, daß er 
Hansen. Ritter einem Ritt getan habe. Die Vergangenheit 
zeigt doch an, daß der Dienst schön hinter ihm liegt und die­
ser Dienst ist eben die Einnahme der Eifenburg. Und 
diesen Ritt hat er nur — wie er ausdrücklich hervorHebt 
— gegen Eberhwrt Sättelin getan, denn dieser ist ja nach 
der Teilung der väterlichen Erbschaft der alleinige Inha­
ber der Burg. Danin aber wendet er sich in der Fortsetzung 
des Briefes an alle drei Brüder und teilt ihnen seinen 
Entschluß mich, Hansen Ritter auch weiterhin zu dienen, 
bis seine Forderungen, die alle drei gleichmäßig angehen, 
von ihnen erfüllt sind. »Somit deutet alles auf das Jahr 
1476 als das Jahr der Einnahme der Burg hin.

Nun -noch ein Wort über Mayrs Darstellung der Feh- 
de in seiner Geschichte der Herrschaft Eifenburg. Es ist 
eine altbekannte Tatsache, daß ein Fehler häufig nicht al­
lein auftritt Auch» Hier Haben wir gleich ein ganzes Nest 
von solchen ' Die Hauptschuld trägt wohl das vertrackte 
Komma, das Mayr 1. stets in dem Barswerlschen Fehde- 
brich zwischen „Hansen" und „Ritter setzt. Warum, ist 
Mir nicht recht »erfindlich, da das. Original sichrer nichts da­
von hat. »So wird aus dem einfachen biederen Hans Rit­
ter plötzlich mit Gewalt ein Ritter Hans. 2. Diesen Rit­
ter Hans sucht er nun in der Person des vollkommen un- 
Muldigen Memmingev Hans Span, Einen Ritter 
Hans Span hat Memmingen aber niemals — wie schon 
erwähnt — gesehen. 3. Der .angebliche Ritter Span soll 
mit der Tochter Grete des alten Jos Sättelin ver­
heiratet gemessn sein. Span hatte aber dessen Schwester 
Grete zur Frau. 4. Jos besaß zwar »auch eine Tochter 
Grete (Margarethe), aber sie starb unvermählt. 5. Die 
junge Anna, um deretwillen der ganze »Streit wusgefoch- 
ten wurde, war nicht die Tochter Hans Spans, uns auch 
nicht die Tochter der unvevmiihlten Margarethe, sondern 
die Tochter des Hans Ritter und der Anna Sättelin. Die 
aanze Verwirrung der an und »Dr »sich so einfachen Sache 
wäre Mayr nicht zugestoDw^wenn er den Fehdebrief un­
voreingenommen Wort furWort so gelesen hätte, wie er 
dästebt und ihn Mit der Darstellung, seiner anderen ge­
druckten Quellen verglichen Hätte; sie alle haben ganz rich- 
4--^ Nans Ritter u. »feine Tochter Anna »als die Urheberin 
2 Fobde Dieser Teil des sonst so fleißigen Buches muß 
»sEit leider als verfehlt bezeichnet werden. Doch zurück zu

(3 ä n»
Md» wir das Schicksal der Nachkommenschaft Jos des 

A eitere n weiter veHotWw, Haben wir» noch einen Blick
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auf den jüngsten »Sohn des Betz, auf Hans, und dessen 
Kinder zu tun.

Hans war, »wie wir 'schon wissen» einer der Mitläufer 
der Eifenburg, doch scheint er seinen Wohnsitz in Memmin­
gen nicht aufgegeoen zu haben. Ob er mit jenem Hans 
Sättelin, der 1431 in dem Zinsregister der »großen Spend- 
pflege mit 13A dn. verzeichnet steyt,") identisch» ist, läßt 
sich nicht »entscheiden. Die Möglichkeit hierfür besteht, 
wenn wir auch erst 1450 wieder etwas von ihm hören. In 
diesem Jahre ist sein Steuersoll mit 29 Pfund 8 Schilling 
Heller berechnet;") er zeigt sich damit als der reichste der 
vier Brüder. Damals war er auch zum erstenmal als Rat- 
geb in den Rat gewählt worden. Das gleiche Amt wurde 
ihm dann nochmals 1452, 1458 und 1461 übertragen. Zwi­
schen hinein — 1455, 1456, 1459, 1460 — war er Stadt- 
ammann.") 1462 hatte er als der Stadt Ausgeber alle 
städtischen Zahlungen zu leisten und die Ausgaben gewis- 
Iienhaft in das Ausgabebuch einzutragen.")

Zum letztenMale begegnen wir ihm 1465, da er als 
Mitbesitzer der Eifenburg mit seinen beiden Genossen die 
Hammerschmiede zu AmendiNgen dem Memminger Waf­
fenschmied Hans Kaiser verpachtete.") Wann er 
starb wissen wir nicht, in dem Teilungsbrief von» 1475 wird 
er als -verstorben erwähnt.

Sein Name wird uns »auch im Jahrtagbuch von St. 
Martiin auifbewiahjrt. Er hatte anscheinend den Grau­
en Nonnen eine »größere Stiftung gemacht; denn sie waren 
verpflichtet für die Kosten des iN St. Martin zu feiernden 
Jahrtages — er war jährlich »in den vier Tagen zu Faß- 
nacht zu begehen — aufzukommen. Als aber in der Re- 
formationszeit die Lage zwischen Rat u>nd Franziskaner- 
innen sich> ijmmer mehr zusipiitzte, stellten Letztere „.^2 h- 
lungem ein, die damals wohl ka^ noch M 
sondern für anderweitige kirchliche Zwecke verwendet 
wurden. Der PfründenWvetber vermerkt das am Stande 
mit dem Stoßseufzer: „die grawen gleisnerm haben den 
jarttag nit mehr' geben wöllen anno 1532".")

Der Eintralg »selbst ist ein weiteres wichtiges Akten­
stück zum SätteMnfchsn Stammbaum: „Eedencket v. g, w. 
Hansen Sättelis, Anna Spenin vnd Elsbeten Aunsengin, 
»finer wivtin; her Hansen vnd her Epimachen vnd Zofen 
vnd Gavdiwy, finer fün; doctor Baltus Meßnang winss) 
pristers (?) vnd Anna, siNer »elichen husfrawen; vnd aller 
jer vateir vnd muter vnd g»e!schwistergit."

Hierzu iist zunächst zu bemerken, daß Anna Span die 
Schwester »des uns Mn bekannten Hans Span ist: Die 
zwei Gefchwisterpaare Haben einander geheiratet. Die 
Häuser der Eltern lagen im inneren Kalch (Kräutelmarkt) 
neben einander und da scheiü-en sich die zarten Bande. bre 
dann zu einer zweifachen FamUtenverbibdung! fWyren chll- 
ten^ »schön früh angeknüpft zu haben. .

Die zweite Frau des Hans, El'isabeth Anfang, 
war die Tochter des Zünftlers I o s A n s am g und semer 
GEin E kis e» »B e ck.") Von welcher der beiden Frauen 
die Kinder des Hans stammen, läßt sich mit einer weiter 
unten zu untersuchenden Ausnahme nicht mehr feststellen. 
Welche Bewandtnis aber Hat es mit Doctor Baltus 
Meßnang, der, wenn ich den undeutlichen Eintrag recht 
geleMn habe, Prjiester war und dem» das Jahrtagbuch» trotz­
dem die Ehefrau Anna gibt? Auch hier dürften wir nicht 
seht gehen, wenn wir den Uebertritt Mestnangs in den 
geistlichen »Stand in »seine späteren Lebensjahre nach dem 
Tode seiner Frau ansttzen. Ist d:m so, so dürfte Anna 
wohl eine Tochter H a ns»s n Sätte^ins sein, denn der 
Eintrag enthält 'foulst doch nur Familienmitgneder. Ein 
Baltafar Metznaingl aus Memmingen wird üb­
rigens» 1478 in Tübingen immatrikuliert.")

Uebierhaupt scheint es- diö »Sprossen dieses Fwmiliem 
zweiges stark nach einem beschaulichen Leben gezogen zu 
Haben. Da ist zunächst chon der im Jahrtagbuch an erster
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Stelle angeführte Sohn Hans Mönch geworden. Er 
wurde mn 10. Oktober! 1476 alsvleritus Mugustensis dioce- 
sis,an der Universität Heidelberg immatriLulier1.°°) 
1482 am Hk. Patmtag s31. März) üb ergibt er dem Prior 
unk Eobvent der Karthause Bnxheiim!, der er jetzt selbst 
als Priester und Profeß angehörte, seine zwei Höfe zu 
Schweig hauten; -aLso Bestandteile der Eisenburgi- 
schen Erwerbung und vermutlich das väterliche Erbteil des 
jungen Hans.^) Als sein bürgerlicher Rochtsbeiftand tritt 
ber dieser Uebergabe auf -der Memminger Bürger Ulrich 
Frey, eiü Schwager des Vaters^ da Frey mit Elisa­
beth Span, ebenfalls einer Tochter Heinrich 
S pon s, verheiratet war. Auch^ hier ist Mayr wieder ein 
Versehen — diesmal wegen seiner Unkenntnis des Jahr- 
^gbuches ein leicht verzeihliches — unterlaufen. Er wirft 
Hans Vater und Hans Sohn zu einer Person zusam­
men und läßt dem alten Herrn noch in seinen alten Tagen 
— er lebte überhaupt damals schon gar nicht mehr — eine 
Donlsur scheren. Verfuhrt wurde Mayr hi^u wohl haupt­
sächlich durch den Wovtbaut der Schenkung an die Kart- 
hauise, die Hans „seiner Eltern, Vorfahren und Nach­
kommen Seelenheil wegen" macht. Aber dieser Wort­
laut ist herkömmlich, er findet sich in unzähligen Schenkun­
gen, einerlei ob tatsächlich Nachkommen vorhanden sind 
odsr nicht. Auch! Unvecheiratete bedienen sich der Formel.

Der zweite Priester aus diesem Familiengweige — 
schon die Titulatur „Herr«" im Jahrtagbuch deutet darauf 
hin — ist Epimach SAbt öl i n. Sontheimer hat 
eine Reihe von Daten Wer ihn zusammengetragen;^) so 
war er u. a. Inhaber der von feinen Oheimen Jörg 
Mailr und Jos Sättel-in gestifteten Pfründe auf 
dem Peter- und Paulaltar zu St. Martin. Auch hier sehen 
wir wieder, wie eine solche Stiftung gern zur Versorgung 
nächster Familienangehörigen benutzt wurde- Daneben 
versah Epimach das Amt eines Stellvertreters des Psarr- 
herrn. In späteren Jahren war er, ohne seine Memmin- 
«er Pfründe aufzugeben, rechtlicher Inhaber der Pfarrei 
Eiite n h a us en.°°) Auch von frommen Stiftungen sei­
nerseits hören wir. 1513 schenkt er zu dem Gestühl hinter 
dem Hochaltar zu St. Martin 20 fl.««) und 1522 ergibt er 
seiner Pfründe seinen vor dem Kalchstvr in der Nikolaus- 
gasse gelegenen Garten,

des Ratprotökolls nach! zu schließen, 
iN Hvut gesteckt haben. Am

Aer Rat mit ihm zu roden, daß ihm 
seirner KvaMHeich hlcvlb mn» ibeßondetrer KeM und ein eiae- 
nes Meßgewand zugeordnet werden solle?») Vielleicht ha­
ben wir es mit Eem Fall von Tuberkulose zu tun. Im- 
mechin hat er srch noch lange Wer Wasser gehalten und 
1523 -gar seinen Wohnsitz von Memmingen verlegt: Her 
Eppimach Sättelin hat vrläub genommen gen Psuj" zn- 
farn. 'Sagt atm ersamen rat dank aller erem Bitt die 
cüsteuey mit atm andern zuuerfehen?")' Bon einer ander­
weitigen Besetzung seiner Kaplanei redet er vor Rat nicht, 
das war nicht dessen Sache; das Patronat stand ja den 
Sättelin zu.

Noch eine Notiz bringt Sontheimer-, die insofern be­
merkenswert ist, als sie geeignet erscheint, Ausschluß über 
Eplimachs Mutter zu bringen. Bon 150L ab wird dem 
Kaplwn Epimach Sättelin und seiner Mutter ein jährli­
ches Leibgedinge von der Martinspflege gereicht.^) Da 
Mm der Vater Hans schon lange tot ist, so kann die Mut­
ter Epimachs nur dessen zweite Frau sein, alsd Elisabeth 
Anfang. Und für eine ElSbet Sättl-wrin nimmt die Mwr- 
tenLL^Jahre 1518 auch die Gebühren für das T°- 

fert dritten Bruder Jos ist uns nichts überlie-
Jahrtaabu^ ^^e vollständig vergessen sein, wenn das 
----------- milch Nicht seinen Namen wenigstens aniDervahrt
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hätte. Er scheint schon in jungen Jahren das Zeitliche ge­
segnet zu haben.

Wie steht es nun mit dem letzten- der Gebrüder, mit 
Gordian? Ev ist zweifellos jener Evrdian, der 1486 
Trunkelsberg an einen entfernten Better Hans ver­
kaufte,^) denn TruNkelsberg gehörte zur Herrschaft Eisen- 
burg und war im Besitz des Vaters gewesen. Ist er über 
auch identisch mit jenem Go rd ian u s Setelin de Mem- 
mingen, der 1450 in Heidelberg immatrikuliert wird, dort 
1452 zum Bacvalauveus artium promoviert und in den 
Jähren 1477 bis 1512 als Magister, Licentiat und Chor­
herr zu St. Johann in Konstanz sich Nachweisen laßt?°°) 
Doch wohl kaum. Dazu passen die Jahreszahlen nicht 
recht. Ein Blick in die VerLaussurkunde von Trunkels- 
borg — die mir leider nicht zur Verfügung steht und von 
deren Existenz ich erst durch das Mährische Buch Kenntnis 
bekommen habe — kann vielleicht Aufklärung Wer diese 
Frage bringen.

Wenden wir uns wieder zu den Kindern des Jos, des 
Mitbewerbers der E isenbu r g zurück. Ueber Anna 
R itter ist nichts mehr hinzuzusAgen- Ihre iim Teilungs- 
vertrage von 1475 .mitbedachte und ledig gebliebene 
Schwester Margrethe konnte sich dös väterlichen Erb­
teils nicht mehr bange erfreuen. Noch 1476. und zwar ehe 
die, Katastrophe der Eisenburg eintritt, teilen sich! die drei 
Brüder in ihre Habe; sie.wird also, in diesem Jahre ge­
storben fein.

Der älteste der Brüder, Eb erhärt, wird zuerst 1473 
genannt, als er in Ameudiugen die Jahrtagstiftung 
der Elfe Knölling Mr die Kirche dieses Sättelinschen 
Dorfes siegelt;'^) denn er ist es doch- wohl, der als der 
Sohn des DeritvriUlherrn zu diesem feierlichen Mte von 
der kein eigenes Siegel führenden Stifterin gebeten wor­
den ist. Nach! dem Tode des Vaters wurde er der alleinige 
Herr der Eisenburg und hatte, wie wir ja 'schon gesehen ha­
ben, in erster Linie die Kosten des alsbald entstehenden 
Erbschäftsstreites zu tragen.

Es erhebt -sich- nun für uns die Frage, wie lange 
Eberhart noch! die Schmach- des Jahres 1477 überlebt 
hat. Mayr läßt Eberhart 1488 Mitglied des Schwäbi­
schen Bundes werden und ihn kurz darauf von der Bühne 
der Geschichte -abtreten?^) Ersteres ist richtig, letzteres 
möchte ich bezweifeln. Schon BaUmwnn berichtet, daß 
Eberhart am 17. März 1496 der Erneuerung des Bundes 
zustimmte?') Dem stcht nun freilich anscheinend das ent­
gegen, was Mayr uns über die Beilegung des Zehent^er- 
tes mit dem Kloster Roth eMhlt.-) Danach! war die Par­
tei der -Eisenburger 'Sättelin durch! Eberharts Witwe Eli- 
fabeth geb-. Besserer, ihren Vogt Jos Sättelin 
und den Eerichtsherrn Eberhart Sättelin — dessen 
Stellung im Stammbaum Mayr übrigens starkes Kopfzer­
brechen macht — vertreten. -Sehen wir uns nun die von 
Mayr angegebene Ouelle, Stadelhosers Historia Cotlexii 
l^rkensis, daraufhin einmal naher an. Die betreffende 
Stelle«») lautet in der Uebers-etzung: „Aus den gleichen 
Gründen loderte der Streit mit Eberhart Sättelin, einem 
Patrizier aus' Memmingen und Herrn der Eifcnbuvg, wie­
der auf. Aber auf Befehl des Kaisers Maximilian ent­
schied, da gegen das Urteil des Bischofs von Augsburg 
appelliert worden war!, Jakob von Landwu, der Landrichter 
tn der MarAgrvfjchaW Burgau, unter Böisitz des Ulrich 
von Ried he im zu Renchart und des Conrad von Rot zu 
^chenhausen 'auf Grund der Aussage eines glaubwürdigen 
Mannas, daß einige Aöckev und Gärten vom Zehenten aus­
genommen, die übrigen -aber ihm unterworfen seien. Au- 
ßer denParteien hat fein Siegel an den Gerichtsbrief M- 
hangt Wilhelm- Besserer, Ratsherr zu Ulm und Haupt- 
mann der Reichsstädte im 'Schwäbischen Minde, ein naher 
Anverwandter seitens der Frau sAener) des Eberharr 
Sättelin. Geschehen zu Günzburg -am 28. Juli f1494).
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Vergebens suchen wir in Stadellhofers Erzählung, did 
er -auWnscheinlich einer -Hm vorliegenden Urkunde ent- 
nimmt, die Eltf-a-beth Sättelin, vergebens den 
DrW Jos, vergebens auch! den „Gerichtsherrn" Eber- 
ha r t. Was all-otn übrig bleibt, ist EbsvHart, der Herr 
der Eisenburg und sein xener, der Siegler Wilhelm Besser 
rev. Hierzu noch eine Bemerkung: Aus der Genealogie der 
Besserer wissen wir, dah der StadHauptmmln Wilhelm 
Besserer der Oheitm der Elisabeth Sättelin, war. Der 
Ausdruck „§ener" darf hier somit nicht wörtlich mit 
„SHwiMepsohn" Lberisetzt werden, sondern Hm dann le­
diglich die Bedeutung von „ein Anverwandter von seiten 
der Frau" zukommen, wenn anders Stadelhofer, der ja 
die Urkunde nicht wörtlich bringt, nicht einen Schnitzer ge­
macht Hat.

Und noch ein anderes Müssen wir bei der Bestimmung 
der Lebensdauer Eberharts beachten: In dem seit März 
1501 geführten Abrechn-ungsbuch der Martinspflsge«") 
werden die von den Pflegern den Priestern zu leistenden 
Gebühren für die abgehaltenen' Jahrtage gebucht. Es er­
scheint nun zum erstenmal die Ausgabe für den Jahrtag 
eines Eberhart Sättelin am Sonntag nach Katharistentag 
1505. Das Jahrtagbuch weist aber selbst nur den Jahrtag 
eines einzigen Eberhart, und zwar des Herrn der Eisen­
burg, also unseres Eberhart, nach. Mithin mühte er, 
wenn die Rechnungen sorgfältig geführt sind und die zehn 
Priester — svviele hatten bei der feierlichen Handlung 
mitzuwirken — die ihnen auferlegte Pflicht nicht sämtlich 
in den Jahren 1501 bis 1504 versäumt haben, 1504 — 
ein Jahr vor Abhaltung des ersten Jahrtages — gestor­
ben sein.

Seine Witwe Elisabeth, die Tochter Heinrich Besse- 
rers und der Elfe Näh begegnet uns auch von 1504 ab als 
Herrin der Eisenburg, wenn sie auch ihren Kimbern ein 
Mitbesitzrecht zugestanden hat. AIs solche werden sicher 
drei beengt, jedoch nur zwei find mit Namen bekannt: ein 
Sohn Christoph und eine mit dem Junker Sebasti- 
a n B e r wanger verheiratete Tochter Barbara: ei­
ne zweite Tochter war die Gattin des Hans Jung- 
nnuer. Möglicherweise ist noch mne weitere Tochter 
vorhanden gewesen. Die Abschrift einer Urkunde von 1542 
spricht von Lutz oonFreiburg> als von einem Schwa­
ger des obengenannten Christoph.") Da Lutz «Her — 
worauf n-ochj zurückzuEommen ist-— sicher mit der Tochter 
des -Stadtammanns Christoph S a t t e l i n v^herratet 
war, fd liegt entweder ^in Versehe des Abschrei^rs vor, 
oder Lutz hat in zweiter Ehe tatsächlich.eine Schwester 
Christophs von Eifenburg heimgeführt, wobei es dahin ge­
stelltbleiben mag, ob diese Schwester nicht am Ende Bar- 
bava Berwwnger,-seit 1536 Witwen gewesen ist. Auch die 
Benutzung des Wortes Schwager in übertragener Bedeu­
tung ist nicht ausgeschlossen.

Gleich zu Beginn ihres Regimentes hatte Elisabeth 
einen Mögen Erfolg! Air ihr Haus zu verzeichnenam 16. 
August 1504 entlieh Herzog Georg von Bayern die 
Herrschaft Eilsenburg aus dem Lehenverhwltms?«) In­
wieweit das Elisabeths Verdienst ist, mag dahingestellt 
bleiben. Jedenfalls aber ging sie damit des herzoglichen 
^Schutzes -verlustig!. Von allen Seiten versuchten -nun die 
Nachbarn ihre Rechte zu beschneiden und ihr Vogt Jos 
Sättelin, Bruder ihres verstorbenen Gatten, hatte alle 
Hände voll zu tun, das Recht der Witwe und ihrer Kinder 

wahren. So hören wir 1510 von -einem Streit Mischen 
dom Memminger Spital-meister und seinen armen Leuten 
Äu. Holzgünz einerseits und der Elisabeth Besserer 
Witwe ihren Kindern, dem Vogte Jos -Sättelin und ihren 
Einen'Leuten W Schw e igHausen andererseits über 
T^eb- und Trattgerechtigkerten der im wesentlichen zu 
Gunsten der Eisenburgischen -entschieden wurde.--) T

die Errungen weiter und ein neues Schreds- ^bM Äiehen Sache 1512 nochmals regeln. Bei dieser 
M/EnMt wird aMh Christoph,, der ElisabeH Sohn, als 

Partei genannt; es dürfte das wohl ein Zeichen dafür 
sein, daß er inzwischen mündig geworden war?-)

Kaum war diese Angelegenheit beigelegt, als auch 
schon neue Wolken am Horizonte auftauchten. Diesmal 
handelte es sich! um die Gerichtsbarkeit über die in der 
Herrschaft Eisenburg liegenden Fischwässer, die zum großen 
Teil in den Besitz des Stadtammanns Christoph Sättelin 
übergegangen waren. Er beanspruchte -das Recht Fischerei- 
frevel in seinen Weihern und Bächen selbst abzustrafen, 
ein Anspruch, dem ElisabeH und der junge Christoph mit 
Recht entgegentraten, war doch im Teilungsvertrage von 
1475 ihrem verstorbenen Gatten und Vater die Gerichts­
barkeit über die ganze Herrschaft -ugefallen. Familien- 
streitigkeiten werden meisterns am Hartnäckigsten verfoch­
ten; und ist die Flamme mit vieler Mühe gedämpft wor­
den, so bricht sie nur zu leicht an einer anderen Stelle mit 
um so größerer Gewalt aus. Es gelang zunächst den Be­
mühungen Hans Besserers zu Erbach 1515 den 
Fischereistreit aus -der Welt zu schaffen und eine Einigung 
der erhitzten Gemüter zu erzielen. Die versöhnliche Stim­
mung hielt aber nicht lange an. Am 24. Okt. 1520 erschien 
der alte Stadtammann und Ratgeb Christoph Sättelin vor 
Rat und beschwerte sich, die Frau von der Eisenburg habe 
ihm- sagen lassen, „er solle nicht in dem ihren jagen"; ein 
gleiches sei auch! dem von Steilen widerfahren.") 
Mit dem Jagen hatte das -seine eigene Bewandtnis. Die 
Wälder der Eisenburg gehörten in die freie Pirsch des 
Booser Harts und den Pirschgenossen stand rm gan­
zen Gebiet freies Jagdrecht zu. Zu den 
hörte auch die Stadt Memminigen. Hatte Elisabeth ^vat- 
telin -mit dem Jagdverbot nur den lAen Vetter tr 
wollen, so Hatte sie damit doch in ein Wespennest g stachen. 
An seinen Gerechtigkeiten ließ der Rat - kurz
und lakonisch lautet der auf die Anklage Christophs gefallt^ 
und vom Ratschreiber Vogel mann mit energischem 
Schwung in das Protokollbuch eingetragene Beschluß: „Sy 
fallen jagen!" „

Damit hatte sich der Rat hinter seinen alten Ammann 
gestellt und die Sache bökam für die Eisenburger ein an­
deres Gesicht, das um so ernster aussah, als das Verhältnis 
zwischen ihnen und der Stadt schon seit längerer Zeit ein 
gespanntes war. Noch- 1517 hatte ElisabeH Sättelin bei 
Rat u-m ihre Aufnahme in die Stadt als Einwohnerin 
nachgesucht und es war ihr auch, die Erlaubnis zum An­
käufe eines bei St. Martin zwischen den Grundstücken des 
vorhin genannten von Stätten- und des verstorbenen Eg- 
loff Stebenhaber gelegenen Hauses eingeräumt 
worden?-) Aber schon 1519 war dem Rate diese Aufnah­
me — wir wissen' nicht warum — leid Skalden und ex 
benutzte die -noch zu berührende Stadtv^weisung Er- 
senburger Vogtes Jos Sättelin, um auch Hr,un °eri^n 
«Stuhl vor die Türe zu setzen. „Hans Kell^ s stehti-m 
Ratsprotokoll — soll mit der Frauen zu Elsenburg schaf­
fen, ihr häußlin hi-ezwischen vnd Ostern laut ihrer ver- 
schreibung zu verkaufen suchen rn eines burgers Hand." 
'So war also -Zündstoff genug ausgehwuft. Elisabeth Sät­
telin suchte Rückhalt und fand ihn bei der Stebenhaberin, 
wohl der derzeitigen Besitzerin von Bo os, die sich ebenso 
-durch die freie Pirsch geschädigt fühlen mochte wie die Her­
rin der Eisenburg. Als nun- die große Zunft die jährlich 
'stattfindende gemeinsame Jagd -abhalten wollte, erhoben 
die beiden Frauen Widerspruch.") Aber es nützte nichts; 
der Rat fetzte das Jagen am Eiseube rg und bei 
Bi rkach durch.

Der Haß der Eisenburger fiel natürlich 'auf den Vetter- 
Ammann, den man auf der Burg als den Urheber des 
fröhlichen Gejages betrachtete. Die Spannung wuchs und 
entlud sich in der- Nacht des 24. Juli 1522. Die beiden 
Schwiegersöhne der Elisabeth Sättelin hatten zu Memmin- 
gen einen kräftigen Trunk getan. Auf dem Heimritt be­
gegneten sie auf der Amendinger Landstraße dem von aus­
wärts heimkehrenden Ammann Christoph. Die Ge­
legenheit Händel wnzufa-ngen war günstig und -bald befan-

">) StgA. Memm. 308/1.
StgA. Memm. Fol. Bd. 37.

Memm. Fol. Bd. 41.

") StgA. Memm. Fol. Bd. 41.
A ^-P- v. 24. 10. 1S20.

) StA. Memm. 272/1.
StA. Memm. R.-P. v. 4. 3. 1519.

") StA. Memm. R.-P. v. 12. 11. 1520. 
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den sich- die beiden von Knechten begleiteten Parteien im 
schönsten Nansen. Ein Knecht des. Ammanns wurde er­
schlagen, er selbst schwer verwundet?") Da er wenige Mo­
nate darauf (Anfang Februar 1523) verstarb, so dürfte 
eine der alten Aufzeichnungen, daß der Uebevfall den Tod 
Christophs herbeigefiührt habe, wohl das Richtige getroffen 
haben. Wie dem aber auch gewesen ist, die Nachricht von 
dem Angriff auf ehren Stadtammann, der alten Reichs­
stadt höchsten Eerichtsboamten, schlug wie ein Blitz in 
Memmingen ein. Noch in der Nacht versammelte sich der 
Rat, die Bürgerschaft wurde zu den Waffen gerufen, die 
Tore und Mauern besetzt, fa man lieh sogar die Bauern­
schaften der Dörfer ausbieten. Von einigen Adeligen so­
fort angestellte Versöhnnngsve rsuche lehnte der Rat ab. 
Die städtische Ehre war zu tief verletzt und schrie nach Ra­
che. So zögen denn die Städter am nächsten Morgen vor 
das Schloß. Berwanger gelang es, noch rechtzeitig zu 
entwischen; Jungn au er aber wurde im Schloß regel­
recht belagert . Inzwischen Hatten die Bemühungen der 
Eisenburger Freunde wieder eingesetzt. Der Rat mochte es 
jetzt im Angesicht der starken Mauern für das Klügste hal­
ten einzulenten und so kam es zu Verhandlungen, deren 
Ergebnis die Uebergabe der Burg war. Den Thedigungs- 
herren und der Stadt Memmingen wurde das Bchetzungs- 
recht zu gleichen Teilen zugesprochen. Jungnauer mußte 
überdies schwören, sich auf Erfordern den Hauptleuten des 
Schwäbischen Bundes, dessen Mitglied die Herrschaft Eisen­
burg seit 1488 ward W stellen?")

So war die Eisenburg den Sättelin abermals verlo­
ren gegangen und es bedurfte eines langwierigen Prozes­
ses, ehe die Eindringlinge wieder vertrieben werden konn­
ten. Zunächst gelang es den drei Eigentümern der Burg 
sich vom Kaiser 1527 eine Bestätigung über den Besitz der 
Eiseinburg zu verschaffen mit Anerkennung aller Rechte und 
Gerechtigkeiten, wie sie durch die Briefe Friedrichs III. und 
Maximilians ihren Vorgängern bestätigt worden waren. 
Sie benutzten die günstige Gelegenheit, auch den Wildbann 
und das Gejaidrecht in das Privilegium einzubezjehen. 
So ausgerüstet verfochten sie ihr Recht mit Erfolg weiter. 
1532 müssen die Memminger die Burg räumen,, des Ber- 
wangers Anteil an ihr mit 1000 fl. bezahlen und außerdem 
noch Schadenersatz an ihn und an die christlichen und jüdi­
schen Untertanen der Eisenburg vergüten??)

Auch der Landvogtei gegenüber hatten die Sättelin 
ihre Stellung in jenen Jahren zu wahren und in diesem 
Bestreben waren sie die Verbündeten Memmingens Moch­
ten die Nachbarn sichgegenseitig mit mißgünstigen Blicken 
betrachten und eine Politik der Meinen Nadelstiche verfol­
gen, dem Landvogt gegenüber hielten sie zusammen. Er 
durfte nicht in ihr Gebiet einbrechen, dazu war die Gefahr 
für beide zu groß. So beschwerte sich. MemmiUgen 1527 auf 
dem Landvogteitag zu Ravensburg über die Eingriffe des 
Landvogtes in die Herrschaft Eisenburg: früher hätte der 
Landvogt au der. Jller halt gemacht, das habe aber aufge- 
hövt, seitdem er dem Junker Christoph Sättelin nicht mehr 
hold sei?")

1542 hören wir von erneuten Hebelgriffen des Land­
vogts. Trotzdem einige Steinheimer Bauern, die bei ei­
nem Aufruhr ihren Pfarrer verjagt hatten, von dem zustän­
digen Gericht schon abgestraft worden waren, wurden sie 
erneut wegen desselben Vergehens vor das Landgericht zi­
tiert. Hierüber beschwerte sich nun mit Recht die Eisen- 
vurger Herrschaft. Sie geht bis an den Kaiser und erbie- 
. t sich, sich zu Recht zu stellen, falls man sie und ihre Leute 

orölnario belangen würde. Der Kaiser war den 
gewogen, er gebietet zunächst dem Landvogt, die 

am Untertanen nicht zu „perturbiren"?") und
HerrMatt a-lr verleiht er ihnen die Freiheit in der S-'-K 'U und °,n°n

TerrÄonial^id^u Sättelin einen wichtigen Schritt zur 
_________ —_ gemacht, aber Christoph verstand es

's) StA. Memm. RP „ 19
70) Mayr, S. 70. " 11. 1520.
77) Mayr, S. 72.
7») StA. Memm. 14/1.
'«) StA. Memm. 14/1.
s°) Mayr, S. 99.

nicht, die so begehrte Errungenschaft zu behaupten. Der 
Landvogt setzte sich über das kaiserliche Privileg hinweg; 
er fühlte sich nur noch als Beamter des Erzhauses, der le­
diglich die Interessen seines Herrn zu verfechten hatte. 
Demgemäß handelte er. Eines schönen Tages übevfielen 
landvögtische Reiter die Herrschaft Eisenburg und hieben 
kurzer Hand das neue Hochgericht nieder. Christoph Wand­
le sich um Hilfe an Memmingen, hier aber war man dies­
mal gegen seine Bitten taub. Es lüg nicht im Interesse 
der St<M, wenn einer ihrer Bürger — und das war Chri­
stoph — die hohe Gerichtsbarkeit erwarb, das konnte der 
eigenen Gerichtsbarkeit leicht einmal Abbruch tun. Be­
schwerden Christophs Leim Landvogt und beim Kaiser führ­
ten nicht zum Ziel, und so sah sich später sein Nachfolger 
genötigt klein beizugeben. Christoph selbst aber konnte die 
Unfreundlichkeit der Stadt Memmingen nicht verwinden, 
er gab am 20. April sein Bürgerrecht auf."?)

Eine andere schon einige Jahre früher gemachte Erwer­
bung Christophs führte zu bleibendem Besitz: am 22. Juni 
1536 wurde er mit einem größeren Teile des Dorfes Fell­
heim samt Gericht, Zwing und Bann daselbst belehnt."?)

Christoph war mit Agnes Krauß vermählt. Als 
er 1537 in die Sadt gezogen war, und für sich, und sein 
Weib die Aufnahme in die Großzunft erbat, wollten die 
Genossen ihm zwar selbst die Aufnahme nicht verweigern, 
sie ersuchten jedoch den Rat, „ihrer zu verschonen und sie 
seins Weibs halb zu überheben". Der Rat, dem die Sache 
entschieden unangenehm war, nahm ein Bedenken, muh 
aber dann wohl in Verhandlungen eingetreten sein, denn 
einige Monate später erllärte sich die Großzunft bereit bei­
den zwar die Zunft zu geben, der Frau aber den Zutritt 
zur Gesellschaft zum Goldenen Löwen zu sperren; „man 
werde sie weder zu Mählern noch zu anderem laden". Da 
die Gattin aus gutem Geschlechte stammte, erhob Christoph 
gegen diese Unfreundlichkeit der Memminger Patrizier 
scharfen Einspruch vor Rat: Auch Wilhelm und Anton 
Besser e r sowie Lutz Löhlin hätten Weiber gehabt, 
die man gleichwohl in die Gesellschaft ausgenommen habe, 
obschon deren Eltern die Großzunft niemals besessen hätten. 
Er verlange daher vom Rat die Aufnahme seiner Frau in 
die Gesellschaft zu erzwingen; es sei denn, seiner Frau, (die 
er zwar für ehrbar und fromm halte), könne etwas An- 
ehrbares nachgewiesen werden. Der Rat tat nun sein 
Möglichstes; war es doch eine gute Gelegenheit den stolzen 
und sich, gegen die Mitwelt so streng abschließenden Ge- 
schlechtern eine kleine Lektion zu erteilen. Aber dw Ge­
sellschaft zum Löwen blieb fest und berief kich E^n 
Satzungen. Seinerseits erkannte nun der Rat die Satzun­
gen, da, sie in neuerer Zeit ohne seine rwtwendige Bestäti­
gung Aenderungen erlitten hätten, nicht an und behielt 
sich in Christophs Angelegenheit seine Obri'gkeit vor."") 
Leider erfahren wir nicht, welchen Ausgang der Streit ge­
nommen. Jedenfalls ersehen wir daraus, wie hartnäckig 
die Memminger Geschlechter noch an ihrer Sonderstellung 
festhielten und wie sie sich bemühten ihnen nicht zusagende 
Elemente, auch wenn ihnen sonst nichts nachzusagen war, 
von ihrer Gesellschaft fernzuhalten.

Christoph starb am 12. September 1553 ohne Hinter­
lassung eines männlichen Erben."*) Die Herrschaft Eisen­
burg aber fiel an seine beiden Töchter : Anna, verheiratet 
mit Sebastian Reichlin von Meldegg, und 
Mari a, verheiratet mit M acha r i u s Vo gt.

Ein weiterer Bruder des Burgherrn Eberhart war 
der schon mehrfach als Vogt der Elisabeth genannte Jos. 
Ein echter Sättelin, rauh, jähzornig und rauflustig, kam 
es ihm auf ein Menschenleben mehr oder wenilger nicht an- 
Schon 1475 vergriff er sich an dem jungen Müller, W 
Amendingen und schlug ihn zu Tode. Die Folgen für inn 
kennen wir nacht, sie werden die für einen ToMMer 
lichen der damaligen Zeit gewesen sein: ^ldabfrrwung 
den Gerichtsherrn und an die Hinterbliebenenun^ 
lrche Buße und Sühne. Damit war der 
dem armen Sünder war alles verziehen. Seane vu W- 
Ehre wurde nicht weiter in Mitleidenschaft gezM

"') Mayr. S. 100.
"-) Mayr, S. 75. iz und 23. 4. 1537.
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Jos erMUN es so. Schon- zwei J-cchre noch dem Totschloge 
wurde er, der uns des Vaters Erbschaft in der Hauptsache 
den- städtischen! Besitz erholten- hotte, Stadtrichter?°) Ob 
er sich nun in dieser Stellung- nicht bewährte oder ob ein 
Grund von seiner Seite aus vo-rlag wissen wir nicht, jeden­
falls aber finden wi-r ihü nicht weiter mit städtischen Aem­
tern betraut.

Seiner Tätigkeit als Vogt der Elisabeth ist schon ge­
dacht worden, ober au deren Ende fällt ein erneuter Tot- 
schlag. Er beging ihn am-15. Dezember 1517 zusammen mit 
Pauli Grub er au- Ratz gen-. Christoph Halber 
von Rieden. Näheres ist uns -nicht überliefert. Aber 
die Sache lief diesmal -nicht s-o -günstig für ihn ab. Zwar 
kam die -Sühne zustande,der Rat jedoch- zog — wie Mayr 
vermutet, -wegen Nichterfüllung übernommener Bußo-er- 
pflichtungen — -andere Saiten -auf. Sicher hatte Jos au­
ßerdem noch andere Daten auf dem Kerlholz und so- suchte 
der Rat sich des Missetäters zu entledigen. Am 4. März 
1519 wird der Beschluß zur St-adtoerwei-fun-A gefaßt, was 
den darüber hochbefriedigten Stadtschreibor wieder zu 
eiu-e-r- seiner charakteristischen Randbemerkungen veran­
laßt: „veo Zrstiss, denn der -böswicht macht nichts gutes 
«Wie!"

Aber so leicht ließ sich ein Sättelin nicht von Haus und 
Hof, von Weib und Kind vertreiben. Der Rat mußte ihn 
noch mehrfach an das Gebot strengstens erinnern, ehe er sich 
-endlich bewogen fühlte, den Staub der Stadt von seinen 
Füßen zu schütteln. In die Heimat ist er anscheinend nicht 
mehr zurückg-Äommen, er läßt sich dort nicht mehr nachwer- 
sen. Dagegen Hat er bald nach der Austreibung einen 
Prozeß am Hofgericht zu Rottweil gegen Bürgermeister 
und Rat angestrengt, der aber zu seinen Ungunsten aus- 
schlug.")

Er war verheiratet mit Anna Mair vom Haan, 
der Tochter des Memminger Bürgers Andrea-s Mair 
und -seiner Ehefrau Christine Natter er?») Dieser 
Ehe entsprossen fünf Kinder: Michel, Jos, Gabriel, 
Ursula und Dorothea?»)

Ueber Michel und Gabriel liegen werter keine 
Nachrichten vor. Jos Sättelin wurde am 23. April 
1516 nachdem er vorher schon in Wien studiert hatte, in 
Heidelberg immatrikuliert?») 1523 weilte er nicht mehr 
unter den Lebenden.") , ,

Ursel war nach dem Jahrtagbuch mrt Jörg- Schwarz 
verheiratet. Ein solcher erscheint 1522 mit der beträchtli­
chen Steuersumme von 19 Pfund 5 Schilling Heller rm 
-Steuerbuch ohne daß wir bei dieser Gelegenheit etwas 
Näheres über ihn erfahren

Dorothea Sättelin endlich und ihr Ehemann 
Heinrich Sattler verkaufen 1523 um 30 fl. dem Els- 
bethenkloster zu Memmingen ihren Hof zu Sch-weig- 
hausen, den sie von ihrem Bruder und Schwager Jos 
Sättelin ererbt hatten.") (Schluß folgt)

Zur Entstehung des Memminger Patriziats
Auf S. 19 ist vom Werden des Gefchlechteroerbands in Memmin- 

Ei die Rede. Es ist noch nicht möglich dessen Wurzeln genauer zu un­
tersuchen. Darum einstweilen so viel: Die ältesten PatrizierfamAien ent­

stammten sicher den vornehmen roelfischen und staufischen Ministe­
rialen, denen sich bald die angeseheneren Nachkommen der bei der 
Marktgründung zugezogenen Kaufleute zugesellten. Die Auffrischung 
des Patriziats aber ersolgte teils durch Zuzug aus den Geschlechter- 
k^milien der Nachbarstädte oder des ländlichen Adels, teils aus den 
m-iden der städtischen Bürger selbst. Unzweifelhaft sind viele Mem- 
^,u,ner Handwerker von dem mit ihrem Gewerbe verbundenen Klein- 

über das Sprungbrett der „süns sreien Händel" zum aus- 
^.i-ktiMen Fern- und Großhandel übergegangen und haben damit 
l.chue6"»- Bermögensanhäusung gelegt. Erst einmal reich ge- 
word?n"war es ihnen ein Leichtes, Geschäfts- und Familienverbin-

StA.^mm. Aemterbuch.
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düngen mit den alten Patriziergeschlechtern einzugehen und so die 
Großzunft zu „erkaufen" oder zu „erheiraten". Soweit das Ber- 
mögen dieser Emporkömmlinge nicht im Handel verblieb, wurde es 
in Grundbesitz investiert oder Renten dafür erkauft, wie es ja auch 
schon die alten Patrizier — falls sie nicht von Anfang an mit Grund­
besitz begabt waren, zu tun pflegten. Sehr häufig mögen nun die 
Söhne von Kaufleuten den von Gefahren aller Art umlauerten Beruf 
des Vaters aufgegeben und lieber ihre Renten und Gülten gemäch­
lich auf den ländlichen Besitzungen oder in der Stadt aufgezehrt haben, 
während spätere Generationen wieder zum Handel zurückkehrten. Das 
erweckt dann bei uns den Anschein, als ob die Quelle des Reichtums 
in der Aufhäufung der Grundrente oder der Zinsen zu suchen sei, 
während sie doch tatsächlich aus dem Handel der Vorsahren floß. Hier­
mit soll keineswegs abgeleugnet werden, daß auch in einzelnen Fällen 
der Besitz an Grund und Boden die ursprüngliche Wurzel großer Ver­
mögen gewesen ist. Doch das war offenbar nur Ausnahme. -

Aus Arbeiten zur Geschichten. Stadtu.Landschaft
1. Dr. Andr. Vigelmair, Nikolaus Ellenbog und die Reformation.

Festgabe für Al. Knöpfler zum 70. Geburtstag. Freiburg 
i. Br. 1917. S. 18ff.

Einen bekannten Ottobeurer Prior, der zu den viri clari seiner 
Zeit zählte, dessen Leben und Schaffen in neuerer Zeit wiederholt 
Gegenstand der Forschung war, verfolgt Bigelmair als genauer Ken­
ner aller einschlägigen Schriften nach feiner Stellungnahme zur Re­
formation, und zwar, wie gleich bemerkt sei, in' erfreulich klarer und 
objektiver Weise. Es handelt sich um Nikolaus Ellenbog. Dieser 
ist am 18. 3. 1481 als Sohn eines Arztes in Memmingen geboren, 
besuchte die Memminger Lyzealschule unter Andreas Hummel, um 
1497 die Heidelberger Universität zu beziehen. 1501 studierte er in 
Krakau Astronomie, wollte dann Arzt werden, entschloß sich aoer 
schließlich ins Kloster zu gehen. Und so wandte n sich wieder seiner 
Heimat zu und nahm bei den Ottobeurer Benediktinern das -
kleid, bei denen er 1506 seine Primiz feierte. 2n Ottobeuren war 
auch feines Bleibens bis an sein Lebensende am 6. ivsa i^r 
pflegte einen äußerst regen Verkehr mit der geistigen Welt seines 
Zeitalters: das zeigen Mein die 890 von ihm erhaltenen Briefe. 
Seine eigenen trug er in ein Briefbuch ein, die von andern empfan­
genen hob er meist sorgfältig auf. Es sind darunter solche an die 
hervorragendsten Vertreter des Humanismus: Reuchlin, den er trotz 
aller Meinungsverschiedenheiten bis zu seinem Tod hoch verehrte, 
Dr. Eck, Peutinger, Blarer, Erasmus, Oekolampadius u. a. Die 
Briefe liefern also wertvolle Beiträge- für eine Geschichte der huma- 
nistischen Bestrebungen in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. Ellen- 
bogs Hauptbeschäftigung war lateinisches, griechisches, auch hebräisches 
Schrifttum Auch die Bibel wollte er im Urtert lesen, jedoch feilt 
Abt konnte sich nicht dazu verstehen eine solche zu erwerben. Diesen 
Wunsch hatte in Ellenbog die Reformation geweckt, die den Theologen 
zwang auf die Ursprachen der heiligen Schrift zurückzugehen.. Ob­
wohl E. die Gebrechen der Kirche seiner Zeit wohl kannte, hielt er 
n^i>^ Aor allem mißbilligte er den in reformatorischen Kr^f
stark in den Vordergrund tretenden Kampf gegen das KlosterleL - 
Naturen wie der derb zugreifende Memminger Geistliche Sch<VW 
stießen sem weicheres Gemüt ab. Im Bauernkrieg mußte er nach 
Jsny fliehen. Nach feiner Rückkehr fand er das Kloster in traurigem 
Zustande: die Bauern hatten bös darin gehaust. Es könne 
guter Baum sein, meinte der Prior, der so schlechte Früchte bringe- 
Luther ist ihm trotz allem dafür verantwortlich; das Volk h"be 
ein ungezähmtes Pferd den Reiter abgeworfen. Schappeler y , 
gesagt: Das sind meine Bauern, die ich zu dem Werke angeMW- 
Auch die Memminger erschienen ihm natürlich verblendet, daß 1 
ihrem Prediger folgten. Eck dagegen ist ihm fast „das einzige AUS- 
der Zeit, das die Kirche erleuchtet". Ellenbog verfaßte selbst kleinere 
Schriften gegen verschiedene Angriffe auf die Kirche. Aber er gwl 
zu, daß letzt beim Papste nicht mehr alles so gut bestellt sei- wie 
früher; allem er sei eben doch das Haupt der Kirche- Man dürfe 

imb ^kennung als solchem deshalb Es«  ̂werde 
thikkhl jkt uuh LM WLMgbr ehrhmLV tuhre. siobo*»a durch schlechtes Leben nichtb^in^ Die Kardinale ließen 

sich leider mit Geld bestechen uM wäW einen SUmPapst, den 
ie nicht wählen sollten. So falle das Ansehen des Papstes von 

Tag zu Tag mehr der Verachtung anheim. . . ,
Auch über die Heiligenoerehrung hat Ellenbog wiederholt ge­

schrieben, ferner über die armen Seelen und gegen die- neue Abend­
mahlslehre. Sehr leidenschaftlich verteidigte er gegen Luther das 
mönchische Leben. Trotz seiner fast völlig ablehnenden Anschauungen 
über die Reformation und ihre Anhänger hielt er aber seine Be­
ziehungen zu Andersgläubigen aufrecht, so z. B. auch die zu dem 
Memminger Arzt Ulrich Wolshart, ein Zeichen, daß er die Person 
von der Sache wohl zu scheiden wußte.

.-Aslmai" Darstellung ist bestrebt den gelehrten Benediktiner 
möglichst selbst reden zu lassen und kennzeichnet ihn so am besten als 
den treuen Diener seiner Kirche, der niOs sehnlicher wünschte als die 
Wiedervereinigung der Christenheit

Verlag des Memminger Altertums-Vereins. — Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Iul. Miedel.
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Zur Memminger Geschlechtergeschichte
1. Die Sättelin.

Bon Dr. A. Westermann (Heidelberg).
(Schlug.)

Wir wenden uns jetzt zu H a n s ,S ä r t^ l i n, eben­
falls einem Sohne des alten Jas und seiner Frau Anna 
K' g. Aus dem Jahrtagbuch können wir zwar diese Ver- 
w^. Schaft nicht feststellen. Da er aber im Erbteilungs- 
vertrage von 1475 unter den Geschwistern erscheint, auch 
in dem Daisweilschen Fehdebrief von 1476 zur Herausga­
be des bei der Teilung ihm zugesprochenen Anteils der 
Anna Ritter aufgesordert wird, ist seine Stellung im 
Stammbaum genügend gekennzeichnet.

Sehen wir uns jetzt danach um, was die verschiedenen 
Quellen über ihn zu berichten wissen. Im Aemterbuch 
finden wir einen Hans Sättelin 1468 bis 1470 
als Stadtrichter; 1472 und 1473 ist er Dreizehner, 1474 
und 1475 Großzunftmeister, 1476 und 1477 Ratgeb und 
dann wieder bis 1482 Dreizehner. Leider bricht dann die 
Richterliste ab und wir können somit nicht verfolgen, wie 
lange er noch dem Gerichte angehörte. 1501 u. 1502 sitzt ein 
Hans wieder im Rate; es scheint derselbe zu sein. Die 
Stellung eines Stadtammanns aber hat er niemals ein­
genommen; ich erwähne das besonders, weil Mayr häufi­
ger von einem Stadtammann Hans Sättelin in diesen 
Jahren spricht. Ein solcher ist für mich in dem Aemterbuch 
überhaupt nicht nachweisbar.

Sehr wichtig aber ist es, daß wir ihn 1494 urkundlich 
als Besitzer von Trunkelsberg festlegen könen. Am 
34 Dezember dieses Jahres entscheidet der Spitalmeisier

'.Hl. Geistordens zu Memmingen den zwischen Hans 
Surtelin und dem Kloster Roth entstandenen Streu über 
den Zehnten zu Trunkelsberg zugunsten des Hans?-) Der 
hierdurch nachgewiesene Besitztitel an Trunkelsberg führt 
uns dann weiter zu dem Schlug, daß dieser Hans auch der 
gleiche sein wird, der 1486 Trunkelsberg von Gordian 
Sättelin erkaufte. Da nun der Käufer von Trunkels­
berg. zur „Stadtlinie" der Sättelin, wie Mayr sie nennt, 
gehörte, so ist damit der Zusammenhang der „Stadt"- und 
der „Landlinie" hergestellt. Ich habe es bisher vermieden, 
von einer Unterscheidung zwischen den beiden Linien zu 
sprechen und glaube auch mit Recht; denn es lebten ja, 
wie wir im Verlaufe der Arbeit genügend Gelegenheit 
hatten zu'beobachten, die meisten der der „Landlinie" an­
gehörenden Mitglieder gar nicht auf dem Lande, sondern 
in der Stadt und waren an sie durch Uebernahme städti­
scher Aemter fest gekettet. Sie alle hatten freilich auch 
Landbesitz inne, wie das bei den meisten Patriziern Mem- 
mingens der Fall zu sein pflegte.

Don Hans erfahren wir noch, dag er 1497 und 1499 
als Spitalpfleger genannt wird??) Nach Mayr soll er 
1505 gestorben sein.

Er war mit Anna Teuffel, vermutlich Tochter 
des Caspar Teuffel und seiner Frau Barbara

Stadelhofer, II, S. 75.
StgA. Memm. Fol. Bd. 47.

Schieg, verheiratet. Aus der Ehe sind eine Menge Kin­
der hervorgegangen. Das Jahrtagbuch kennt allein deren 
acht?') und das scheinen noch nicht einmal alle gewesen 
zu sein; mindestens ein weiterer Sohn dürfte noch hinzu­
treten. Als erster Sohn erscheint Othmar, wohl der 
gleiche Othmar, der — nach Mayr — zusammen mit 
Raphael Sättelin in den Reichsadelsstand erhoben 
wurdet) Wir können ihn jetzt an die richtige Stelle im 
Stammbaum setzen. Don Othmar selbst erfahren wir wel- 
rer nichts; dagegen sind uns einige Taten aus dem Leben 
des Raphael, der wohl sein Sohn war, überliefert. Am 9. 
Februar 1523 werden UlrichGeßler u. Raphael Sät­
telin eines merkwürdigen Vergehens wegen,mit einem 
Pfund Heller von der hohen Obrigkeit gestraft. In fu- 
gendlichem Uebermut hatten die beiden Geschlechter die Fi­
gur eines Juden aus der Oelberggruppe zu Unser Frauen 
in feierlichem Auszuge durch die Straßen der Stadt getra­
gen u. wohl auch ihren Spott damit getrieben?") Das erste 
Wehen der Reformation machte sich damals, in der Stadt 
bemerkbar und führte hie und da bei den freigeistig Ge­
sinnten zu unerwünschten Ausschreitungen.

Noch im selben Jahre 1523 erheiratete Raphael durch 
seine Verbindung mit Elisabeths H ö r w a r t das 
Augsburger Bürgerrecht?^) Lange blieb das junge Paar 
nicht in Augsburg, schon im September 1526 kam Raphael 
von neuem in Memmingen um Niederlassungserlaubnrs 
ein. und zwar anscheinend für eine längere Reihe von Jah­
ren. Der Rat jedoch erklärte ihm, es sei der Stadt Brauch 
und Ordnung, daß man keinem (Fremden) länger denn 5 
Jahre Burgrecht gäbe?-) Wie lange nun Raphael in 
Memmingen blieb, ist ungewiß, 1548, finden, wir ihn im 
Augsburger Stadtgericht, nachdem er schon 1538 unter dre 
dortigen Geschlechter ausgenommen worden war?") Noch­
mals verlegte er seinen Wohnsitz nach Memmingen und 
hier ist er ohne Erben im Jahre 1552 verstorben."")

Ein zweiter Sohn des Hans war Wolfgang, von 
dem wir aber nur den Namen kennen.

Der dritte ist Jörg Sättelin, verheiratet mit 
Martha Wespach, der Tochter Otto Wespachs 
und der Ursula Besser er. Auch er führt sich als lu­
stiger Geselle ein, der sich um die Sitten der Zeit wenig 
kümmerte und mit dessen Frommheit es in den jüngeren 
Jahren nicht weit her war: „Jörgen Sättelin und all 
trummenschlager und gesellen, so nechtin under wetters- 
zeiten getanzt haben, zu beschicken, jn das fürzehalten^vnd 
darein zusehen", berichtet das Ratsprotokoll vom 23. Juli 
1509. Im Alter freilich mag sein Gemüt anders gestimmt 
gewesen sein; er gehörte mit zu den Patriziern, die sich vom 
alten Glauben nur schwer trennen konnten, und die daher 
auch ihre Stimmen 1530 zugunsten des Augsburger Ab-

Mayr, S. 54. Stammtafel.
R2l. München, Calend. Bl. 84. 
StA. Memm. RP. v. 9. 2. 1523. 
Stetten, S. 250.
SiLl. Memm. RP. v. 14. 9. 152S.
Steilen, S. 250.
Steilen, S. 250.
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schiedes abgaben.-"-) In der Reformationszeit selbst tritt 
er nicht weiter hervor; er scheint es bei der allgemeinen 
Stimmung in Memmingen -für das Geratenste gehalten zu 
haben still zu sitzen und sich nicht weiter bemerkbar zu 
machen. . ,

Als die Stadt 1520 den hinter dem Werkhaus stehen­
den Stadel des Spitals zu einem Salz lag er umbaute, 
wurde das Spital mit Jörgen Sättelins Stadel entschä- 
digt.-"-)

Sättelin gehörte übrigens zu den wohlhabenden Bür­
gern. Seine Steuersumme belief sich 1521 aus 20 Pfund 
17 Schilling Heller?"-)

Sein Sohn Eordian, nach Mayr in erster Ehe mit 
Margarethe Stoppel, wohl der Tochter des be­
kannten Memminger Stadtarztes, und in zweiter Ehe mit 
des Bürgermeisters Hans Keller Tochter Anna ver- 
heiratet, war einer der neuen Männer, die 1525 nach der 
Besetzung Memmingens durch den Schwäbischen Bund in , 
den Rat'kamen;"'") schon das charakterisiert seine Stellung i 
zur Reformation, die er denn auch — gleich dem Vater — 
durch seine Stimmabgabe für die Annahme des Augsbur- 
ger Abschiedes im Innern seines Herzens ablehnte.-"-) 
Trotzdem konnte er sich 1551 nicht entschließen, einer Zita­
tion des Kaisers, die mit der beabsichtigten Regiments­
änderung Zusammenhang und bei der er Bericht über die 
bisherige Zunftverfassung abstatten sollte, Folge zu lei- , 
sten. Er entschuldigte sich mit seinem Alter. und mit 
Kränklichkeit; auch einer zweiten Vorladung wußte er aus 

' m Wege zu gehen.-"-) So ist sein Name nicht mit in den 
^turz der Zünfte verwickelt worden. Immerhin konnte er ' 
seiner Ernennung zum Geheimen in dem neuen Eeschlech- 
terrat nicht entgehen, dem er nun bis zu seinem Tode am 
16. Juli 1560-"-) angehörte.

Zur Zeit des Zunftregiments war er übrigens außer , 
1525 noch 1535, 1547 und 1550 Ratgeb; weiter versah er 
sechsmal (1527, 28, 33, 34, 30, 40) das Amt des Stadtam- 
manns und viermal (1536, 37, 48, 49) war er Großzunft- 
meister.-"b) .

Seine Nachkommenschaft starb erst im 19. Jahrhundert 
aus; sie hier weiter zu verfolgen, liegt außerhalb des Rah­
mens dieser Arbeit.

Von den Töchtern Hans Sättelins, des Käufers 
der E i s e n b u r g, kennt Mayr nur vier: Barbara, 
Juliane, Margarethe und Hildegard. Hierzu 
trirt als 5. nach dem Jahrtagbuch noch eine Anna. Die 
von Mayr angeführten Namen der Ehemänner dieser 
Töchter stimmen mit dem Jahrtagbuch überein.

Barbara Sättelin war verheiratet mit Eg- 
loff Stebenhaber, dem Sohne Hans Sieben- 
Habers und der Afra E g l o f f e r.

Juliane heiratete den bekannten Ratsherrn und 
angjährigen Pfleger der Martinskirche Hans W e y e r. 

Er starb 1519, Juliane 1523.-"°)
Margarethe wurde die zweite Frau Konrad 

Vöhlins von Ungerhausen, des Mitbegründers 
der berühmten Welser-Gesellschaft zu Augsburg. Sie 
starb 1521, nachdem ihr Mann ihr zehn Jahre vorher im 
Tod vorangegangen war.--")

Hildegard war mit Dionys Reicht in von 
Meld egg verheiratet. Nähere Daten über beide stehen 
mir nicht' zur Verfügung.

Anna war anscheinend als Nonne in das Memmin­
ger ElisabethLloster eingetreten, hatte es aber schon 1511 
-wieder verlassen. In diesem Jahre bestätigen die Ge­
schwister Sättelin — leider sind keine Namen genannt — 
der Priorin und dem Convent zu St. Elsbeth, daß sie das 
Gut der Anna Sättel erin, einer gewesenen Con-

§
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venksschwester, so, wie sie es vor ihrem Einirii: ins Klo­
ster besessen habe, empfangen haben?")

Wie weit diese Begebenheit mit einem Eintrag im 
Ratsprotokoll aus dem Jahre 1524 zusammenhängt, nach 
dem der Rat seine Uninteressiertheit an dem zwischen der 
Nonne Sättelerin, die aus dem Kloster gekommen ist, und 
der Priorin samt dem Convente abgeschlossenen Vertrage 
erklärte, vermag ich nicht zu sagen."") Handelt es sich hier 
um den alten Vertrag von 1511, um den es vielleicht zu 
Streitigkeiten gekommen war, oder haben wir es mit 
einem zweiten gleichgearteten Falle in der Familie Sät- 
telin zu tun? Es müßte dann noch ein weibliches Mit­
glied der Familie gegeben haben, von dessen Abkunft und 
weiterem Schicksal wir nichts wissen.

Anna, die Tochter des Hans, war übrigens mit 
Lorenz Seutter verheiratet.

Der letzte Satte lin, dem wir noch eine kurze 
Betrachtung widmen wollen, ist Christo), der spätere 
Stadtammann von Memmingen. Nach Mayr ist er eben­
falls ein Sohn des Hans und der Anna Teuffe?"). Das 
Jahrtagbuch führt ihn nicht unter den Kindern dieses 
Hans auf, kennt ihn überhaupt an keiner Stelle. Auch 
die sonstigen mir zugänglichen Quellen versagen. Somit 
sind wir auf Vermutungen angewiesen: sie weisen aber in 
der Tat aus eine Abstammung von Hans hin. Christo) 
hatte nämlich aus seiner Ehe mit Ursula Bomber- 
ger eine Tochter Anna (?) die wiederum mit Lutz von 
F-^eiourg verheiratet war'"). Dieser Lutz von Frei- 
l g ist aber 1542 Inhaber von Grünen furt, das 
1475 bei der Erbteilung dem Hans zugefallen war. Wir 
dürfen sicherlich annehmen, daß dieses Gut aus dem Erb- 
wege von Hans auf Christo) und weiter auf Anna ge­
kommen ist, die es ihrerseits dem Ehegatten als Heirats- 
gat mitgebracht hatte. Ist diese Annahme richtig, so wäre 
Christo f der Sohn des Hans.

Lhristof begegnet uns zum erstenmal als er 1515 
von Gabriel Stüdlin um 940 fl. rhn. die K ä st - 
linsmühle genannte Mahl-, Säge- und Schleifmühle 
ankaufle""). Die Mühle war Asterlehen des Hauses 
Qesterreich. Der Kauf brächte ihn 1517 in Konflikt mit 
der Merzlerzunft. Ihr gehörten nämlich die Müller an 
und diese fühlten sich darüber beschwert, daß Christof, ob­
wohl er nicht selbst Müller sei, die Mühle mit vier Knech- 
ren, von denen der eine den Meister ersetze, versehen ließ. 
Die Merzler aber verlangten die Verpachtung der Mühle. 
Anfangs scheint der Rat sich um diese Klagen nicht weiter 
bekümmert zu haben. Er ließ die Sache laufen, bis die 
Müller 1518 abermals, und 1519 zum dritten Male ihre 
Klagen vorbrachten. Nun war die Stimmung im Rate 
dem Sättelin nicht günstig, denn es bestand tatsächlich der 
Satz, „daß keiner dem andern in die Zunft greifen" dürfe.

, Grund dieser Ordnung hätte Christof, wenn er die 
Mühle selbst betreiben wollte, die Ercßzunft ausgeben und 
in die Merzlerzunft eintreten müssen. Andererseits wollte 
auch der Rat seinem Ratsgenossen — denn das war Chri­
stof inzwischen geworden — nicht zu nahe treten. Er be- 
rief daher die Zweier zu einer Beratung zusammen. Sie 
srellien sich auf die Seite der Merzler, und so mußte der 
Rat denn entscheiden, daß Christo) die Mühle zu verleihen 
oder aber zu verkaufen habe. Damit war dem Eigentümer 
die bisher betriebene Art ihrer Bewirtschaftung untersagt 
und er mußte sich dem Spruche des Rats fügen"'').

Christof war 1516 erstmals in den Rat als Ratgeb 
gewählt worden; 1517 und 1518 war er Stadtammann, 
die folgenden 2 Jahre wieder Ratgeb und 1521 und 22 
nochmals Ammann'"). Daneben versah er zusammen mit 
Eberhart Zangmeister die Spitalpflege'").

Neben Erünenfurt, das er von seinem Vater Hans 
geerbt hatte, besaß er noch Güter zu Wespach; das geht 
aus dem Ratsbsschlutz vom 21. November 1519 deutlich
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hervor, nach dem Stoffel Sättelins Bauern da­
selbst „geraißsteuert" werden sollten.

Schon oben ist berichtet worden, wie sein Verhältnis 
zu den Eisenburger Verwandten nicht ungetrübt gewesen 
ist, und wie der anfänglich geringfügige Streit um die 
Fischwässer immer schärfere Formen annahm, die dann in 
jener Julinacht 1522 zur Katastrophe und zur schweren 
Verwundung Christofs führten. Wahrscheinlich ist die 
Verwundung die Ursache zu seinem frühen Tode geworden: 
am 7. Februar 1523 nimmt die Martinspflege das „Leut- 
geld", d. h. die Gebühren des Totengeläutes, für Christoph 
Sättelin ein."")

Seine Witwe Ursula Bombergin wird 1539 
noch erwähnt. Am 31. Mai ds. Js. vertragen Hans 
Hart lieb und Georg Meurer als Thedingsleute 
Lutz von Freiburg als Befehlshaber seiner Schwiegermut­
ter Ursula Bombergin, weil. Christoph Sättelins sei. nach­
gelassener Witib, wie auch für sich selbst als Inhaber von 
Grünenfurt an einem Teil und die Gemeinde Amendingen 
mit Wissen ihrer Eerichtsfrau Barbara Sättelerin, wei­
land Sebastian von Berwangers sel. nachgelassener Witwe, 
Inhaberin der Eisenburg — für die ihr Bruder Stoffel 
Sättelin, Bürger zu Memmingen, anwesend ist — am an­
deren Teil die Irrungen wegen Mähens, Triebs und 
Tratts sowie wegen Krebens im Heuenbach."")

Aus diesem Urteilsbrief von 1539 geht klar hervor, daß 
Lutz von Freiburg der Schwiegersohn des Stadtammanns 
Christoph war. Auf den Widerspruch mit der Urkunde vom 
20. Dezember 1542, in der Lutz der Schwager des Eisen­
burger Christoph genannt wird, habe ich schon oben hin­
gewiesen und versucht den Widerspruch zu lösen.

Damit können wir von den Sättelin Abschied neh­
men. Ich glaube ihre Stammtafel — mit geringen Aus­
nahmen — einwandfrei aufgestellt und damit auch die von 
Mayr gemachten Fehler und Versehen o-cichtigt zu haben.

^lA. Memm. Aemterbuch. 
Sontheimer, I. S. 508.

"") StA. Memm. 308/1.
StA. Memm. Fol. Bd. 37.

Memminger Bader und Bäder
Von L. Mayr fStembach).

I. Das Baderhandwerk.")
Der „Lader" ist schon 200 Jahre tot. 100 Jahre lag 

er im Sterben. Doch ein Grund, ihn auch hier zu bespre- 
, chen, nachdem schon ein ganzes Schrifttum über ihn und 
! sein Gewerbe und das Leben und Treiben in seiner Stube 
! besteht. Ein weiterer Grund, dies zu tun, ist der, daß wir 

eben daran sind, auch seinen N a m e n zu vergessen und mit 
> „schöneren" Namen zu vertauschen: denn der brodelnde 
i Drang nach Schönheit und Würde, der uns seit zwei Jah­

ren verzehrt, läßt allerorts „Rasierkabineis und Frisier­
salons, für Herrn und Damen separat, mit Ondulation und 
Manicure" und wie das Teufelszeugs sonst heißt, erstehen. 

, Und das ist das Grab des ollen ehrlichen „Baders", des

's) Anmerkung: In diesem I. Teil ist auf folgende Quellen und 
Hilfsmittel unter folgenden Stichworien verwiesen: Bauer Max, 
Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit, 2. Aufl. Leip­
zig 1902 — Clauh Friedr., Memminger Chronik des —; heraus- 
aegeben von Friedr. Döderlein, Memm. 1894 — Fischer Gg., Gesch. 
d. St. Ulm; Ulm 1863 — Hoffmann Dr. Rob., Die Augsb. Bäder 
und das Handw. der Bader. Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Schwaben, 
Augsburg 1885 — Höfler Dr. M., Volksmedizin u. Aberglaube in 
Oberbayern; München 1888 — Kriegk Dr. G. L., Deutsches Bür­
gertum im Mittelalter; Neue Folge; Frankfurt a. M. 1871 — Lam­
me r t Dr. G., Volksmedizin u. mediz. Aberglaube in Bayern; Würz- 
burg 1869 — L uz Gg„ Beiträge z. Gesch. d. ehem. R.St. Biberach; 
Biberach 1876 — Martin Alfred, Deutsches Badeleben in vergang. 
Tagen; Jena 1906 — Schorer Dr. Christoph, Chronik von Mem­
mingen; Memmingen 1660 — Sontheimer Martin, Die Geist­
lichkeit d. Kapitels Ottobeuren I; Memmingen 1912 — Sta., S t b., 
Sti: Stadt- bezw. Stiftungsarchiv Memmingen, Stadtbibliothek — 
Stählin Chr. Fr. o., Wirt. Geschichte I, Stuttgart 1841 — T ud i- 

' chum, Geschichte d. deutsch. Privatrechts; Stuttgart 1894 — O.-A. 
Ulm, Beschreibung des Oberamts U.; Stuttgart 1897 — Unold 
Jak. Fr., Gesch. d. St. Memmingen; Memmingen 1826 — Zap- 
pert Gg., Ueber das Badewesen mittelalt. u. spät. Zeit; Arch. f. 
Kunde österr. Geschichtsquellen, 21. Bd.; Wien 1859.
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Wortes, das uns vorher noch geläufig war. Und wenn wir 
gar einige Jahrzehnte zurückdenken, als man noch nicht so 
redete „wie in Barbierstuben", da spielte der Bader noch 
seine Rolle, obwohl wir uns schon damals nicht im Träu­
men des „Badens" wegen an ihn wendeten. Aber mit einer 
Zähigkeit, die seine ursprüngliche Wichtigkeit ahnen lägt, 
hatte sich das Wort für einen ursprünglichen Nebenberuf, 
der nun zum Hauptberuf geworden, erhalten: Wenn wir 
uns auf dem Holperpflaster alter Städtchen die Kopfhaut 
geschlissen, hatten wir noch so viel Mut und Kraft selbst 
zum „Bader" zu laufen (Sanitätsautos gab es damals noch 
nicht) und dieser flickte mit Heftpflaster und dem unver­
meidlichen „Darbol" und „Charpie" den Schaden so kunst­
gerecht, daß heute kaum noch eine Ehrennarbe sichtbar ist. 
Bohrte und nagte es uns im Kiefer, so gingen wir mit 
zwei tränenden Augen zum „Bader" und kamen mit einem 
lachenden und einem tropfenden wieder heraus. Auf die 
heiligen Zeiten schor er uns die Staffeln glatr, dir. Mutter 
in der Zwischenzeit mit der Flickschere geschnitten. Wö­
chentlich einmal kam er höchstselbst zum Pater, kramte seine 
Scheren, Messer und Neuigkeiten aus, ohne daß man des­
halb unverschämt von „salbadern" redete; denn man fand 
es für selbstverständlich, datz der, der zu allen kam, mehr 
wußte als jener, der allein in seiner Werkstatt schaffte. 
Vielleicht jährlich zweimal lietz sich Vater schröpfen. Daran 
lernten wir unvergeßlich Geheimnisse der Physik und Phy­
siologie ergründen. Und führte uns der Schulweg an Ba­
ders Fenster vorbei und hatten wir Glück, so sahen wir 
r xvoll den „Stift" in einer Schale das Blut aus einer 
Aoerlatzwunde auffangen. Da endlich in jenen seligen Zei­
ten die Handwerker meist am Fenster arbeiteten, noch keine 
„Nerven" und Geheimnisse kannten, wir ihnen also unge­
stört stundenlang zuschauen durften, so konnten wir am 
Fenster des Baders sogar die Entstehung eines neuen Ge­
bisses verfolgen.

Damit dürfte der damalige Bader gekennzeichnet 
sein: Lauter Tätigkeiten, die mit seinem Namen nicht 
das geringste zu tun hatten. Wir aber wollen nun den 
echten, den wirklichen Bader in seinem Hauptberuf, der 
ihm den Namen gab, aus dem milbenzerfressenen, staubbe­
deckten, beschaulichen Dasein im Memminger Stadt- und 
Stistungsarchiv ans Sonnenlicht zerren. Datz er diese Ar­
beit wert ist, wurde schon gesagt. Es sei nur noch darauf 
hingewiesen, datz auch die vielen Familiennamen in 
ihren verschiedenen Schreibungen, die sich von des Baders 
Tätigkeiten (baden, scheren, reiben, zwahen) ableiten (s. die 
„Deutschen Familiennamen" von Pros. Heintze), die 
Stratzen-, Orts- und Flurnamen, die mit diesem 
Berufe Zusammenhängen, die Sprichwörter, N e ck- 
und Spottnamen, die ihm ihre Entstehung verdan­
ken (s. das „Schwäbische Wörterbuch" von Hermann Fi- 
' :) die einstige Bedeutung dieses Handwerks verkünden.

Leider ist es nun an dem, datz wir während der B l ü- 
tezeit desVaders, das ist das 13. und 14. Jhdt., von 
ihm im hiesigen Archiv so viel wie nichts finden, eigentlich 
überhaupt nichts. Denn was auf ihn deutet, müssen wir 
im 2. Teil, bei Besprechung der einzelnen Bäder in der 
Stadt und auf dem Land, bringen. Wenn ver Ilrkunden- 
schieber, der i. I. 1010 das Hospital gründen läßt, von ei­
nem aestuarium in Memmingen spricht, so beweist dies 
nur, daß er in einer Zeit lebte, also vielleichr und wahr­
scheinlich in der angegebenen Blütezeit, in der man ein 
Badehaus als derart wichtig ansah, datz man es selbst in 
einer unterschobenen Urkunde für einen 2—3 Jahrhunder­
te rllckliegenden Eeschichtsabschnitt nicht unerwähnt lassen 
durfte. Die wirklichen Memminger Bader aber machen 
erst von sich reden und reden von sich, als ihr Stern im 
Sinken ist, als ihr Beruf infolge neuer Verhältnisse ins 
Ereisenalter eintritt, als sie sich andersgearteten Umstän­
den anpassen müssen, als sich eine völlige Wandlung der 
Lebensweise vollzieh und damit eine Hinaufschichtung 
von Vevölkerungskreisen. Solche Umlagerungen im Volks­
körper vollziehen sich, das wissen wir nun aus eigener Er­
fahrung, nie ohne Krämpse und Eeschwürbildungen. Un­
serer Bader Pasfionsweg nimmt seinen Anfang um 1500. 
Die Schorersche Chronik berichtet i. I. 1492 und 1502 von 
Balbierern. Damit hat sich auch in Memmingen eine 
schmerzhafte Trennung zweier bisher vereinter Berufe an­

gebahnt uns damit ein gegenseitiger Kampf ums Brot. 
Im Jahre 1534 wird vom Rat eine die Wundärzte, Bal- 
bierer und Bader betreffende „Ordnung" erlassen, ein 
Zeichen, daß dieser erwähnte Kampf ohne obrigkeitliches 
Eingreifen nichl mehr in geordneten Bahnen verlausen 
konnte. Leider ist diese Ordnung anscheinend spurlos ver­
schwunden. Erst das Jahr 1549 ist für uns greifbar und 
die Bader verschwinden von da an nicht mehr aus den ma- 
gistratischen Akten. Damit sind wir aber schon inmitten 
einer Zeit, in welcher das Baden in den städti­
sch e n B a d st u b e n Nebensache war und ein 
hitziges Ringen um das Recht an Betäti- 
gungen entbrennt, welche, einst Nebenbetrieb in den 
Badstuben, von dem neuaufblühenden Stand der Bar­
biere zum Hauptberuf erhoben, von den dem Hunger 
ausgesetzten Badern mit Verzweiflungsgrifsen umklam­
mert werden. Der Kampf hat trotz mancher uns lächerlich 
und kleinlich anmutendsn Formen etwas Tragisches an 
sich, wie das Versinken anderer Stände und Geschlechter — 
ein Grund mehr, in diesen Blättern Raum zu finden.
1. Trennung der Wundarznei von dem rein 

handwerksmäßigen Beruf desVaders.
Die Badstuben waren ehedem die Kurplätze des Vol­

kes gewesen, die Bader kraft ihres Berufes, ihres Um­
ganges mit dem menschlichen Körper gleichsam die gebore­
nen Doktoren für das „gemeine Volk". Zappert meint 
zwar (S. 102), daß die Dadstuben erst dazu geworden, als 
die Scherer dieselben an sich gebracht, da die Bader nur das 
Hauswirtschaftliche der Stube verstanden und alles Ope­
rative den Scherknechten überlassen hätten. Das mag zu­
treffend sein für die spätere Zeit (16. Jrhdt.), wenn er hier 
unter „Badern" die Badknechte verstanden wissen will, die 
sich aus allerhand, sonst nirgends unterkommendem Gelich­
ter rekrutierten. Aber in der früheren Zeit, bis Mitte 
des 15. Jrhdts., wo sich Baden und Scheren in einem gab, 
d. h. wo die Badstube eben auch die Scherstube war, war der 
Bader auch Hausarzt für alles. Höfler, selbst Arzt, erklärt 
dies damit (S. 6), daß die ärztliche Kunst im Mittelalter 
die Astrologie war, das Kalendermachen, das Kurieren 
nach Mondphasen und die ärztliche Raterteilung nach Him­
melszeichen. Diese Aerzteschule hielt ein handgreifliches, 
mechanisches Eingreifen in den Organismus unter ihrer 
Würde und überließ dies den Chirurgen, den „ehrlosen" 
Badern, Bruchschneidern, Scharsrichtern, Abdeckern . . . . 
Nach Martin (S. 83) klagt 1578 die alte bayerische Lan- 
Lesordnung sogar, daß „die alten Ehrhafft Pader und Pad- 
stuben, dabei hievon guete wundärtzt gefunden wor­
den" in Verfall gerieten. Martin wendet sich ausdrück­
lich gegen Zappert (S. 70), wenn er sagt, daß unter 
diesen Badern, die hier Wundarznei ausübten, gewiß nicht 
Gesellen oder Knechte des Schererhandwerks, welche von 
den Badstubenbesitzern angestellt seien, zu verstehen seien, 
sondern letztere seihst. Inzwischen mag nun die ärztliche 
Schule eine Wandlung durchgemacht haben. Wenigstens 
finden sich im 15. Jhrhdt. bei allen Autoren Loslösungsbe- 
strcbungen der Wundarznei. Kriegk (S. 32) setzt dies 
in Frankfurt für 1497 fest durch Aufstellung eines eigenen 
von der Zunft der Scherer befreiten Chirurgen. Nach 
Hoffmann (S. 32) wäre dies in Augsburg erst 1638 
vor sich gegangen. Für Memmingen gilt das Jahr 1534. 
Nun war es allerdings noch nicht so weit, datz eigene wund- 
ärztliche Schulen errichtet wurden, die Höfler erst spät 
(für Aibling z. B. 1633) findet, und die, weiche darin ge­
lernt hätten, werden vom Landrichter Dr. Ströber noch 
1782 (Höfler S. 59) für nicht viel mehr denn Bartscherer 
eingeschätzt. Aber die Bader und Scherer lernten die 
Wundarzneikunst praktisch. Viele, z. B. die Feldschere!, 
werden sich schließlich ganz auf sie verlegt haben, desgleichen 
jene, die keine Badstubengerechtigkeit erlangen konnten, 
wozu schon die um 1500 einsetzende Abnahme der Badslust 
Vorschub leistete. Da aber andrerseits das Volk mit seiner 
bekannt großen Zähigkeit des Glaubens und Vertrauens 
an seinen volkstümlichen „Aerzten" festhielt und von den 
Buchärzten (Höfler), die sich Physici nennen ließen, nicht 
viel wissen wollte, so blieb es beim alten, nur daß von 
Seiten der Obrigkeit höhere Anforderungen an jene ge­
stellt wurden, die die Wundarznei treiben wollten. Wie 
schon erwähnt, fand ich die Ordnung von 1534 nicht. Auf 
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sie ist verwiesen 1614, als der Sohn des Balbiers Sylvester , 
Mayr bei einem berühmten Schnitlarzt in Reutlin- , 
gen gelernt, welcher aber keine offene Werkstatt gehabt. 
Die hiesigen Meister wollen aus dem letzteren Grunde, also 
aus reiner Formsache, Liese Lehrzeit nicht in die gebotenen 
5 Lernjahre einrechnen, worüber sich der Vater beschwert. 
Rat entscheidet, es verbleibe bei den klaren Artikeln von 
1534 (Sta. 405. 5). Auf sie ist weiters Bezug genommen 
1681 in Len Klagen der Barbiere gegen die Bader, wobei 
sie aus eine vor mehr als 150 Jahren erteilte Ordnung 
verweisen (St. 405. 7) und endlich 1690, wo sie gegen ihre 
Handwerksverwandte erklären, daß ihre Artikel schon ur­
alt seien, datz sie schon den Barbieren gegeben worden, „ehe 
wir und die Bader gewesen", datz die Artikel der Wund­
ärzte schon 1534 deutlich ausdrücken, datz damals schon 
Wundärzte, Barbiere und Bader zu tun gehabt (Sta 405. 
16). Aus diesem lägt sich wohl soviel schließen, datz 1534 
in Memmingen der erste Schnitt in den Baderberuf ge­
macht wurde zur Trennung der Wundarznei von diesem, 
wenn auch die völlige Lösung erst viel später vollzogen 
wurde, wie wir noch hören werden. Wohin die Fahrt vor­
erst ging, zeigt uns das nächste vorliegende Dokument von 
1549, die von Augsburg übernommene „Ordnung deren die 
Wundarzney und Aderlässen zu Augsburg pflegen unnd 
kreyben, auch ofsenlich Bad haben und hallten wöllen", 
welche mit kleinen für Memmingen angepatzten Aenderun­
gen im genannten Jahre in Kraft trat. Datz 1535 neben 
dem Stadtphysikus (Stadtarzt) auch ein Stadtwund- 
a r z t, Meister Hans M o s e r, Bürger und Barbierer, er-

mt (Clauß 227- und Sta. 404.6, Palbieren Pact), dürf­
te unsere Meinung nur erhärten. Bezüglich des letzteren 
sei erwähnt, datz er „zu den Zeiten, wann der Sterbend 
und pestilentz in der Statt regiren würden, ain besunder 
gemach und wesen in dem Neuen Haus, darin In meniglich ! 
zu finden weiß, sampt den seinen haben soll; dafür erhält 
er, so lange er in dem Neuen Haus ist, wöchentlich von der ' 
Statt 30 Schill. Heller, sonst nur 25." Es dürfte der ge- 
nannte Schnitt und Schritt des Rates damals zu ernstlichen 
Mitzhelligkeiten zwischen Badern und Barbieren geführt - 
haben, weswegen sich wohl die Stadt um Rat an Augsburg 
gewendet und von dort deren neue Ordnung von 1549 er­
hallen haben mochte. Auch aus politischen Gründen war 
die Neuordnung notwendig. Karl V. hatte 1548 das ganze 
Sradtregiment umgestotzen, was auf die Zünfte im allge­
meinen und auch auf unser in Rede stehendes Handwerk 
im besonderen von Einfluß war, und, was letzteres betrifft, 
in einer Zusammenstellung von Artikeln aus dem Jahre 
1668 (Sta. 405. 1) folgendermaßen geschildert wird: „Die­
weil die Römisch. Kays. Maysstät usw. im jüngst verschie- 
nen 1548. Jahr nämlich am Samstag nach unser lieben 
Frauen Himmelfahrt (18. August), aus allerlei ansehnlich 
und damals vorgehaltenen Ursachen und Bewegungen das 

"uze Regiment und den Rat aufgehoben, daneben auch alle 
^nste kassiert und neuen Rat eingesetzt, also haben neu­
erwählte H. Regenten und Ratspersonen die Zünfte in un- 
lerschiedliche Rotten oder Handwerker, wie anderen Orts 
üblich, verordnet, auch althergebrachte Ordnungen der er­
wählte Meister mit Fleiß abhören und nach jeden Hand­
werks Notdurft ändern, mindern, mehren und neu ordnen 
lassen. Also auch der beeden ehrbaren Handwerk der Bar­
bierer und Bader", „zum Schutz des Volks Leibs und Le­
bens" wie der 1. Artikel der Ordnung besagt.

Der 2. Art. dieser Ordnung (Sta. 405. 1) setzt fest, daß 
„hinfüro kein unbewährter Barbier noch Bader der Wund­
arznei und Aderlässen pflegen, auch derhalben den Besitz 
allhier ntt haben, desgleichen kein Büchsen noch Aderlaß­
zeichen aushenken noch aufsetzen soll, er sei denn von den 
verordneten geschworenen Maistern, so auf jeden demselben 
Handwerk geordnet sind und hinfüro werden, probiert und 
von Rat als tauglich angesagt und zugelassen". Die Wund- 
arzneikunst, wozu der Aderlaß gerechnet ist, ward mit die­
ser Bestimmung der freien (handwerksmäßigen) Aus­
übung entzogen und vom Bestehen einer Prüfung ab­
hängig gemacht. Ausdrücklich wird aber noch (Art. 4 und 
5) .daran fest gehalten, daß sowohl Barbier als Bader sich 
diesem Examen unterwerfen können. Für manchen Leser 
dieser Blätter möchten wohl die Fragen, die in diesem 
Examen an die armen Kandidaten gestellt wurden, nicht 

ohne Belang sein. Ein Glück für uns, datz schon damals so­
gar in diesen „praktischen" Angelegenheiten ziemlich papie­
ren gehandelt wurde. So sind uns die „Fragepunkte" 
eines Examens v. 1555 erhalten geblieben (Sta 405. 2.).

Erstlich: 1. Wie lang er bei dem Handwerk gewesen?
2. Was er für Lehrmeister gehabt?
3. Ob er sich der Wundarznei und was darzu gehört, 

angenommen und derselbigen etwas erfahren, mehrmals 
gesehen, was er darin handeln und ins Werk bringen kön­
nen, ob er sollichs auch mit gutem Gewissen und Verstand 
tun wollen und können?

4. Was er für Instrument und Werkzeug habe?
5. Ob er die genannten Salben, Pflaster, „Bulffer" zu 

bereiten und zu machen ein Wissen habe?
Der Geschwülsten halb: 6. Was er für einen- Unterschied 

unter den Geschwüren oder Geschwülsten habe, wie manche 
derselben ungefährlich sein mögen?

Wie dem zu helfen sei? Was zu jederzeit Larüberzu- 
legen? Wie üe sich gemeinlich enden und abzustellen sein?

Der Wunden halb: 7. Was Unterschied darunter? 
Welche ganz gefährlich und tödlich seien? Wie das Blut 
anfänglich zu stillen? Und was er dazu gebrauche?

8. Wie er heften wolle, auch welche Wunden nicht 
leichtlich sollen geheftet werden?

9. Wenn die Heft wiederum aufziehen? Wie die Wun­
den mit Beischläg und Binden zu versehen?

10. Wie die Wunden zu säubern und zu waschen und 
was dazu zu gebrauchen-?

11. Ob er mit Schwertsalben, Sälblen zum Fleischzie- 
hen und dergl. versehen sei und die machen rönne?

12. Was er für Hauptpflaster, Stichpflaster, Ziehpfla- 
ster und dergl. gebrauche und was er für einen Unterschied 
darunter habe? u. s. f.

Ein noch größeres Glück für uns, datz sogar noch das 
Protokoll dieser (anscheinend) ersten Prüfung auf die 
Wundarzneikunde in Sta. 405. 3 vorliegt (12. Aug. 1555): 
Verzeichnis, welchermassen die Barbierer, Bader und an­
dere, so sich der Wundarzney allhie gebrauchen, uff beschehe- 
ne ordennnliche Befragung, neu gemachter Ordnung nach, 
durch die Examinators befunden worden:

1. Erasmus Blicklin, hat auf beschehene Fra­
gen geantwortet, daß die Herren Examinatores „ain gutts 
wolgefallen und benuegen gehabt."

2. Haus Schweickart, genannt der schwarz Bader, 
hat angezeigt, daß er sich alters halber der Wundarznei 
nicht mehr unterfahe. Habe sich, nachdem er vom Bad ge­
kommen, ein Scherstüblein gemacht, etwa einen zur Aber 
gelassen, einen Zahn utzbrochen und dergl. Er lasse sich die 
neue Ordnung wohl gefallen, wisse aber nicht zu antwor­
ten. Habe in der Jugend wohl auch etwas gekonnt und 
bei geschickten Meistern gesehen. Er brauchs nicht mehr — 
und wurde nicht weiter befragt. Mit

3. Sebastian Eettling, 4. Jakob Zwick, 5, 
Tho m a sK e r l e r, 6. K a s p a r Z w i ck ist man ziemlich 
zufrieden. Nr. 5 wird das Eingeben von Arzneien „abge- 
strickht" und Nr. 6 beklagt sich, daß die Bader und andere 
zur Ader lassen und daß es dabei übel zugehs.

7.M a n g, Schulbader, habe sich der Zeit her des 
Wundarzneiens nicht sonderlich angenommen, wolle sich 
künftighin, so ihm etwas zu binden und zu heilen zukom- 
me, einen geschworenen Meister zu sich nehmen. Habe 
schließlich auf einige Fragen Antwort geben wollen, „wo­
bei sie es dann bleiben lassen mußten".

8. Jakob Laucher ist in ähnlichem Falle, sonst 
„ziemlich" geantworret, wolle bei alten Schäden und „Uß- 
gliedungen" einen verständigen zu sich nehmen.

9. Wende lin M a i r, 10. Jerg Schall er, 11. 
Hans Krauß haben gut und sehr gut geantwortet.

12. Stoffel Blicklin sei als junger angehender 
Meister etwas fleißiger und ernstlicher verhört worden; 
er habe 8 Jahre auf dem Handwerk gewandert, auch seine 
Meister angezeigt und gut geantwortet; er werde trotz sei­
ner Jugend nach Uebung geschickt werden.

Darauf sei den Badern gesagt worden, daß, so sie sich 
der Wundarznei oder des Aderlässens befleißigen, müßten 
sie gesondert verhör: werden.
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13. Thomas Mair im obern Bad: Er begnüge 
sich des Bads, habe in 3 Jahren nie Ader geschlagen, höch­
stens hie und da einen Zahn brachen. „Ist dabei belasten 
worden".

14. Dalthuß Küpfferlin in Negelins 
Bad desgl.

1b. Veitt (Eilig) im neuen Bad, arzneie nicht; 
als er noch zu Boas gewesen, habe er allerdings dies ge­
tan; könne weder lesen noch schreiben.

16. Hans Hermann, Niedergassenbader, 
gebrauche bloß Badens, das er gelernt.

Aus diesem Prüfungsergebnis geht mancherlei hervor. 
Für uns ist von Belang, daß sich die Scherstüblein anschei­
nend schon sehr verbreitet haben, was wir uns für später 
merken wollen, und daß die Bader nicht ganz unberechtigt 
— über die Achsel angesehen wurden. An sie hatte der Rat 
8 Tage zuvor ein Dekret erlassen (Sta 405. 4), daß sie sich 
des Arzneiens zu enthalten hätten, wozu sich außer dem 
Schulbader 4 auch erbötig zeigten, während letzterer dazu 
gedrungen werden mußte. Daß er in der Liste unter den 
Barbierern aufgeführt ist, scheint darauf hinzudeuten, daß 
er dieses Handwerk erlernt hat, während die andern 4 Bad­
stubeninhaber Nur-Bader sein dürften.

Die übrigen Artikel dieser ersten vorfindlichen Ord­
nung von 1549 können wir kurz abhandeln. Die Meister 
hatten jährlich am Schwurtag zu schwören getreulich zu 
warten Arme und Reiche, Kranke; Arme der Armut halber 
nicht zu verkürzen; keinen Menschen, so er's begehrt, in 
"äsen Zeichen oder schwerer Krankheit ohne Rat und Er- 
.^.ubnis des Doktors zur Ader zu lassen (außer in Pesti­
lenz); auch nicht von hinnen zu ziehen, wenn sie kranke 
Leute unter der Hand haben; alle zu verbindenden Perso­
nen bes. bei Schwerverwundeten dem Bürgermeister anzu- 
sagen, wohl auch zu fragen, auf wen solche Verwundung be- 
schehen. . (Art. 4). Noch 1660 wird auf diesem „gelehrten 
Eid" bestanden. — Die Ordnung soll jährlich und so oft 
einer Meister wird, durch den Vorgeher verlesen werden. 
(Art, 26, wiederholt 1587 und 1660). Dieser Obmann der 
geschworenen Meister wird aus ihnen und durch sie ge­
wählt (Art. 27) und ist zuvor dem Rat vorzustellen. Er 
hat nach der Ordnung von 1587 solche, die ihr zuwiderhan­
deln, so sie der Zunft angehörig, zu „beschicken", die andern 
dem Rat zu melden, der sie dann zu strafen wissen wird.

Die Prüfungskommission (1549 nach Art. 5 drei Bar­
biere und 3 Bader, 1594 zwei Doktores und 4 Barbiere 
oder Wundärzte, 1639 vier Barbiere und Bader) konnte 
ihres schweren Amtes nicht umsonst walten. Aus den mehr­
fach vorliegenden Zusammenstellungen ist ersichtlich, daß 
was ehedem den Zunftmeistern, Räten und Zwölfern zu 
vertrinken gereicht werden mußte, nunmehr den geschwo­
renen Meistern zu geben war (1639 je 1 Reichstaler).

Einen Mangel der 1. Ordnung holr die von 1594 nach: 
-Ler bei der Meisterprobe „verfüele", soll im nächsten hal­
ben Jahr nicht mehr zugelassen werden, und alte Meister 
und solche, welche vor dieser Ordnung vom 8. 4. 1594 sich 
Meister genannt, so Handwerk der Wundarznei erlernt, 
sollen sich verhallen wie in Punkt 2 angegeben, d. h. sie sol­
len sich fleißiger erzeigen und wo sie einen Fall nicht ver­
stehen, einen Doktor oder einen erfahrenen Meister zuzie­
hen; solchen aber, die es nicht erlern: (1549 Art. 12: denen 
es abgeschlagen wird), denen ist alles Arzneien verboten 
abgestrickt (da wegen Schädigung von Patienten aus 
Unfleitz und großer Unerfahrenheii Klagen entstanden 
sind.) Der Rat zwingt sie, entweder die Meisterschaft ab- 
zulegew oder den Beschädigten Abtrag zu tun.

Die Voraussetzungen des M e i st e r r e ch t s 
waren folgende: Art. 8 der ersten Ordnung verlangt in er­
ster Linie ehrliche Geburt des Lehrjungen — also 
wurde auf Wohlansehnlichkeit im Handwerk gehalten, zum 
mindesten daraus, daß jene, welche zu den höheren Graden, 
der Meisterschaft im Barbier- und Wundarztberuf, zu ge­
langen gedachten, nicht schon durch die Geburt außerhalb 
der Bürgersüppen und Zünfte standen. 1565, 1587, auch noch 
1660 wird sogar verlangt, daß dieser „ehrliche" Eintritt in 
die Welt durch Zeugen oder Briefe nachzuweisen ist. Mit 
dieser Ehrlichkeit der Geburt hat es folgende Bewandtnis. 
In vielen Gegenden Deutschlands war der Bader unehr­
lich. d h. außerhalb der in Zünften kastenartig abgeschlosse­

nen bürgerlichen Gesellschaft stehend, hauptsächlich im Nor­
den, wie bei uns der Scharsrichter. Martin (S. 91) meint 
dazu, daß diese in den älteren Zeiten bestehende Unehrlich- 
keit der Bader ihren Grund darin habe, daß die Hefe des 
Volkes zu ihren Angestellten zählte (ähnlich Zappert 132, 
Kriegk 34). Das ist irrig; denn dieses Gesindel kam, wor­
auf ich schon hingedeutet, erst in die Bäder, als diese erstens 
im Verfall waren; zweitens ward zu eben dieser Zeit die 
Unehrlichkeit gesetzlich durch König Wenzel ausgehoben, 
worüber noch des näheren zu reden sein wird. Auch Höf- 
lers Ansicht (S. 57), daß die Unehrlichkeit aus der Hantie­
rung bei dem von Krankheitsdämonen reinigenden Bade 
beruhe, wird kaum das Richtige trefsen; denn dann müßten 
auch die Priester unehrlich sein, während gerade die Prie­
sterweihe von allen gesellschaftlich anhaftenden Makeln be­
freite. Meine unmaßgebliche Meinung ist die, daß diese 
merkwürdige soziale Einschätzung aus den ältesten heidni­
schen Zeiten stammt, wo sie aber nicht wie später ein 
Brandmal, sondern wie bei dem außerhalb der Sippe und 
Markgenossenschaft stehenden Medizinmann und Priester 
gleichsam „internationale Achtung" ähnlich der „Exterri­
torialität" unserer fremden Gesandten bedeutete. Höfler 
weift selbst auf den ähnlichen Fall kastenartiger Abgeschlos­
senheit in den „Erbschmieden" hin. In Süddsutschland fin­
den sich kaum mehr schriftliche Nachweise der „Unehrlich­
keit" der Bader. Dagegen glaube ich Spuren 
derselben darin erblicken zu dürfen, daß 
Memmingen i. I. 1607 auf Anfrage an Ra- 
vensburg mitte ilt, daß den (auch damals noch) 
„unehrlichen" Scharfrichter und seine Leu­
te nicht die Barbiere sondern die Bader 
zur Ader zu lassen und zu schröpfen haben. 
(Sta 405. 4).

War die Voraussetzung der ehrlichen Geburt gegeben, 
so mußte der Lehrjunge zur Einschreibung (im Zunft­
buch) angezeigt werden und hieraus mindestens 2 Jahre 
lernen (Art. 8), 1565: 3 Jahre, 1587: 1—2 Jahre in einer 
Stadt (oder „Rinckhmauer" 1579 und 1593). Wohl nur 
um Uebersetzung des Handwerks mit Anwärtern hintan- 
zuhalten, wurde später (1583) den neugebackenen Meistern 
erst nach 5 Jahren gestattet, einen Lehrjungen anzunehmen 
und nach dessen Ausbildung wieder 2 Jahre auszusetzen, 
was 1618 jedem Meister auf je 1 Jahr auferlegt wird.

Der Art. 8 setzt endlich eine Wan derzeit von 
fünf Jahren fest, während 1565 für Barbiere vier Jahre 
bestimmt werden (als Barbiere!). Solchen, die auswärts 
gelernt haben, wird außerdem noch eine „Lernzeit" von 
zwei Jahren bei Memminger Meistern auserlegt, welche 
aber (1616) an den süns Wanderjahren angerechnet wer­
den. Hier spielt der schon erwähnte Fall des Barbiers 
Sylvester Mayr herein, welcher 1607 stirbt. Die Witwe 
bittet ihren Sohn schon vor den erstreckten füns Wander­
jahren annehmen zu dürsen bezw. die bereits abgelausenen 
Wanderjahre hier anzurechnen, was aus Grund des De­
krets vom 21. 6. 1616 genehmigt wird. 1587 ward des nä­
heren die Beibringung dieser Wanderjahre dahin be­
stimmt, daß Barbiere und Wundärzte diese Zeit bei ehrli­
chen Meistern„servieren" müssen, um dann hier „ledigen 
Standes" vor der Prüfungskommission die Emplastra und 
Unguenta (Salben), so ihnen auferlegt, zecuncium orreru 
fleißig zu präparieren und zu machen (womit neben dem 
papiernen Examen das M e i st e r st ü ck eingeführt wirds. 
Das Lehrgeld (Lerngeld) tritt erst 1563 auf und wird 
auf 10 sl. in Münze festgesetzt, wogegen der Meister aber 
auch verpflichtet ist den Lehrling in Kost und Wohnung zu 
nehmen, was anscheinend von diesem und jenem unterlas­
sen worden ist. Wollte einer mit weniger vorlieb nehmen, 
so soll es ihm unbenommen sein.

Unter den Gesellen gab es um diese Zeit Persönlich­
keiten, die mit den Ehrbegriffen der bürgerlichen Gesell­
schaft nicht in reiner Seelenharmonie standen. Manche 
Bestimmungen der ersten Ordnung weisen darauf hin und 
die Sprichwörter, die in manchen Landschaften über die 
Bader in Umlauf waren, dürsten sich wohl nur auf diese 
Kameraden, nicht aber auf die Badstubeninhaber beziehen. 
Da in Memmingen kein derartiger Fall aufbewahrt ist, 
kann ich auf die Literatur verweisen, und über sonstige 
Zustände in Badstuben werden wir noch zu sprechen haben.
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Hier einschlägig ist eme Klage der geschworenen Meister 
Erasmus Plicklin, Sebastian Gettling und Hans Mayr 
von 1566 (Sta 405. 4) gegen Balthus Kupferlin und Mar- 
tin'Nipein u. andere Bad knech t e als unbewährte (d. i. 
nichtgeprüfte) Mitgenossen des Handwerks in verschiedenen 
Angelegenheiten, wobei wir aus Küpferlins „Widerrede" 
erfahren, datz die Dadknechte nur da gerne arbeiten, wo es 
gute Mähler gibt. Gegen diese wanderlustigen Gesellen 
setzt Art. 18 der ersten Ordnung fest, datz kein Barbier, 
Bader oder Baderin angeid.ingte Bad- und Scherleut haben 
oder weiters dingen,die nicht zuvor ihres früheren Dienst- 
herrn Einverständnis dazu erholt. Der Knecht, der wider 
seines Herrn Willen diesem vor der Zeit aus dem Dienst 
geht, soll in keines andern mehr zugelassen werden ohne 
Rats Erlaubnis (Art. 15 und 20), was 1603 des genaueren 
ausgeführt ist: innert eines Jahres darf ihn niemand an- , 
nehmen und dann hat er zuvor 1 fl. zu zahlen. 1609 wird ! 
über die böse Gewohnheit von Gesellen und Jungen Be­
schwerde geführt, datz sie in 2, 3 oder 4 Bad-, Scher- oder 
Barbierstuben gehen und trachten, wo sie mehr Lohn und 
besseres Essen herausschinden. Rat entscheidet: Sei ein 
Geselle oder Junge ein halbes Jahr bei einem Meister ge­
wesen und wolle dann zu einem andern, so solle man es 
ihm abschlagen. Er müsse zuvor ein halbes Jahr hinaus 
(aufs Land). 1603 hat der Rat einen Beschluß zu er­
lassen, daß kein Ehehalt die Kunden seines ersten Meisters 
zu seinem neuen Meister „ziehen" darf. Diese Kniffe müs­
sen noch 1652 und 1660 gerügt und verboten werden, wie 
ten^schon 1549 Art. 13 dagegen ankämpfen muß, datz ein 
L r des andern Kunden und Dadleute „absetze" in ! 
mancherlei Weise.

Die Kennzeichen des Meisterrechts und die 
nur den geprüften Meistern zustehenden 
Handlungen waren folgende: Art. 2 unserer vielbe­
währten Ordnung gestattet nur den bewährten Meistern 
der Wundarznei das Aushängen von Büchsen und Aderlatz­
zeichen (Salben-Büchse als Merkmal der Wundarznei, 
Aderlasses). Zur Unterscheidung von Barbieren und Ba­
dern bestimmt Art. 11, datz die Bader an der Stange mit 
der Büchse noch einen Zahn und außerdem je zwei Becken 
an die Tür oder Fenster und an dieser Stange anbringen 
dürfen, während die Barbiere sich soviel (Scher-)Becken 
zülegen durften als sie wollten. Den Meistern (ob Bar­
bier oder Bader), denen das Wundarzneien und Aderlässen 
abgeschlagen worden, war gemäß Art. 12 nicht erlaubt 
Aderlatzzeichen u. ä aufzustellen oder auszuhängen.

1587 treten noch „Schildt" auf, anscheinend mit arti­
gen Malereien aus dem Gebiet der wundärztlichen Tätig­
keit. All dies spielt nun bei zwei Jahrhunderten eine ge­
wisse Rolle in den Kämpfen zwischen beiden Handwecks­
zweigen, eine Rolle, die uns lächerlich dünkt, da ja eigent- 
li^ die geprüften Bader von den sich höher fühlenden ge- 
p ren Barbieren durch nichts unterscheiden als durch den 
Beptz der kaum mehr der Erwähnung werten Badstube. 
Weil hiezu stellenweise auch noch die ungeprüsten Bader, 
(wozu auch jene gehören, welche das Examen nicht bestan­
den haben) mit Badstuben und die ungeprüsten Bader 
ohne Badstuben (Stüblinsbader) und endlich die ungeprüf- 
ten Barbiere eingreifen, so wird der Kampf einesteils ge­
radezu drollig, andernteils ist es oft schwer zu entscheiden, 
welcher Art die auftretenden Personen angehören. Aus 
dieser Unbestimmbarkeit entspringen auch die vielen Wi­
dersprüche in der Literatur. Es herrscht hier „einfach" ein 
Tohuwabohu.

Wir wollen nun den einzelnen Zweigen der Tätig­
keit der geprüften Bader und Barbiere 
näher treten, um sodann zum ureigensten Gebiet der Nur- 
Bader zu kommen. Die Ordnung von 1565 hält beide 
Hauptgruppen am besten auseinander, wenn sie sagt, daß 
Bader, so Bürger und B a r b i e r h a n d w e r k er­
lernt gemäß den Artikeln und gewandert 
sind, des Barbieren s, Scherens, Zwagens 
und Aderlassens gegen Fremde und Ein­
heimische wie die Barbiere gebrauchen, die 
andern aber, die nicht hiesigen und von den hiesigen die, 
die es nicht erlernet, allein des Badens, Schröp- 
fcns und Scherens in ihrer Bad st ube ge­
brauchen dürfen. Wäre der Rat auf dieser klaren

Bestimmung stehen geblieben, so hätte er sich viel Unruhe 
und Zeit erspart. Unter vielen gemeinsamen Tätigkeiten 
ist nur

der Aderlaß
der umstrittene und unterscheidende Gegenstand des Kamp­
fes; denn die Wundarznei steht und fällt mit ihm. Er 
hat die Rolle der mittelalterlichen Badelust übernommen, 
er beherrscht, nachdem infolge noch zu besprechender Um­
stände das Badeleben aus der städtischen Enge Hinausflu­
tei und andere Formen annimmt, gleich einem Modegötzen 
die nun folgenden Jahrhunderte. „Die biblischen und welt­
lichen Komödien des Hochw. Herrn Kapitulars Sebastian 
Sailer im Kloster Obermarchtal", neu herausgegeben von 
Dr. Owlglatz (Verlag Alb. Langen-München 1913) verdie­
nen diese Ehre des Neuerstehens. Denn wir greifen mit 
Gier, angeekelt von der demimondämen „deutschen" Lite­
ratur der Vorkriegszeit, nach wirklicher deutscher Kraft­
brühe. Der feinsinnig-derbe Weißenhorner Humorist, ein 
echtes Kind seiner Zeit, bietet uns solche als echter Schwa­
be. Und wenn er hierunter eine „Kantate" dem Ader- 
l a tz widmet, so hat das seinen Grund. Mit gutmütigem 
Spott zeichnet er dieses Allerwelts-Heilmittel, indem er 
einen Bauern 24 Krankheiten aufzählen läßt. Dr. Jost 
der „nach dem neuesten Stil kuriert", hat darauf in 24 Va­
riationen die eins Antwort: Mußt halt Aderlässen! Am 
Schluß kommt der Chor der Aderlässer:

„Nun sitzet auf das Bänkle — bei der Rumpompei, 
Uns schmeckt ein gutes Tränkte — bei der Rumpompei. 
Horum harum Bänkle —. Harum horum Tränkle, 
Alles frisch und munter sei!"

So würd der Aderlaß der Angelpunkt, um den sich das 
Streben der in Frage stehenden Gewerbe oder Künste 
dreht und wir dürfen deshalb wohl etwas eingehender 
über ihn auskramen. War schon im 16. Jhdt. hierüber viel 
Streit gewesen, so bemächtigte sich besonders in den Pest­
zeiten während des 30jährigen Krieges alles dieses für sol­
che Fülle allerdings sehr merkwürdigen Heilmittels. Nicht 
bloß bewährte und unbewährte Bader, sondern jeder, der 
aus Neigung oder Beruf einigermaßen sich hingezogen 
fühlte, verzapfte Blut. Und der Rat ließ es geschehen, um 
freilich nach Verflutz des „Sterbent" desto kräftiger wieder 
die Zügel anzüspannen, So war es auch im bösen Jahr 
1629 gewesen. Erst 1632 konnte der Rat Aderlassens halb 
ein Drekret zustellen, mußte es aber auf der Wundärzte 
Einkommen 1635 dahin bestimmen: datz den allhiesigen 
Barbieren, wie auch dem Bader von Woringen, den 
Stadtbadern, Johanni Suppio, Eltz Heißen, der Psarrerin 
von Hausen und Sabina Abraham Frietzen (1632 auch an­
deren Weibspersonen und insonderheit des Peter Spa- 
manns Ehewirtin desgl. beiden Schulbadern und dem 
jungen Hans Schob), während der Sterbenslüufte sonder­
baren bewegenden Ursachen halber das Aderlässen erlaubt 
worden, jetzt aber aufgehabt, weil von diesen nicht hand­
werksmäßig erlernet, und abgeschafft sei, weil ein Rat nicht 
vermeinet von früheren Bescheiden und gemachten Ord­
nungen zu weichen und billich ein jedes in seinem ordent­
lichen Beruf verbleiben und in kein fremdes,Amt greifen 

1 soll — er muß dies aber nochmals 1637 einschärfen (Sta 
405. 1 u. 5) und wieder 1643, wo es bei hoher Strafandro­
hung angezeigt wird, auch den ausländischen (!) Badern, 
d. h. jenen Dorfbadern, die nicht in städtischen Dörfern 
saßen.

Bezüglich des Aderlasses muß übrigens bemerkt wer­
den, daß unter Lassen nicht bloß der Aderlaß selbst,,son­
dern auch das Sch röpfen gemeint sein kann, wenigstens 
in früherer Zeit, worauf schon der Name Laß köpf fstr 
Schröpfkops und Latzeisen hindeutet; letzteres kann so­
wohl als Haueisen zum Aufschlagen der Vene als zum 
Aufpicken der Schwülste beim Schröpfen verstanden wer­
den. Doch sind wir in unserer Gegend insofern weniger 
Zweifeln ausgesetzt, als in unsern Akten für ersteres der 

! F l i e t e n (d. h. die Aderlatzlanzette) auftritt, so datz wir 
das Latzeisen als Schröpfwerkzeug nehmen dürfen. Das geht 

' aus Sta 405. 5 unmittelbar hervor, wo sich die Bader ge­
gen die Anklagen der Barbiere von 1632 verteidigen und 
vorbringen, daß diese so grob verfahren, datz das Latzeisen 
nach 7 oder 8 Streichen stecken geblieben und mit Zünglein 
herausgezogen werden mußte. Das konnte nur beim
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tochter modalen geborn im 1434. Jahr." „Daz buch Haisset 
richtz leben." Für den April gilt dort die Regel: „der 
maister ptoleneus sprichst und lernet uns on allen hastz, 
daz in den abrellen aber lausten ist gut zwischen sel und 
Flaischs und pad nit oft (s. oben Schorer!) und last uff dsr 
leber aber. Daz kind daz dan geborn wirk, daz wirt statt 
an allen seinen Dingen." Ein altes ebenda befindliches 
Kalenderblatt von Johann Zainer in Ulm 1490 weiß, daß 
Ivooras (Hippokrates) gesprochen:

Im hornung uff den Daumen lagen 
Und warm baden ist gut.
Hiet dich vor kelte — es dir schaden tut.

Die Kalender bringen aber noch für jeden Tag des Jahres 
Laßregeln. Der von Schorer „mit Fleiß gestellte und 
beschriebene Schreibkalender samt der großen Praktika oder 
Vorsagung und andern notwendigen Dingen" hat hiefur 
eigene Zeichen. Dazu kamen noch die mehrgenannten 
Laßtafe ln, wie solche die Bader und Genossen von den 
Herrn Medizis entgegenzunehmen hatten und welche an­
scheinend nach dem oben angeführten Artikel von den ,Ba­
dern öffentlich „aufgesetzt" werden mußten. Das Bespiel 
einer solchen möchte ich gleichfalls nicht vorenthalten (Hof­
ier S. 185); sie ist dem turpfalzbayrischen Chronik-Kalen­
der von 1784 entnommen:

Am 1. Tag ist bös, man verliert die Färb, 
2. „ überkommst ein Fieber,

g „ „ „ fällst in eine böse Krankheit,
4. ", „ „ man stirbt gähling,
5. „ „ „ verschwindet dein Blut,

" 6. " „ gut, lassen Blut und Wasser,
7. „ „ bös, man verliert den Lust zu der speis

und Trank.
Am 8 Tag ist bös, es kränket den Magen,

,. 9. „ „ „ wirst krätzig am Leib,
1y. „ „ „ überkommst ein flüssig Gesicht,
11. „ gut, man gewinnt Lust zu Essen und

Trinken,
12. „ „ „ wird geschickt am ganzen Leib . . .

Wenn sich diese Monatstabelle mit den Himmelszei­
chen kreuzre, mit dem Stande der Planeten und Stern­
bilder, von welch letzteren Steinbock, Löwe und Wage das 
Vorrecht hatten, während man im Zeichen des Waper- 
manns wassersüchtig, in dem des Krebses krebsig wurde 
(Hösler 76), dann hatten die Kalendermacher ichwere Zeit. 
Im übrigen galt der schöne Grundsatz:

am 1^,Tag mäßig, 
„ 2- „ gefräßig, 
„ 3. „ toll und voll, 

so bekommt das Aderlässen wohl.
So ward der Aderlaß zu den größeren Freuden dieser 
Welt gezählt. Im „Schertz mit der Warhayt" (Franrsurt 
1501) heißt es:
Willst du ein Tag fröhlich sein — geh ins Bad. 

„ „ Wochen „ „ — las zur Ader
" „ „ Monat „ „ — Macht ein Schwein

Jahr „ „ — nimm ein zung Werd.
In Klöstern und an Höfen waren diese Eelegenheiren 
Fest- und Ealatage, weshalb wohl die Bader Memmlngens 
über die Barbiere aussagen, daß sie in Zeiten, guter La;- 
sinen (1632 Sta 405.5) in Schlöper und Kloster und zu 
andern guten Kunden gehen, ihre Stuben leer stehen lasten, 
so daß die Kunden bis in die Nacht hinein warten müßen 
— ein Grund ihnen den Aderlaß zu erlauben. Räch L a m- 
mert (199) sorgte u. a. auch unser bekannter, Kemptener 
Kalender dafür, daß nicht zu wemg Blut ftog und nach 
derselben Quelle sollte nach „ichwabichem Wahne (nach 
manchen Stämmen leiden nur die Schwaben daran!) nur 
bei untergehendem Monde, wenn die Hörner des Mondes 
abwärts stehen, die Aderlässe periodisch vorgenommen 
werden. — Memmingen sieht sich veranlagt 17v6, 74 und 90 
fremde Kalender insbesondere Reutlinger zu verbieten, 
auch katholische, um den einheimischen Abfatz zu sichern

__________________

wörtlich für die Schriftleitung: Dr. 2ul. Miedet

Schröpfen geschehen, da man den Schröpfschnepper noch 
nicht kannte. Martin (209) nennt das Schröpfeisen F l i t- 
ten, demnach zu Unrecht. Es erklärt sich aus dem schon im 
12. Jhdt. auftretenden pklieäima, Uioäemn, griech.-mlat. 
ileotomum (aus pblebotornuni — Aderschneidmesser). Der 
Flieten ist nach Memminger Anordnungen ausschließlich 
mit Kesselbraun (1574 Sta 405. 4), nach dem Schwab. 
Wörterbuch einer Terpentinfarbe (zur Desinfektion?) zu 
streichen. Die Laßbinden (zum Stauen des Blutes in 
den Denen) wurden in guten Aderlaßzeiten ausgehängt. 
Der Aderlaß wurde an verschiedenen Körperteilen vorge­
nommen, meist aber an Oberarm und -schenket. Das 
Aderlaßmännchen gab nach Martin 79 hierüber 
vom 15. bis 19. Ihrdt. genaue Auskunft. Hingegen heigt 
es im „Alten und Neuen Schreibkalender" (d. i. nach julia- 
nischer und gregorianischer Zeitrechnung) von 1655 (Stb.): 
„daß kein Glied mit der Fliete gehauen werde, welches da­
mals der Mon(d) inne hat oder besitzet oder durchläuft." 
Diese für uns dunkle Rede klärt der Kalender selbst auf: 
Als weil der Widder das Haupt begreift, sollst du im 
(Sternbild des) Widder zum Haupt weder Aderlässen 
noch schröpfen.

Der Kalender war das wirtschaftliche Evangelium 
des Volkes. Auf alle Fragen gab er Antwort — und tuts 
zum Teil heute noch. Die Himmelszeichen regieren Aus­
saat und Ernte — nicht bloß im Pflanzenbau, lind nicht 
bloß für Haar- und Nägelschneiden wußte der Kalender 
den rechten Augenblick zu bestimmen. Nicht mit Unrecht 
sagt Zappert (S. 48), daß die Kalender dieser Zeit mit 
der Gravität astrologischer Unfehlbarkeit nie versäumen 
unter den hygiastischen Monatsregeln auch die günstige 
Zeit für Dampf- und Wasfsrbäder zu prognostizieren. Er 
führt sie auf die dem 12. Jhdt. entstammenden Salernita- 
nischen Gesundheitsregeln zurück. Die meisten Schriftsteller 
meinen nun mit ihm, diese für Italien geltenden Regeln 
seien in plumper Weise (d. h. eben wörtlich) auf das 
deutsche Klima übertragen worden. Dem widerspricht 
Martin S. 172, wo er glaubt, daß die Vorschriften des 
bkeAnnc-n sanirntis Zalerniranurn im allgemeinen nicht 
eingehalten wurden, daß Schweiß- und Wasserbäder oft 
verwechseli sind, daß die Regeln nur das Baden in Bad- 
stuben betreffen. Da mag er zum Teil,recht haben. Aber 
es darf auch daran erinnert werden, daß wir überhaupt zu 
viel italienisieren. Schließlich kommt es so weit, daß die 
Teutschen, ja schon die Germanen das Baden von den Rö­
mern gelernt haben müßten. Der Gedanke ist nicht zu 
dumm, als daß er nicht des öftern ausgesprochen worden 
wäre. Als ob nicht gleiche menschliche Bedürfnisse in den 
verschiedensten Gegenden gleiche oder ähnliche Maßnahmen 
zu ihrer Befriedigung hervorrufen müßten! Wirklich exi­
stierte, wie Martinanführt, z. B. das Schröpfhörnchen.auch 
in — Togo. Haben es vielleichr die mittelalterlichen Bader 
von dort zum Christkindchen mitgebracht? Eine Doktor­
frage für einen — „Deutschen"! Aber bezüglich der Ka­
lenderregeln dürfte Martin doch Unrecht haben insofern, 
als die Baderegeln offenkundig der „Schule" zuliebe den 
italienischen Meistern nachgeplappert sind; denn wenn ein 
Mann wie Christoph Schorer, der Philosophie und Arznei 
Doktor, in seinem schon angezogenen Kalender das Baden 
im April und Mai empfiehlt, im Juni aber davor warnt 
(„Ilaju;: . . . Das Baden ist auch jetztund gut; sunius: 
Artzneyen Bad und Lassen mepd Groß Übung machet 
dir jetzt Leyd; oder gar im .Iu^usws:

Die Hundstag laß vorübergehn 
Artzney und Lassen soll anstehn. 
Leb müssiglich in guter Ruh 
Iß gringe Speitz / trink Bier darzu),

so ist dies zu offensichtlich auf italienische Verhältnisse zu­
geschnitten. — Doch zum „Lassen" zurück! Die Obrigkeit 
nahm die papiernen ärztlichen Gesundheitsregeln als 
Eigenkind an und befahl (1549 Art. 3), daß sich Barbier 
und Bader genauestens nach den von den Herrn Doktores 
jährlich ausgegebenen Laßtafeln zu richten hätten. 
Diese kannten gute, mittlere und böse „Zeichen." Nur ein 
paar Beispiele! In der Stadtbibliothek befindet sich ein 
handschriftliches Rezeptbuch, worunter vermerkt: „mein
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Memminger Bader und Bäder.
Von L. Mayr (Steinbach).

(Fortsetzung.)
Unser berühmter Doktor Ulrich v. Ellenbog hat eine 

Ordnung „wider die gifftigen anrur der pestilentzlichen 
prechen" gemacht, welche er 1482 „gesetzt" und 1494 „bestatt 
haut" (Stb), worin es im andern Kapitel heißt: So bald 
sich der Mensch befindet vergift, sind selbigem vier Ding 
not: das erst bald „lausen" (aderlassen). Das ander, auf 
die Lässtn schwitzen. — Wenn solche Geister in solchen 
Zeiten solche Mittel raten ... Es wurde bereits erwähnt, 
daß die Doktoren jeweils den Badern usw. die Zeiten des 
wahres die als tauglich zum Adetlaß von ihnen prakti- 
riert ausgerechnet und angezeigt befunden, bekannt zu 
geben hatten (Art. 3 und 25 von 1549). Die Bader hatten 
darauf die Laßbinden vor Haus oder Fenster zu hängen, 
in guten und mittleren Zeichen (1587) vierfach oder ge­
doppelt 2 Tage vor und nach dem neuen (Mond) und 
1 Tag vor und nach dem (Monds-) Bruch, jährlich nach 
gemeinem Laßzettel. 1579 ist verordnet (Sta 405.1), daß 
kein Barbier und Bader einer Frauensperson ledigen 
Standes (d. h. wohl: wenn sie allein ist) die Laßadern 
mehr öffnen oder schlagen soll, während eine Abschrift deut­
lich Roßader schreibt (? Rosenader bei Hämorrhoiden).

Das Wund arzn ei en wird fast stets mit dem 
Aderlaß zusammengenannt. 1549 sagt Art. 7: Niemand 
darf ohne Anzeige beim Magistrat arzneien um Geld oder 
Ee^dswert. 1594: Frische Wunden, Stiche, Geschwülste, Ge- 
lcbwüre offene Schäden, Beinverrenkungen, Brüche, Fälle 
dürfen Barbiere und Bader, sofern hierin geprüft, anneh- 
we» Kommen aber große Zuschläge hinzu, so müssen sie

Doktor oder „verständigen" Wundarzt zu sich nehmen. 
Allen, ist nicht unbenommen gefallenen, geschossenen, gesto- 
^^oderin ander Weg Verwundeten für heftig Ber­
euten für Gliedwasser, innerlichen Brand zu loschen, eim 

oelüfert Blut zu verteilen, Pulver, auch 
StiE^und Wundtränk zu geben (nach 1660), während aber 
MZ übrige innere Medizinieren streng verpönt ist, ins­
besondere auch das Muckenwasser oder Pulver zu 
mack^n Lerauszugeben und zu verkaufen wegen dessen 
Gefährlichkeit (1609). Schon 1566 (Sta 405.4) müssen die 
(umbewäbrten) Bader Balthus Küpfferlin und Martin 
Niepein erneut auf das Verbot des Wundarzneiens und 
Lassen« aufmerksam gemacht werden, desgl. Jakob uno 
Balthub Heider, Kyri (Quirin) BiAelms Ha^fvau auf 
das Heilen wichtiger Schäden um Geld oder Eeldswert. 
Dagegen können sie ein „schädle" wohl unuehmen. H 
Nrepein bittet wegen seines „schwelnenden (schwindenden) 
Armes, mit dem er im Bad fein Brot nicht mehr finden 
könne, um die Gunst Aderlassen zu dürfen und Pflaster 
aufzulegen, bis er vielleicht ein „Dienstlin oder Amtlm 
erhalte. 1651 ist wieder große Klage der Barbiere gegen 
den Scharfrichter, gegen Elsbeth Heißen .Doppelt Anlagin , 

^Urn« Lebin, Seilerin wegen Lasten, Brn- 
den, Arzneien Meister Jerg, Scharfrichter, verteidigt sich 
damit, d^ er nur „Schlveinuntz" (Schwund), kalte Gesich­
ter und Wurm heile, über keinen Beinbruch außer Hunds- 
biß: er nehme nur die an, die die Barbieve nicht heilen 
können.

Sabine gesteht, daß sie nur Rat gebe dies und xenes 
in den Apotheken zu holen. .

Dagegen bekennt Elisabeth Heiß mit Mannesmut. 
Sie heile jedermann; sei ste gut genug im 
wesen, so sei sie auch jetzt gut.

Der Bader von Berg behauptet, daßhabe- die 
abgeschafft, niemand mehr in der Sbcttit K u 
Leute kommen zu ihm hinaus. Hat der -vcarrin ^ar- 
von 1566 (Sta 405.4) in feiner Widerklage gegen^o e 
bierer Recht, wenn er meint: Wenn die alb I 
Achtung hätten aufs Arzneien wie aufs Spieren, > 
kein fremder Arzt allhie? .

Anna Kleinin, doppelt Anlagin (aufcheine Sohn 
der-Anna von 1635 in Sta ^05.3, bei der sch Sterbent 
Hans Rümmelin zum Brechendienst biegS g^hs 
habe brauchen lasten): habe nur ein gelb ^arorrn, 
um Gotteswillen. _ . m^bren sich,

Schob und der Bader Ester von Haus hätten 
daß sie in der Stadt jemand gelassen oder^kuri 
außer Leonhavd Mcryrs sohn gesen ^--^i-ien Meister

Welche chirurgischen Künste die e^h^ ent-
vollzogen; sei an einigen Beispielen d«Derg^no 
risten. 1745 (Sta 4053)wlrdimExame ^^schreben 
Gedärme Herauszuhaspeln und « v Kleiber, „daß 
möglich? 1713 (a. a. O.) Lehaupt^opan^^ Nurn- 
er in 11jähriger Wan^vschast rn U . ^liedercrbnehm-en, 
berg, Frankfurt, Straßburg und Z Krebsschneiden,
Hirnschalenöffnen, Hasenscharte - französische Unren 
Beinbrüche, Verrenkungen, Brand Steinschmetden
nigkeit (Syphilis) kurieren, Brucy- Rauchenberger
und Starenstechen erlernt Hooe- * Landsberg und 
nennt 1566 Zeugen aus Diberach, Dlaienarzt sei und die 
Ochfenhausen, daß er ein gesackte , .lösen? Fonta- 
Rauchkur verstehe. 16^ w>rd Z ' Dagegen wird 
nellensetzen erwähnt. Das durfte en^a festgehalten, 
manche schlechte Kunst ^u Ehron k Müllers -»ohn
So berichtet Schorer z^Z. 1573. erstach, der ihn
von Buxheim beim Schorer meint dazu, es sti
wörtlich „in der Kur Hatte ^achrichtern hm und 
ein schändlich Ding, 405.14 ist ein mdch-
wieder das Kurieren sutaste ^ Hans Georg tä­
tiger Mt über eine verunglückte Kur o s ^ den Fuß
wann von 1679. Der Mevbeurer ^fen". ueber
des Patienten „verpappt wie ei ^xhanden im ^ahr 
diesen „Doktor" ist nachmals Klage Beningen schnitt 
1685 (Sta 405.15). Und der B^er von^0^ von den
einem die Pulsader auf (1688 S ^ird.
Medizis als törichte sache bezeichn Meiiteri

An äußeren Mitteln war Apotheken zu kau 
erlaubt Kräuter zu Lähmungen ? ^ich anzuwendenden 
fen, zu Pulmenten und andern ^Aster und diefenigen 
Mitteln, desgl. Oele, halbem Pflaü c)4). Einzugebei- 
Sachen, die daraus gemacht wer elende Wund
war nur der anscheinend 6 l^waren verboten. Auch 
trank. Sonstige innere M Dapern und Barbieren 
hatten die Apotheker die v untüchtige zu be
„umschriebenen Zettel 1^ .o gemäß Art. l.
handeln und selbe dem 0 »liess 
der Ordnung von 1594 (40o.1) zu zu ste

41



Gemäß derselben Ordnung Haben sie sich auch aller 
purgierenden Mittel zu enthalten. Schon 1566 
wird Basti Rauchenberger, Mathias Spizeckdraht, Balthus 
und Jakob Heider, Maria Brachatin und Quirln Büchelins 
Hausftau beschuldigt (405.4) Arzneien und Purgationes 
abgegeben zu haben,- wenn nicht um Geld, so um Schmalz 
und Eier (comme ober nous?) und nach 1652 muß sich 
der Barbier Christian Müller wegen derartiger Beschul­
digungen' der kleckici wehren.

Mit einigen Einschränkungen war den geprüften Ba­
dern anfänglich auch die merkwürdige Holzkur gegen 
Syphilis gestattet, in welcher sogar ein Rauchenberger eine 
gewisse Berühmtheit erlangte. Wir werden darauf zurück- 
kommen.

'Schließlich trieben diese vielseitigen Meister anschei­
nend Hier undda auchG^burtshelferdienste- denn 
Memmingen schreibt an Biberach auf Anfrage' lSta 
405.11) im Jahre 1797, daß alles ^ccoucbement seit 
langer Zeit von Medizis allein getrieben werden dürfe 
Das ist vielleicht seit 1726 (405.2),- denn da wird erwähnt' 
daß den beiden Physicis extraordinariis die Ehre zu er­
weisen ist, zu den Chirurgen- und Hebammen-Prüfungen 
invitiert zu werden ohne weitere Remuneration.

Damit dürsten die den geprüften Meistern zustehenden 
Verrichtungen ziemlich vollzählig aufgeführt sein. Wir 
wenden uns nun dem eigentlichen Nur-Bader-Berufe zu.

Der Bader.
Sein ureigenstes Gebiet ist, wie 1565 festgelegt wird 

Baden, Schröpfen und Scheren in der Bad^ 
,t ub^ Auch 1587 wird wiederholt, dass demjenigen dem 
das Wundarzneien und Aderlässen (im Examen) abge­
schlagen wird, nur Barbieren und Scheren zustehe salso 
Barbiere ohne Meisterrecht). Endlich 1632 wird den Bar­
bieren ans Herz gelegt, sich des Schröpfens zu enthalten 
das allein den Badern zustehe. Damit ist für unser Gebiet 
unzweideutig und unzweifelhaft die Zuständigkeit jedes der 
beiden Handwerke nach der Trennung von einander fest- 
gelegt. Aderlaß ist ein Recht der geprüften Barbiere, nur 
ein Zugeständnis des nachgiebigen Rats an die geprüften 
Bader, das später zurückgenommon wird. Das Schröpfen 
ist eine Anmaßung der Barbiere.

Was nun die Tätigkeit des Baders als solchen an- 
belangt, so kommt es darauf au, welcher Art das Bad war. 
Diese Untersuchung wollen wir füglich im 2. Teil vorneh­
men. Auf alle Fälle, also sowohl im Wasser- als im 
Schweißbad, war die Sorge des Badenden auf das Gehirn 
gerichtet, das nach damaliger Anschauung durch zwag e n 
zwahen d. i. Kopfwäschen günstig beeinflußt wurde Außer­
dem schützte man den Kopf gegen die aufsteigenden Dünste 
durch ergene Badhüte aus Stroh, deren Anfertiguna einen 
Nebenverdienst der Bader bildete, worüber zu reden ist 
Eine zweite, mit jedem Bad verbundene Maßnahme war 
das Frottieren des Körpers durch eigene Badereiber und 
-reiberinnen, die in unfern Masseurs und Masseusen ihre 
Auferstehung gefeiert, nur daß dazumal dieses Reiben eine 
mit dem Baden unzertrennliche, selbstverständliche, ja im 
„Baden" i »begriffene Handlung war. U. 44 nennt es „echt 
morgenländisch", tm 19. Jahrhundert nannte man es rus­
sisch — es war aber eine echt deutsche, aus Lebens- und 
Kleidungswelse notwendig sich ergebende Einrichtung der 
alten deutschen Schweitzbadstu-be, die auch auf die spätern 
Zuberbäder übernommen wurde. — Auch das Baden sahen 
die Kalender durch Anpreisung der guten und Warnung 
vor schädlichen Zeiten vor, wogegen wir wieder ganz ver­
nünftige Regeln m einzelnen Schriften nach der Art 
Ellenbogs antreffen Z.D. in «Am wunderbare Instruktion 
und unMrweysung wider die pesft^nz, herfliessend von 
kayserlicher Hofs" und aller bewartesten Doetoribus jn 
cristenlicher und haydllcher nacwn gedruckt zu Memmin- 
aen von Albrecht kunen von Duderstat 1454 (Stb.), welcher 
Schritt vielleicht Ellenbog nicht gar fern steht. Da heißt 
es i V Item in dem Bad laß dich kratzen und reiben 
,,^d den'schweiß mit truckenen tuckern von dir streichen oder 
m t wasser das wenig warm ey von dir giessen ... laß 
dir die soln deiner süß mit ainem Messer oder rauhen stain 
schabn....
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Daß in den Bädern Tollheiten getrieben wurden, da­
rüber später. Daß aber auch harmloser Scherz statt fand, 
davon zeugt ein Rezeptbuch der Stb. (um 1480): „Item wil 
du machen, daz die lüt in der badstuben schwarz werdent, 
so niem nusschelffen (Nußschalen) und tor (dörre) sy gar 
wol und niem sy den und leg sy den (dann) uf den bad- 
offen, so werdent sy riechen und win (wen) der rauch an 
riert, der wirt da vo schwarz als ein kol, und wen du 
dich den mit wasser wäschst, so gat ez wider ab und ist 
arn hobst aubet tir (hübsches Abenteuer) und ist bewert" 
oder: „Item wil tu machen, daz allend schlauffe, die in 
atne badstube find, so niem busen Samen-') und hassen 

Im Alemaniichen sind dus und busi die weichen 
Teile von Pflanzen, die Samenfederchen z. B des Löwen­
zahns, die Flocken des Wollgrases. Solcher Same ist wohl 
auch hier gemeint. (Schweiz. Jd. 4, 1740). Die Schrift!, 
gallen und ar,enec und swebel und snid (schneide) daz 
zesame und leg daz in wein, so mus er tag und nacht 
schlaffen und wa du im essich in den mud (Mund) giefi, so 
er wacht er." Der gute Mann hat nur hinterlassen, bah 
er 1472 ein „wib genommen und hat anscheinend noch 
seine Kinder eingetragen: 1475 Lienhard, 1481 Eall, 1482 
Mang, 1484 Hans, 1490 Benedikt.

Die Bereitung der Lauge zum Kopfwäschen die aus 
Holzasche in eigenen Laugenkübeln vor sich ging und wozu 
für feinere Kunden Rebenasche genommen wurde, wobei 
auch noch Vermischung mit Kamillenblüten und duftenden 
Kräutern statthafte, war des Baders Nebengeschäft. Die 
Seife ward dazumal, weil hauptsächlich von Italien 
(Venedig) eingeführt, in Deutschland noch nicht fabriziert. 
Zapp ert weist nach (Anm. 443), daß die ^rsonfabri- 
kation bei uns erst tm 2. Drittel des 17. Jahrhunderts 
festen Fuss fasste, weil z. B. in Rothenburg 1650 dre Sei­
fensieder als neue Handwerker auftreten. Er sagt aber 
selbst, dass Max II. 1570 das Seifensteden gänzlich verbot 
weil die Bergwerke Mangel an Unschlitt litten. Wenn 
nun Martin (S. 71) findet, dass der Gebrauch des Schaum- 
schlagens bildlich erstmals 1524 dargestellt wird (beim 
Rasieren), so dürfte daraus hervorgohen, daß bis ungefähr 
1r>00 die Seife nur zu häuslichem Gebrauch verwendet 
wurde, was aus e,ner weiteren, bald zu erwähnenden Be- 
7 ebenfalls hervorgeht. Der Verbrauch an Seife 
iN? ^uem Maße ein, daß wieder

der Verkmrf von Unschlitt (Insleft) verboten
Preis obrigkeitlich festgesetzt wird unter dem aus­

drücklichen Hinweis, daß ja gute Seife um „ziemlichen" 
Werk von Venedig und anderen Orten zu hacken fei. (§9 
gab sogar Selfengilten, SeifenstiftunE Btemmintzen er- 
läßt 1741 das Verbot Unschlitt nach auswärts zu verkaufen 
(Sti 27.2) und gestattet solches aus der Herrschaft nur 
herin seit zu haben.

Das Schröpfen, 
der Bader ureigenstes Betätigungsfeld, wird in den Bad­
stuben so häufig gepflegt, daß es die Haupteinnahme der 
Bader bildete und daß sich diese umgekehrt verleiten ließen 
besonders wenn ihnen das „Lassen" verboten war, zu viel 
zu schröpfen, ohne jegliche Ursache, und da sie nach der 
Zahl der Schröpflinge (Laßhörnle, Ventusen) bezablt 
wurden, setzten sie solche ohne Masshalten an Rücken, Brust 
Arme Beine. Auch das.Schröpfen will Höfler aus Italien 
herleiten (S. 191), desgleichen Zapvert (S. 128), während 
er selbst erwähnt, daß es die Hottentotten mit Kuhhörnchen 
treiben. Konnten es dann die Deutschen nicht auch selbst 
erfunden haben? Der „Badevkopf" tritt nach Martin (80-, 
frühestens im 14. Jahrhundert auf. Ob aus Horn oder 
Messing — er wurde mit dem Mund lustdünn gemacht 
Erst später durch Erwärmen, wobei es nach Hans Sachs 
geschah, daß leichtsinnige Bader ihre Kunden auf der Laß- 
baut manchmal bräunten. Da es in den Badstuben bei 
Auftreten der Syphilis hier und da zu Uebertragungen 
Akam, was schon 1M6 bemerkt wurde, wo sich 
Bastl Rauchenberger rühmt, einen durch Flieten oder Scher- 
messer im Niedergasserbad Angesteckten geheilt zu haben, 

Zusammenhang mit andern 
und damit die St ü b- 

linsbader breit und hiemit das Truckenschröp- 
^m Ofen schröpfen d h also Schröpfen 

ohne Bad. Wenn Martin (S. 79) dies dahin erklärt, daß 



es ein Schröpfen ohne Aufpicken der Blutbeulen sei, also 
ein unblutiges Schröpfen, so ist er damit im Irrtum, selbst 
wenn er es aus ?ictorius u. a. herauszuhören vermeinr. 
Das wäre ja an sich auch widersinnig; denn geschröpft 
wurde man, wie der Ausdruck auch heute noch im über­
tragenen Sinne, also sprichwörtlich gebraucht wird, um zu 
lassen, Blut zu lassen. Das Schröpfen im überhitzten 
Baderaum war anfänglich wohl deshalb so beliebt, weil 
dort die Blutgefäße der Haut Lberfüllt waren. Darum 
blieb es ein Vorrecht der Bader und zog mit diesen rn 
die „truckenen" ScherstMein, vielleicht auch im Anschluß 
an die Erfindung des Schneppers. Daß sich! auch der Ka­
lender des Schröpfens annahm, ist nicht verwunderlich. 
Ellenbog (a. ä. O.i empfiehlt es den Leuten, die daran 
gewöhnt sind, etwa alle Monate. So sehr war das 
Schröpfen mit dem Baden verknüpft, daß es nicht nur nie 
und nirgends diesen streitig gemacht wird, sondern daß der 
Schröpfer auch die einzige Mannsperson ist, die in Frauen- 
bäder und Frauenkköster Eingang fand, was nicht bloß 
duvb! die Berichte und selbst Gedichte, sondern auch durch 
Bilder bezeugt ist. Auch in den Memminger Streitakten 
der Schublade 405 wird immer beiderseits hingewiesen und 
zugestanden, noch 1632 und 1690, daß das Schröpfen des 
Baders sei. Es könne auch ohne Prüfung,, allein nach 
Lern- und Wänderjahren, ausgeübt werden. Und als nach 
1660/77 den Badern Examen und Meisterstück vor den 
Vhysicis nicht mehr zugesprochen und gegönnt ist, um den 
Aderlaß und was damit zusammenhängt allein den Bar­
bieren zuzuschieben, weist sie der Rat 1685 an auswärtige 
Meister vor denen ihr Meisterstück im eigensten Gebiete, 
„Nn im'Schröpfen und Scheren, zu machen, wobei sie selbst 
s toben daß Schröpfen und Badhalten so wenig eines 
Eramens bedürfe wie bei den Barbieren das Barbieren 
lSta 405.8 1697). - Als sich die Barbiere anmatzten die 
Leute in ihren Wohnbehausungen vor dem Ofen Zuschrop- 
ten um durch diese anscheinend beliebt werdende Methode 
Kunden anzuzrehen, wird dieses sofort nicht bloh ihnen, 
sondern auch den Badern kür deren Wohnungen verboten 
l20 7 1642 a. a. O.), während 1660 ihnen zwar vergönnt 
wird diesem Nahrungszweig nachzukommen, wohin sie ge­
fordert werden, nicht aber in ihren Häusern und Stuben, 
wobei insonderheit den Badern die Auflage gemacht wird, 
auch nicht in den Dadstuben dies zu tun. außerhalb der 
3 Badtage, weshalb diese auch während der Zwischentage 
nicht geheizt werden durften. Sie sollten vielmehr iu 
dieser Zeit selbe auslaufen und trocknen lassen. Darüber 
erbebt sich solches Jammern (es sei seit undenklichen Zeiten 
so web alten worden, sie würden verderben u. a.), daß der 
o.-»önostiate Rat gerne klein bergab und diesen Satz der 
^^erschienenen neuen Ordnung vom 18. 1. 1660 am 
22 8. gl. Js. wieder umstieß.

sich hierorts die Barbiere des Schröpfens geschämt 
Martin AS aiÄ>°kw-rt- d-k

äls Äe^rdienstliche Vaderhantierung verachtet. Hütten, 
kann nicht behauptet werden, aber das Gegenteil. Der 
Futterneid beider Gewerbe läßt den Rat me lauge zur 
Rübe kommen. Beide Gewerbe maßen sich offen und heim­
lich ibre Zuständigkeiten an, nur daß der Schererdunkel 
nie zu den Handreichungen des eigentlichen Baders herab- 
steiat Die an und für sich, nach 1500 abnehmende Bade- 
lull dann der Umstand, daß dasBadhalten eine öffentliche 
Ger'echtiaekit, eine Ehrhafte war, mochte des Ursache sein. 
„Schröpfen fristet mir mein Leben" hieß es schon im 15. 
Jahrhundert und im 18. Jahrhundert war der Bader im 
Schröpfer aufgegangen. Tadelt Euarinonius 1610 die 
Bader wegen ihrer Habsucht daß sie sich mit Schröpfen nur 
die Beutel füllen wollen (Martin 78), so schlug doch auch 
diesem Modezweig der „Gesundheitspflege" die Stunde: 
1822 sang der österreichische P. Maurus Lindenmayr 
(Martin 215):

.Schlüssen, 's Dünstbad um Quatemä (Quatember) 
M jetzund gcrr akemina" (aibgekommen).

Der Scherer.
. du geschoren." GaLs schon

inder je nach „Nam' und Art", so erst
recht beim und Scheren waren noch mehr
unzertrennlich gedachte Gepflogenheiten in» der Badstube 

als die bisher besprochenen, so unzertrennliche, dah sogar 
von Nachdichtern der ägyptische Josef gebadet und geschoren 
rourde, obwohl die Bibel nur letzteres erwähnt. Wir 
werden die Ursache inne, wenn wir die Wer^euge be­
trachten, mit denen die „Schererei" Wattfand. Und darin 
liegt auch der Unterschied, auf den das eingangs angeführte 
Sprichjwort hinweist. Die Scheren hatten damals noch 
keine iiE>ergreiffenden Klingen, sondern wirkten wie Pin­
zetten (siehe die Abbildungen bei Martin, welche dessen 
Buch neben seiner ausgedehnten Literaturangabe besonders 
wertvoll machen); so bis ins 16. Jahrhundert. Das Rasier­
messer war bis ungefähr 1500 unbeweglich mit dem Griff 
verbunden. Denkt man sich! dazu den Mangel des Seifen- 
schaunls, so braucht man sich Wer die Entstehung des heu­
tigen Begriffs „Schererei" nicht zu wundern^ während es 
erklärlich erscheint, daß Scheren und Aal-bieren in der Bad- 
stube vorgenommen wurde, wo infolge des Badens und 
des Dunstes die Kopf- und Barthaare weich und geschmeidig 
wurden und mittels obbeschriebenen Werkzeugs wenigstens 
ohne größere Quälerei behandelt werden konnten. Wenn 
in der Zeit von 1603 bis 1660 in der Dadertaxe eigens 
aufgeführt ist: für einen Bauern barbieren 1 Kr., so wissen 
wir, was die Stunde für den Armen geschlagen hat. Im 
übrigen ist zwischen Haar- und Bartschneiden nicht unter­
schieden. Anscheinend hatten die Barbiere ihrem Namen 
entsprechend mehr letzteres. Nach Zappelt kennt das 
klassische Latein für den Scherer den Namen tousor, wäh­
rend sich das Mittelalter des Wortes rasor bedient (S. 96). 
Meines Erachtens hängt dies aber mit der mönchischen 
Evattgesichtigkeit zusammen und tatsächlich waren, wie auch 
Zappert u. a. angibt, die Klöster die Schulen der Barbiere, 
Bartscherer. Aus verschiedenen Beobachtungen scheint mir 
nun hervorzugehen, Worauf im Schrifttum, soweit mir 
dasselbe zu Händen kam, nirgends verwiesen ist, daß de r 
eigentliche Laienberuf der Barbiere oder 
Valbiere, inanderen Städten m ei st Scherer 
Zenannt, erst mit Erfindung des Schaum­
schlägers auf kam, daß damit die Trennung vom 
Baderberus, mindestens von der Badstube, in größerem 
Maßstab einsetzte. Daß die Abnahme der Badelust in den 
Badestuben zeitlich damit fast zusammenfällt, tut in diesem 
Zusammenhang nichts zur Sache; sie ist nicht Ursache, son­
dern nur etwas später einsetzender begünstigender Umstand. 
Beweisendes Material liegt in den leider nur in 3 Bänden 
vorliegenden Steuerbüchern der Stadt von 1450, 1451 und 
1521 (Sta. Folioband 427/28/29). Während es rm Band 
von 1451 g. B. beim Ni^ergassenbader (4. Blatt) heißt 
„sin scherer", im Stadtviertel »Nute Bad sowohl bei 
Bader Wiedemann (Dl. 30) als bei Bader Netz (Bb 31) 
„sin scherer", in der statt (Altstadt mit Schulbad) auf Bl. 4o 
Heintz Bäder: german py jm (bei ihm) und prechellin 
PY M (von 1450 in der gleichen Reihe: Hans Müller bei 
ihm, 1 Scherer und Ruff sin Scherer, Jerg Schreiber bei 
ihm), ist in der Liste von 1521 vorgetragen: Niedergasse 
(3. Blatt?) Kaspar Mair Bader, 1 Knecht, 1 Magd, bei 
ihm Hans Schweikart; in der Neuen Kemptergasse ein 
Laux Scherer, in der Alten Kemptergasse ein Hans Bader, 
Jörg Bader, Veit Bader, in der Altstadt ein Lutz Bader. 
Dagegen tritt 1451 (Bl. 49) gesondert ein Peter Stetter 
«Scherer mit 1 Knecht, Wirffler Lei ihm, auf. Der vielfache 
Mangel an Standesbezeichnungen besonders in der Liste 
von 1521 läßt ja unumstößliche Beweise und Schlußfolge­
rungen nicht zu. Aber im Hinblick auf andere Tatsachen 
darf der Schluß als nicht ganz unberechtigt gelten, daß 
1450/51 die Scherer noch bei den Badern arbeitete^ mW- 
rend in der Liste von 1521 die Bader zwar Ziemlich.zahl­
reich sind, aber der Name Scherer nicht mehr verzeichne: 
vst. Es hat sich inzwischen eine Wandlung vollzogen, 
hen wir in andre Städte und bei andern Autoren, u«

1^92 den Balbier Kaspar Helmayer mit geg Ba-er- 
von Bayern ziehen. Zappert läßt S. 98 u.
Scherer in den ersten Jahrzehnten des ^'^alSiere für 
eins sein, während im 15. Jahrhundert d - demselben 
die Scherer auWommen, Wenn Avankeich Bart- 
Verfasser (Anim 296) schon 1W2, 1368 ZU^ Ebers gr- 
scherer kennt, so spricht das infolge der Vorgetragene 
lagerten Verhältnisse durchaus nicht gegen » »

43



Meinung; die Eeburtsstunde des deutschen Truckenscherers, 
des Barbiers, dürfen wir mit der Erfindung des Schaum- 
schlagens ums Jahr 1500 ansetzen, damit die Trennung 
des Barbiers vom Bader, was auch die Aenderung der 
Geschäftsbezeichnung (Scherer zu Barbier) andeutet. Der 
Barbier istder Rasierer, d e r Sch e r e r (Stüb- 
linsbador) der Haarschneider und Schröp­
fe r. Frühere Truckenscherer gab es; aber ihr Geschäft 
konnte wegen der quälerischen Methode nicht blühen; sie 
werden sich mehr dem Aderlaß und der Wundarznei zuge­
wandt haben.

Nun behauptet Höfler (S. 60), daß die Scherer in 
Deutschland um 1200 aufgekommen seien, da bis dorthin 
das Scheren des Haupthaares und wahrscheinlich auch des 
Bartes überhaupt nicht vorgekommen sei, ja als Beschimp­
fung gegolten habe (er erinnert an den „Escherten"), sagt 
aber unmittelbar darauf, daß später hohe Würde und der 
Krieg erlaubten einen Vollbart zu tragen. Stimmt das 
zusammen? Zum mindesten nicht gegen uns. Wenn da­
gegen Martin für Nürnberg die erste Scherstube 1565 fin­
det (S. 71), so ist dies ein vollgültiger Beweis für uns 
neben der nahezu gleichzeitigen Erwähnung des ersten 
Scherstübleins in Memmingen 1555. Uebrigens ist Scherer 
und Barbier, wie nun genugsam dargelegt sein dürfte, 
nicht dasselbe. Manche lasten die Scherer aus den Feld- 
scherern hervorgehen. Wenn sie unter „Scherer" Barbiere 
verstehen, können wir zustimmen; die dürften sich nach ihrer 
Wundarzneipraxis im Kriege kaum mehr dem Handwerks­
mäßigen des Baders und Scherers zugewendet haben. 
Wenn endlich Martin die Scherer aus jenen Gesellen der 
Bader sich entpuppen läßt, die keine Badestube an sich 
bringen konnten oder wollten, so können wir auch kein 
Haar darin finden. Aber ohne Seifen s chaum glauben 
wir an keinen Balbier.

Nebengeschäfte und Gefchästskniffe.
Es ist schon des öfteren berührt worden, daß das Ge­

schäft der Bader ständig abnahm. Das sehen wir schon 
aus den öffentlichrechtlich bestimmten Dadtagen. Singt 
die badefröhliche Augsburgerin Klara Hätzler 1470 noch:

Es baden am montag die truncken, 
am afftermontag die reichen, 
am Mittwoch die witzigen, 
am Donnerstag die gryndrg und lausig sind, 
am freytag Laden die ungehorsamen, 
am samsztage die hochverttlgen (Zapp. 13 Hoffm. 5), 

so bringt die Ordnung von 1549 schon nur noch 3 Bade- 
taiae- Mtermontag, Donnerstag und Samstag. Und 1643 Kgen dft Ler tzerg Mair, Michel.Schob und Zacharias 
Rimmel, da!h sie kaum mehr die Kriegskosten ausbrrngen 
können, 1649, daß öffentliche Badstuben ganz in Abgang 
gekommen seien (Sta 405.5). Endlich in der Ordnung von 
1698 (Sta 405.1) sind einige Punkte gestrichen (die immer 
nach den alten Ordnungen mechanisch eingesetzt wurden) 
und dafür bemerkt: Weil gegenwärtig nur 2 Badstuben 
allhier, haben sich beide Badmeister Mathäus Mayr und 
Naphael Müller verglichen, einen Samstag um den andern 
mit dem Badhalten zu alternieren, ausgenommen zu hei­
ligen Zeiten und im Märzen.

Das 1577 erhöhte Badgeld betrug (405.1) für 
1 Mann, Sohn und Knecht, Gesellen, so schröpft, 1 Kr gutes 
Geld, der aber nicht schröpft 5 k, ferner für 1 Frau, Toch­
ter Magd, so schröpft 6 b, ohne Schröpfen 4 6, für einen 
Dehnungen und andere Knaben oder Mägdlein (am Ran­
de: junge Kinder) so 8 Jahr und darüber 1 L, unter 
b ^^wischen 1603 und 1660 finde ich folgende Einträge: 
zu baden für eine Person 2 br, für eine mittelmäßige 
m-vion 6 für ein Kind 1 kr, für schröpfen für 1 Ven-

A für Bauern barbieren 1 kr, für trucken bar- 
2 lcr Für Aderlaß wird kein fester Lohn ausge- 

^'^ auÄ nicht für Barbieren, 1660 auch nicht für 
^Eöfen Andern nur ermähnt, sie sollen die Kunden nicht 
Schröpfen, I wird auf die Ordnung von 1652
übernehmen und o°° ^wiesen.
(anscheinend  ̂ „Badertax" 1698: Aderlästin

DnMen b zu baden für 1 Person 2 ür, für 
Basiere? A das Quartal keiner weniger als 22^ kr, 

für Schröpfen 4 6.

Daß dabei die Trinkgelder eine Rolle spielen, 
läßt sich denken. 1603 wird durch Ratsdekrct verordnet, 
daß diese in einer Büchse gesammelt und hernach unter 
Meister und Ehehalten gleichheitlich verteilt werden sollen.

Um diesen magern Verdienst für die meist große Fa­
milie (ausdrücklich erwähnt) zu erhöhen, bot sich in dem 
üblichen Gebrauch eines kleinen Strohhutes (nach Art des 
Hauskäppchens) zum Schutz des Kopfes eine Handhabe: 
Die Bader wurden Strohflechter. Die Badebüte 
werden Schaubhüte (1579), Schab'- und Schobhüte 
(1632) genannt. Vom Vadehut zum üblichen Strohhut ist 
nur ein Schritt, vom Verkauf im Bad zum Verkauf auf 
dem Markt, in den Straßen und Häusern (Hausieren) nicht 
minder. Aber sofort ist hier wieder die „Konkurrenz" da, 
nicht nur seitens der Schaubhütmacher vom Land, sondern 
sogar seitens der Kollegen vom Rasiermesser. 1632 be­
schweren sich die Bader, daß die Barbiere nicht bloß schröp­
fen, sondern auch Hutmachen, was doch alles der Bader sei. 
Schröpfen sei ihnen nur erlaubt, wenn sie zugleich Bad­
stube halten. Der Ratsentscheid von 19. März 1632 geht 
dahin, daß den Badern das Aderlässen nur in Pestzeiten 
zustehe, daß sich aber auch die Barbiere des Schröpfens und 
„Schabhüetmachens" zu enthalten haben (Sta 405.4). Den 
Fremden wird 1579 (20. Mai; Sta 405.1) folgende Markt­
ordnung eingeschärft: Fremde Bader und Schaubhutkäufler 
dürfen bloß am Aftermontag feilhaben, auch müssen sie 
ihre Stände hinter denen der hiesigen Bader an ihrem 
bisher gehabten Ort aufstellen. Das Herumtragen der 
Schaubhüte ist den Fremden sowohl am Aftermontag als 
auch an den übrigen Wochentagen verboten«. Tun voch, 
so sollen sie durch die Bader erstlich verwarnet werden; 
hilft dies nichts, so soll man ihre Waren oder rhre Arbeit 
„aufheben", bis sie sich vor den Geschwornen der Zunft zur 
Strafe stellen.

Der Handel mit unschuldigen Medikamenten lag nahe. 
Auch hiewegen wurde den armen Badern das Leben sauer 
gemacht. 1594 bedroht deshalb der Rat diese „Land- 
fahrer, Winkelärzte, offene Zahnbrecher 
und Schreier", daß sie von ihm „fürgenommen" wer­
den, wenn sie durch Barbiere, Bader oder Rottknechte be­
troffen werden, daß sie verbotene Mittel insbesondere pur­
gierende, feilhaben, die ihnen kurzerhand abzunehmen sind. 
Doch dürfen sie Petroleum und andere bekannte Oele, 
Wurzeln, Kräuter und dgl. Limplicia frei verkaufen.

Da hier von den Marktschreiern die Rede, möge eine 
kleine Einfügung Platz haben. Den Badern wird gern der 
„Salbader" angehängt. Die Sucht ihre Kunden aus 
ihrem reichen „Wissen" zu unterhalten und neue hiedurch 
zu gewinnen, also die Vielgeschwätzigkeit, brächte sie, zu 
Unrecht, in diesen Ruf. Höfler wacht S. 142 darauf auf­
merksam (gegen Lammert u. a.), daß es 1308 im Kasten- 
amt Kammer b. Marquardstein ein Salberlehen gav. 
Lalpari ist ahd. der Salbenhändler, hier zu Lande „offene 
Schreier", Marktschreier, Quacksalber genannt, d. h. herum- 
ziehende, von Markt zu Markt, von Einöde zuElnode 
streunende, meist welsche Salben-, Kräuter-, Früchteyano- 
ler, wie es solche vor 20—30 Jahren noch gab, die aus der 
Lombardei, aus Friaul, aus Savoyen stammten, ^n Pest­
zeiten war es besonders der Theriak, eine Latwerge, be­
stehend aus 1^o Opium und 60 verschiedenen Bestandteilen, 
in dessen Herstellung („göttlicher Theriak") insbAndere 
Nürnberger Apotheken europäischen Ruf «ersten. Elier^ 
bog (a. a. O.) empfiehlt: Ein Quintlin altes «utes tirrax 
mit wm oder erenbris oder scabiosenwasser. am morgen 
alle zehen tage niechterling — Das sind die Salbader, 
durchtriebene Köpfe, verunglückte «Studenten, gegen die 
selbst ein Eayler von Kaysersberg im ehrwürdigen Straß- 
bürger Münster glaubte predigen zu müssen: diese ziehen 
nachmals (wenn sie der Füllerey gewonet haben) in dem 
land herum, der eine wird Gaukler oder spilmann, der 
ander ein thellerschlecker, der dritt ein Teryackskremer, der 
vierdt ein bader, der fünfft ein Henfelin oder sonst ein 
lotterbub (Martin 84). 1649 mahnt die Land-Polizei- 
Ordnung für Ober- und Niederbayern die Schnitt-, Augen- 
und Wundärzte, nicht wie die Zahnbrecher undSalben - 
kramer auf den Jahr- und Wochenmärkten feil zu haben 
sondern einen bürgerlichen, ehrbaren Wandel zu fuhren 
(Höfler 65).
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Die Not konnte auch die Bader erfinderisch machen. Ge­
gen mancherlei Eeschäftskniffe kämpfen die Ordnungen an: 
daß einer des andern Kunden „absetzt", einer des andern 
Arbeit (auch unter den Barbieren und Wundärzten!) 
„letzt und schändet", daß er weinfröhliche Gesellschaften in 
seiner Stube duldet, daß er Wein verehren und schenken 
läßt, daß er die „Dienstmeden", die ins Bad kommen, frei 
badet, damit sie ihre Herrschaften „animieren" gerade in 
dieses Bad zu gehen, daß er um ein „kleinath" singen und 
Frauen unter Männern und umgekehrt baden laste (1608). 
1738 wird dem Leonhard Büchele bedeutet, (Sta 405.1) er 
solle jene Tochter nicht rasieren lasten — natürlich tätig zu 
verstehen. 1560: kein bader soll niemand nichzit abkauffe, 
der bey einem andern badet, darnach ime anmuet, daß er 
sollichs bey ime verbade, noch sonst in ^einerley weiß dem 
andern keinen künden nit absetzen noch ablickhen, sondern 
ein Jeder amen sains gefalln uß, wa er will, baden lasten. 
Daß einer dem andern seine Kranken aufband, des. wenn 
diese arm oder der Fall heikel war, kam den Ordnungen 
nach zu schließen, oft genug vor. Es war deshalb jeder Ba­
der verpflichtet, mindestens „das erste Band" zu tun, d. i. 
den ersten Verband zu Machen. Als die Badstuben mehr 
und mehr gemieden wurden, als die Haar- und Vartpflege 
ebensogut in den Barbier- wie ehedem in den „suspekt" ge­
wordenen Badstuben geübt werden konnte, als mithin die 
Gefahr drohte, bessere Kunden ganz zu verlieren, verfielen 
die Bader auf den Ausweg das Truckenscheren und 
-schröpfen auch in ihren Wohnstuben auszuführen, also 
2 Werkstätten zu unterhalten. Auch gegen diesen 
Kisf wurde angekämpft, schon 1549, 1587. 1566 unterstehen 
sich Küpferlin und Niepein und andere unbewährte Mit­
genossen des Handwerks unter anderm teils schon Erwähn­
ten, daß sie, die ihren Meistern nur 3 Halbtage (Badtage) 
versprochen sind, sich geneigt erklären, sich die übrige Zeit 
gebrauchen zu lasten und sogar eigene Werkstätten zu un­
terhalten, ja auch ihre Söhne darin zu lehren, desgl. 1577 
(405.4). Rat ist dagegen. Im letzgenannten Jahre wird 
diesen „haussästigev badknechten" sogar vorwurfsvoll vor­
gehalten, daß sie am Badtag um Wochenlohn dienen und 
trotzdem die übrige Zeit daheim und in den (Privat-)B a d- 
stüblein um 2 Pfg. scheren; sie würden hiedurch reich 
und die Badstubeninhaber arm. Diese Badstüblein mach­
ten überhaupt vielen Kummer. Der Neubader meint 1577, 
daß er mit den Badgeld wohl zufrieden sein würde, aber 
die „Badstüblin" machten wirklichen Schaden, weil da nicht 
bloß Vater, Mutter, Bruder, Schwester, wie nach der Ord­
nung, sondern die ganze Nachbarschaft hingehe. Man solle 
sie ganz verbieten, verlangten spätere. Rat ging den gol­
denen Mittelweg und verbot 1660 fremde Personen (außer 
dem Hausgesinde und „angeborenen" und guten Freunden) 
darin baden zu lasten. Dieser „Ruf" war 1645 ergangen, 
aber wieder vergessen worden.

Abgang der Bäder.
Bevor wir die weitere Entwicklung des Baderhandwerks 

verfolgen, müssen wir noch den Ursachen des ziemlich schnel­
len Abgangs der Badstuben einigen Raum schenken. Denn 
die weitere Entwicklung im Baderhandwerk ist selbstver­
ständlich nur die Folge hievon. Und in den bisherigen 
Jahrhunderten sind wir inmitten einer rasenden Talfahrt 
dieses Berufes. Ja, in dem beigezogenen Jahr 1698 sind 
wir sogar schon am Ende dieser Fahrt angelangt. — Kaum 
auf irgend einem kleinen, eng beschränktem Gebiet der Ge­
schichte liest sich so viel Widerspruchvolles in ausgedehntem 
Schrifttrum wie hier, wo es sich um Abnahme der Bäder 
handelt. Jedes Jahrhundert ist hier das Entscheidende, von 
1400—1800, je nach Stellungnahme des betreffenden 
Schriftstellers. Der Zwiespalt löst sich, wenn zwischen ört- 

und allgemeinen Ursachen, noch besser, zwischen 
Aechlder Art der Bäder und Abnahme der 

. "st oder, was fast dasselbe, dem Badebedürsnis 
" wird. Solche örtliche Ursachen, die ich so nen- 

A". pochte, wen sie nicht die allgemeine Badelust, das 
« ersticken vermochten, sondern nur einen i^^Badeort^ ^?rÄ'Eort hervor r iefen, damit vielfach auch 

Wechsel oberflächlicher Betrachtung 
„Mode" erscheint, finden wir haupt- 

epidemisch auftretende Aus- 
jatz (nach den Kreuzzugen) wandelt das Wasterbad in das

Schweitzbad um. Die Syphilis (um 1500 beginnend) läßt 
dies meiden und treibt die Badelustigen teils in die heimi­
schen Badestübchen, teils aus den städtischen Badstuben hin­
aus in die Heilbäder (Wildbäder). Die Pest endlich läßt 
das städtische Badewesen besonders während des 30jährigen 
Krieges ganz absterben — es werden in eben diesen Heil­
bädern, die vor den Toren der Stadt liegen können, die 
Trinüuren gebräuchlich. Nach 1700 wettern die Aerzte mit 
vollem Recht gegen das unmäßige Gesimse (man kann es 
mit dem besten Willen nicht anders nennen) am Gesund­
brunnen, der meist nicht viel mehr lieferte als gewöhnli­
ches Brunnenwasser.

Und so schläft das Badeleben ganz ein. Den ersten 
allgemein en Stoß hatte dieses erlitten durch Aende­
rung der Kleidung, d. h. mit dem Umtausch der schweren, 
die Ausdünstung hindernden Lederbekleidung gegen die 
leichtere, oft auszuwechselnde Daumwoll- und Leinenbe­
kleidung ging Hand in Hand eine gewisse allgemeine Ab­
nahme der Dadelust, d. i. des Badebedürfnisses (um 1600). 
Die völlige Vernichtung erlitt die deutsche Badeherrlichkeit 
im 18. Jahrhundert. Ein äußerer Anlaß ähnlich dem vori­
gen ist hierbei nicht ersichtlich. Daß der „gemeine Mann 
dazu kam ungefähr ein Jahrhundert nicht mehr zu baden, 
in keiner Form (einzelne Zuberbäder stogen die Regel nicht 
um und die Badereisen der Vermöglichen und Hochstbesol- 
deten zählen hier überhaupt nicht mit) kann ich nur in der 
Schwächung der Lebenskraft durch die Blutverluste der 
Generationen infolge des unsinnigen Aderlassens und 
Schröpfens erklärlich finden — habe aber keinen Divers 
hiefür und stelle diesen Gedanken nur als Laie zur Erör­
terung.

Nun im einzelnen! In Memmingen blühten 1555, wie 
wir sahen, 5 Bäder, öffentliche Badstuben. Da auch in den 
oben angeführten Steuerbüchern v. 1450/51 deutlich erkenn­
bar eher weniger als mehr herauszulesen sind, haben ihnen 
die inzwischen liegenden von Schriftstellern als bäderscha- 
digende und -mindernde Ursachen angegebenen (Verteue­
rung des Holzes, Aussatz) allem Anscheine nach keinen Ab­
trag getan.

Holzpreise.
In Memmingen setzte, wie Dr. Miede! in den Mem- 

minger Eeschichtsblättern 1920 Nr. 1 nachgewiesen hat, 
erst 1738 .eine nennenswerte und wesentliche Holzteuerung 
ein. In andern Landschaften wird hiegegen sogar von 
einer Verwüstung der Wälder durch Bader gesprochen 
(Vruchsal 1430), und in Wien bildet sich i nf o l g oder Holz - 
teuerung im 15. Jahrh, eine Bader-Holzeinkaufsgenohe - 
schaft, während Augsburg in der gleichen Zeit Aus densel­
ben Gründen den Verkauf des Holzes statt wie bisher nach 
Gewicht (?) nach Maß beschließt (Martin 196 s.). Immer­
hin beschweren sich auch die Memmmger Bader 1632 
(405.5) unter anderm darüber, daß das Holz im Preise 
steige. (Es war dies nur eine Folge der allgemeinen 
Kriegsteuerung). Von Einfluß auf das Badeleben kann 
aber in dieser Hinsicht nicht gesprochen werden.

Kleidung.
Lammert (49) sieht einen Grund der Badelust des Mit­

telalters ganz richtig in dem Badebedürfnis infolge selte­
nen Wechsels der Leibwäsche-, desgl. meint Bauer (216), 
daß die einst getrogene Kleidung enger und dichter den 
Körper umschloß als die heute getragene und daß der Wech­
sel der Leibwäsche weniger gebräuchlich war. Hingegen 
meint der Arzt Höfler, daß die mittelalterliche Vorliebe 
für Bäder eigentl. mit der Hautunreinlichkeit wenig zu mu 
hatte. In seiner Vorliebe für Erklärung vieler ErMei- 
nungen im Volksleben durch Dämonenglauben bringt 
Befreiung von krankmachenden Dämonen durch d,e o - 
hende Dunstwärme (!), sagt aber dann selbst, vag 
Rückgang der Bäder parallel laufe mit der Zu °hm 
Flachsbaues, den O. A. Ulm II. 201 nach R"ckga'M 
treidebaues infolge Überschwemmung mit E 
Korn in die Zeit nach der Entdeckung ^^5 vorhanden 
nach (S. 155) seit 1500 Flachs im UeberNug sogar 
war, und wieder Höfler (S. 43 und 16») >! . ' §jnöden, 
feststellt, daß die Badestuben, mindestens o-e^ wurden, 
in Flachsdörren und Brechstuben umg H^it kommen 

> was er ins 16. und 17. Jahrh, verlegt,
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wir schon sehr nahe an Martin (213), der die Abnahme des 
Badebedürfnisses um die Mitte des 18. Jwhrhs annimmt. 
Wie widerspruchsvoll > ofler hier und da ist geht aus S. 
237 hervor, wo er schreibt, daß zur Zeit der schweren Fell­
bekleidung wohl die augenfälligste Wirkung des Bades 
die Reinigung von Ungeziefer war, was doch mit Reinlich­
keit sehr zusammenhängt!

Der Aussatz
soll teils an der Abnahme, teils am Aufkommen der Bä­
der die Schuld tragen, teils wenigstens an der Aenderung 
der Badeweise. Die meisten Schriftsteller lassen ihn mit 
den Kreuzzüglern aus dem Orient kommen. Hier muß 
daran erinnert werden, daß der Aussatz endemisch längst 
in Europa bekannt war. Das Mittelalter kannte schon 
längst scharfe Maßnahmen gegen die „Sonderstechen", deren 
Sonderling einem Abschiednehmen vom Leben gleichkam, 
so daß die Ansteckungsgefahr durch u. in den Badstuben ge­
ring war. Uebrigens kamen nach Höfler schon 1588 Zweifel 
an der Echtheit vieler Fälle auf, da auchGrätze, Elephantiasis 
u. ä. als Aussatz bezeichnet wurde. In allen uns bekannten 
Ordnungen enthält ein Artikel die Mahnung und War­
nung an die Bäder auf Reinheit der Haut der Badenden 
ein Augenmerk zu haben und Verdächtige und Unreine aus 
den Bädern zu entfernen. Daß das Schweißbad als beson­
ders geeignet galt gegen den Aussatz und die Ansteckungs­
gefahr zu wirken, mag ihm hier und da förderlich gewesen 
sein. Ganz andere Wirkungen aber vollbrachte

die P e st,
der schwarze Tod, deren zahlreiche Namen- Höfler S. 226 ff. 
zusammengestellt hat, unter welchen sich aber gleichfalls ver­
schiedene Seuchen verbergen. Die Bader hatten das Heran­
nahen derselben schon in der Vorbeängstigung zu spüren. 
Da die Aerzte Vadiaw 1519, Pantaleon 1564, Lavater 1668 
(nach Martin 205) gelehrt hatten, daß durch die geöffneten 
Schweißlöchlein die böse Luft, die giftige Lust, das Erbgist 
einginge, so mied man natürlich in erster Linie das Ee- 
meinbad, so daß in Pestzeiten schon aus diesem Grunde die 
Badestuben geschlossen werden muhten. Andererseits konn­
te 'sich natürlich die Obrigkeit diesem ärztlichen Gutachten 
nicht verschließen. Wohltuend sticht hingegen unser Ellen- 
bo g von übereifrigen Nichtswissern und Nichtskönnern ab, 
indem er nur vor zu vielem Baden, überhaupt vor allem 
Uebermaß warnt, was dazumal gar sehr nötig war. In 
Memmingen wurden wie auch anderwärts zu Pestzeiten 
die Vrechenärzte eingeführt, wodurch die Bader Ersatz für 
den Entgang an Badlöhnen hatten. Auch druckte man bei 
solchen, die sich in Sterbenslauften hatten gebrauchen las- 
sen ebev ein Auge zu (beim Examen, bei Anklagen und 
ähnWen Fällen, wie wir bei Elisabeth Heiß 1651 erlebt 
haben).

Syphilis.
Lichtete die Pest zwar schrecklich Stadt wie Land, aber 

nur zu Zeiten, fo war die Lustseuche, Syphilis, neue Haut- 
kranLheit, mal» tranco, französische Pocken und wie sie sonst 
noch Namen trug, ein fortwährend heimlich und unheim­
lich dräuendes Schreckgespenst, dessen man nirgends sicher 
war. Hatte der Aussatz die Schweissbäder gefördert, die 
Best sie vernichtet, so -rächte die Lustseuche die Wasserbäder 
wieder mehr zu Ehren, besonders ausserhalb der Stadt. 
Schon 1495 hatten Maximilians fröhliche Horden-Orden 
der Landsknechte das neue Uebel von Mailand zürückge- 
brackt und die fleißig besuchten Frauenhäuser liessen diese 
Geikel nicht zur Ruhe kommen. Daß man schon damals er­
kannte auch ohne pundo-sexri-Berfehlungen könne die 
Nest e 'einem auf den Leib springen, machte sie nur noch 

steter — nicht zum Nutzen der Barbiere und Bader, 
^"Äaefehen von den Befallenen, wieder die ersten Leid- 

warem Einen Memminger Fall haben wir Äbürt Der Nürnberger Rat war 1496 bereits in der 
Än Zunftgenossen einzuscharfen, solche Messer und 

AV^„i-ken Badstuben nicht mehr zu gebrauchen, die 
^N-rsonen mit der französischen Seuche benutzt worden 
bei PersEN Diese scheint auch in Memmingen
Maren. -u haben. Es lässt sich dies wohl daraus 
ziemlich durch seine Kuren eine gewisse

"Aus Sta E2 ch z. B. «sichtlich, 
«er-hmttz-tt Ochselchausen ISA -inen seiner armen 
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Leibeigenen ins Spital bringen läßt, der mit der Franzo­
senkrankheit befleckt war, um ihn hier kurieren zu lassen. 
Der betr. Akt trägt die Aufschrift: mordo gsllics inlec- 
tum. 1503 bittet Ravensburg, 1564 Alexander v. Schwendi, 
1570 Stebenhaber von Loppenhausen um die gleiche Dunst 
1630 muß sich sogar die Stadt wehren, in so schweren Zeiten 
von auswärtigen mit solchen Aufnahmsgesuchen belästigt 
zu werden, will sie aber zu Herbst- und Frühfahrszeiten 
gegen Selbstverköstigung mitbaden lassen. Was Memmin- 
gen so weitbekannt machte, war die Holz- oderRauch- 
kur, zu welcher Schorer (z. Z. 1495) schreibt, daß durch 
dre,« Kuren der anfangs so fremden Krankheit unsere 
Medizi so berühmt geworden, daß 1518 Bischof Christoph 
von Basel an Bürgermeister und Rat geschrieben und sie 
gebeten, daß sie Herrn Doctor Jakob Stoppel erlauben soll­
ten zu ihm nach Basel zu kommen, um seinen Bruder, der 
an der Mais ^ranxesca erkrankt, zu kurieren. Nun steht 
auf einem der Schriftstücke der Schublade 408, die Holzkur 
sei Rindemkur. Dadurch werden Zweifel hervorgerufen, ob 
es sich wirklich immer um die Holzkur oder nicht um ein 
Rindenlohbad zur Pestzeit handelt. Denn in Pestzeiten 
war man auf den merkwürdigen Umstand aufmerksam ge­
worden, dass die Gerber derart von der Krankheit verschont 
blieben, daß selbst Gesunde aus Pestfurcht in die Häuser 
der Gerber flüchteten (Höfler). Man schrieb es der Rin- 
denbeize zu und es kamen Loh- und Rindenbäder in Auf­
schwung, worüber später noch zu reden. Gegen die Syphi­
lis dagegen hatte man die eigentliche Holzkur, die ihren 
Namen von dem dabei verwendeten Absud aus Spänen des 
GuafaLholzes Westindiens (I^ignum sandum) trägt, aus 
dem der Marterpfahl Christi gezimmert gewesen fein soll. 
Diesen WfuU benutzte man als HolztraNk eben gegen das 
Venerische Gift. Auch kam die Einatmung harziger Dampfs 
zur Anwendung, weshalb diese Kur auch Rauchkur ge­
nannt wurde. Aus nachfolgenden Erörterungen dürfte 
hervorgehen, daß Dr. Schorer die Holzkur zu früh ansetzt. 
Sie wird nämlich 1594 den geprüften Badern und Barbie­
ren meines Wissens erstmals zugestanden, 1566 erstmals 
genannt. Zugestanden jenen, welche dazu qualifiziert sind, 
die Patienten zu sich in die eigenen Häuser zu nehmen! 
doch mit dem Beding einen Arzt dazu zu nehmen, da bei 
Liefen Kuren stets auch innere Schäden vorhanden seien 
alw innerliches Medizinieren in Anwendung komme. Hier 
ist bemerkenswert ein Einschiebsel in die Zusammenstellun­
gen des Stadtschreibers, Schedel, der um 1560 amtierte, wo­
nach ein SebaMan Rauchenberger die Leute „in Raach 
legt und ein Rat weiß ihm dies nicht „abzustricken", weil

"ern lange Jahre her dies auch getan und vielen 
geholfen, obzwar auch einige gestorben. Es wird ihm nur 
auferlegt den Leuten bloss insoweit Tränklein einzugeben, 
als er den Kranken seiner brauchenden Kur halber tun 
muß. Und wieder 1632 (schon öfter berührtes Ratsdekret) 
ist die wichtige Tatsache erwähnt, daß die Rauchkur vor 
Jahren hier nicht gebräuchlich und gewöhn- 
l i ch, der Zeit aber in der "Stadt Mlatterhaus der Ge­
bühr nach angestellt und gebraucht wird. Es wird deshalb 
dem Konrad Rauchenberger, Bürger und Weber, auferlegt, 
'sich gemäss klarer Ordnung Artikel des Arzneiens, Kurie- 
rens und der RaiHkur gänzlich zu bemüssigen. Man erin-

sich M«r wohl, wie dazumal (1566) sein Vater, Rau- 
R. genannt (also wohl Seba­

stian Konrad Rauchenberger?) die Rauchkur in feinem 
Haus zu gebrauchen und die Leute rüber zu legen für seine 
Person und sein Leben lang Erlaubnis erlangt habe, welche 
Erlaubnis nun aber nach" seinem Avsterben geendet. Dar­
aus durfte hervorgehen, dass die Rauchkur anfänglich noch

Kunst war, die voni jedermann unter gewissen 
Vorbehalten geübt werden konnte. Ueber die Kur selbst 
über welche verschiedene Ansichten herrschen, liegt in Sta 
408.1 ern zeitgenössischer Bericht, so daß wir in der glückli­
chen Lage sind, unzweifelhafte Auskunft zu haben, „wie es 

gehalten wird, so mit Franzosenkrankheit im 
"der Seelhaus kuriert werden". Diese kommen

Neuhaus genannt Won 1535 dem Stadtwundarzt für Sterbensläufte als 
D.enstwohnung angewiesen). Dort wird nun nach folgen­
dem Verfahren auf Leben und Tod kuriert:

l. der Purgiertrank, 2. Aderlaß, 3. am 4. oder 5. Tage



Schweißbäder (1 Stunde), dann 1 Stunde ins Bett. All 
dies im Sondergemach, Pur gier st ube genannt.

4. In der Holzstube (für Männer und Weiber ge­
sondert) Sommers um 5 Uhr, Winters um 6 Uhr Schwitz- 
tränkle, schwitzen vormittags 2 Stunden, nachmittags eine 
Stunde, Kinder je 1 Stunde.

5. Nach Schwitzen morgens und abends verbunden. 
Zum Essen gibt es Brot und Hammel- oder Kalbfleisch, 
8 Tage ungesalzen; dann 3 Wochen je nach Arztens Dafür­
halten „mehr oder minder Kost";

6. „Läm^Wasser; wer „Läme" hat, muß purgieren und 
schwitzen;

7. 5 Wochen in Gesundstube, mehr Kost, Rind­
fleisch, doch ungesalzen, dann wieder Purgiertrank, Ader­
laß.

Wer nun gesund, wird entlassen, die übrigen kommen 
wieder in die Holzstube. Wer dann noch nicht gesund, wird 
als verdorben" erachtet und in das „Verdorbenen- 
h a u s" gebracht", sein Leben lang. —

Der Bericht stammt von Laurentius Eunthaus, leider 
ohne Taa. Es liegt noch ein weiterer vor von Dr. Bartloma, 
der in Augsburg Einstchtgenommen. Diese beiden können 
wtt ergäben aus dem „Sammler" von 1917, wo aus dem 
Äolzhause der Fuggerei in Augsburg nach einigen statistl- 
Nn Angaben erLähnt sei, daß 1629 dort von 25 Patten-

« Narben daß jährlich durchschnittlich 58 Kranke (allein

men Nicht ohne Belang inbezug auf d,e Gefährlichkeit der 
Krankheit oder dieser Kur ist, daß von iedem Kran­
ken bei der Aufnahme ein Zeugnis des ^kramentsemp- 
Lna° ElanÄ wurde, „weil niemand weiß, was ihm m 
de^Km sonderlich ob der Schmierb und Rauch mag 

Mlteen^^.
Unsittliche Zustände in den Badstuben

. - manä^e Verfügungen !>e§ Nat§ Änrauf hindeu- Memmingen^ -U°- w°-, wie -- hätt- 

sein sollen Doch dürfen wir Nachgeborene uns am wenig- 
NE darüber in die Brust werfen. Und wenn man die Li­
teratur hierüber aufschlägt, darf man nicht Überseen, daß 
//nurAuswüchse sind, die auch damals schon öffentttch.ln 

Schvift gegeißelt wurden, und nicht AllgemelN- Wort und bisher Gesagten dürste sich auch ergeben
zustande Au^ y durch die Nahrungssorgen zur 
haben, daß die -o" - Förderung von Gebrauchen 
Luldun« und wertAn n Em l-i«.
g«dr°n,t wurden, d>« -«n- B-ius an-, wa- sich
sinnig Völkchen waren stelai^.^ ^erhitzten Räumen in 
durch den ständigen f , dann es mir nicht versa- 
Neigung Zum Trunk äußert. Zch Anstrichs aus der Luz- 
aen kierher einen Fall gemütlichen 1524 wur-

Bauren an diesem Tage 2 « sollten sich amVormit-
den Rat den Vauren zu LeM er fleißig und sorg-
tag prügeln und schlagen, ^jcht möglich den ganzen 
lich Verbinden; denn es sei Y Seite aber können
Tag ungetrunken zu sein! D 1558 in seinem tte- 
wir aus einem Fall, den schor ^idjchen: „In diesem 
benswürdigen Humor erzählt, v Hochzeit. (Nach Auf- 
^ahre hielten hier viel vornehme Leul vochZ" (Lukas) 
Mlung von 7 Fällen -kommt der 8. llnv gis sie jhne 
Pfrster mit seiner Magt, welche Er iM - , viel 
außgerleben, genommen. Wie er danu auch ,wi,^ 
Abenteurliche Sachen angestellet und gar 3Uw p ae- 
worden, daß, so einer was ungereimbtes gflha -

Er 'sMe der ander Laux Mister" (stm Vater hatte 
nach dem Steuerbuch v. 1521 in der Kalchstraße gewohnt).

Daß auch in Memmingen zu einer „richtigen" E^och' 
zeitsfe'er „ein Badstubenbesuch der ganzen Hochzeitsgesell­
schaft gehörte meldet Schorer z. I 1451: „Hanß Rißel 
namb elN Wlttlb zu der Ehe, hatte Vor ein Scherrich. also 

ging er mit seinem Schwohr, dem Diethmer, und mit ande­
ren seiner und der braut Freunden am S. Margarethen 
Abendt in das Bad und wollte den «Sonntag heyligen und 
am Montag Hochzeit halten und hielte auch die Zech nach 
dem bad oder breutgoldbad." —

Viel mehr als die offiziellen Zechstuben der Zünfte 
waren die Badstuben im 16. Jahrh, die Stätten der Oppo­
sition gegen Kirche und Staat (Kriegk. S. 34); sie waren 
die Debattierklubs in politisch erregten Zeiten in einem 
Maße, daß sie gemäßigten Kreisen entletdeten. Wenn 
Sontheime r I, 367 meint. Laß die Trink- und ZechsLu- 
ben die Lokale „laienhafter Religionsdebatten" waren, wie 
für die Mägde die öffentlichen Brunnen, so mag er hier nur 
zum Teil Recht haben, Degen die Dadstuben aber richteten 
sich sogar die Predigten. Aus einer solchen der 1. Hälfte des 
16. Jahrh, führt Zappert an: Dort sitzen sie im Padstubl 
und reden ketzerisch wider gott und kaisser." Denn rm engen 
Badstübchen trafen sich enge Kreise, während es in größe­
ren Kreisen nicht ungefährlich war, seine Meinung unver­
hohlen zu äußern.

Am besten hat Kriegk Worte gefunden uns verständ­
lich zu machen, weshalb die nachmittelalterliche Zeit so 
gern Anlaß nahm „über die snaur W hauen, Er sagt S.193 
Laß das Mittelalter außer den korporativen Trinkstuben 
nichts hatte, was den stets wiederkehrenden allgemeinen 
Unterhaltungen und VergnÄMMen unsern Zeit 
spricht, also weder Zeitungen, Zeitschriften, Unterhaltnngs- 
lektüre überhaupt, noch Bälle, Reunionen und Soneen, 
noch ständige öffentliche Unterhaltungsanstalten wie Thea­
ter und Konzerte, sondern nur solche allgemeine Vergnü­
gungen, die sich an ein Kirchenfest umschlossen oder welche 
bei besonderen Gelegenheiten außerordentlicher Werfe statt- 
fanden. Namentlich fehlte es an regelmäßigen Vergnü­
gungen, welche beiden Geschlechtern gemeinsam umren: vre 
Männer pflegten ihre Freistunden in Trinkstuben zuzu- 
bringen, während die Frauen fast bloß auf dasHaus und 
die Familie angewiesen waren. Das tägliche Leben wa 
folglich ein dürftiges Einerlei der Erscheinungen und 
Hochzeiten, Kindstaufen und andere ähnliche Feste 
ten, abgesehen von Kirchenfesten, in demselben e 
wechslung herivor, die jedoch nur selten eintrat.
also sang die gute Klara Hätzler vorn Vaden^noch 1470 
den stoben größten Freuden dieser Welt
nem „sauber spiel, das ich immer preisen will , also (Hon 
mann S. 9, Bauer 215):

Baden ist win rainelicher lust, 
Als er auf Erden mag gesein. 
Es ward uff erd kein Frau so vern 
An Laib, an claidern, an allen sachen, 
Sy haiß ir darnacht machen 
Ein Bad zur sunderlichen Lust.

Aber der eben so gute Rat von Memmingen wird auch 
gewußt haben, warum er 1603 die Badsttiben winters 
5 Uhr, sommers um 6 Uhr zu schließen befahl.

2. Aufgehen der Bader in den Barbieren.
Die Entwicklung im Darbier-Bader-Gewerbe hatte in­

zwischen eine Form angenommen, daß man >^9en darf. 
Bader sind in den Barbieren aufgegangen und was B^er 
heißt (im gewerblichen Sinne, mcht im volkstümlichen) war 
auf den Aussterbestand gefetzt, Barblerkunst i 
weit sortgeschriten, daß man der Dadstube mcht mehr^ 
durste. Die neue Ordnung vom 18. Zanuar 1M0 (wra 
405.1) gibt dies schon in der Form zu erkennen, ^e g 
dert sich in 2 Abteilungen:

1. Meisterrecht der Wundärzte und Barbierer.
2. Baderordnung. »„„-sm-n die

Oberflächlich betrachtet, ^"^^^hemmt in ihrem 
Bader seien zurückgedammt
Aufstieg: Sie haben kein Meisterrech Y werden

uu- mchN°n° d« u.-
ketten sind, welche das Nur N Alles ist in die stu- 
sprünglichsten Baderberufes- ^^Baders. der b°.s 
fe des Barbiers emporMommen, , s Gegenwart all- 
in uq°re Zeit »-«'»«'LL «»m«- d-
mWich dem .Fr>l-ur» wie m



tont ist. Diese weitere Stufe der Entwicklung ging eben­
falls nicht ohne Reibung vor sich. Da es der Rat für gut 
fand, auch durch äußere Markierung diese Standeserhe- 
bung zu kennzeichnen, indem er am 18. 9. 1663 den Bar­
bieren gestattet, „in der Kramerrotte zu fahren", so ist hier 
der rechte Augenblick von der

Zunft
zu sprechen. Schon 1566 (405.4) gibt der Bader Martin 
Niepein in seiner Verantwortung gegen Anklagen der Bar­
biere kund, daß er die Zunft geerbt, auch vom „Ene" se­
lig (Ahnherr, hier Großvater); daß er ebenfalls gegen 
Barbiere klagen könnte (wegen trucken schröpfen), dieweil 
Ist aber zünftig, will ers bleiben lassen. Run bildeten 
aber die Bader und Barbiere in Memmingen wahrschein­
lich wegen ihrer geringen Zahl nie eine Zunft, sondern sie 
waren der Grautucher- oder Lodnerzunft zugeteilt und bil­
deten innerhalb dieser ein sog Mittel, welcher Ausdruck 
tn der Augsburger Ordnung von 1549 anscheinend erstmals 
auftritt. Memmingen gibt die Art dieses Verhältnisses 
i. I. 1707 (Sta 405.9) auf Anfrage an Kaufbeuren folgen­
dermaßen zu verstehen: Es zeige sich hier kein Streit zwi­
schen Barbieren und Badern (!), da sie zwar von je wie 
auch jetzt in der Lodnerzunft sich befunden und in gemei­
nen Zunftsachen all das der Zunft zu prästieren, hingegen 
in Sachen ihrer Profession weder vor der Zunft noch unter 
-sich etwas zu tun hätten, da beide ihr eigenes Mittel hätten. 
Wann und warum die Bader in die Lodnerzunft kamen, 
konnte ich nicht ausfindig machen. Auch Schorer (1.8) stellt 
nur fest, daß Balbiere und Bader zur 10. Grautucher- oder 
Lodnerzunft zählen. Immerhin waren sie Hiebei besser 
Eran als einesteils in solchen, hauptsächlich norddeutschen 
Städten,^ wo sie völlig ohne Berufsverbindung, also in 
Nachwirkung der ehemaligen Unehrlichkeit gleichsam vogel- 
srei Waren, oder in solchen, wo sie z. B. der „Metzgerzunft" 
ernverlelbt waren, was doch, wenn man schließlich ihre 
Kunst noch so gering einschätzt, recht anzüglich erscheint. Es 
war dies der Fall in Kaufbeuren (Sta 405.9), Reutlingen 
(Martin 69, der damit einen Zusammenhang finden will, 
daß sie dort das Recht hatten Seife zu machen) und Bi­
berach (Luz 79), woselbst noch die Fischer und Gerber neben 
den Badern und Scherern dieser Zunft inkorporiert waren. 
Im Ulm dagegen bildeten die Bader eine eigene Zunft 
(Fischer 109, wo die Bader die letzte, 17., sind, u. O. A. 
Ulm 1.63). Wenn in letzterem Werk gemeint ist, daß die 
3 Zünfte der Müller, Binder und Bader deshalb nicht im 
großen Rate (1397—1548) vertreten sind, weil sie zu klein 
seien und vermutlich deshalb mit einer anderen Zunft 
wählten, so stimmt das nicht zu der Liste der von den Zünf­
ten zu stellenden Pferdeknechte S. 69, woselbst die Bader an 
achter von 14 Stellen stehen und zwar mit 10 Knechten, 
glerch den Grautuchern und Fischern. Und wenn Herzog 
Ulrrch von Württemberg 1519 die Städte des Schwäbischen 
Bunds nut Spottnamen bedenkt und dabei für die Ulmer 
ausgesucht den Namen „Bader" findet (für die Memmin- 
^^'E^^Seiß") Stählin IV. 195. 3, so müssen sie da­
selbst doch ein gewichtig Wörtlein geredet haben. — Doch 
zu unserm Memminger „Mittel" zurück, das, wie gesagt, 
EA. diese etwas eigenartige Bezeichnung
ftlhrt (Sta 405-16). Der Spitalarzt Frick legt 1721 in einer 
noch zu erwähnenden Angelegenheit die Äellung zur Zunft 

cives (als Bürger) stehen wir in der 
gar» Barbier und Wundarzt bilden wir 

ein Mittel.
einer gleich zu erörternden Angelegenheit tritt der 

Me "ö ebb'r "f w der nach Martin S. 93 (auf
Grund Schlossers Ansicht) gefälscht ist und den Bauer (S. 
230f.), r>er aus die BaDer überhaupt nicht gut zu sprechen 
ist, iromich einen „herrlichen Freibrief" nennt. König 
Wenzel soll, da er ein Freund von Badern und Henkern 
war und auch durch eine heldenhafte Bademaid Susanna 
aus der Gefangenschaft befreit worden ist, die Ehrlichkeit 
-er Bader in allen Reichs- und Erblanden hergestellt, das 
Vaderhandwerk den besten der andern Handwerke gleichge­
macht und jedermänniglich verboten haben, die ehrlichen 
Bader zu schmähen und von ihren redlichen Diensten ver- 
kleinerlich zu reden. (Bauer.) König Wenzel verlieh den 

Badern gleich auch ein Zunftwappen (Lammert S. 5): im 
goldenen Feld eine blaue Binde mit Knoten und darin ein 
grüner Papagei. Doch wurde dieser Ehrenbrief nach des 
Gönners Absetzung nicht als rechtskräftig anerkannt. Thu- 
dichum nennt die Beschlüsse, die manche Zünfte faßten um 
geringe Leute vor Eintritt in die Zunft abzuhalten, einen 
Unfug, dem die Reichspolizeiordnung von 1548 Tit. 37 und 
in wörtlicher Wiederholung die von 1577 Tit. 38 entgegen- 
trat, indem sie verfügte, daß keine Zunft oder Gilde befugt 
sei, die Leineweber, Barbiere, Schäfer, Müller, Zöllner, 
Pfeifer „Trummeter", Bader als solche auszuschließen. 
1689 wiederholte Leopold dieses Reichsgesetz (Privatrecht 
204, Martin 94). —

Der Kampf um Gleichberechtigung.
Die Ordnung vom 18. 1. 1660 war der tatsächlichen 

Entwicklung etwas vorausgeeilt. Es waren noch Bader da 
die mehr leisteten als die Nur-Dader und noch nicht so weit 
geachtet wurden wie die Neubader; es finden sich 1667 
(Sta 405.6) Beschwerden dieser (unter welchen Badstuben- 
oesitzer und Stüblinsbader), daß ihnen in der neuen Ord­
nung Aderlässen nicht zugestanden sei. Es sind Matthäus 
Maier, I. Ph. Dürr, Johann Dittel und Ulrich Rimmele. 
Unverantwortlicher Weise bewilligt ihnen der Rat, daß sie 
singulariter, so man ihrer begehre, aderlasssn dürfen. Sie 
sollen es aber nicht mißbrauchen und in 1. Linie nur beim 
Bauernvolk anaoenden, bloß in einzelnen Fällen beim 
Bürger. Damit gibt sich der Rat eine Blöße. Wie er kaum 
ein halbes Jahr nach Erlaß der Ordnung eine Bestim­
mung derselben (Schröpfen außerhalb der Badtage) wieder 
umlstößt, in schwacher Nachgiebigkeit, so auch hier. Hier­
durch wird der Entwicklungsprozeß nicht gefördert, sondern 
durch Halbheiten aufgehalten, die reinliche Scheidung ver­
zögert. Es waren die Beschwerdeführer lauter ungeprllfte 
Meister alten Stils, die hiedurch zum Weiterlottern gera­
dezu ermuntert wurden. Umgekehrt wird die Gegenseite 
zu Gegenmaßregeln aufgestachelt und Rat kommt wieder in 
Bedrängnis. In dieser wendet er sich nach auswärts. Es 
liegt am angegebenen Ort die Antwort Nördlingens 
vor, daß seit 1667 alle Bader dortselbst zu Ader lassen. 
Lindau befindet sich in der gleich schmerzlichen Lage wie 
Memmingen, obwohl daselbst seit alters den Badern 
Wundarznei-Aderlaß zustehe. Es sei eben daran sich an an­
dere um Rat und Aufschluß zu wenden. U l m berichtet, daß 
allen die im Meisterstück passieren, diesfalls nichts in den 
Weg gelegt werde — worauf Memmingen bescheidet, daß 
die Bader nur dem Bauernvolk diese Dienste leisten dürfen, 
den Bürgern aber nur, wo es Rat in einzelnen Fällen 
erlaube.

30. 7. 1677 wird die Ordnung neu bestätigt. Trotzdem 
spielt 1679 der bereits angezogene Fall von Hans Georg 
Spamann (Sta 405.14), aus dessen Untersuchung sich er­
gibt, daß die Phystci die Prüfung dieser Falle nur aus den 
magistratischen Akten vornehmen, statt daß sie die Kranken 
selbst aufsuchen, worauf Rat für die Zukunft ernstlich auf­
merksam macht.

Die Stüblinsbader G. Ph. Dürr und Joh. Sturm bit­
ten 1685 (405.9) das Eramen machen zu dürfen, da sie von 
auswärtigen Badern nicht für ehrlich gehalten werden und 
kein Geselle länger als 14 Tage bei ihnen bleiben wolle 
Rat verweist sie auf die Ordnung betr. Verbot des Ader- 
lassens und läßt ihnen den Ausweg das Meisterstück vor 
Standesgenossen ihres engeren Handwerks zu machen. Aus 
einem unmittelbar anschließenden Fall ergibt sich, -asi 
Sturm, Dittel und Hans (A. Mayer tatsächlich vor dem 
Abgeordneten des Augsburger Badermittels David Schmidt 
und dem geschwornen Meister der Bader und Wundarzt Jo­
hann Konrad Neubronner aus Ulm am 7., 8. und 9 Sev- 
tember d. Js Meisterstück und Pflasterprobe wohl bestan­
den hätten (Sta 405.16) „zur mehreren Aufnahme und 
Stabilirrung ihres Handwerks und ihrer posteriE »um 
besten."

(Schluß folgt)
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Memminger Bader und Bäder.
Von L. Mayr (Steinbach).

(Schluß.)
Nun erfuhren inzwischen die Kunstgenosten in Wien, 

daß die Memminger Bader wohl pro torma das Examen 
bestanden, daß es ihnen aber verboten sei, Aderlaß und 
Wundarznei zu üben. Das sei höchst verwunderlich in sonst 
so berühmter Reichsstadt mit guter Polizei und sei kaiser­
licher, konfirmierter Privilegien, uraltem Herkommen und 
der Reichskonstitution v. 25. 3. 1627 entgegen. „So ihr nicht 
dagegen protestiert, Werdens wir im ganzen Reich allüber­
all hin berichten", schreiben die Wiener am 14. 9. 88 
(465.16). Rat läßt Sturm und Dürr zur Verantwortung 
laden, wie man das in Wien erfahren. Beide Helden re­
den sich auf einen Gesellen hinaus, der sich beschwert habe, 
daß man hier nicht aderlasse, und dann fort sei. Nachdem 
der Stein so weithin Wellen geworfen, schlugen diese bis 
an das Herz des hl. röm.-dcutschen Reiches. Die beiden Ge­
nannten ernennen, jedenfalls von auswärts gedrungen, 
den Reichshofratagenten Arnold Knopp in Wien am 27. 11. 
88 zu ihrem Anwalt um an den Kaiser zu berichten, daß sie 
das Examen gemacht und bestanden, auch Lmplastra 
(Pflaster) und l^nxuenla (Salben) präpariert haben. Aber 
Rat wolle sie ihre Kunst nicht ausüben lasten. Der Schrift­
wechsel spinnt sich bis 1692 weiter. Hierunter befindet sich 
die Beschwerdeschrift an den Kaiser, Vienne den 13./23. 
Januarii Anno 1692 von Adamus Jgnatius Heunisch, wor­
in oesaat ist, daß noch 2 Bader in Memmingen, da einer 
weaen schlechten Lebenswandels fortgemußt (Hans Eg. 
Mau?) Dazu noch 3 Badmeister (-. Inhaber öffentl. Bad­
stuben) so daß Bader mit Schröpfen und Baden sich mcht 
durchbringen können. Darin ist weiters hingewiesen, daß 
die Ordnung von 1552 (?) nie kommuniziert worden und 
die von 1660 nur eine umgegostene Barbierordnung sei. Un­
ter den alten Barbier- und Baderordnungen sei kein Un­
terschied zwischen Barbieren und Badern gemacht worden. 
— Ein Bescheid ist nicht vorhanden, aber eine geharnischte 
Erklärung der Barbiere v. 5. 6. 89, die gehört haben, daß 
sich Dürr und Sturm erkühnt, an kaiserlichen Hofrat zu ge- 
hm, und nun dem Rat in seinen Anordnungen das Rückgrat 
stärken wollen:

1 Dem 1677 neu konfirmierten Ratsbescheid entspre­
chend hätten die Bader gewußt, daß man ihnen (-war) das 
Examen gestatte, Laß sie sich, aber des Arzneiens und Ader- 
lassens zu enthalten hätten.

2. Gemäß swtus seien hier 2 Bäder, also konsequenter- 
maßen auch nur 2 Bader. Die anderen 3, die sich wider die 
Gewohnheit aufhaltsn, seien keine Bader, sondern nur 

und Strohhütmacher.
3. Die letzteren sollten zu unserer größten Präjudiz auf 

nicht in der Stadt sich aufhalten uiä ihr or­
dentliches Handwerk praktizieren
< - wegen viel einreibender Stümpe-^len ^^^^^°ret und wir unser Brot bald selbst nicht 
mehr gewinnen.

5. Es läßt sich argumentieren, daß, weil in Nürnberg, 

Augsburg u. a. populosen Städten dies und jenes den Ba­
dern erlaubt, es nicht auch hier gestattet sein mäste.

6. Deshalb habe das aus Wien abgelassene Schreiben 
„ganz nichts" zu tun. Selbige Bader Hätten dem Reichs­
stand nichts vorzuschreiben. Rat möge dies sowie den 1685 
erschienenen Ratsbefehl dem Kaiser berichten.

Sie unterstrichen diese Ausführungen nochmals 27. 6. 
90 an Rat, verteidigen dessen Standpunkt v. 1685—72 
(wohl 77?) und ergänzen weiters: daß Chirurgieren, ver­
lassen Barbieren seit alten Zeiten ihr proprium, Schröpfen 
und Baden aber das der Bader gewesen sei. Letztere hatten 
selbst zugestanden, daß „wir 2 corpus (?) seien. So 
wären wir aber nur eins." Sie (die Bader) feien übrigens 
deswegen nicht untüchtig u. unehrlich (wie der Wiener Ad­
vokat geschlagen)', denn die UnehrliMeit der Bader und 
ihrer Kinder sei im Reichsabschied v. 1648 aufgehoben wor­
den, auch seien ihnen 1406 von Kaiser Wenzel herrliche Pri­
vilegien gegeben worden; sie könnten also mit 'Arem Be s 
ganz wohl ihr Stücklin Brot in Ehren verdienen. D 
deren 3 aber, keine eigentlchen Bader (l) ,,n^hw^n 
„zweien wie auch uns das Brot von den Mäulern Und 
wenn die Bader die Examenfragen auswendig lernen „hier 
und da einen Stich oder Beinbruch helAn Annen fo sew 
sie noch keine Meister der Chirurgie. Sie ruinieren in, 
eine Kur gelingt." - , j» §1«. 405.7/SEs liegt nun nicht weiteres mehr a^^rn ^go 
zwei ^riftstäcke. Das eine gesteht d .
Truckenscheren und Haarabi ck^eiden Das ist der 1.
Zimmern und Stuben zu (uußerhaA Aröcknen' Das an- 
Schritt zum Neubader,- die Badstuben verttoanem 
dere Schriftstück bringt Nachrichten aus Ul^ 
woraus sich ergibt, daß die Bader einesteils ^bmen
zweierlei, geprüftes und ungepruftes Personal z 
um allen Anforderungen gerecht werden Zu können. Andern- 
teils, daß der ungeprüfte oder ^prüfte Inhaber einem ge, 
prüften oder ungeprüften ^hn oder NaMo^g der Form 
nach übrgab, aber selbst noch als der ergänzende Len werre 
E»»- Halbst un» Mich-i-bigr-it, drangt« Wm 
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erster Linie angeht, und will auch hören, wie 
gehalten wird. .. ,,, erwidern hätten.Die Bader bekunden, daß sie nichts 5 Wund-
als daß sie gleich den Barbierern f rver das Exa-
arzneiens hätzten. Kelnerorten sei Badhaltsn. Schröp- 
men besteht, solches nicht eines Examens wie bei
fen und Scheren bedürfe so wen g e ^lich gehalten 
den Barbieren das Barbieren. * i bestanden hät-
würden und das EWwen auf Wu^a^ dann Bet­
ten, hießen sie Bader und Wuru> S - ^ie wollten sich 
ken und Schilde auszuhEN l bt so v.e
gern.mit weniger begnüge ms Purgieren den 
aushangen können als sie wouen.



müßten sich Dader und Barbiere enthalten. Letztere haben 
das Vorrecht des Aderlasses. Wetters geben die Bader 
laut, wäre ihnen lieb, wenn nach Absterben jener, die kein 
Bad haben, keine Badmeister und Wundärzte mehr ohne 
Bad passieren dürften. Endlich, die Taxe betreffend, mei­
nen sie, daß ftir Baden für 1 Person 2 Kr., Bürgersleut Ba­
den und Schröpfen 4 Kr., Dauersleut 3 Kr., außer Haus 
Schröpfen 4 Kr. nicht zu viel seien.

So zeugt der 16. Körnung 1698 die Ordnung, welche 
den Badern, die vor 2—3 Badmeistern (neuer Aus­
druck dieser Ordnung) und einem Physico das Examen wohl 
bestanden haben, Erlaubnis des Wundarzneiens verleiht 
und sestfetzt, daß von denjenigen, die offene Badstuben ha­
ben, nur 3 passieren s o ll e n, daß dagegen die Stub- 
lrnsbader, von denen nur 2 geduldet werden, nur Fremde 
und auf dem Land arzneien dürfen. Damit sind die erstern 
den Barbieren völlig gleichgesetzt mit Ausnahme einiger 
AeußerliMeiten; dazu haben sie das nicht zu unterschatzen- 
de Recht erhalten, von ihresgleichen geprüft zu werden, 
was nicht bloß als Ehre zu bewerten ist. Die Stub l r n s- 
baber find als solche dem Aus-sterben geweiht, wenn sie 
sich nicht entschließen in ihren Nachkommen als — Barbiere 
weiter zu leben. Vorerst beschreiten sie den altgewohnten 
Weg des Jammerns (Sta 405.8) und Rat wendet sich m 
seiner Gewissensnot an mehrere Schwesterstädte, denen er 
klagt, daß er den Badern zugestanden sich examinieren zu 
lassen, und dann denen, die öffentliche Bi^er haben, er­
laubt gegen männiglich zu chrrurgieren und M wundarz- 
neien; den übrigen aber nur gegen Fremde. Sie halten 
darauf unternommei die Becken gleich den Barbieren aus- 
zuhängen und, da ihnen dies abgeschwfft worden, in ihren 
Schillern eine oder die andere operationes clilrur^lcas 
mit Unterschrift: Dader und Wundarzt, malen zu lassen. 
Dagegen hatten sich die Barbiere gewendet und gesagt, dag 
Badern „nix" zuLomme, als was der Baderprofession gemäß 
wäre, also Baden und Schröpfen. Letztere aber hätten sich 
darauf berufen, was allerorten üblich. Am 24. 1.1701 de­
kretiert dann der Rat: Examinierte Bader, die Badstuben 
haben, dürfen 2 Beckheter an einer Stange aushängen-die 
Schildereien aber ober der Stange mussen sie unterlassen; 
dagegen die Worte „Bader und Wundarzt dürfen sie an 
der Stange als Unterschrift fuhren, weiters aber weder 
Schild noch Malung der einen oder Zandern „Operatlonum 
^iruraicarum" anbringen, leidlich soll ein Bader, der 
kein Bad hat, nicht mehr zum Examen zugelassen werden.

Am 28 12 1701 beschert ihnen der Rat folgende En-

geordnet:^ ^^eZeiten sollen 3 öffentlicheBadstu- 
ben oder Dadgerechtigkeiten bestehen, wo neben.^^opfen 
und Baden auch Aderlässen und Wundarzneien 
Schul-, Schoppen- und das Bad Konrad Marrs Erben beim 
A Da nun aber 5 Dader als examinierte Wuichärzte 
da sind (Zoh. Sturm, Math. Mair, Hans Jörg Dietel, 
Raph. Müller, El. Zeither) so soll ihnen insgesamt neben 
Schröpfen und Aderlässen auch Wundarzneien insoweit ge­
meinschaftlich zugelassen sein, daß die auf den Badstuben 
sitzenden des Wundarzneiens gegen Bürger und Fremde, 
die andern Bader allein gegen Fremde und gegen Einhei­
mische nur auf vorherige Anzeige und nach Erlaubnis des 
Bürgermeisters treiben dürfen.

3 Den 5 Badmeistern ist vergönnt an Badstube und 
Wohnhaus 2 Becken an einer Stange auszuhängen: Schil­
dereien sind wegzulassen; Unterschrift: „Bader und Wund- 
^^ 4 Geht einer der fünf mit Tod ab, der keine Badstube 

so soll auch diese ihm bloß für seine Person zugelasse- 
Gerechtigkeit abgestorben Becken und Stange abgetan, 
m^nmmen oder Nachfolgern aber Baden, schröpfen 
NNn d^r Stadt zu treiben nicht gestattet sein.

""d I /I- sä" keiner mehr zum Examen zugelassen sein, der 
6- Ts soll reiner der 3 Badegerechtigkeiten in Be- 

nicht nach«els^d tz Badstube verleihen, so hat

» K P-«°" -u -"'h-lt-n. bis -- wieder 

zu einer dieser S zugelassenen Badstuben gelangt. Eines 
Stüblinsbaders hinterlassene Witwe kann ihres Mannes 
getriebene Profession so lange durch einen Gesellen fortset- 
-en lassen, so lange sie Witwe. Dagegen auf die Profession 
zu heiraten ist ihr verwehrt.

Und nun mögen sich die Blcher hiernach richten und 
endlich den Magistrat verschonen! Und sie richteten sich dar­
nach wenigstens eine Zeit lang. Es ist auch kein äußerer 
Grund ersichtlich warum im I. 1703, 9. 7. (Sta 405.1) eine 
Neuausgabe der „Articul, Handwerk der Bader und 
Mlndärzt, erfolgte. Darnach waren zum Meisterstück u. a. 
erforderlich die bisher üblichen 4 emplastrs (worunter in 
specie das so heilsame Stichpflaster) und 4 unxuenta, die 
einer der H.H. Medicorum oder Altmeister vorschreiben, 
lelbften zu präparieren. Die Beschwerden (Kosten zur 
Zunftlade) find vorgetragen: ein Meister wöchentlich 3 Kr., 
eine Witwe 2 Kr., ein Gesell« 6 H; alle Quatember ein 
Meister 30 Kr., eine Witwe 15 Kr. Wenn zur Lade gebo­
ten wird, haben alle sofort zu kommen und nicht erst, wenn 
andere schon 3—4 Stunden gewartet haben. Keiner soll 
über des andern (Ver-)band gehen, außer der 1. sei auch 
dabei zu hören und zu sehen, wie die Kur „verloffen" und 
warum man den ersten Bader aufgegeben. Die frühere 
Ratsevkenntnis betr. der Witwe Wird gemildert. Witwe 
darf heiraten oder 1 Kind der Profession zuführen. Ein 
Fremder muß 25 fl. in die Lade geben, doch ist ihm ein Ein­
heimischer auf eines der „vscierenäen Ollicm vorzu- 
ziehen.

Badegerechtigkeit.
Auffallend spät tritt dieses Wort in den Memminger 

Akten auf, fast so spät, daß es seinen inneren Wert verliert; 
erstmals, als 1700 die Bader ohne Badstube „ihren 2 Kol­
legen auf der Badstuöe" gleichgeachtet werden mochten. Da 
erinnert sich der Rat, daß die Badstube zu den Eheh ästen, 
den öffentlichen Gerechtsamen, gehört, weshalb er Sturm, 
Zeither und Dietel darauf aufmerksam macht, daß jene als 
solche etwas voraus haben müßten und daß sie deshalb mit 
den 2 Becken, die man ihnen über das Herkommen zuge­
standen, sich zufriedengeben sollten, sonst würde man sie ldie 
Becken) wieder fortschaffen. — Nur die ständige Abnahme 
der Bäder läßt es erklärlich finden, daß man erst jetzt die­
ses alte Recht der Vergessenheit entreißt. Ehemals schämten 
sich Bischöfe nicht Inhaber von Bäderlehen zu sein. Höfler 
wlst aus der lex 8äjuw. bis ins 7. Jhrh. nach, daß die 
Badstube zu den öffentlich rechtlich geschützten, gefreiten 
Orten (mit Mühle, Schmiede, Taferne, Backstube usw.) ge­
hört daß sie sogar Asylrecht hat. Diebstahl in der Badstube 
wurde in Riga sogar mit dem Tode bestraft (Martin 195). 
Der Schuldner durfte in ihr nicht verhaftet werden, der Ee- 
richtsbote den im Bade befindlichen nicht abführen (Zap- 
per 123) und Albrecht von Bayern wird es nicht zur Hel­
dentat angerechnet, daß er seinen starken Better Christoph 
im Bad überfällt (Sammler Nr. 77 v. 1914). IN Mem- 
mingen hören wir erst hievon, als die Badegerechtigkeit nur 
mehr eine Gewerbegerechtsame war. 1603 wird bestimmt, 
daß der Bader für Diebstahl im Bad nicht haftbar gemacht 
werden dürfe. Mancherorts wird von eigenen Aufsehern 
in der „Anzeichstube" gemeldet. —

Schließlich wollen wir nicht vorenthalten, was in die­
sen Tagen der äußerlichen Gleichstellung der Bader mit den 
Barbierern und Wundärzten an einen guten und rechtschaf­
fenen Wundarzt innere Anforderungen gestellt wurden. 
Sie sind enthalten in einer „Ordnung und Vergriff" (Sta 
405.2) derer, so auf dem Barbierhandwerk Meister zu wer­
den begehren. „Zu einem guten und rechtschaffenen Wund­
arzt gehört, daß er deren Ding mit vielen Erfahrungen 
bericht und wohlgeübt sei, bei andern Meistern fleißig acht 
genommen; guter Sitten und ehrbarer Wandlung: kecken 
und unerschrockenen Gemüts; in zweifelhaften und gefähr­
lichen Sachen „ nit zu frech und gech" sondern wohlbesinnt; 
gegen Kranke wie andere sanftmütig, gütig, gesprächig, ftir- 
und umsichtig; keusch und mäßig; barmherzig gegen Arme; 
nicht zu geizig und geldsüchtig; guten scharfen Gesichts; tap­
ferer, steter Hand ohne Zittern."

Inneres Medizä n i e ren.
Die Cßlust wächst bekanntlich mit dem Essen. Gin an­

deres Sprichwort meint, der Esel gehe aufs Eis, wenn es 
ihm zu wohl werde. Daß beide Recht haben, des sind die 
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Memminger Bader Zeugnis. Einige Jahr« standespoliti- 
scher Ruhe — und dann beginnt der Tanz von neuem 1712. 
Haben sie äußeres Medizinieren zugestanden erhalten, so 
möchten sie nun auch das innere sich anmaßen. An und für 
sich nur ein kleiner Schritt, nachdem der Begriff „Wund- 
trank" dehnbar. Die Auslegung machts. So klagen denn 
am 29. Juli genannten Jahres die Medici (405.9) 2 Bader 
«wegen unverantwortlicher Stümpeleien und Eingriffe (in 
ihre Rechte) an. Unter den Badern sei ein Unterschied. 
Meister Hans Jörg Dietel, der vornehmste (d. i. der, wel- 
cher es am ärgsten treibt), nach ihm der Schulbader Schmid. 
Die übrigen der Zunft hätten dergleichen Unfug nicht ob- 
serviert. Doch diese 2 unterfangen stch, was ihnen nicht ge­
bührt, geben schädliche starke Vomitivs (Brechmittel) und 
?ur§3niia (Abführmittel), auch viel innerliche Mittel ein, 
die ste nicht verstehen. Sie turbieren und verkleinern auch 
die Kuren der Aerzte und haben schon augenscheinlichen 
Schaden angestellt. Für diesmal wollten ste die einzelnen 
nicht entdecken, bitten aber um Ratsdekret. Dietel soll stch 
insbesondere des Summi Zuttse, der Elidieren und Kräu- 
tevweine enthalten. Schmid habe mit seinen Antimonial- 
geltlein, Stahlpulvern manchen Schaden schon selbst ge­
sehen. In seiner Gegenrede gibt Schmid teils zu, daß er 
geholfen haben will, wo Medici umsonst herumkuriert, teils 
leugnet er; desgleichen Dietel. Medici bedanken stch, daß 
ihnen Rat Einsicht in die Protokolle gewährt und bringen 
nun Einzelfalle: Rezepte aus Apotheken, Mißerfolge an 
Toten und Lebenden, auch daß nicht ste die Bader, sondern 
die Bader die Doktoren in höchster Not berufen hatten In 
einer weiteren Schrift geben sie kund, daß sie mit diesen 
Leugnern und Ignoranten, die in den Rezepten ganz falsche 
Wörter bringen, daß die Apotheker damit nichts anzufan- 
gen wüßten, die auch kaum lesen und schreiben könnten, 
nichts weiter zu rechten hätten. Die Hauptsache sei, daß sie 
zugestanden innerliche Mittel gegeben zu haben. Dietel 
fahre sogar damit in gegenwärtiger Ruhrzeit (August 1712) 
fort. Die Supplik der Bader vom 16. 12. 12: Es gäbe Um­
stände, Hüftschmerzen, Rotlauf, wo man nicht bloß äußer­
lich kurireren könne. Die Leute begehrten oft heftig den 
Bader. Will man ihnen den Arzt zuführen, so meinen sie, 
man verstehe den Fall nicht und holen fremde Hilfe, Uebri- 
gens habe bald jeder Kramladen Pillen u. ä. „Wir haben 
ehrlich erlernt in Wien, Leipzig, Dresden, Vreslau, nir­
gends wisse man von solchen Verboten" (?) Der Schuh- 
macherobmann Zoller dagegen, der Schmiedobmann Wag­
ner, der Bildhauer Reusch der Hutmacher und Torhüter 
unterm Krugstor, die Stiegwirt Ursula der Dreber in 
Rott (?) verkaufen Pflaster und Pillen stillen Blut aeben innere und äußere Mittel. Man lass/b^ 
der dahergelaufen kommt, Stümpeleien praktizieren, eben­
so fremde Scharfrichter. Sie hätten schwere Zeiten, bräch­
ten stch ohne Wundarzneien nicht mehr durch. Unterschrif­
ten: Elias Zeutter, Chirurg und Bader; Joh. Gg. Schmidt, 
Wundarzt und Bader; Joh. Gg. Mayer, Chirurg und Ba­
der; Tob. Sturm, Bader und Chirurges. Hiegegen wendet 
sich 1713 (Sta 405.10) wieder das Aerztekollegium, indem 
es Beispiele aus Medizinal-Ordnungen von Brandenburg, 
Nürnberg, sogar Leipzig bringt, die wir uns füglich schen­
ken wollen. Und darnach bleibt es beim Verbot (405.11), 
das noch 1760 dadurch wirksamer gemacht wird, daß sin- 
kommende Notas für innerliche Verschreibungen (aus städ­
tischen Mitteln) absolut nicht mehr zu bezahlen sind. 1797 
(405.11) schreibt Memmingen an Biberach, daß hier seit 
langem alles innerliche Medizinieren den Chirurgen und 
Kadern untersagt sei.

Ein kleiner Rückschlag, 
172^»^"^"  ̂^ader völlig zu sondern, findet ums Jahr 
biNen"' Wir sahen schon 1660, daß die Barbiere stch ein- 
Wirklichkeit anzugehören, was inU Wun^ni " war, 2? die Sonderung der bei­
der nur handw"rksmäkiab bezweckte, sondern die Scheidung 
den höhere Anford^,«» schaffenden eigentlichen Bader vor 
stellenden Wundsten 8 «°" Ausbildung und Können 
äußerlich durch die Zuteilun». die Barbiere nur
lichen Gelegenheiten ausgeULn *4 Kramerrotte bei öffeut- 
lungen war, versuchten ste W^ n»?«^^°2 -1^ «e-

das fruchtlose Beginnen selbst rückgängig machten. Der 
äußere Anlaß war offenbar folgender: Bader und Wund­
ärzte bitten (405.10), da ihrer gegenwärtig 7 seien, wo nur 
3 sein dürften, daß man ihnen die Stelle des BreAnarztes 
die durch Ulbers Tod, der 1690 von Balzheim hereingelaf- 
sen war (405.7), erledigt sei. Sie hatten das Examen st 
gut wie die Barbiere und noch «stärkere Kuren gemacht. Die­
se hätten alles: einer ist Stadtarzt (wohl Stadttoundarzt), 
der andere Spitalarzt, ein 3. hat das Seelhaus, ein 4. die 
Soldatesqua u. dgl. Sie hätten nichts. Dieses Begehren 
schlagt nicht zu ihrem Heil aus. Rat spricht durch Dekret 
vom 16. 9. 1722 (405.10) auf Grund „diverser Notamina 
bei vorseyender Revision der Barbierordnung" von Spital- 
arzt Joh. Frick, unterschrieben von Joh. Fried. Nasche, 
Oür. jur., von 1721 (Sta 405.1) den Babieren ein eigenes 
„Mittel" zu. Aus den umfangreichen Borschlägen mögen 
für uns von Belang sein: Daß die Barbiere ein eigenes 
Mittel und Protokoll hätten, wäre recht notwendig um stch 
nicht sowohl von den Badern zu distinguieren, wie auch alle 
Abhandlungen, wie es in einer Innung sein soll, zu ver­
zeichnen. Da nirgend so pauvere dsssa anJUtreffsn, sol­
len Kastenbeiträge so hoch sein, daß ein ordentliches viatt- 
eum gereicht werden könne. Insonderheit des eigenen 
Mittels sei folgendes zu erwägen: Weil uns die Zunft 
nicht schützen Kinn und wir uns viele Borwürfe unserer 
Kunst und Profession, Anfechtung der Lehrbrief« usw. ge­
fallen lasten müssen, es also in diesen kitzlichen Zeiten zu 
besorgen ist, noch mehr angefochten zu werden, wenn es be­
kannt wird, daß unsere Lehrjungen mit den Badern in ei­
nem Zunftbuch stehen (dem der Grautucher, zwar nur als 
Bürger, nicht als Barbier und Wundärzt), mochten wir 
also bitten unsere Jungen in eigenem Mittel ein- und aus­
schreiben zu dürfen. Rat möge eine Formel aufstellen, die 
in perpetuum gilt, nicht wie jetzt: Wir einer löblichen 
Zunft der Barbiere usw. sondern: Wir der löblichen Kunst­
reichen Ampte der Chirurgie in der . . . Vorsteher usw. 
oder: Wir in der H. R. R. Freien Reichsstadt Memmingen 
Geschworne und Verordnete der Barbiere und Wund­
ärzte . . . Zumalen sei ein Siegel erforderlich. „So könne 
dann ein Geselle oder Sohn wohlgemudt durch ganz 
Deutschland wandern."

Es ward ihnen ihr Wunsch. Doch das künstliche, zeit- 
widrige Gebilde hatte nicht lange Bestand. Gemäß Sta 
405.10 wurde 1730 ein Mittel der Chirurg! und 
Wundärzt aufgerichtet mit Altmeister Nusche an der 
Spitze, das also wieder die Bader mit umschloß, sofern« ste 
den Meistertitel stch errangen. Und diesem Mittel ward 
auch 1734 ein eigenes Siegel.

Nach Sta 405.2 wollten die Barbiere 1723 Meisterstück 
und Trunk einsparen, da man dessen anderswo gleichfalls 
verschont sei, bes. auch des Kochens der Salben und Pfla- 
ster. Die Physici begutachten, daß das Meisterstück wohl 
entbehrt werden könne, da die Pflaster auch in den Apothe­
ken zu haben seien, dagegen lasse sich vom Examen nicht dis­
pensieren. Auch den Badern ward 1738 Erleichterung, in­
dem der am Abend nach dem Examen übliche Freischmaus, 
großer Unkosten und Exzesse wegen, gänzlich abgeschafft 
wurde.

Der von den Barbieren 1721 gewünschte numerus der 
Werkstätten, also Beschränkung auf ein« geringere Zahl 
und Festhaltung an dieser, damit alle ihr Brot verdienen 
könnten, macht noch länger von stch reden. Aus Sta 40511 
geht hervor, daß um 1760 insgesamt 30 Barbiere und Ba- 
der m Memmingen waren und daß diese Zahl auf 12, je 
b Barbiere und Bader, vermindert werden sollte, wie dres 
schon 1739 und 1753 zwischen Badern und Barbieren ver­
einbart worden sei. Wie weit der Prozeß des Aufgehens 

in den Barbieren schon fortgeschritten umr, er­
steht man um diese Zeit (1753) daraus, daß man em.n 
Bader zum Obmann der Chirurgcnlchaft wählen wol se. 
A derartiges hätte man früher nicht denken dürfen 
letzt erhob sich ein Entrüstungssturm unter den Barbiern 
^e hatten in andern Städten ungefragt, ^e um 
durch ganz unfähig gemacht, Gesellen und In sgib» 
zu können. Doch es ist Theaterdonner, jbrefinde s, d i«, nachdem Lie Attikel, auf d-E ^erAffen 
Vorrecht«, die nur mehr im Namen bestand , „ L-
„gänzlichin Abga ng g e ko mm« n". d. h. doch wohl. 

LI



nachdem die Zeit all diese verwunderlichen Ecken und Erker 
des Mittelalters zernagt, zerfressen» und nachdem der Wind 
des neuen Jahrhunderts der Gewerbe- und anderer Frei­
heiten angefangen diese Stäubchen und Bröckchen zu ver­
wehen und die Buckeln und Unebenheiten abzuschleifen, ja 
nachdem sie sogar noch am 28. Juli 1796 (Sta 405.1) eine 
«frisch aufgebügette Ordnung erhalten hatten — nach der 
niemand mehr frug, weil das Leben langst alles über alle 
Artikel und Ordnungen hinweg anders gemacht hatte — sie 
selbst sind es, die am 4.11. 1796 (405.11) das Ansuchen um

Bereinigung der Bader und Barbiere 
stellen, welchem der Rat noch im gleichen Jahre (405.1) 
durch Bildung eines corpus stattgibt. Damit war der Pro­
zeß auch amtlich -besiegelt. Der Bader war im Barbier auf- 
aegangen bezw. hatte sich zu ihm nach schweren Kämpfen 
emporgerungen. Im Senat der Stadt war dies freudig 
begrüßt worden, da hiedurch „mehr Harmonie' in dreien 
nährungslosen Zeiten unter ihnen herrsche. Man ward auf 
folgende Sätze einig (405.11): . „ . - - .

1 Bei künftiger Zusammenkunft sind 2 Semores zu 
wählen (Oberälteste), bis einer stirbt. Darnach soll das 
Mittel immer auf dem Aeltesten beruhen. Vorerst ist zwi­
schen Büchele, Stadtarzt, und Kleiber, Spitalarzt, zu alter­

2. Beim Examen sollen 6 älteste Chirurgen die Exanu- 
imtoren sein und es gehalten werden, wie bisher bei den 
Barbieren üblich. < -

3 Da bisher keine Minderung der Zahl erfolgen konn­
te, sollen jetzt 8, höchstens 10 Chirurgen genügen.

4. und 5. Pfuschern sollen Schranken gesetzt u. dieselben 
vom Magistrat ab- und verwiesen werden.

6. Fremden Chirurgen soll wie auch an anderen Orten 
das chirurgische Praktizieren nicht freistehen.

Unterschrieben find: Joh. Georg Büchele, Chirurg 
Senior, David Kleiber, Chirurg Senior, Johann Brandt, 
Johann Wannenmacher, Eitel Friedrich Unold, Steph. 
Kriedr Hoffmann, Michel Stetter, Joh. Braun, Johan­
nes Büchele, Johannes Jakob Büchele, Tob Hummel, Joh. 
Dan. Frietz, Christ. Friedr. Hörmann (in Verlage v. Hor- 
mann), Bernh. Blank (lauter „Chirurgen"), (rn Beilage: 
Unold v. Volkratshofen).

Zu diesen 15 kommen noch (in der Beilage) 19 Gesellen 
und Jungen der Barbierer, wovon ein Teil z. Z1. in der 
^"§9 ward also wirklich notwendig daß die Chirurgen 
(die „Bader" find völlig verschwunden!) im nächsten Jahr 
(Sta 405.11) den Magistrat bitten den num 
festzusetzen, besonders .nachdem ^er sh von
Kempten mitteilt, daß dortselbst 6 Offizinen ve^ uver 
welche Zahl man nicht hinausgehe. Ritt bestimmt 2. 97), 
dak sucWvedieAl der Meister auf 12 herabgestgt wer­
de. Ob das und wie das gelungen, berührt uns nicht mehr. 
Das eben angeführte Verzeichnis zeigt, datz der „Bader 
wirklich völlig ausgestorben war. Und nur 'An hatten wir 
zum Vorwurf dieser langen Distel Diese fft damit been­
det, soweit sie das Handwerk als solches betrifft. Vielleicht 
gelingt es später noch, die einzelnen B ad e r rn uno außer 
der Stadt herzunehmen und dabei dann auch die Art un­
serer Bäder zu untersuchen.

Von Memminger Türmen.
Wer ein altes Stadtbild betrachtet, vor allem das von 

1573 snachgebildet bei Clauß-Döderlein S. 270), der wird
Memminwen den Eindruck gewinnen, daß er es mit 

einer besonders turmreichen Städt zu tun hat. Mindestens 
-r ^Hrme von mannigfachen Formen ragten hoch m die L» und SZ-tt-t-n d-- Au-N-N d°- E-s-m,dild°- nn.

. '-"^'^s-s^^g-reich indem sie fene reizvolle Wrr- 
SEdte Les Mittel- »ttL?auf d ^ Eüben mußten. Da sind zu- 

al.^rs auf oe ^ckliicherweise noch erhaltenen Ausgange 
nächst die uns Kemptener und Ulmer
im Norden und - aufragend, mit Satteldach abge- 
T o r? u r M beche schlank ^rsehen Jhnen
schloßen und Mit gleichfalls im Giebeldreieck mit 
ähnlich waren einst d^g^ abgebrochen), das
L^ndentö"?ein und der Wasserturm daneben, I 

dve jetzt leider verschwunden find, desgleichen das Lin­
dau er und Weste rtor, denen der 30jährige Krieg 
das Leben genommen und die erst die Nachkriegszeit wie­
der in veränderter, schlichter Form hat auferstehen lassen. 
Das Kalchtor dagegen glüh mit seiner geschmeidig 
schmalen Figur und seinem spitzen Helm mehr einem goti­
schen Kivch- als einem Torturm. Das Notzentor zeigte 
einige Verwandtschaft mit ihm, war aber etwas niedriger 
und trug ein augenscheinlich weniger spitz verlaufende» 
Pyramidendach 'Kleiner noch, aber sonst gleich angelegt 
find die Zwischentürmre der alten Wehrmauer. Von ihnen 
geben uns die zwei einzig noch erhaltenen eine Vorstellung: 
der Hexen- oder Ehebrecherturm am Zollergarten 
und der Soldaten» oder Käsernenturm s. des 
Krugstors; der sog. Kerl erstürm (am jetz. Kaffeehaus 
Scheufele) hat sich schon eine kleine Veränderung gefallen 
lassen müßen. Der Soldatenturm hat aber allein zwischen 
Kemptener und Lindauer Tor 4 gleichgeformte Kameraden 
verloren; zwischen letzterem und Westertor stand «in wei^- 
terer, zwischen diesem und dem Notzentor der 1880 einge- 
stürzte Diebsturm und noch einer an dem Mauerzug 
nördlich der Krautgasse.

Im Gegensatz zu der rechteckigen Grundrißform der 
bisher genannten Türme standen die runden. Der dem 
„Rundell" d. h. der abgerundeten Borschanze am Reichs- 
hwin aufgesetzte trug sogar seinen Namen davon: Sin- 
wellturm, von mhd. sinwel — völlig rund, aus sin 
ganz, stark (erhalten in Singrün d. i. ganz grün und 
Sinsdjflut d. i. starke Flut) und wel rund vom Stamm 
wellen — wälzen, rollen, wovon Welle*). Er ähnelte 
dem noch erhaltenen Bettelturm vor dem Einlaß, hatte 
aber gleich dem an der Nordwestecke der Vorstadt ein nwas 
flacheres Zeltdach. Noch stärker gedrückt war das Dach des 
n. vom Kalchtor an der Mauerecke befindlichen Rundtur­
mes, der darum auch der Hafendeckelturm hieß. 
Einen schönen, aus bl förmigen Zinnen bestehenden Ab­
schluß zeigt der glücklicherweise noch erhaltene Mehlsack- 
turm am Wachterschen Garten, besten Name darauf 
schließen läßt, daß er einst weiß getüncht war-). Die 
schlankste Form besaß derLueginsland; er trug einen 
auf vorragendem Bogenfries ruhenden Aufsatz zum Aus­
lug und zur Verteidigung und einen steilen Helm. Im 
Aufbau glich ihm die Hohe Wacht am jetzigen Turn- 
vereinsgraben, nur daß dies« oben frei, ohne Bedachung 
war. Hafendeckel und Lueginsland wurden 1805 auf Be­
treiben der Franzosen auf Abbruch versteigert, was vor 
15 Jahren noch verschiedene wackere Bürger mit etlichen 
anderen am liebsten auch getan hätten

Nur so halb und halb den Türmen zuzurechnen ist der 
Einlaß; er ist eigentlich ein hochragendes Giebelhaus 
mit Vorbau, das in seiner Fassadengliederung an die alten 
Tortürme erinnert und ob seinen üppigen Efeuuver- 
wucherung heute samt seiner Umgebung wohl den male­
rischesten Teil der Stadteinfastung darstellt. Die 1910 ver­
übte Barbarei der sinn- und zwecklosen Beseitigung der 
alten Wehrgangs dort schreit heute noch zum Himmel!

Die Silhouette unserer Stadt wird aber auch heute 
wie ehedem besonders gekennzeichnet durch unsere Kirch­
türme. Die Frauenkirche ist bekanntlich in den 50er 
Jahren des 15. Jahrhunderts fast völlig umgebaut wor­
den. Die Kreuzherrnkirche hat zwar zwischen 1474 und 1480 
starke äußere Veränderungen erfahren, im großen ganzen 
aber ihre ursprüngliche Gestatt bewahrt. Am wenigsten 

die MntmE,xchtz^s^ sie zwischen 
und IMO zwar ostwärts erweitert wurde, aber ln 

uns heute noch erhaltene Grundform 
berbehrelt. Der Turm ist. wie scheint 1420 großenteils 
b»n^wa?" nachdem n7n diesem Jahr abge-

war. 1452 wurde er nab Winteraerst „änderst 
gödeckt^ und 1470 neu gedeckt. Jetzt zeiat er auf quadra- 
o«meAbN/i^bn^binen achteckigen Aufbau mit kuppelarti- 

Gestalt hat er seit 1535; nur wurde 
das ursprünglich hoher gewölbte Kupferdach in neuester 
Zeit durch den retzrgen Deckel ersetzt Ueber fein früheres 
Aussehen beruhtet uns der Chronfft Kimpel: 1533 34

Der runde Turm auf der -vsste dies? ebenso.
-) Mehlsacktürme gab es noch in Ravmsburg, Rottweil und 

auf dem Heuberg bei Rottenburg.
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schlug das Wetter in St. Marttnsthurm und Mögt den 
Spitz sampt dem- Dachwerk Heralb. Hat zuvor ein Spitz ge­
habt, mit grünen Platten bedeckt, wie Unser Frauenthurm. 
Und wehmütig fügt der alte Türmer hinzu: „ein schöner 
Turm gerosst." Zum Jahr 1535 erzählt er, daß „das Ober 
acht Ort" d. h. der achteckige, 12 Meter hohe Oberbau auf- 
geführt worden sei. Im gleichen Jahre wurde eine Kup­
ferkuppel aufgesetzt. Also müssen wir uns unsern alten 
„Martin" als wuchtigen quadratischen Gesellen mit mächtig 
hoher Spitze gen Himmel aufragend denken. Die Bedach­
ung mit farbigen Ziegeln veranschaulicht uns in ihrer 
Wirkung noch das Türmlein von Niederdorf oder der weit­
hin sichtbare schlanke 'Kirchturm von Jllereichen. Die Spitze 
jedoch war als höchstaufragende Metallspitze in weiter Um­
gegend ein Anziehungspunkt für elektrische Entladungen. 
Noch aber hatte Franklin den Blitzableiter nicht erfunden 
(erst 1755) und so traf denn den Turm gar oft der Blitz 
und zerstörte seinen Helm (zuletzt 1534), bis die Memmin- 
ger den verderblichen Streichen des bösartigen Donner­
gotts endlich nachgaben und dem Turm einen neuen, nied­
rigeren Abschluß aufsetzten in der damals modisch gewor­
denen Kuppslform. Seitdem blieb er von stärkeren Be­
schädigungen verschont; erst 1820 erhielt die Spitze einen 
Blitzableiter.

Der Frauenkirchturm, von dessen Eindeckung 
1472 wir erfahren, hatte gleichfalls spitzen Helm. Seine 
Form sehen wir auf dem erwähnten Bild von 1573 und 
noch auf denn sog. Regimentstaler von 1623. Der Thronist 
Tochtermann schreibt dazu 1626, der Frauenturm sei derart 
beschädigt worden, daß man „das hoch, spitzig, grün Plat­
tendach" habe abtragen müssen, das „bei 100* Werkschuh 
hoch" gewesen fei. Wegen der großen Kosten und der 
Häufigkeit der Blitzschläge habe man dasselbe nicht wieder 
aufgeführt. Vielmehr habe man den Turm kurzer Hand 
eingedeckt und „das Thirmle darauf gesetzt und die Schlag­
glocken darin gericht." Das stimmt im wesentlichen mit der 
heutigen Form, doch wurde der obere Teil 1731 nochmal 
erneuert. Bis 1626 hatte also der Frauenturm ein Pyra- 
midendach. in das die auf den 4 Seiten noch vorhandenen 
Dreiecksgiebel einschnitten, sodaß wir uns den Turm so vor­
stellen dürfen, wie den von St. Mang in Kempten. Die 
Spitze des Helms schloß ab eine 'Kugel mit Kreuz und 
Turmhahn darauf.

Neun Jahre bevor der Frauenturm seinen stolzen 
Helm verlor, hatte den K reu z h er r n tu r m ein Än­
liches Schicksal getroffen. 1617 schlug der Blitz so starkhi- 
nem, daß das Dach zertrümmert, ein Stück Mauer heraus­
gerissen und das Innere der Kirche in Brand gesetzt wurde. 
Auch er hatte nach Unold „ein hohes, "spitzes Dach mit grü­
nen Platten" gehabt. „Nun kam ein neues mit Kreuz und 
Knopf hinauf." Das bestätigt uns auch das mehrfach ge­
nannte alte Bild; doch scheint es darnach, als sei der obere 
Teil rund und mit kegelförmigem Dach bekrönt gewesen. 
Die heutige elegante Kuppelform stammt erst aus dem 
18. Jahrhundert.

Zu diesen das Gesamtprofit der Stadt beherrschenden 
Kirchtürmen kam endlich noch eine Anzahl kleinerer, den 
Dächern aufsitzender Türmchen, die jetzt bis auf eines ver­
schwunden sind. So trugen die Dreikönigskapelle 
in der Kalchstraße (jetzt Fruchthof), die St. Jürgen- 
oder Hutterkapelle in der Borstadt (Nr. 8) und die 
Augustiner- (jetzige katholische) Kirche je einen 
spitzigen Dachreiter; desgleichen das Ant Unterhaus 
einen solchen mit Rena'ssancetuppel. Das schmale, zierliche 
Türmchen auf dem Kaufhaus in der Herrenstraße stammt 
Wohl aus dem 17. Jahrhundert und dient nur Zierzwecken. 
Are Benennung „Senitürmchen", weil darin 1030 Wallen- 
«Mms Astronom Seni Sternbeobachtungen gemacht haben 

eine gelehrte Erfindung
L?n°

Bayerischen Hofes. E^sch^n^al« der des
dem darin wohnenden eine der ehe-

K4.

Die Besserer-Gesellschaft zu Memmingen
Don Dr. A. Westermann (Heidelberg).

Das Folgende soll als Beitrag zur Memminger — und 
bannt auch zur oberdeutschen — Handelsgeschichte sich mit 
der freilich noch recht lückenhaften Darstellung der Bes­
serer-Gesellschaft beschäftigen, eines Handelshau­
ses, das m der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne, in wel­
cher es seine Tätigkeit entfaltete, eine weit über die Mau­
ern der Vaterstadt hinweg reichende Bedeutung er­
langt hat.

Die Besserer find eigentlich eine Ulm er Familie 
Einer ihrer Sprossen, Wilhelm Besserer, wanderte 
wohl infolge seiner Verheiratung mit Elisabeth Eg- 
loffer, einer Patrizierstochter aus Memmingen, um 
1422 nach dieser Stadt aus. Während er am 20. Juli 1421 
noch als Ulmer Bürger erscheint), wird er im Herbste 1422 
schon als Memminger zu den Lasten des gegen die Burg 
Zollern gerichteten Kriegszuges herangezogen"). Sein 
gleichnamiger Sohn, der spätere Städte-Hauptmann des 
Schwäbischen Bundes, stand in engen Beziehungen zur 
Vöhlin-Eesellschaft. Schon 1440 soll er als An­
gestellter in die Firma eingetreten sein. Nachdem er dann 
1455 Agathe Böhlin, die Tochter seines Chefs, als 
Gattin hoimgeführt hatte, tritt er uns bis mindestens 1492 
als Teilhaber mit einer Einlage von 3000 fl. dieser rüh­
rigen Memmingen Fanriliengefellschaft entgegen. Auch 

seine beiden Söhne Jörg und Hans widmeten ihre jun­
gen Kräfte dem großväterlichen Geschäfte"). Als dann 
ober eine Verschmelzung der Memminger Vohlin- und der 
Augsburger Welser-Gesellschaft eiNtrat, der Sitz der Ge- 
sellschaft Ende der 90er Jahre nach Augsburg verlegt ward 
und hrer 1498 auf neuer Grundlage die späterhin so be- 
ruhmte Firma Anton Welser, Konrad Böhlin 
und Gesellschaft gegründet wurde, beteiligten fich 
dre drei Besserer anscheinend nicht an der Neugestal- 
ttmg der Dinge. Sicher war dies bei der Erneuerung des 
Welser-Vöhlinschen Gefellschaftsvertrages von 1508 der 
Fall: unter den 18 Namen der Gesellschaft ist kein einziger 
Besserer zu finden«).

Dafür taucht aber um die Jahrhundertwende erstmals 
die Gesellschaft Jörgen Besserers von Mem- 
mmgen in den Akten der oberdeutschen Handelsgeschichte 
auf und wir dürfen wohl mit Recht annehmen, daß die 
neue Besserer-Gesellschaft die durch die Verlegung der Vöh- 
lin-Gesellschaft nach Augsburg entstandene Lücke in der 
Memminger Handelswelt ausfüllen wollte.

Die Gesellschaft Jörgen Besserers scheint nun ihre 
Wurzel in einer anderen Besserer-Firma zu haben. Schon 
1494 hören wir von dem selbständigen Geschäfte eines 
Anton Besserer in Memmingen. Anton war eben­
falls em Enkel des in Memmingen eingewanderten Wil­
helm, und zwar von dessen Sohne Heinrich her. Seine 
Handelswege führten ihn über die Alpen ins Mailändische.

Am 12. Januar 1494 stellt der Herzog von Mailand 
lym und emem weiteren Memminger, dem Peter Stüd- 
lin, einen 8aIvocon<tuNo. also eine Art Paß zur freien 
^^Mung in des Herzogs Landen, aus, und am 24. März 
desselben Jahres werden in Como und anderen Orten 
aus Grund eines Bittgesuches des Anton Besserer 
an den Herzog die Zöllner angewiesen, unserem Anton, 
da er viele Waren auf Kredit im Lande verkaufe und da- 
durch allgemeinen Nutzen bringe, nicht schärfer zu den 
Zollen heranzuziehsn als es der Erlaß des Johann E a- 

Fahre 1392 vorschreibe Auch sollen die 
Zöllner gegen die Schuldner des Besserer Vorgehen"), 

erfahren wir nicht weiter, welcher Art die Waren 
Anton Besserer nach Italien verfrachtete 

immerhin dürfen wir aber an den Hauptausfuhrartikel 
des Memminger Gewerbefleißes, die Leinwand, denken.

§tg A. Memm. Fol.-Bd. 8.
) St. A. Memm. 2662 Bl. 106.
) Rübling, Ulms Handel S. JSS. ,, ,

«1 Ehrenberg, Zeitalter der Fugger, S
") Schulte, Geschichte d. mittelalterl. Handels«.
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Zehn Jahre später hören wir dann also zuerst von der 
HtmdelsgeseWhKst des Jörgen Besserer in Mem- 
minge n°). Damit tritt die Handelsgesellschaft an das 
Tageslicht, deren Spuren wir nun über vierzig Jahre ver- 
folgen können, und die in der damaligen Handelswelt 
kürzwog als die Befserer-Gefellschaft bekannt 
war, wenn auch der Name der Firma mehrfach wechselte. 
Damals traten die Nürnberger Faktoren mehrerer ober­
deutschen Geschäftshäuser, wie der Fugger, der Her- 
wart, der großen Ravensburger Gesellschaft, 
der Gesellschaft Jörgen Besserers u. a. zusammen 
und stellten einen gemeinsamen Vertreter auf um die 
Schuldklage gegen Beinhart Kotwich Bürger zu 
Leipzig, durchpffechten. Für die Firma Jörg Bes­
serer ergibt sich aus dieser kurzen Notiz zweierlei: ein­
mal zwingt die Erwähnung eines Nürnberger Faktors zu 
dem Schluß, dich der GeMäftsumfang die Unterhaltung 
einer eigenen Geschäftsstelle in Nürnberg notwendig 
machte; sodann aber auch daß Geschäf^verbindungen nach 
dem Osten angeknüpft waren; denn für die Oberdeutschen 
war Nürnberg der llmschlagplatz der nach Böhmen und 
Polen gehenden Waren. In erster Linie wird es sich um 
den Einkauf von Erzen aus dem Erzgebirge gehandelt 
haben, während man als Gegenwerte auch hier Leinen-, 
Baumwollen- und Tuchwaren darbst.

Die Frage, wer die Gesellschafter der Besserer da­
mals waren, läßt sich aus dem Fehlen eingehender Quel­
len nicht feststellen und wir find nur auf Vermutungen an­
gewiesen. Zunächst müssen wir beachten, daß um jene Zeit 
die größeren Handelsgesellschaften wohl ausnahmslos Fa- 
miliengesellfchaften waren. Wir haben also die Teilnehmer 
unter denBesserern selbst u. den ihnen verschwägerten 
Männern zu suchen. Da ist es denn ganz natürlich, zu­
nächst an die Vereinigung Anton und Jörgen Bes­
se r e r s zu denken; und in der Tat kommt AntonBes- 
serer da wo er hinfort als Kaufmann auftritt, nur noch 
in Verbindung mit Mitgliedern der Gesellschaft Jörgen 
Besserers vor. Ich denke mir den Vorgang ungefähr fol­
gendermaßen: Als die Vöhlin-Gesellschaft ihren Sitz von 
Memmingen verlegte Und sich in Augsburg i^u kon­
stituierte, traten die Brüder ^org und Hans Besse­
rer in Verhandlungen mit Anton und bildeten eme 
neue Gesellschaft, deren Prinzipal Jörg Beiserer als 
der an Jabren älteste wurde. Daß sans Mit lm Bunde war, "chiiZ mir aus den späteren Nächsten über die 
Besserer-Gesellschast zu schließen sicher zu sein. Endlich 
liegt auch die Wahrscheinlichkeit für TerlnckhEWrh

T 0 " - 0 d -> t fh>n-ü 

und auch von einem sechsten ist die Rede,
ohne dah wir den Namen desselben erführen. Es kann 
sich da wohl nur um Hans H arll ieb oder um Hans 
Eh inner, beide ebenfalls Schwager Jörgen Besserers, 
handeln. Hartlieb hatte, ehe er nach Memmingen kam und 
Hildgarta Besserer heiratete, eine gute kaufmän­
nische Ausbildung bei den Paumgartnern genossen; 
Ehinger aber stand, wie wir wissen, in enger finanzieller 
Beziehung zur Gesellschaft feiner Schwager und Vettern. 

Jedenfalls verstand es das junge Geschäftshaus sich 
bald einen guten Namen zu machen und ebenbürtig neben 
den anderen Memminger Handelsfirmen aufzutreten. 
sind denn auch die Besserer unter die Kaufleute-Eesell- 
schaften zu rechnen, die dem 'Kaiser Maximilian ein 
mit Bewilligung der Reichsstände auferlegtes Zwangsan- 
leben direkt verweigerten?). Als der immer in Geldnöten 
befindliche Kaiser auf dem Reichstage von Konstanz 

kor Forderung neuer Steuern vor die erlauchte Äeichs- 
mrsammlung trat, erklärte sich diese außerstande, weitere 
oHnaen wr das Reich zu übernehmen. Als Ersatz aber 
U^ üT^uf die großen Handelsgesellschaften hin, die zu 

n^b/nchen Lasten lange nicht in dem ihrem Gewinne 
dem städtisch „pake herangegogen würden. Maximilian 
entsprechendem^ auf Unter dem Vor-
wa^»e"'di^ Handelsgesellschaften seien keine Angehörigen

^bendort Ulms Handel, S. 360. - Klüpfel,
?) Hierzu „ §. 12-17. -
MUmm « und A°.,-d W 

ihrer Städte, sondern sie bildeten einen eigenen Stand im 
Reiche, der zu den Edelleuten zähle, wurde nun den Kauf­
leuten der Städte Augsburg, Nürnberg, Rasens- 
burg und Memmingen eine namhafte Steuer auf­
erlegt. Die Gesellschaften, die den Standpunkt des Kaisers 
mit Recht nicht teilen konnten, gaben eine ausweichende 
Antwort. Wie zu erwarten war, gab sich der Kaiser damit 
nicht zufrieden. Am 8. September 1507 schrieb er von 
Innsbruck aus an den Memminger Rat und ersuchte 
diesen auf die dortigen Gesellschaften einzuwirken, damit 
sie ihren Widerstand aufgäben. Sollte das nicht geschehen, 
und die einzelnen Gesellschaften die Summen, zu denen sie 
angelegt seien, nicht alsbald einsenden, so sähe er sich ge­
nötigt, sie am ferneren Handel zu hindern und mit strengen 
Strafen gegen sie vorzugehen.

Nach dem von der Memminger Kanzlei gemachten 
Eingangsvermerk wurde das Schreiben erst am 28. Oktober 
dem Bürgermeister durch den königlichen Boten überant­
wortet und von ihm dann am folgenden Tage den Han­
delsgesellschaften auf dem Rathause mitgeteilt.

Die Kaufleute aber hatten inzwischen schon andere 
Schritte unternommen. Es war Jörg Besserer ge­
lungen, den Ulmer Rat, der freilich kin unmittelbares 
Interesse an der Angelegenheit hatte, da seine Großhan­
delshäuser durch das kaiserliche Ansinnen diesmal nicht in 
Mitleidenschaft gezogen worden waren, von der Gefahr, 
die den Gesellschaften insgesamt drohte, zu überzeugen. 
Der Ulmer Rat stellte sich — im Gegensatz zu den zünft- 
lerischen Anschauungen, denen „die Fuggerei", d. h. der 
einen monopolitistischen Charakter tragende Großhandel, 
ein Dorn im Auge war — auf den Standpunkt, daß die 
Tätigkeit der Gesellschaften einer nicht zu untersWitzenden 
Anzahl von Menschen das tägliche Brot liefere und daß es 
daher im allgemeinen Interesse läge, rechtzeitig den un­
billigen Anforderungen des Kaisers zu begegnen. Ulm 
berief daher einen Tag der im Schwäbischen Bunde ver­
einigten Städte und diese beschlossen, am 13. Oktober ihren 
damaligen Bundeshauptmann Matthäus Neidhart, 
den Schwager Jörg Besserers, an den kaiserlichen 
Hof nach Innsbruck zu senden um dort Einsprache zu er­
heben. Neidhart machte in Innsbruck folgendes geltend: 
Die Auffassung des Reiches von den Handelsgesellschaften 
sei nicht haltbar. Die Gesellschaften müssen alle Beschwe­
rungen des Reiches an Steuern und Umgeldern usw. wie 
andere Bürger tragen, ja, sie seien mehr belastet als die 
anderen, da die fahrende Habe — also das Kaufmanns- 
Mt doppelt so hoch besteuert werde, wie die liegende
Habe. Das Geld aber, das die Gesellschaften Umtrieben, 
gehöre nicht nur den Gesellschaftern, sondern zahlreichen 
anderen Personen, die aber eine Erlaubnis, ihr Geld dem 
Reiche als Anlehen vorzustrecken, keineswegs geben wür­
den. Zudem wickele sich nur der geringste Teil der Ge­
schäfte der Handelsgesellschaften innerhalb der Grenzen 
des Reiches ab, meist vollziehe er sich in fernen Landen, 
vorzugsweise in Welschland oder gar über dem Weltmeer. 
Auch fei es nicht richtig, daß der Konstanzer Reichstag die 
Erlaubnis erteilt habe, die Kaufleute zu einem Anlehen 
zu zwingen, sondern er habe, damit dem Reiche eine er­
höhte Steuerumvage erspart werde, nur den Rat erteilt 
die nötigen Mittel durch ein freiwilliges Anlchen, aber 
gegen ausreichende Sicherheit und ohne irgend welchen 
Zwang, ber den Kaufleuten! zu beschaffen.

Die Vorstellungen Neidharts machten immerhin 
Eindruck auf den Kaiser. Er versuchte es zunächst mit 
Einzelvevhandlungen zum Ziel zu kommen Er beauftragte 
den Memminger Rat seine Kaufmannsgesellschaften zu ver­
anlassen, Vertreter zum 9. November nach Mindel- 
heimzu entsenden, woselbst man sich! gütlich über die Ab­
gabe einigen wolle. Der Rat merkte die Absicht; er lehnte 
die Vorladung der Kaufleute ab, da die Städte des Schwä­
bischen Bundes die ganze Angelegenheit als ihre gemein- 
same Sache m die Hand genommen hätten und es somit 
den Memmingern nicht gebühre allein ohne die anderen 

Zudem müsse man doch auch 
' A^.^idhart für eine Antwort bekommen habe 

nA AM19. November ein besonderer Tag in 
Mm angesetzt worden.

.Der Kaiser sah ein daß der von ihm einschlagene Weg 
vorläufig kaum zum Ziele führen werde. Sein Bestreben 
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Sing jetzt dahin,, den Gesellschaften den Schutz der Städte 
zu entziehen. So traten denn auch die kaiserlichen Räte 
auf dem Tage zu Ulm mit der Forderung hervor, die 
Städte sollten sich hinfort der Gesellschaften entschlagen 
und ihnen keinen Schutz mehr gewähren. Das Ansinnen 
wurde von den Städteboten mit Entrüstung abgewiesen; 
sie verlangten vielmehr die Gesellschaften als städtische Bür­
ger bei ihren Freiheiten und altem Herkommen bleiben zu 
lassen.

Diese Auffassung deckte sich keineswegs mit der kaiser- 
lrchen. Noch am 15. November hatte der Kaiser aus A n - 
gelberg an den Rat zu Memmingen in Sachen des Kauf- 
leute-Anlehens geschrieben und dabei die Aeußerung ein- 
fließen lassen, seine Meinung sei zwar, daß die Kaufleute 
als einzelne Personen Bürger seien und daher selbstver­
ständlich dem Rate unterworfen wären und diesem zu steu­
ern hätten. Die Kaufleute als Gesellschaften aber seien 
dem Könige verwandt und da sie auch den meisten Nutzen 
aus dem Reiche zögen, so fei es nur billig, wenn sie dazu 
ungehalten würden» dem Reiche in Zeiten der Not zu helfen.

Sobald nun die königlichen Räte auf dem Tage zu 
Ulm merkten, daß die Städte die Kaufleute nicht im Stiche 
lassen würden, begannen sie die Angelegenheit in das jursi 
stische Fahrwasser zu lenken. Sie Übergaben den auf der 
Tagung anwesenden Vertretern der Gesellschaften eine La­
dung innerhalb 45 Tagen vor dem königlichen Kammer­
gericht zu Recht zu erscheinen. Obgleich die Städteboten 
die Rechtmäßigkeit der Ladung bezweifelten, so gaben sie 
den Gesellschaften doch den Rat, die Ladung nicht in den 
Wind zu schlagen und zur rechten Zeit zu erscheinen, was 
dann auch von den Kaufleuten zugesagt wurde. Die Städte 
aber bestellten den Gesellschaften einen eigenen Prokurator 
am Kammergericht und beschlossen zu den Verhandlungen 
Mathäus Neldhart und je einen Rechtsgelehrten 
der Städte Augsburg und Nürnberg abzuordnen. 
Außerdem sollte noch vorher ein allgemeiner Tag aller 
Frei- und Reichsstädte nach Speyer einberusen werden, 
um einen Beschluß darüber zu fassen, wie man Maximilian 
von seinem Vorhaben abbringen könne.

Dieser Städtetag fand dann auch am 24. Januar 1508 
in Speyer statt und war von einer großen Reihe von 
Städten aus dem ganzen deutschen Reiche beschickt. Die 
Städte hatten das durchaus richtige Empfinden, baß ihre 
Blüte und ihr Wohlstand auf das engste mit dem Gedeihen 
der großen, in ihren Mauern sitzenden Gesellschaften ver­
knüpft seien und daß sie nur ihre eigene Sache verföchten, 
wenn sie die Gesellschaften vor den kaiserlichen Steuerplä- 
nen, die doch auch einen Eingriff in ihre eigene Steuer­
hoheit und ihre städtischen Privilegien bedeuteten, schützten. 
Als die Städteboten in Speyer zusammentraten, hatte sich 
das Bild abermals verschoben Paul Marschalk von 
Lichtenstein hatte den Kaufleuten im Namen des 
Kaisers Anerbietungen gemacht, auf Grund deren eine 
Einigung wohl möglich erschien. Die Städteboten erach­
teten es daher für die Kaufleute unnachteilig, wenn sie, 
ein jeder nach freiem Ermessen, gegen vollkommene kauf­
männische Sicherheit dem Kaiser ein Anlehen bewilligten. 
Dazu sollte der Kaiser eine Derschreibung geben, daß das 
Anlehen „aus keiner Schuld noch Gerechtsame beschehe. und 
hinfllro die Kaufleute und Gesellschaften in den Städten 
des heiligen römischen Reiches solches und dergleichen An­
suchen und Fürnehmen von ihrer kgl. Majestät gnädiglich 
erlassen" seien. Die Städte verlangten somit nichts anderes, 
uls daß der Kaiser ausdrücklich von seiner „vorigen für- 
senommenen Meinung abstehe". Und der Kaiser bequemte 
sich wirklich hiezu. Die Sache wurde nicht vor das Kam- 
mergericht gezogen, vielmehr setzte Paul von Lichtenstein 
E^En 14. März 1508 einen Tag zur endgültigen Regelung 
""A <1" ." an. Hier kam dann die Einigung zustande

Kaiser gab unter dem 24. März 1508 wirklich die 
von den Städten geforderte Erklärung schriftlich ab. 
Summen besitzen wir weder die Liste mit den
Glasen worden^^" die Gesellschaften ursprünglich ange- 

«Zeichnung. di- ^Ae Au re?^ darliehen: eine der-
^ÄnNeM eine wertvolle Bereicherung un-
serer noch . . . basten Kenntnis der in den aenann-
ten vier Städten seßhaften größeren Handelsgesellschaften.

Nach drüser Abschweifung kehren wir zu der Firm« 
Besserer zurück. Jörg Besserer konnte sich das Ver- 
dwnst zuschreiben, die den Gesellschaften drohende Gefahr 
einer unrechtmäßigen Besteuerung in der Form einer 
Zivaimsanleihe durch seinen an den lllmer Rat und den 
^arabischen Bund gerichteten Hulferuf noch rechtzeitig 
abgewendet zu haben. Weniger angenehm war es freilich 
wenn er jetzt auf Grund der Bozener Abmachung dem Kai- 
ser elne „merkliche Summe Geldes" ohne Zinsen „frei­
willig" vorstrecken mußte. Etwas Genaueres, vor allen 
Dingen welche Sicherheiten der Kaiser den Besserer» bot. 
erfahren wir leider aus dem mir vorliegenden Material 
nicht, vermutlich aber durste die Sicherheit in der Anwei­
sung aus Tiroler Kupfer- und Silberbevgwerke erfolgt fern.

Im selben Jahre 1508 finden wir auch Spuren der 
Besserer-Gefellschast inVenedi g"). Hier mietete Torr! 
?exs e conips^ni in dem nach dem Brande von 
1505 neu errichteten ^ondaeo dei ledesclü die gegen San 
Bartholomä gelegenen Gewölbe Nr. 46 und 47 des mitt- 
leren Stockes.. Nach Simonsfeld, dessen Ansicht ich mich 
anschlreße. ist jener Torri ?exa niemand anders als unser 
Georg Besserer, und es wäre auch sonderbar, wenn 
eine bekannte süddeutsche Firma jener Zeit nicht mit Ve­
nedig Handel getrieben hätte"). Für den Memminger 
Kaufmann ließ sich sogar der Handel mit Benedig gar nicht 
umgehen, wenn er in seiner Vaterstadt Baumwolle ab- 
setzen wollte; denn es war dortselbst strengstens verboten, 
andere Baumwolle als die zu Benedig eingehandelte zu 
verkaufen.

Hiermit steht es nicht im Widerspruch, wenn die Bes- 
serer auch noch von anderen Orten her Baumwolle ein- 
r Uten; sie mußten sie dann nur auf fremden Märkten 
feilyalteu. Solche Baumwolle ist es offenbar, die die Ge- 
memde von Zizers (bei Chur) etlichen Kaiufmannsgesell- 
schaften beschlagnahmt hatte, weil sich die Kaufleute wei- 

für die Baumwolle die verlangte „kürlevtiu" zu 
geben ). Die türle^tin war eine Art Wegezoll, für den 
die rn den Alpen gelegenen Gemeinden den Weg in Stand 
halten und besonders auch im Winter von Schnee und Eis 
srennachen mußten. Um diese beschlagnahmte Baumwolle 
entspann sich nun ein heftiger Streit, der am 10. März 1511 
?um Austrag gebracht wurde. An diesem Tage erschienen 
inChurwalden vor dem mit dem Bürgermeister, dem 
fernen Rat und den Zunftmeistern aus Thür, sowie den 
Natsboten der drei Eraubündener Bünde besetzten Gerichte 
die Machtboten der Gemeinde Zizers einerseits und an­
dererseits Peter Stüdlin von Memmingen sowie 
Lienhart Rudolf und Hans Schnell von Lindau 
- Vertreter der Welser-Vöhlin-Eefellschaft 
m Augsburg, der Hundpiß-Gefellschaft in 
A^?.evsburg und der Gesellschaft Jörgen 
Besse rers in Memmingen. Nach genauer Fest-

Tatbestandes erging das Urteil dahin, daß die 
Kaufleute wohl, wie bisher, von jeder Saumlast Tuch und 
Papier 9 Heller Churer Münze als Fürleite zu entAchten 
schuldig seien, daß aber die Bauimvolle frei durchgehe es 
I^^nn, daß die von Zizers neue Beweise beibräch'ten. 
T^en Zufolge man auch in früheren Zeiten von der Baum­
wolle Fürleite entrichtet habe. Diese Verhandlungen zei- 
gen uns den Weg, den die Bessererschen Warenzüge nah- 
aufwär^n^ 'a? u z führte die Straße das Rheintal 
N^rts nach Chur und Log hier in das Rabiokatal ein 

-.asten überquerte man die tief einoeschnit- 
und weiter südlich den Septimerpatz
See avenna durchschreitend, den Tomer
durch'ful seiner ganzen Länge bis nach Como
laEn hieraus nach Mailand zu gs-elb? Sti-N^ ^n also, daß auch Jörg Besserer die- 

schon 20 Jahre früher sein Better und 
jetz ger Mitgesellschafter eingeschlagen hatte: das Reiseziel

,) ^irnonskelci bonciaco öoi leclescki l, 683.
i ^uch während des venezianischen Krieges Mlt Kaiser 

Max ließ sich Jörg Besserer nicht abhalten. Handel m» 
Denedrg zu treiben: 1511 ist er der einzige Memmmg 
Kaufmann, der die Beziehungen nach VsnsM.q aufrecht 
erhielt. (St. A. Memm. Fol.-Bd. 293 Rr. 1^)
Schulte ll. S. 186.



war Mailand und — was wir aus späteren Nachrichten 
sicher auch schon für diese Zeit vorwegnehmen können — 
in weiterer Marschfolge Piemont. Weiter aber lernen 
wir als die hauptsächlichsten Handelsartikel Baumwolle, 
Tuch und Papier kennen. Wahrend erstere von Italien 
her eingeführt wird, werden Tuch und Papier, zwei spe­
zifisch oberschwäbische Handelsartikel, den beschwerlichen 
Weg über die Alpen hinüber gen Süden geführt. Die Wege 
waren meist unsicher und mancher Verlust wurde dem wa­
genden Kaufmann« von Strauchdieben und sonstigem Ge­
sinde! zugefügt, trotz Landfrieden und Schwäbischem Bunde. 
Auch der Adel, der stets mit den Städtern ein Hühnchen 
zu rupfen hatte, vergriff sich leicht und gern an den Gütern 
der reichen Gesellschaften. Zwar versuchte man durch ge­
genseitige Warnungen die Gefahr rechtzeitig kundzutun; 
-sehr häufig aber war es schon zu spät und Schaden nicht 
mehr abzuwenden. So lief z. B. ein am 13. November 1513 
in Augsburg abgefertigtes Schreiben des Kaisers in Mem­
mingen ein, in dem Maximilian vor einem Anschläge 
Götz von Berlichingens warnte, der sich einiger 
von Mailand und Lyon kommenden Kaufmannsgüter be­
mächtigen wolle"). Wenige Tag« daraus ist der Kaiser 
genötigt den Memminger 'Kaufleuten die Mitteilung von 
dem inzwischen duvchgefiihrten Ueberfall zu machen. — Als 
die Geschädigten erscheinen im Memminger Ratsprotokoll 
die Gesellschaften der Stüdlin, Besserer, Zang- 
Meister, Steinprecher und Ton rat er"). Ob 
und wie eine Entschädigung stattgefunden hat, laßt fich 
nicht mehr ermitteln. Auch sonstige Kriegsläufe brachten 
die Kaufmannsgüter häufig in Gefahr. Zur Zeit der Ver­
treibung Ulrichs von Württemberg durch die 
Truppen des Schwäbischen Bundes erscheinen die Besserer 
vor dem Memminger Rat und bitten, an die Bundeshaupt- 
beute zu schreiben, damit ihr in Württemberg lagerndes 
Gut geschont werde"). Schon lange vor dem Kriege hätten 
sie.dorthin Handel getrieben; auchseienfiedochMemminger 
Bürger und versteuerten hier die in Württemberg lagern­
den Waren, Sonderbarerweise schlägt der Rat diese Be­
gehren zunächst ab; jedoch schon zwei Tage darauf erhält 
der Ratsschreiber den Befehl, Jörgen Besserer „seiner Gü­
ter zu Stuttgarten halb" ein« Fürschrift für die Bund s- 
hauptleute auszuhändigen.

Hier ist der Ort, die Stuttgarter Beziehungen der 
Besserer naher zu beleuchten. Schon oft ist darauf hin- 
gewiösen worden, wie die Zünftigen, besonders die Kra- 
merzünftigen, die stolzen 'Kaufherren mit schelen Augen 
ansahen; denn gegen deren übermächtigen Wettbewerb ver­
mochten natürlich die in der Zwangsjacke der Zunstbestim- 
mungen steckenden, nur mit dem Sinn für engste Kirchturm­
politik ausgestatteten und auf sich allein angewiesenen 
Kleinbürger nicht aufzukommen. Immer wieder versuchten 
sie gegen die Handelsgesellschaften Sturm zu laufen. So 
beantragten 1513 tzje Ulmer Zünfte, der Rat möge es den 
innrer Bürgern verbieten, Teilhaber auswärtiger Gesell­
schaften zu sein uüd, falls sie als Angestellte deren Geschäfte 
m ttlm »«sorgten, sie zu zwingen, den eigenen Rauch — 
« -ebenes Heim — aufzugeben und in einem offenen 
Gasthaufe zu wohnen"). Dieser Antrag richtete sich in er- 
per Lrnw gegen den damals nicht in der Dolksgunst ste­
henden Bürgermeister Hans Besserer und seine bei- 
^n Schwäger Mathäus Neidhart und Kaspar 

Sie seien nicht nur, so warf man ihnen vor, 
Mitglieder einer fremden Gesellschaft — wir können hm- 

Jörgen Besserers in Memmingen — 
fondern sie hatten sogar in Stuttgart eine neue Fug- 
gerer, d. h. ein dem Fernhandel dienendes Großgeschäft 
"Anopolarttgen Charakters, aufgemacht. Hiermit aber 
hatten sie gegen die einfachste Bürgerpflicht verstoßen, denn 
wenn ihre Gesellschaft nun einmal eine neue Fuggerei hätte 
aufrichten wollen, so hätten sie, die lllmer Geschäststeilho- 
ber, dafür sorgen müssen, daß die Filiale nicht nach Statt- 

gart, sondern nach Ulm gelegt worden wäre. Als der Kai­
ser 1513 in Ulm weilte, brachten die Bessererschen Gegner 
ihre Klagen vor seinen Thron. Maximilian, so erzählt 
Nübling in seiner Geschichte des Ulnver Handels, tat zunächst 
nichts in der Sache; als eraber von Ulm abritt und ihm 
die Bürger zu Pferde das Geleite gaben, winkte er dem 
Bürgermeister Besserer, der, einen prächtigen Falken auf 
der Faust, hinter dem Kaiser ritt, zu sich heran und fragt« 
ihn: „Bürgermeister, wo habt Ihr das schöne Federspiek 
her?" „Mein gnädiger Fürst, der Herzog von Wirtem- 
Lerg, hat es mir geschenkt!" war die Antwort Besserers. 
Da sprach der Kaiser: „Bürgermeister, seid Ihr der Mann, 
der zween Herren dienen kann? Ihr habt eine gehorsame 
Gemeinde hier, die laßt Euch empfohlen sein."

Dieser nicht mißzuverstehende Wink ärgerte unseren 
stolzen Hans nicht wenig und die Stimmung zwischen Bür­
germeister und Gemeinde spitzle fich derartig zu, daß eines 
Tages der Aufruhr durch die engen Gassen Ulms tobte. 
Hans mußte fich entscheiden, ob er dem Begehren seiner 
Bürgerschaft sich beugen solle oder nicht. Das Interesse 
seines Handelshauses behielt in ihm die Oberhand, er sagte 
den Ulmern das Bürgerrecht auf und trat an die Spitze 
der Stuttgarter Filiale, unterstützt von seinen beiden 
Schwägern Neidhart und Rembold. Das Geschäftshaus 
der Besserer in Stuttgart lag am Marktplatz und bald 
entwickelte sich m ihm ein geschäftiges Leben"). Die reich­
sten Stuttgarter Familien lichen ihr Geld her in der Hoff­
nung auf guten Gewinn, aber der Erfolg blieb aus und 
die Besserer scheinen größere Summen Lei dem Stuttgarter 
Unternehmen zugesetzt zu haben. Schon 1515 verließen die 
drei Schwäger wieder Stuttgart, am nach Aussohntmg mit 
der Vaterstadt abermals in das Ulmer Bürgerrecht aus­
genommen zu werden. Daß die Beziehungen nach Stutt­
gart aber nicht abgebrochen wurden, beweist uns jene Bitte 
Iörgs aus dem Jahre 1519, seine m Stuttgart liegenden 
Güter zu schützen.

Wenn Schuttes i-n seinem Aufsatz über die Familie 
Besserer in Ulm unsern Hans im sichre 1518 gegen 
die von ihm mitgegründete Gesellschaft am kaiserlichen Hof­
gericht zu Rottweil prozessieren läßt, so läßt sich die 
Ursache und der Verlaus bei der mangelnden Quellen­
angabe nicht weiter verfolgen. Jedenfalls dürste der Streit 
keine allzugroße Mißstimmung unter den Beteiligten 
zurückgelassen haben, denn wir finden auch fernerhin Hans 
als Teilhaber in der Besserer-Gesellschaft.

Einen weiteren Wirkungskreis der Besserer lernen 
wir aus einer Urkunde des Jahres 1514 kennen"). Am 
24. April schließen Ammann, Bürgermeister, Rat und ganze 
Gemeinde zu Wurzach mit Bewilligung ihres Herrn, 
des Truchsessen EeorgvonWaldburs einen Vertrag 
mit Jörg Besserer und seiner Gesellschaft «^, dem zufolge 
die Besserer den Wurzacher Webern bre von 'hE Arge- 
stellten Golschen — ein Leinwand^witte — abn^ 
sollen wohingegen die Stadt und derTruchseß sich verpflicht 
ten, für verständige und W^er W Und
auch die Schau und Bleiche sachgemäß elnzurlchten. Damit 
hatten die Besserer ein Monopol aus dem Wurzacher Gol- 
schenmarkt« erworben und wir können getrost annehmen 
daß sie es auch rücksichtslos zu ihrem Nutzen angewendet 
haben werden: nicht nur werden sie ihren Konkurrenten 
den Weg nach Wurzach fernerhin versperrt haben, sondern 
sie werden auch als die alleinigen Abnehmer der War« 
die Weber immer mehr in Abhängigkeit von sich „gebracht 
und Preise erzielt haben, die einen nicht unbeträchtlichen 
und sicheren Gewinn bringen mußten. Wir wissen ja an­
derweitig, wie die Gesellschaften es verstanden, derartige 
Konjunkturen auszunutzen, und wie sich gerade in jener 
Zeit allenthalben in deutschen Landen eine Bewegung ge­
gen die „Fuggerei" bemerwar machte.

(Schluß folgt.)

") St. A. Memm. 1/1.
") St. A. Memm. ir.-x. v. 1513 XI. 21.
") St. A. Memm. R -k». v. 1519 III. SO.
") Nübling, Ulms Handel, S. 360.

") Schulte, in Württemb. Vierteljahrsheft«. 1887. E. SS.
") Vochezer, Geschichte des Hauses Waldburg in Schwaben 

II. S. 710.
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